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1. Teil: Zur Situation 

Was wird aus dem Datenschutz? Bleibt er bei dem Wettlauf zwi- 
schen Technik und Recht auf der Strecke oder gelingt bei den 

Veränderungen unserer Zeit, ihm den Platz zu verschaffen, der ihm 

zukommt? Dies waren die wichtigsten Fragen des Jahres 1985. Um 

sie wird zur Zeit noch gerungen. 

Zunächst schienen in dieser Auseinandersetzung die Aussich- 
ten für den Datenschutz gar nicht so ungünstig zu sein. Immerhin 
gab und gibt es das Volkszählungsurteil 1983 mit seinen deut- 
lichen Vorgaben, welche Richtung im Datenschutz einzuschlagen 
ist, Diese Vorgaben und die Unwägbarkeiten und Risiken durch 
den ständig wachsenden Einsatz der modernen Informations- und 
Kommunikationstechniken hätten eigentlich — sollte man meinen 
— genügend Schubkraft entwickeln müssen, um tatsächlich zu ei- 
ner entscheidenden Verbesserung des Datenschutzes zu gelangen. 
Dem ist jedoch leider nicht so. 

Gewiß, eines bewirkte das Volkszählungsurteil: Die Gesetzge- 
bungsmaschinerie lief an. Gesetzesformulierer waren gefragt. Je- 
denfalls auf Bundesebene schmiedete man allenthalben Gesetz- 
gebungspläne, Zieht man jedoch Bilanz nach all diesen Aktivitäten 
und Anstrengungen, dann muß das Ergebnis ernüchtern. Bisher 

blieb es überwiegend bei Entwürfen. Vor allem haben wir noch 
keine neuen allgemeinen Datenschutzgesetze. Auch stehen die 
notwendigen gesetzlichen Regelungen im Sicherheitsbereich nach 
wie vor aus. Zwar sollen sich die Koalitionsfraktionen des Deut- 
schen Bundestags inzwischen nach langen Verhandlungen über 
einige wichtige Komplexe aus diesem Bereich geeinigt haben. Un- 

klar ist jedoch noch, wie diese Einigung aussieht. Der Offentlich- 
keit liegen bislang keine ausformulierten Gesetzentwürfe vor. Es 
gibt allein Kommentierungen allgemeiner Art. Sie lassen befürch- 
ten, daß von dem angekündigten großen Durchbruch zu mehr Da- 
tenschutz keine Rede sein kann. 

1. Die Großwetterlage 

Wegen des politischen Klimas, das derzeit den Datenschutz um- 
gibt, kann dies den Kenner der Situation kaum verwundern. 
Wenn je im unmittelbaren Anschluß an das Volkszählungsurteil 
ein Hauch von Datenschutzfrühling zu spüren war, dann ist er 
längst hinweggeweht. Das Klima ist merklich frostiger gewor- 
den. Der Widerstand gegen den Datenschutz in Politik, Wirt- 
schaft und Verwaltung ist spürbar gewachsen. Die in meinem 
letzten Bericht geschilderte Strategie der Schadensbegrenzung 
trug Früchte. Schon sind wir wieder in einer Zeit, in der manche 
Politiker — ähnlich dem ceterum censeo des alten Cato in Rich- 
tung Karthago — Stellungnahmen zu Sicherheitsfragen nicht 
glauben abgeben zu können, ohne gleichzeitig den „überzoge- 
nen Datenschutz“ zu kritisieren. Wie in der Zeit vor dem Volks- 
zählungsurteil feiern Schlagworte wie Datenschutz = Taten- 
schutz wieder fröhliche Urstände. Wann immer irgendwo eine 
Panne passiert, eine Spionageaffäre aufgedeckt, ein Verbrechen 
begangen und nicht sofort aufgeklärt wird, sofort findet sich der 

passende Sündenbock: der überzogene Datenschutz. In geradezu 
klassischer Manier zeigte sich dieser Automatismus nach der 
Flucht eines leitenden Mitarbeiters des Bundesamts für Verfas- 
sungsschutz in die DDR. Sofort stimmten einige Politiker und 

Drucksache 9 / 2540
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Publizisten wieder einmal das Lied vom überzogenen Daten- 

schutz an. Dabei konnte man doch wahrlich nicht behaupten, im 
Falle Tiedge hätten dessen Vorgesetze wegen des Datenschutzes 

zu wenig gewußt. Nicht immer liegt die Unsinnigkeit des Vor- 
wurfs gegen den Datenschutz allerdings so klar auf der Hand. 
Oft genug machen sich die Apologeten von Sicherheit und Ord- 

nung die weit verbreitete Unwissenheit über den Datenschutz, 
was er erlaubt und was er verbietet, zunutze und malen ein 

Zerrbild an die Wand, das in keiner Weise mit der Realität über- 

einstimmt. Da die Fragen der inneren und äußeren Sicherheit 
selbstverständlich jeden zu Recht berühren, bedarf es keiner 

großen Phantasie, um sich auszumalen, welche Wirkung ein 
solches Vorgehen auf die Offentlichkeit und das politische Klima 
hat. 

Diese Tendenz trifft mit einer ganz anderen Entwicklung zusam- 
men: dem wachsenden Einsatz der modernen Informations- und 
Kommunikationstechniken und des damit einhergehenden Aus- 
rufes der Informationsgesellschaft. Die Euphorie, die ob dieser 
herrlichen Zukunftsaussichten allenthalben ausgebrochen ist, 
läßt die Frage schon gar nicht mehr ernsthaft aufkommen, wel- 
che Auswirkungen dies alles auf die Freiheit des Menschen hat, 
welche Risiken bestehen und wie man ihnen begegnen kann. 

Wer dies gleichwohl tut, läuft Gefahr, in die Ecke der Kultur- 

pessimisten, Nörgler und ewig Gestrigen gestellt zu werden, 
die den Anschluß an die Zukunft verpaßt haben. In einem sol- 
chen Klima besteht mehr Interesse für die Frage, wie sich Infor- 
mationen nutzen lassen, als für die Frage, welche Kommunika- 

tion unterbleiben muß. Am treffendsten findet sich diese Hal- 
tung in der Aussage eines Politikers aus Hessen wieder, das 
Zeitalter der Kommunikation lebe schließlich davon, daß Daten 

fließen. Bei einer solchen Denkweise kommt dem Datenschutz 
im wesentlichen bloß noch die Rolle zu, offenkundigen MiBß- 
brauch zu verhindern. Allzu leicht fällt dabei unter den Tisch, 
daß man aber Mißbrauch erst feststellen kann, wenn zuvor fest- 
gelegt wird, wer wann welche Informationen wie lange und wo- 
zu erheben, speichern und nutzen darf und daß es dabei das 
Selbstbestimmungsrecht und damit die Freiheit des anderen so- 
weit wie irgend möglich zu wahren gilt. Ohne diesen Hinter- 
grund fallen dann schnell so bezeichnende Aussagen wie: Der 
Datenschutz soll nur den Mißbrauch, nicht aber den Gebrauch 

von Daten verhindern. Wohl wahr, nur ist mit einem solchen 
Satz überhaupt nichts zur entscheidenden Frage gesagt, wo der 
Gebrauch endet und der Mißbrauch anfängt. Genau diese Frage 
aber ist die Gretchenfrage des Datenschutzes. 

Bei diesen Bemühungen um die Schaffung eines modernen Da- 
tenschutzrechts begnügte sich Baden-Württemberg weitgehend 
mit der Rolle eines Souffleurs im Hintergrund. Auf offener Bühne 
wollte man nicht mitspielen; hatte man Angst vor Kritik? Auch 
wollte man keine eigene Inszenierung aufführen. Statt dessen 
setzte man ein Stück auf den Spielplan, das schon im Jahr zuvor 
nicht gerade ein Renner war: Warten auf Bonn. Da sich dieses 
Stück nicht gerade durch viel Handlung auszeichnet, stand die 
Datenschutzgesetzgebung — jedenfalls im Lande — nicht im 
Mittelpunkt der Diskussion. Daran änderte sich auch nichts 
durch den von der SPD-Landtagsfraktion eingebrachten Entwurf 
eines neuen Landesdatenschutzgesetzes. Auch dieser erfreuliche 

Vorstoß konnte die Landesregierung nicht aus ihrer Reserve 
locken. Alles in allem: die Szene beherrschten im wesentlichen 
einzelne Probleme, die sich aus der praktischen Anwendung des 
Datenschutzes ergaben. 
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2. Der Datenschutzalltag 

Nicht möglich ist, über diesen Datenschutzalltag ein einheitli- 

ches Urteil abzugeben. Dazu waren die Verhältnisse zu unter- 

schiedlich, Weder wäre es gerechtfertigt, Regierung und Ver- 
waltung vorzuwerfen, sie würden dem Datenschutz von vorn- 

herein nicht die Bedeutung zumessen, die er verdient, noch be- 

steht Anlaß dazu, in großes Lob auszubrechen. Nicht zu bestrei- 
ten ist freilich: allein schon die geschilderte datenschutzpoliti- 

sche Großwetterlage trug ihr Schärflein dazu bei, daß das Innen- 
ministerium im Sicherheitsbereich keine Neigung zeigte, von 

seinem schon seit Jahren festliegenden harten Kurs abzugehen. 
Auch fehlte es nicht an Bemühungen, den Datenschutz zu dis- 
kretitieren, indem man ihn für alle möglichen tatsächlichen oder 
vermeintlichen Mängel und Mißtöne verantwortlich machte. 
Selbst der Leistungssport hatte — glaubt man den Worten des 

Vorsitzenden des Landtagsausschusses für Schule, Jugend und 

Sport — unter dem Datenschutz zu leiden, weil er angeblich die 
Talentsicherung ungebührlich erschwert. Schließlich kann ganz 

sicher auch niemand sagen, alle Mitarbeiter der Verwaltung 

würden die Notwendigkeit eines effektiven Datenschutzes un- 
eingeschränkt bejahen und sich demgemäß verhalten. Bis es 
soweit ist, ist noch viel Überzeugungsarbeit und Aufklärung zu 

leisten und sind noch mehr als genug gewohnte Verhaltenswei- 

sen zu überdenken. Auch gilt es bis dahin, noch viele Nachlas- 

sig- und Sorglosigkeiten auszumerzen. Auf der anderen Seite will 
ich gerne anerkennen, daß eine wachsende Zahl von Mitarbei- 

tern um die Bedeutung des Datenschutzes weiß und auch bereit 

ist, ihn zu praktizieren. Oft genug bedurfte es im Rahmen meiner 

Kontrollpraxis nur eines kleinen Anstoßes, um ein datenschutz- 

freundlicheres Vorgehen selbst dann zu erreichen, wenn dazu 

keine rechtliche Verpflichtung bestand. Diese Lagebeurteilung 

gilt für alle Verwaltungszweige. Es wäre nicht gerechtfertigt, 
die Ministerien in „gute” und „schlechte“ aufzuteilen. Dafür sind 

die Verhältnisse zu unterschiedlich. Immer wieder zeigt sich: 

Nicht so sehr die Aufgabe oder eine bestimmte Gruppenzuge- 
hörigkeit entscheiden über die Berücksichtigung des Daten- 
schutzes, sondern viel eher die Einstellung der einzelnen Mit- 
arbeiter. Diese wiederum prägen selbstverständlich in starkem 

Maße die Vorstellungen der Vorgesetzten — haben sie doch 

letztendlich das Sagen. Bei all dem darf jedoch eines nicht außer 

acht bleiben: Die beste Motivation der Mitarbeiter nützt we- 

nig, wenn sie sich nicht auf ein Datenschutzrecht abstützen kann, 

das tatsächlich die Bezeichnung Datenschutz verdient. Davon 

sind wir noch um einiges entfernt. 

Keine Pauschalurteile sind auch über die Einstellung zur unab- 
hängigen Datenschutzkontrolle möglich. Hier wie dort wech- 
seln Licht und Schatten. Positiv zu bemerken ist vor allem, daß 

mich die Ministerien wesentlich besser als früher über ihre 

Pläne und Vorhaben unterrichten und am Erlaß von Rechtsvor- 

schriften beteiligen. Auch das Bemühen des Herrn Innenmini- 
sters, ein freundliches Klima zu schaffen und mit mir immer 

wieder das Gespräch zu suchen, ist viel wert. Auf der anderen 

Seite ereignen sich aber auch nicht ganz selten Dinge, für die 

ich keinerlei Verständnis habe. Zwei Beispiele seien dazu an- 
geführt: 

— Voll Verwunderung mußte ich der Presse entnehmen, daß 

der Landrat des Landkreises Biberach sich über einen über- 

zogenen Datenschutz beklagte, der angeblich die Arbeit der 
Krankenhausseelsorge erschwert. Er werde dafür sorgen, 

daß in den Krankenhäusern des Landkreises Biberach die 
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Geistlichen weiterhin die für die Betreuung der Patienten 

notwendigen Informationen erhalten — Datenschutz hin oder 

her. Außerdem kündigte er an, er werde „die Auseinander- 

setzung mit der Datenschutzbeauftragten nicht scheuen”. Vor 

dieser Kampfansage Kontakt mit mir aufzunehmen, kam ihm 

gar nicht in den Sinn. Für ihn war es offensichtlich eine aus- 

gemachte Sache, daß ich mich für überzogenen Datenschutz 

einsetze und damit die Arbeit der Krankenhausseelsorge er- 

schweren will. 

-- Nicht akzeptieren kann ich die Art und Weise, wie mir das 

Innenministerium vorzuschreiben versucht, wie ich Eingaben 

von Bürgern, die den Datenschutz im privaten Bereich be- 

treffen, zu behandeln habe. Das Ministerium weiß genau, 

wie selbstverständlich es für mich ist, in solchen Fällen die 

Bürger auf die gesetzliche Zuständigkeitsregelung hinzuwei- 

sen. Es solite nun aber auch endlich zur Kenntnis nehmen, 

daß es dem einzelnen Bürger überlassen bleiben muß, darüber 

zu entscheiden, ob er Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

für den nichtöffentlichen Datenschutz — sprich dem Innen- 

mınisterium — einlegen will oder nicht. Anstatt von mir wie 

von einer nachgeordneten Behörde die „Vorlage* von Anfra- 

gen und Eingaben zu verlangen, sollte es sich lieber darüber 

Gedanken machen, weshalb sich die Bürger auch in solchen 

Angelegenheiten an mıch wenden und trotz meines Hınwei- 

ses auf die gesetzliche Zustandigkeitsregelung von seiner 

Einschaltung absehen. 

Gewiß ist ein solches Denken in Feindbildern und sind solche 

Gängelungsversuche nicht alltaglich. Allein aber, daß es sie 

gibt, ist ein bedenkliches Zeichen. Sie sind zudem unnötig und 

nur geeignet, die gebotene sachliche Zusammenarbeit zwischen 

allen Beteiligten zu beeinträchtigen. 

3. Die Zukunft 

Am Ende meiner Situationsbeschreibung steht eine Bitte: Bald 

sind vermutlich auf Jahre hinaus die Weichen im Datenschutz 

gestellt. Bislang deutet alles darauf hin, daß die Verantwort- 

lichen dabei nur die Gegenwart und „nur“ das sehen, was sich 

heute im Informationsbereich abspielt. Wer aber die Weichen 

nicht von vornherein falsch stellen will, muß den Blick zugleich 

viel stärker auf die rapide ansteigenden Möglichkeiten der Ein- 

flußnahme und Manipulation durch die neuen Informationstech- 

niken richten. Manche Datenerhebung und manche Daten- 

weitergabe, die heute noch tragbar und hinnehmbar erscheint, 

kann sich in ihrer Kumulation mit neuen Vorgehensweisen ver- 

hängnisvoll auswirken. Vor solchen Entwicklungen sollten wır 

uns jetzt schon wappnen. Ein Versäumnis käme teuer zu stehen; 

denn nachträgliche Abhilfe ist nach aller Erfahrung nur sehr 

schwer möglich. 

2. Teil: Neue Herausforderungen für den Datenschutz 

Die intensive Beschäftigung der Landesregierung mit den neuen 

Techniken und ihr engagiertes Eintreten für neue Verwaltungs- 

strukturen zwangen mein Amt, sich mit diesen Bestrebungen aus- 

einanderzusetzen. Bei der neuen Informationstechnik wundert dies 

kaum — weiß doch inzwischen fast jeder, daß mit ihrer rasanten 
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Entwicklung immer neue Gefährdungen für den Datenschutz ein- 
hergehen. Weniger auf der Hand liegt, daß auch eine Umorgani- 
sation im Behördengefüge und eine Änderung der Arbeitsmethoden 
der Verwaltung den Datenschutz zurückwerfen oder vorantreiben 
können. Dazu muß man wissen: für den Datenschutz ist nicht bloß 
entscheidend, wie die rechtlichen Regelungen über den Umgang 
mit Informationen aussehen, sondern auch, wer diese anzuwenden 
hat, nach welchen Maximen dabei gearbeitet wird, welche weite- 
ren Aufgaben zu erledigen sind und welche Interessenkonflikte es 
dabei zu losen gibt. Die Themen „Neue Technik“ und „Neue 
Verwaltungsstruktur“ gestalten sich außerordentlich schwierig, 
weil hier Vorhaben der Regierung zur Debatte stehen, 
— deren Ziele noch sehr unbestimmt sind, 
— die mit einer Technik arbeiten sollen, die teils unerprobt, teils 

noch nicht einmal entwickelt ist, und 
— deren organisatorisches Umfeld im Dunkeln liegt. 
Wenn dann noch das Datenschutzrecht — also der Beurteilungs- 
maßstab — im Wandel begriffen ist, wird die Sache vollends kom- 
pliziert. Gerade aber so ist derzeit die Lage. Wer es mit dem Da- 
tenschutz ernst meint, muß sich gleichwohl schon jetzt bemühen, 
die geplanten Veränderungen zu analysieren und die damit ein- 
hergehenden Probleme herauszuarbeiten, und versuchen aufzuzei- 
gen, wie man ihnen rechtzeitig begegnen kann. 

1. Abschnitt: Landessystemkonzept 

1. Was sind seine Ziele? 

Die Landesregierung will den Weg in die Informationsgesell- 
schaft nicht nur nicht verpassen, sondern weitaus mehr: sie will 
mit High Tech in der Landesverwaltung dabei sogar eine Schritt- 
macherrolle übernehmen. Ihr Ziel ist, durch den Einsatz mo- 
dernster Informations- und Kommunikationstechniken 

— ihren Führungskräften schneller als bisher ganz gezielte 
Informationen an die Hand zu geben und damit bessere Ent- 
scheidungsgrundlagen zu schaffen, 

— die Leistungen der öffentlichen Verwaltung durchweg quali- 
tativ und quantitativ zu verbessern, 

— der Wirtschaft Anstöße zur Entwicklung neuer elektronischer 
Produkte zu geben und auf diese Weise ihre ohnehin mit 
Verve betriebene Förderung der neuen Technologien weiter 
zu intensivieren, 

— Rationalisierungsreserven wo auch immer zu erschließen. 

Den Fahrplan für diese Reise in die Zukunft soll das Landes- 
systemkonzept bilden. Entgegen dem Eindruck, den dieses Wort 
hervorruft, handelt es sich hierbei nicht um einen fertigen, aus- 
gereiften und bis ins Detail ausgearbeiteten Plan, nach dem die 
Züge bloß noch fahren oder anders gesagt, die Behörden bloß 
noch handeln müssen. Das Wort „Landessystemkonzept“ steht 
vielmehr ganz allgemein für eine Vielzahl noch unbekannter, 
denkbarer, möglicher und bereits feststehender Schritte, die 
die Behörden Zug um Zug machen sollen, damit die Verwaltung 
möglichst rasch ein supermodernes Informations- und Kommu- 
nikationssystem erhält. Das Landessystemkonzept soll also der 
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Orientierungsrahmen für die künftige Gestaltung der Informa- 

tionslandschaft in Baden-Württemberg sein. Bislang ist er nur 
in ersten Umrissen zu erkennen. Was gegenwärtig unter dem 

Schlagwort „Landessystemkonzept“ in vieler Munde ist, ist 

nichts anderes als ein etwa 60 Seiten umfassendes Grundsatz- 
papier, in dem die Landesregierung ihre bisherigen, nicht immer 

koordinierten Ideen, Überlegungen und konkreten Aktivitäten 
zur weiteren Automatisierung der öffentlichen Verwaltung dar- 
legt. Dieses Grundsatzpapier basiert auf dem „Gutachten über 

die Erstellung eines Landessystemkonzepts für einen rationei- 
len und wirtschaftlichen Einsatz der Informations- und Kom- 

munikationstechniken in der öffentlichen Verwaltung des Lan- 
des Baden-Württemberg”, das die zu einer Arbeitsgemeinschaft 

zusammengeschlossenen Firmen Diebold, Dornier und IKOSS 
im Auftrag der Landesregierung erarbeitet und im Dezember 

1984 vorgelegt haben. Dieses Gutachten präsentiert als Mo- 
dell eines Landessystemkonzepts ein „Gesamtszenario“, das die 
Richtung für die Entwicklung der Informationsverarbeitung des 
Landes aufzeigt und den dafür zu schaffenden organisatorischen 

und technischen Rahmen angibt. Zum anderen beschreibt es 
vor dem Hintergrund des Gesamtszenarios in zehn „Einzelszena- 

rien® mögliche Projekte für den Einsatz neuer Techniken. Da- 
bei geht es, um noch einmal in die Sprache der Gutachter zu 

verfallen, um folgende Anwendungen: 

— Netzkonzeption für die Landesverwaltung 
— Haushaltsmanagement-System 
— Büroautomation in einem Regierungspräsidium 
— Büroautomation bei einem Familiengericht 
— Dokumentation und Schriftgutverwaltung 
— Führungsorientierung des Informationswesens 
— Btx-Kommunıkation zwischen Bürger und Steuerverwaltung 
— Umweltinformationssystem 
— Personalverwältungssystem 
— Regierungsmanagementsystem. 

Die Landesregierung ließ sich von diesem Gutachten so beein- 
drucken, daß sie bereits Mitte Januar 1985 grünes Licht für die 

sofortige Realisierung von vier Einzelszenarien gab: der Füh- 

rungsorientierung des Informationswesens, des Haushaltsmana- 
gement-Systems, der Büroautomation in den Regierungspräsi- 

dien und der Büroautomation bei einem Familiengericht. Die 
dazu flugs erarbeiteten Realisierungsvorschläge der Ministerien 

billigte sie am 15. Juli 1985. Von mindestens ebenso, wenn 

nicht weitreichenderer Bedeutung ist freilich ihr gleichzeitig 
gefaßter Beschluß, wesentliche Elemente des Gesamtszenarios 

zu übernehmen. So 

— übertrug die Landesregierung inzwischen dem Amtschef des 

Staatsministeriums die Aufgabe des Landessystembeauftrag- 

ten, 

— rief den Landessystemausschuß ins Leben, dem hochrangige 
Vertreter aller Ressorts angehören und dessen Aufgabe ist, 
die Automatisierungsvorhaben der einzelnen Ministerien 
nach einheitlichen Kriterien zu bewerten und nach landes- 
politischen Zielen zu gewichten, 

— richtete beim Staatministerium das von den Gutachtern emp- 
fohlene Informationstechnische Zentrum ein, das nun als 

Stabsstelle für Information und Kommunikation firmiert und 
dessen Aufgabe ist, Konzeptionen und Rahmenrichtlinien zu 
entwickeln, landeseinheitliche Standards und Schnittstellen 

für die Informations- und Kommunikationstechniken festzu- 
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legen, um damit eine möglichst reibungslose und ungehin- 
derte Kommunikation innerhalb der einzelnen Behörden zu 
ermöglichen, den Einsatz der neuen Techniken zu koordinie- 

ren und für eine Abstimmung wichtiger Einzelprojekte mit 
dem Gesamtplan zu sorgen. 

Damit ja auch alles zügig vorangeht, bewilligte der Landtag 

jüngst dem Staatsministerıum 17 neue Stellen, den vier Regie- 

zungspräsidien zur Einführung eines Bürokommunikationssy- 

stems je 3 Stellen zusätzlich und stellte zudem erhebliche Mittel 

zur Anschaffung neuer Technologien zur Verfügung. 

2. Welche Schranken setzt die Verfassung? 

Es ist keine Frage: Das Landessystemkonzept fordert den Daten- 
schutz aufs äußerste heraus. Denn es sieht die Verwaltung als 

Informationseinheit, Der Datenschutz dagegen verlangt vom 
Staat, sein Wissen auf zahlreiche kleine Informationseinheiten 

aufzuteilen. Das Landessystemkonzept will eine von Hinder- 
nissen weitgehend freie Kommunikation zwischen den Behör- 

den; der Datenschutz dagegen, daß jeder Bürger grundsätzlich 
selbst darüber entscheidet, welcher Behörde er welche Infor- 
mationen für welche Zwecke zukommen lassen will. Wegen 

dieser extremen Gegensätzlichkeit hätte die Landesregierung 

eigentlich gleich zu Anfang sagen müssen, wie sie sich eine 
Lösung dieses Zielkonflikts vorstellt und wie sie ihrer Pflicht, 

die Grundrechte der Bürger zu achten, nachkommen will. Lei- 

der begnügt sie sich in ihrem über 60seitigen Grundsatzpapier 

mit der trivialen Aussage, der Datenschutz sei zu beachten. 

Auch ihr weiterer Hinweis, es ginge nicht darum, „den gläser- 

nen Menschen zu realisıeren, sondern bei aller Komplexität und 

Kompliziertheit der künftig automationsgestützt arbeitenden öf- 

fentlichen Verwaltung ein möglichst hohes Maß an Transpa- 

renz in dieser Verwaltung zu gewährleisten“, vermittelt nicht 

gerade den Eindruck, die Landesregierung sei sich der Gren- 

zen voll bewußt, die das informationelle Selbstbestimmungs- 

recht jedes Bürgers ihrem Landessystemkonzept setzt. Gewiß 
ist es nicht leicht, diese Grenzen aufzuzeigen — bewegt man 

sich doch hier auf juristischem und technischem Neuland. Dies 
entbindet freilich nicht, Positionen zu beziehen und die unver- 

rückbaren verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu ver- 

deutlichen: 

2.1 Verfassungsgemäßes Datenschutzrecht 

Gerade die „heutigen und künftigen Bedingungen der auto- 

matischen Datenverarbeitung” und die sich daraus ergeben- 
den Moglichkeiten der Einflußnahme waren für das Bundes- 

verfassungsgericht Anlaß, in seinem Volkszählungsurteil 
das Grundrecht des Bürgers, grundsätzlich selbst über Preis- 
gabe und Verwendung seiner Daten zu entscheiden, zu be- 
tonen und wirksame Regelungen zu seinem Schutz zu for- 
dern. Dies gilt erst recht, wenn sich die Datentechnik, wie 

es das Landessystemkonzept will, zur Informations- und 

Kommunikationstechnik entwickelt, die außer Daten auch 

Sprache, Bilder, Texte und Graphiken verarbeitet und da- 

durch mehr Wissen über jeden Bürger schneller, gezielter, 
leichter und vielfältiger nutzen kann. Deswegen sind beim 

Aufbau solcher integrierter Informationssysteme die Mög- 

lichkeiten weitaus größer, den Bürger zu beeinflussen, zu 

manipulieren, zu steuern, zu durchschauen oder durch Miß- 

brauch ganz neuer Art zu schädigen. Will man die totale 
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2.2 

Verkabelung aller Amtsstuben, ist folglich vordringlicher 

denn je, daß wir ein Datenschutzrecht erhalten, das den 

strengen verfassungsrechtlichen Anforderungen so, wie sie 
das Bundesverfassungsgericht beschreibt, gerecht wird. Der 

Gesetzgeber muß klar definieren, welche Behörden zu wel- 
chem Zweck welche Daten wie verwenden dürfen und wer 

auf welche Weise auf sie zugreifen darf. Kurzum: er muB 
exakte Spielregeln festlegen, die die Behörden beim ge- 
planten Einsatz der modernen Informations- und Kommuni- 

kationstechniken zu beachten haben. Erst wenn es diese 

gibt, kann die Regierung daran gehen, innerhalb dieses Rah- 

mens dıe modernen Informations- und Kommunikations- 

techniken in allen Amtsstuben umfassend einzusetzen und 

Informationen über Bürger en masse zu verarbeiten. Weil 

die Landesregierung das Landessystemkonzept will, müßte 

sie schon deshalb mit demselben Elan, den sie hier an den 

Tag legt, auch die Gesetzgebung im Datenschutz voran- 

treiben. 

Absicherung durch Organisation und Verfahren 

Die besten Rechtsvorschriften, was die Verwaltung mit In- 

formationen über Bürger machen darf, nutzen freilich we- 

nig, wenn sie leicht zu umgehen sind, dies zudem nicht 

auffällt und daher ohne Konsequenzen bleibt. So wäre es 

beispielsweise, wenn ein Gesetz einen Datenabgleich zwi- 

schen zwei Datenbanken verbietet, die in der Landesver- 

waltung eingesetzte Informations- und Kommunikations- 

technik diese beiden Datenbanken aber so integriert, daß 

sich gleichwohl die in ihnen gespeicherten Informationen 

über Bürger im Handumdrehen verknüpfen ließen. Deshalb 

fordert das Grundgesetz zwingend, das Recht des Bürgers 

auf Selbstbestimmung über seine Daten durch entsprechen- 

de Technik, Organisation und Verfahren zusätzlich abzu- 

sichern. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes- 

verfassungsgerichts ist die öffentliche Gewalt nämlich nicht 

bloß verpflichtet, Eingriffe in die Grundrechte zu unterlas- 

sen, sondern hat auch die Pflicht, durch eine entsprechende 

Ausgestaltung ihrer Organisation und ihres Verfahrens 

wirksame Vorkehrungen zu deren Schutz zu treffen. Kon- 

kret bedeutet dies: Im Rahmen des Landessystemkonzepts 

müssen Technik, Organisation und Verfahren so beschaf- 

fen sein, daß die Rechtsvorschriften zum Schutz des infor- 

mationellen Selbstbestimmungsrechts auch tatsächlich ein- 

gehalten werden. Welche Maßnahmen im einzelnen dazu 

nötig sind, beurteilt sich nach dem Grad der möglichen Ge- 

fährdung des Grundrechts auf Datenschutz. Diese Gefähr- 

dung ist um so höher, je sensibler die verarbeiteten Informa- 

tionen über Bürger sind und je leichter sich mit der ein- 

gesetzten Technik die Regeln des Datenschutzes unterlau- 

fen lassen. Diese Gefahr kann bei der Realisierung des Lan- 

dessystemkonzepts sehr hoch sein, weil eines seiner Ziele 

die technisch unbegrenzte Informationsverarbeitung und 

Kommunikation ist. Um solche Gefährdungen zurückzu- 

drängen, wenn nicht auszuschließen, ist es beispielsweise 

unerläßlich, Datenströme gegeneinander abzuschotten. Da- 

für werden die bislang eingesetzten Techniken — etwa der 

Paßwortschutz — sicher nicht immer ausreichen. Neue Ab- 

schottungsmethoden müssen zur Anwendung kommen. So- 

lange und soweit sich gebotene Abschottungen wegen des 

Stands der Technik oder zu hoher Kosten nicht erreichen 

lassen, darf die Landesregierung insoweit neue Kommuni- 
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kationstechniken selbst dann nicht einsetzen, wenn dies zu 
Lasten der Effektivität der Verwaltung geht und zugleich 
einen Verzicht auf Rationalisierung bedeutet. Ebensowenig 
wäre vertretbar, wenn die Landesregierung aus Gründen der 
Technologieförderung Informationstechniken einsetzen wür- 
de, die noch gar nicht ausgereift und deren Risiken deshalb 
überhaupt noch nicht abzusehen sind. Ein solches Vor- 
gehen mag vielleicht im Bereich der Privatwirtschaft noch 
akzeptabel sein; gewiß aber nicht in der Verwaltung, die 
zur Wahrung der Grundrechte verpflichtet ist. Ihr ist ver- 
wehrt, auf dem Rücken der Bürger Experimente vorzuneh- 
men. 

Beı all dem, was von Verfassungs wegen zu geschehen hat, muß 
klar sein: der Staat darf moderne Informations- und Kommuni- 
kationstechniken nur einsetzen, soweit dies ohne eine Gefähr- 
dung des informationellen Selbstbestimmungsrechts möglich ist. 
Dieses Grundrecht ist der alleinige Maßstab. Das bedeutet zu- 
gleich: Nicht der Mensch hat sich nach der Technik zu richten, 
sondern die Technik ihm unterzuordnen. 

. Die „Szenarien“ des Landessystemkonzepts 

Dieser verfassungsrechtliche Hıntergrund sollte für die Landes- 
regierung eigentlich Anlaß sein, ihre Pläne gründlich zu beden- 
ken und sorgfältig deren Auswirkungen auf den Datenschutz zu 
untersuchen, ehe sie an eine Realisierung geht. Davon ist bisher 
leider nicht viel zu spüren. In ihrem Bestreben, möglichst bald 
vorzeigbare Ergebnisse zu erzielen, begnügt sie sich mit einem 
Lippenbekenntnis zum Datenschutz und verzichtet darüber hin- 
aus auch auf die sonst in der Technik übliche Gründlichkeit. So 
glaubt sie, ohne generelle systematische Analyse des Ist-Zu- 
stands der staatlichen Datenverarbeitung auskommen zu kön- 
nen. Auch entschied sie sich, Einzelprojekte in Angriff zu neh- 
men, ohne die selbst vom Diebold-Dornier-IKOSS-Gutachten 
für notwendig gehaltene detaillierte Untersuchung durchzufüh- 
ren. Ein solches Vorgehen mag vielleicht noch für Projekte 
angehen, die — wie etwa das Haushaltsmanagementsystem — 
voraussichtlich nur einen geringen Bezug zum Datenschutz 
haben. Es ist jedoch keinesfalls bei Vorhaben akzeptabel, die 
sıch unmittelbar auf die Verarbeitung von Bürgerdaten auswir- 
ken. Zu ihnen zählen das unbekümmerte Streben nach landes- 
einheitlichen Standards für die Informationsverarbeitung und 
Kommunikation ebenso wie die Einzelprojekte zur Automation 
der Büros und zum Aufbau eines landeseinheitlichen Netzes. 

Weil detaillierte Analysen und Untersuchungen bisher fehlen, 
ist es enorm schwierig zu sagen, was die Landesregierung letzt- 
endlich im Rahmen des Landessystemkonzepts in die Tat um- 
setzen will und wie dies aus der Sicht des Datenschutzes zu 
bewerten ist. Wer sich jedoch die Arbeitsweise und die Auf- 
gaben der Verwaltung vor Augen hält, den Stand der Technik 
kennt und dies in Relation zu den bisherigen Aussagen der 
Landesregierung zum Landessystemkonzept setzt, dem wird 
schon eher deutlich, vor welcher Herausforderung der Daten- 
schutz steht. Dafür Problembewußtsein zu schaffen, sehe ich als 
meine Aufgabe an, Ich wies deshalb gleich, nachdem mir das 
Staatsministerium das Diebold-Dornier-IKOSS-Gutachten zur 
Kenntnis gab, die Ministerien auf die schwerwiegenden daten- 
schutzrechtlichen Probleme hin, dıe eine Realisierung des darin 
vorgeschlagenen Landessystemkonzepts mit sich bringt. Leider 
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mußte ich dann im Sommer den Kabinettsbeschlüssen zum Lan- 

dessystemkonzept entnehmen, daß diese Bedenken dort keinen 
Eingang gefunden haben. Dies war mir Anlaß, dem Staatsmini- 

sterium — voran dem Landessystembeauftragten — die Proble- 

matik nochmals in einem ausführlichen Gespräch vorzutragen. 

3.1 Die Herausforderungen der Bürokommunikation 

Nachdem die öffentliche Verwaltung Anfang der 70er Jahre 
ihre Massengeschäfte auf breiter Ebene automatisierte, ste- 

hen die Amtsstuben jetzt — geht es nach dem Landessystem- 
konzept — vor einer neuen Automatisierungswelle. Die Lan- 

desregierung will nämlich die besonderen Fähigkeiten der 
neuen Computer und Programme dazu nützen, auch alle 
Einzelfälle unterschiedlichster Ausgestaltung automatisiert 
zu bearbeiten. Ihr längerfristiges Ziel ist, mit solchen Büro- 

kommunikationssystemen das vollautomatisierte, „papier- 

lose“ Büro zu schaffen. 

3.1.1 Was Bürokommunikationssysteme leisten 

Wer ein vollautomatisiertes Büro betritt, findet an- 

stelle der bisherigen Aktenstöße, Notizzettel, Kalen- 

der und Schreibutensilien als wichtigstes Inventar 
einen Bildschirm mit Telefon. Je nach Arbeitsplatz ist 
noch ein Drucker, ein Fernkopierer und ein Datenspei- 

cher, z. B. eine Diskette, angeschlossen. Diese Geräte 

sind über Kabel mit dem Bürokommunikationssystem 

verbunden. Dabei handelt es sich um viele, über das 

Telefonnetz miteinander verbundene Computer, die 

irgendwo in der Behörde oder ganz woanders stehen 
können. In ihnen sind alle Informationen gespeichert, 

die sich bislang in Registraturen und Akten, Notiz- 

zetteln und Handakten finden. Will ein Mitarbeiter 

seine Unterlagen, braucht er nicht mehr den Registra- 

tor und Amtsboten bemühen oder im Schreibtisch kra- 
men, sondern bloß auf ein paar Knöpfe drücken und 
schon steht ihm alles zur Verfügung. 

— Wie erfährt man, was zu tun ist? 

Kommt der Mitarbeiter morgens ins Büro und schal- 

tet den Bildschirm an, leuchten ihm gleich alle 

Termine entgegen, die er wahrzunehmen hat. Auch 
zeigt der Bildschirm ihm gleich an, ob ihm sein 

Chef abends zuvor eine wichtige Nachricht hinter- 

ließ und wer ihm während seiner Abwesenheit 

wann eine Mitteilung fernmündlich durchgab. So- 
bald der Mitarbeiter die Nachricht erstmals erfährt, 

kann das Bürokommunikationssystem den Zeit- 

punkt genau registrieren und dem Absender in 
Sekundenschnelle mitteilen, daß und wann seine 

Nachricht angekommen ist. Weiter informiert das 

Bürokommunikationssystem den Mitarbeiter am 

Bildschirm in Übersichten, was sonst alles zu tun 

ıst. Wählt der Mitarbeiter beispielsweise das Sym- 
bol „Posteingangskorb*, sieht er sofort, wer wann 

elektronische Post an ihn absandte und wann sie 
eintraf. Auch welche Vorgänge zur Wiedervorlage 

kamen, welche Schreiben von Bürgern oder Behör- 
den eingingen und welche Akten sonst zu bearbei- 

ten sind, erfährt er auf diese Weise. 
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— Wie arbeitet man damit? 

Will der Mitarbeiter an einem bereits am Vortag 
begonnenen Vorgang weiterarbeiten, kramt er nıcht 

mehr wie bisher nach seinen Konzeptzetteln, son- 

dern öffnet einfach per Knopfdruck die Datei die- 

ses Vorgangs. Braucht er zusätzliche Informationen 
— etwa aus juristischen Informationssystemen, 

Wirtschaftsdatenbanken oder Bildschirmtext-An- 

geboten —, kann er diese, ohne sich aus seinem 

Sessel zu erheben, über Bildschirm abrufen. Die da- 

für anfallenden Kosten registriert das Bürokommu- 
nikationssystem — so wie heute bei den Telefona- 
ten — mit Uhrzeit und Datum des Abrufs und 
Kennzeichen des jeweils benutzten Informations- 

dienstes. Will der Mitarbeiter die Hilfe eines Kolle- 

gen — sei er nah oder fern — in Anspruch neh- 

men, kann er ihm ohne weiteres die ganze Akte 
elektronisch zusenden und ihm gleichzeitig sein 
Anliegen in einer mündlichen oder schriftlichen 
Begleitnachricht mitteilen. Wählt er für den Ver- 

sand Teletex und Fernkopierer, kann er seine Nach- 

richt per Knopfdruck grundsätzlich an jeden Ort 

der Welt senden. Ihr Empfänger kann bereits Se- 
kunden später diese Nachricht an seinem Bild- 

schirm abrufen und seine Antwort unverzüglich 

als eigenes elektronisches Dokument auf dem glei- 
chen Weg zurückschicken. Weiter kann der Mitar- 
beiter jederzeit mit seinem Bildschirm auf das elek- 

tronische Archiv seiner Behörde zugreifen — etwa, 

weil er vergleichbare Fälle sucht oder mehr über 

einen Bürger wissen will, der in seiner elektroni- 

schen Akte genannt ist, Hat er schließlich auf diese 
Weise alles abgeklärt, tippt er seine Entscheidung 

am Bildschirm ein. 

— Wie erfolgen Postversand und Registratur? 

Der Mitarbeiter kann seine Entscheidung — sei es 

Brief, Aktenvermerk, Rede oder Gutachten — an 

wen auch immer als elektronische Post, ausge- 

druckten Brief oder Teletex versenden. Zudem er- 

hält das elektronische Archiv den Vorgang zur Ab- 

lage. Dort kann man ihn jederzeit wieder mit einer 

Vielzahl von Suchkriterien abrufen. Geeignete Kri- 

terien sind beispielsweise die Namen aller in ir- 

gendeiner elektronischen Akte genannten Bürger, 

die Namen der Bearbeiter, das Eingangs- oder Ver- 

sanddatum eines Briefes, Aktenvermerkes oder an- 

deren Dokumentes sowie Stichworte aus Dokumen- 

ten oder Synonyme. 

— Wie überblickt man alles? 

Zwar verbannt das Bürokommunikatıonssystem 

durch seine bloße Existenz nicht das manchmal 

schon chaotische Aktendurcheinander aus den 

Amtsstuben, Es verschafft aber auf jeden Fall den 

Chefs allemal mehr Überblick über den Stand der 

Arbeiten und mehr Möglichkeiten zur Kontrolle 

ihrer Mitarbeiter. Denn die Systeme geben jeder- 

zeit Auskunft, was bei dem einzelnen Mitarbeiter 

gerade zur Bearbeitung ansteht, wie viele Rück- 
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stände er hat, wer in welchem Umfang an der Be- 
arbeitung eines Falles mitwirkte und wieviel Zeit 
dies in Anspruch nahm. 

3.1.2 Welche Folgen hat es für den Bürger? 

Die Landesregierung will solche Bürokommunikations- 

systeme vorerst für die Vorhaben „Führungsorientie- 

rung des Informationswesens" beim Staatsministerium 

und „Büroautomatisierung bei den Regierungspräsi- 

dien” beschaffen. Beide Projekte betreffen den Bürger 

—- allerdings in unterschiedlichem Maß: 

3.1.2.1 Führungsorientierung des Informationswesens 

im Staatsministerium 

Das neue System soll dem Staatsministerium 

für jedes seiner Probleme schnell viele und ge- 
zielte Informationen liefern, damit sie in eine 

Rede einfließen, bei einer Pressemitteilung auf- 

tauchen und in die Fülle seiner Entscheidungen 
eingehen. Seine Referenten sollen auch aus 

Kabinettsvorlagen und anderen Beiträgen der 
Ministerien, aus juristischen und parlamenta- 
rischen Informationsdiensten, dem Landesinfor- 

mationssystem und anderen nationalen und in- 
ternationalen Datenbanken Informationen ab- 

rufen und gleich am Bildschirm mit eigenen 

Beiträgen zu einem neuen Text zusammenstel- 

len. Im Laufe der Zeit soll auch ein elektro- 

nisches Archiv etwa mit den Reden des Mini- 

sterpräsidenten und den Kabinettsbeschlüssen 

entstehen. Das alles ist gedacht, die Effizienz 

des Staatsministeriums zu steigern. Beim der- 
zeitigen Stand der Planung braucht ein Bürger 
kaum damit zu rechnen, in dieses System zu 

kommen. Deshalb betrifft dieses Projekt ihn 
und damit den Datenschutz nur am Rande, 
Gleichwohl kann aber niemand gleichgültig 

sein zu sehen, wie die Regierung mit diesem 

System ihre Effizienz und Schlagkraft in einem 
enormen Maße steigert und dem auf seiten 

des Parlaments nichts Gleichwertiges entgegen- 

steht. 

3.1.2.2 Büroautomation bei den Regierungspräsidien 

Mit diesem Projekt will man die papierlose 
Bürokommunikation bei den Regierungspräsi- 

dien Stuttgart und Freiburg erproben. Schwer- 
punkte des Stuttgarter Projekts soll die Erpro- 

bung der abteilungs- und referatsübergreifen- 
den Koordinierung beim Umweltschutz sein. 

Das Freiburger System soll eingehende Schrei- 

ben — sei es von Bürgern, Behörden oder Un- 

ternehmen — mit Blattlesern und Scannern 
gleich beim Posteingang automatisiert lesen, 

speichern, mit bereits vorliegenden Informa- 

tionen verknüpfen, zur anschließenden Bearbei- 

tung verteilen und schließlich im elektroni- 

schen Archiv registrieren. 
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Zwei spezifische Gefahren für den Datenschutz 
sehe ich hier: 

— Die erste Gefahr resultiert aus den enormen 
Verknüpfungs- und Auswertungsmöglich- 
keiten eines solchen Systems bei den Re- 
gierungspräsidien. Dort laufen nämlich we- 
gen ihrer vielfältigen Aufgaben — nicht 
umsonst spricht man von der Bündelungs- 
funktion — eine Fülle von Informationen 
aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen 
zusammen. Technisch wäre es dann ohne 
weiteres möglich, alles, was immer Bürger 
zu den Themen Wohnungswesen, Bauland- 
umiegung, Lastenausgleich, Gewerbeförde- 
rung, Preisüberwachung, Verkehrswesen, 
Veterinärwesen, Straßenbau, Sozialwesen, 
Wasserversorgung und Landschaftsentwick- 
lung, einzelnen Bußgeldverfahren und Ge- 
nehmigungsverfahren von Flughäfen vor- 
bringen, per Knopfdruck abzurufen und mit- 
einander zu verknüpfen. Diese Situation 
könnten einzelne Mitarbeiter ausnutzen, in- 
dem sie bei ihren Entscheidungen über An- 
liegen von Bürgern Informationen heranzie- 
hen, die da nicht einfließen dürften. Sach- 
fremde Erwägungen könnten die Entschei- 
dung beeinflussen, ja sogar den Ausschlag 
geben. 

— Die andere Gefahr geht von der enormen 
Kommunikationsmöglichkeit dieses Systems 
aus. Neue, unnötige Datenströme sind zu 
befürchten, weil es ein Leichtes ist, Akten 
in Sekunden elektronisch zu kopieren und 
zu versenden. Um wieviel bequemer ist es 
doch, einem Kollegen, den man um Rat 
fragt, gleich eine Kopie der gesamten Akten 
zuzuleiten, als erst noch mühsam Auszüge 
anzufertigen und den Sachverhalt anonym 

zu schildern. Das System erleichtert aber 

auch den bewußten Mißbrauch: Hinterläßt 
es doch keine Spuren, wenn jemand per 
Knopfdruck Daten über Bürger unbefugt wei- 

tergab. Sein Risiko, entdeckt zu werden, ist 
dabei gleich null. 

Auf lange Sicht wird wohl dem Bürger die Büro- 
kommunikation auch anderswo begegnen. Denn 
das Diebold-Dornier-IKOSS-Gutachten schlägt 
vor, für die ganze Landesverwaltung ein um- 
fassendes Kommunikationssystem mit elektro- 
nischer Post aufzubauen. Es soll alle im Lande 

entstehenden Einzelsysteme — sei es bei den 
Familiengerichten, Schulen oder Ministerien — 
nach und nach miteinander verbinden. Da die 

Gutachter zudem empfehlen, alle automatisier- 
ten Registraturen und Archive nach demselben 
Schema — einem landeseinheitlichen Akten- 

plan — aufzubauen, steht einer landesweiten 
Datenabfrage und -verknüpfung praktisch nichts 
mehr im Weg. Zwar gibt es dazu noch keinen 
Beschluß der Landesregierung. Allerdings 
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kommt es auf einen solchen kaum an, weil die 

wesentlichen Voraussetzungen nicht die Landes- 
regierung, sondern die Post mit ihrem ISDN- 

Netz schafft. Wenn Baden-Württemberg dieses 
Netz nutzt, ohne in seine Bürokommunikations- 
systeme ausreichende Sicherungen einzubauen, 

kann dies zu heute noch gar nicht übersehbaren 

Möglichkeiten führen, Bürger zu überwachen 
oder deren Verhalten zu beeinflussen. 

3.1.3 Was ändert sich für die Mitarbeiter? 

Bürokommunikationssysteme bringen für den Mitar- 
beiter mehr Kontrollen mit sich. Dafür gibt es drei 

Gründe: 

— Von der Verwaltungskontrolle zur Mitarbeiterkon- 

trolle 

In einem Rechtsstaat ıst die Kontrolle des Verwal- 

tungshandelns unerläßlich. Um dem Parlament, den 

Gerichten, Rechnungshöfen, anderen Kontrollin- 

stanzen und auch der Verwaltung selbst diese 

Kontrolle zu ermöglichen und damit zugleich die 
Rechte der Bürger zu garantieren, zeichnet die 
Verwaltung seit jeher detailliert auf, welcher 

Mitarbeiter wann welche Akten in welcher Weise 

und in welchem Umfang bearbeitet. Diese Aufzeich- 

nungen lassen sich nur für die Kontrolle eines 

Mitarbeiters im Einzelfall nutzen. Praktisch un- 

möglich ist dagegen, damit umfassende Verhaltens- 

und Leistungskontrollen der Mitarbeiter durchzu- 

führen. Denn keine Behörde wird sich die Mühe 

machen, ihre Unmengen von Akten daraufhin sy- 

stematisch durchzusehen und auszuwerten. Das 

wäre auch zu mühsam. Mit der Einführung der 

Bürokommunikation ändert sich dies schlagartig. 

Ein Ziel jedes Bürokommunikationssystems ist 

nämlich, den Zugriff auf das elektronische Archiv 

zu erleichtern. Das heute noch so weitverbreitete 

mühsame Suchen in Registraturen und Archiven, 

Vorakten, vergleichbaren Fällen, früheren Stellung- 

nahmen und anderen Schriftsätzen soll ein Ende 

haben. Ein probates Mittel dazu ist, das elektroni- 

sche Archiv nach den Namen von Mitarbeitern zu 

durchsuchen. Das tut man etwa, wenn man weiß, 

daß der Mitarbeiter X schon einen Präzedenzfall 

bearbeitet hat, Y den X vertreten soll und deshalb 

wissen muß, welche Vorgänge zur Zeit bei X lau- 

fen, oder ein Bürger sich auf ein Gespräch mit Mit- 

arbeiter Z beruft, der gerade nicht erreichbar ist. 

Der Schritt von diesen kleinen unproblematischen 

Anfragen zu einer umfassenden Leistungs- und Ver- 

haltenskontrolle ist klein und die Versuchung sicher 

groß, 

— Mitarbeiterkontrolle auch über Abrechnungsdaten 

Beim Bürokommunikationssystem fallen aller Vor- 

aussicht nach eine Fülle von Informationen über 

Mitarbeiter an, die es bislang noch gar nicht gibt. 

Während die Behörden heute registrieren, wer 
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wann welche Telefonnummer anrief und wieviel 
dies Kostet, zeichnet das Bürokommunikationssy- 

stem auch auf, wer wann in welchem Maße neben 

dem Telefon auch Telex, Bildschirmtext, Fernkopie- 
ren, juristische und andere kostenpflichtige Infor- 

mationssysteme nutzt. Aus diesen Abrechnungs- 

daten kann man ableiten, wie sehr ein Mitarbeiter 

auf solche Hilfsmittel angewiesen ist, wie lange er 

sich täglich ungefähr im Büro aufhielt, wer seine 

Kommunikationspartner sind, welchen persönlichen 

Arbeitsstil er pflegt, wie groß sein Wissen und 

seine Arbeitsleistung ist. 

——- Weitere Kontrolldaten können anfallen 

Ob und inwieweit das Bürokommunikationssystem 

darüber hinaus Verhalten und Leistung der Mit- 
arbeiter registriert, hängt von seiner technischen 

Ausgestaltung ab. Möglich ist beispielsweise, auch 

die Einzelheiten der Bearbeitung — etwa die Tages- 
oder Anschaltzeit und damit Dauer der täglichen 

Arbeitszeit — festzuhalten. Außerdem wäre es ein 
Leichtes, dem Chef heimlich anzuzeigen, welcher 

seiner Mitarbeiter gerade was macht, welche Kom- 
munikationsdienste er dabei benutzt und welche 

Nachrichten — auch private — er austauscht. 

Diese bislang ungeahnten Möglichkeiten einer Kon- 

trolle der Leistung und des Verhaltens von Mitarbei- 

tern machen es dringlicher denn je, ein Personaldaten- 

recht zu schaffen, das präzise festlegt, ob, wann und 

unter welchen Voraussetzungen Behörden welche In- 
formationen über die einzelnen Mitarbeiter nutzen 

dürfen. Dies allein bewirkt jedoch noch keinen aus- 

reichenden Schutz der Mitarbeiter. Hinzu kommen muß 

eine abgestimmte Konzeption von technischen und or- 
ganisatorischen Schutzvorkehrungen. Darüber hinaus 
sind weitere Kontrollmechanismen, beispielsweise ein 

ausreichendes Mitwirkungsrecht der Personalvertre- 

tungen, zu schaffen, 

3.1.4 Ungelöste technische und organisatorische Probleme 

Die modernen Bürokommunikationssysteme sind erst 

seit wenigen Monaten auf dem Markt. Deshalb kann 

nicht verwundern, daß sie sich für die speziellen An- 
forderungen der öffentlichen Verwaltung noch keines- 
wegs eignen. 

3.1.4.1 Geschäftsgang auf Elektronik umstellen 

Wie die Geschäfte innerhalb jeder Behörde lau- 
fen müssen, ist in der Dienstordnung für die 
Landesbehörden in Baden-Württemberg so ge- 

nau festgelegt, daß sicher mancher darüber 

staunt. Da muß der Abteilungsleiter die von 
ihm täglich durchgesehene Post mit einem 
Sichtvermerk versehen; je nach Stellung hat 

man mit Grün-, Rot- oder Blaustift zu schreiben, 

damit Verantwortlichkeiten nicht verwischt 

werden. Sind mehrere Beamte an einer Ent- 
scheidung beteiligt, darf der eine die Texte des 
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3.1.4.2 

3.1.4.3 

anderen nicht ohne weiteres abändern. Wer 

letztlich nach vielem Hin und Her die Verant- 
wortung nach außen trägt — also „schlußzeich- 

net” —, legt den endgültigen Text fest. Das 
alles führt häufig zu Änderungen, Umschreiben 

und Korrekturen des Entwurfs: Schwarz-, Rot-, 

Blau- und Grüngeschriebenes mengt sich mit- 
unter zum bunten Allerlei und trotzdem muß 

eindeutig klar und jederzeit nachprüfbar sein, 

wer was gemacht hat. Soll dies alles ein Büro- 

kommunikationssystem leisten, ist es nicht da- 

mit getan, den Mitarbeitern lediglich einen 
Farbbildschirm hinzustellen, damit sie je nach 

Stellung ihren Text ın grün, rot oder blau ein- 
tippen. Wichtig ist vielmehr, die hinter diesen 
Formalien stehende Sicht eines korrekten Ver- 

waltungshandelns auf die völlig neuen Verhält- 
nisse der Birokommunikationssysteme zu über- 

tragen. Diese wichtige Aufgabe hat meines Wis- 

sens noch niemand angepackt. 

Fälschungen verhindern 

Wer weiß, welche heiklen Entscheidungen täg- 

lich Behörden treffen, versteht, daß manchmal 
Mitarbeiter im nachhinein gern anders entschie- 

den hätten oder ihre Verantwortung für eine 

Fehlentscheidung nicht mehr wahrhaben wol- 

len. Kein Mitarbeiter und kein Chef kann sich 

— geht es korrekt zu — beim heutigen System 
seiner Verantwortung später entziehen. Seine 

Mitwirkung ist in der Akte durch Unterschrift 

dokumentiert. Wer dies rachträglich vertuschen 

will, müßte Urkunden unterdrücken, fälschen 

oder ganze Akten vernichten. So hohe Hinder- 
nisse gibt es beim Bürokommunikationssystem 

nicht zu überwinden: Elektronisch gespeicherte 
Informationen kann man nämlich in der Regel, 

ohne Spuren zu hinterlassen, ändern. Zwar su- 
chen die Entwicklungslabors der Universitäten 
und EDV-Hersteller nach Methoden, die der 

Sicherheit einer Unterschrift nahekommen. Au- 

ßer vielen Ideen gibt es jedoch noch nichts: 

keine verwendbaren Serienprodukte, kein Or- 
ganisationskonzept für den Einsatz sicherer 
automationsgestützter Methoden und schon gar 

keine Analyse der bei jedem Einsatz techni- 

scher Produkte vorhandenen Schwachstellen. 

Berechtigungen abgestuft vergeben 

Wer für was zuständig und wer wozu berech- 
tigt ist, spielt im Behördenalltag eine große 

Rolle; ein komplexes Gefüge von Zuständig- 

keiten und Berechtigungen ist die Folge: Was 

ein Oberregierungsrat darf, darf der ihm zu- 
arbeitende Amtsrat noch lange nicht. Akten, 

die ein Regierungsrat aus der Registratur holen 

darf, sind dem Ministerialrat aus einer anderen 

Abteilung nicht zugänglich. Diktate eines Re- 

gierungsdirektors darf die selbstbewußte Sekre- 

tärin nicht ändern. Dies sind nur wenige Bei- 
spiele. Der Geschäftsverteilungsplan, die Dienst- 
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ordnung und besondere Geheimhaltungsver- 

pflichtungen spielen hier eine Rolle. Wohl noch 
niemand hat die schwierige Aufgabe übernom- 

men, dieses Geflecht von Befugnissen so for- 
melhaft darzustellen, daß ein Programmierer es 

in ein EDV-Programm umsetzen könnte. Selbst 

wenn das einmal getan ist, bleibt immer noch 

die Aufgabe, dieses Programm in ein sicheres 

Bürokommunikationssystem zu integrieren. 

3.2 Die hohen Risiken eines landeseinheitlichen Kommunika- 
tionsnetzes 

Datennetze entstehen, wenn man mehrere Computer, Bild- 

schirme, Drucker und andere Datenterminals für Zwecke 

des Datenaustauschs über Fernmeldeleitungen miteinander 
verbindet. Die Informatik will ebenso wie die EDV-Herstel- 

ler und die Post die Datenübertragung in Netzen künftig so 

einfach gestalten, wie das Telefonieren im weltumspannen- 

den Fernsprechnetz mit seinen 600 Mill. Fernsprechteilneh- 

mern schon lange ist. Dasselbe Ziel verfolgt — grob ge- 
sagt — auch das Landessystemkonzept. Nach dem Willen 
der Landesregierung soll schon bis April 1986 eine einheit- 
liche landesweite Netzkonzeption auf dem Tisch liegen. 

3.2.1 Der Weg zum landeseinheitlichen Netz 

Um zu verstehen, was es mit einem solchen landes- 

einheitlichen Netz auf sich hat, muß man die heutige 

und die künftige Technik kennen. 

— Die heutigen Datennetze 

Bislang gibt es kein Einheitsnetz, sondern verschie- 
dene, voneinander unabhängige Datennetze. Die 
Finanzverwaltung wickelt ihr Integriertes Automa- 

tisiertes Besteuerungsverfahren über die drei Da- 
tennetze der Oberfinanzdirektionen Stuttgart, Karls- 
ruhe und Freiburg ab, an die 81 Finanzämter und 

Teile der Hochbauverwaltung angeschlossen sind. 

Die Polizei betreibt für ihre verschiedenen Informa- 
tionssysteme — ich nenne bloß INPOL, PAD, MOD, 
PIOS und die SPUDOK’s —, für ihren Datenabruf 
beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und für 
die Zoll- und Grenzschutzstellen an den Grenzen ein 
landesweites Datennetz; 273 Datenterminals sind 

daran angeschlossen. Die 67 staatlichen Vermes- 
sungsämter können mit ihren 108 Kleincomputern 
über Fernmeldeleitungen den Großrechner des Re- 

chenzentrums der Innenverwaltung im Landeskri- 
minalamt anwählen und dort das zentrale automati- 

sierte Liegenschaftsbuch lesen und fortschreiben. 

Im Mittelpunkt eines anderen umfangreichen Da- 

tennetzes steht der Großrechner des Gemeinsamen 
Rechenzentrums des Sozial-, Justiz-, Wirtschafts-, 
Finanz- und Innenministeriums (RSJW); angeschlos- 

sen sind: Landesversorgungsamt, Finanzministe- 

rium, Oberfinanzdirektionen Stuttgart und Frei- 
burg, Hochbauämter, Universitätsbauämter, Auto- 

bahnamt, Regierungspräsidien Stuttgart, Freiburg, 
Karlsruhe und Tübingen, Straßenbauamt Heidel- 
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berg, Amtsgericht Stuttgart, Wirtschaftsministe- 
rium, Ernährungsministerium, Geologisches Landes- 

amt und Landesbergamt. Das eigene Datennetz des 

Ernährungsministeriums nutzen u. a. vier Forst- 

ämter, die Landesanstalt für Umweltschutz und die 

staatlichen Tierschutzsteilen. Die vier Oberschul- 
ämter Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg 
betreiben im Verbund Rechner, an die kleinere 

lokale Datennetze angeschlossen sind. Im Mittel- 
punkt eines weiteren Datennetzes stehen die Rech- 

ner des Statistischen Landesamts; einer davon ist 

mit dem Bildschirmtextnetz verbunden. 

— Kommunikationsmöglichkeiten der heutigen Netze 

Zwischen diesen einzelnen Netzen bestehen derzeit 
nur ein paar Verbindungen, die man an den Fin- 
gern abzählen kann. Deshalb kann beispielsweise 

der Kriminalist beim Landeskriminalamt nicht über 
das Polizeinetz die neuestens Zahlen der Kriminal- 
statistik direkt in den Computer des Statistischen 
Landesamts eingeben. Ebensowenig kann er von 
dort die Angaben der Bürger zur Handels- und 
Gaststättenzählung 1985 abrufen. Wären die Netze 
von Polizei und Statistischem Landesamt mitein- 
ander verbunden oder gar einheitlich, dann wäre 
dies kein großes technisches Problem. Wer mit an- 
deren zusammen im Netz ist, dem kann nämlich 

der Netzverwalter leicht — oft sogar bloß durch 
Knopfdruck — den Zugriff auf die Daten der ande- 
ren ermöglichen. Weil dies so einfach ist, ver- 

spricht sich die Landesregierung von einem ein- 

heitlichen landesweiten Netz neben einer Kosten- 

minderung eine enorme Erleichterung des Informa- 
tionsaustauschs — gewiß nicht zu Unrecht. 

— Wie das Universalnetz aussehen könnte 

Schon innerhalb weniger Monate könnte man die 
Netze der Finanzverwaltung, des Statistischen Lan- 
desamts, des RSIJW und des Ermährungsministe- 
riums zu einem einzigen Netz zusammenlegen. Das 

geht so einfach, weil deren Computer und Daten- 

terminals schon heute weitgehend nach den Nor- 
men des gleichen EDV-Herstellers arbeiten. Man 
müßte deshalb diese Normen bloß noch — wie auch 

das Diebold-Dornier-IKOSS-Gutachten empfiehlt — 
konsequent anwenden — etwa im Rahmen des 

SNA-Konzepts (Systems Network Architecture). 
Dadurch entstünde ein riesiges Verwaltungsnetz, 

an das man auch die Netze der Polizei, Vermes- 

sungs- und Oberschulämter anschließen könnte. 
Dreierlei Möglichkeiten gäbe es dafür: Zum einen 
könnte man diese Behörden nach und nach mit 
SNA kompatiblen Computern und Datenterminals 

ausstatten. Zum zweiten könnte man diese Netze 

mit Hilfe besonderer Computer und/oder Program- 
me mit dem SNA-Netz zusammenlegen. Dies ginge 

rasch, wäre aber sehr teuer. Die dritte Variante 

ist, die Zusammenlegung dieser Netze mit der Ein- 

führung des vollautomatisierten Büros zu verbin- 
den. Dies wäre der eleganteste Weg — entsteht 
doch so nicht nur ein einheitliches Datennetz, son- 
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dern zugleich Zug um Zug ein Universalnetz, das 
sich nicht nur für den Austausch von Daten, son- 

dern auch für die Übertragung von Bildern, Tex- 

ten und Ferngesprächen eignet. 

— Die Kommunikatıonsmöglichkeiten eines Universal- 
netzes 

Heute kann man sich noch gar nicht so ganz vor- 

stellen, was ein solches Netz alles leistet: Mit sei- 

ner Hilfe könnten der Personalsachbearbeiter einer 

Oberfinanzdirektion, der Referent im Innenministe- 

ıium, der Kriminalbeamte einer Polizeidirektion, 

der Baurat eines Hochbauamts, der Programmierer 

des Landesversorgungsamts, der Vermessungsin- 

genieur eines Vermessungsanıts mit jedem Mitarbei- 

ter irgendeiner Behörde in Baden-Württemberg 

elektronische Akten austauschen, telefonieren, 

elektronische Post und Fernkopien, Btx-Mitteilun- 

gen und Fernschreiben im Rahmen der Bürokom- 

munikation versenden und empfangen. Außerdem 
könnten sie mit Hilfe dieser Technik von allen 
Computern aller Behörden des Landes Daten ab- 

rufen und diese an andere Behörden oder Privat- 
personen beliebig versenden. 

Freilich könnte man auch in solch einem Univer- 
salnetz die Kommunikationsmöglichkeiten der ein- 

zelnen Mitarbeiter beschränken. Dafür müßte man 

die Bürokommunikation und den Datenabruf be- 

grenzen, Dies freilich würde den erklärten Zielen 

der Bürokommunikation, einen freien Datenaus- 

tausch zu ermöglichen, zuwiderlaufen und den Nut- 

zen der teuren Geräte und Comnuter erheblich min- 

dern. Es wäre somit unrealistisch, das zu erwarten. 

Ebenso ist eine Einschränkung des Datenabrufs 

nicht ohne Probleme: Die durch das Universalnetz 

transportierten Personendaten würden trotzdem 

unterwegs in einer Vielzahl von Computern unter- 
schiedlicher Behörden landen und können dort in 
falsche Hände gelangen. 

3.2.2 Welche Folgen hat dies für den Datenschutz? 

In Umrissen zeichnen sich schon jetzt folgende Pro- 

bleme ab: 

3.2.2.1 Trend zum freien Datenfluß 

Nach den Datenschutzgesetzen dürfen Behör- 
den Informationen über Bürger nicht austau- 

schen — es sei denn, eine Rechtsvorschrift er- 

laubt dies. In krassem Gegensatz dazu steht 

die technische Konzeption eines landeseinheit- 

lichen Kommunikationsnetzes: nach ihr können 

grundsätzlich alle Behörden nach Belieben In- 
formationen über Bürger austauschen — es sei 

denn, ein besonderer Computerbefehl oder 

Schutzcode verhindert dies im Einzelfall. So 

wäre es selbst bei Behörden, zwischen denen 
es praktisch keinen Austausch von Personen- 

daten geben darf. 
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3.2.2.2 Faktische Unkontrollierbarkeit 

Wer sich vor Augen hält, daß in einem landes- 
weiten Kommunikationsnetz am Ende Hunderte, 

wenn nicht Tausende von Behörden mit x-Tau- 
senden von Mitarbeitern angeschlossen sind, 

erahnt die Komplexität eines derartigen Netzes. 

Weil jeder Mitarbeiter grundsätzlich das ganze 
Netz und alle angeschlossenen Computer nut- 
zen kann, müssen ihm Netzverwalter eine per- 

sönliche Nutzungsberechtigung geben. Sie legen 

damit fest, daß etwa der Personalsachbearbeiter 

Maier bei der Oberfinanzdirektion Freiburg nur 

Personaldaten der im Bereich dieser Ober- 

finanzdirektion beschäftigten Beamten bestimm- 
ter Besoldungsgruppen an seinem Bıldschirm 

bearbeiten und insoweit auf das Personaldaten- 
system UPS zugreifen darf. Ähnlich detailliert 

und meıst noch viel komplizierter müßten die 
Netzverwalter die Berechtigungen aller ande- 
ren Mitarbeiter im Netz vermerken. Wenn man 
bedenkt, wie häufig Mitarbeiter z. B. wegen 

Krankheit, Urlaub, Abordnung, Stellvertretung 

oder Beförderung neue Aufgaben erhalten und 

deshalb neue Nutzungsberechtigungen bekom- 
men müssen, kann man sich vorstellen, daß 

nach kurzer Zeit niemand mehr einen Über- 

blick über die vergebenen Berechtigungen hat. 

3.2.2.3 Komplexität führt zu Fehlern 

Selbst wenn man annimmt, die Behörden, Mit- 

arbeiter und Netzverwalter würden jederzeit 
standhaft versuchen, ihre Berechtigungen für 

Datenaustausch und Datenabfragen richtig zu 
verwalten, wäre das Risiko unbeabsichtigter 

Fehler unvertreibar hoch. Dazu muß man wis- 

sen: Wer welche Berechtigung hat, wird an 

einer Vielzahl von Stellen ım Netz auf unter- 

schiedlichste Weise mit Computersprachen fest- 
gehalten — sei es in den Rechenzentren, Rech- 

nern des Datennetzes, Computern der Bürokom- 

munikationssysteme, speziellen Sicherheitspro- 

grammen und einzelnen EDV-Verfahren. Eine 

einheitliche Methode gibt es hierzu nicht. Er- 

schwerend kommt weiter hinzu: Weil die 

Steuerung der einzelnen Berechtigungen so 

kompliziert ist, ist Gang und Gäbe, daß sie sich 
ungewollt gegenseitig außer Kraft setzen oder 

modifizieren mit der Folge, daß die einzelnen 

Mitarbeiter mit dem System tatsächlich mehr 
machen können als sie eigentlich dürfen. Nur 

EDV-Spezialisten können da noch helfen; frei- 

lich müssen auch sie oft nach dem letzten ret- 

tenden Strohhalm greifen, dem praktischen 
Test. Kurzum: Wer diese unvermeidbaren Feh- 

ler ins Kalkül zieht — und das muß jeder 

Realist —, sieht, daß es aus der Sicht des Da- 

tenschutzes gegenwärtig und in der nahen Zu- 
kunft nicht vertretbar ist, ein solches Univer- 

salnetz zu betreiben. Es hat noch zu viele 

Schwachstellen, Sicherheitslücken und Grau- 

zonen. 
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32.2.4 Verschlüsselung ist kein Allheilmittel 

Immer wenn von Datenschutz und seinen Ge- 
fahren die Rede ist, kommt früher oder später 

die Sprache auf die Verschlüsselung (Krypto- 
graphie). Auch die Landesregierung will damit 

die Risiken eines landeseinheitlichen Kommu- 

nikationsnetzes in den Griff bekommen, ohne 

zu sagen, wie das vonstatten gehen soll. Bis- 
lang gibt es wenig Brauchbares: 

— Die heutige Technik für die Verschlüsse- 

lung 

Mit den auf dem Markt angebotenen Ver- 

schlüsselungsgeräten kann man Personen- 

daten verschlüsseln, über Fernmeldeleitun- 

gen oder Funk übertragen und automatisiert 
abspeichern. Wenn man das macht, muß man 

die geheimen Schlüssel, ohne die eine Ver- 
schlüsselung nicht möglich ist, gut sichern. 

Ist das der Fall, dann verschlüsseln zumin- 
dest die besseren Geräte nach allgemeiner 
Auffassung zuverlässig. Gleichwohl gibt es 
keine Garantie, daß Unbefugte Verschlüs- 
seltes nicht doch einmal entschlüsseln. Will 

man trotz dieses unvermeidbaren Risikos 

die heutigen Verschlüsselungsgeräte in 

einem Universalnetz einsetzen, dann gibt es 

Probleme mit der Verwaltung der geheimen 
Schlüssel. Jeder Mitarbeiter, der mit Tau- 

senden seiner Kollegen jederzeit verschlüs- 

selt über das Netz kommunizieren können 

soll, muß natürlich vorher mit jedem eine 

geheime Schlüsselzahl vereinbaren. Wie das 

in der Praxis gehen soll, ist wegen des un- 
geheuren Aufwands völlig unklar. 

— Neue Verschlüsselungsmethoden 

Eine Lösung verspricht man sich von einem 
faszinierenden, Mitte der 70er Jahre ent- 

wickelten Verschlüsselungskonzept, dem 

Kryptosystem mit öffentlichen Schlüsseln. 
Hier erhält jeder Netzbenutzer zwei etwa 

100stellige Zahlen. Eine der beiden darf er 

niemandem mitteilen. Die andere muß er 
jedem sagen, mit dem er verschlüsselte In- 
formationen austauschen will. Damit der 

Umgang mit diesen Riesenzahlen praktikabel 

ist, sollen sie in einer mit einem Mikro- 

prozessor versehenen Ausweiskarte gespei- 

chert werden. Mit einer solchen Chipkarte 
könnte der Netzbenutzer seine Texte nicht 

nur verschlüsselt versenden, 

sätzlich 
sondern zu- 

« sich gegenüber Computern und Kommuni- 

kationspartnern ausweisen und seine Zu- 

griffsberechtigung nachweisen, 

+ den von ihm versandten Text so mit einer 

Zahl kennzeichnen, daß der Empfänger 
prüfen kann, ob er tatsächlich der Ab- 
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sender des Textes ist {elektronische Un- 

terschrift), 

« was immer er an Informationen sichern 

will, verschlüsselt in Datenbanken spei- 
chern. 

Der Teufel steckt jedoch auch hier im De- 

tail: 

« Auch das Kryptosystem kann nicht ver- 

hindern, daß Mitarbeiter unzulässig In- 

formationen über Bürger austauschen. 

« Schon viele haben diese neuen Krypto- 
systeme theoretisch untersucht; der — 

letztendlich entscheidende — Praxistest 
ist jedoch noch nicht bestanden. Diese 

Systeme benötigen nämlich besonders 
schnelle elektronische Bausteine, die sehr 

teuer und noch nicht entwickelt sind. Zu- 

dem sind die Chipkarten noch nicht er- 
probt; ihre Eignung für diese neuen 
Krytposysteme muß sich erst noch er- 

weisen. 

Alles in allem: Die Verschlüsselungstechnik ist 
noch weit davon entfernt, ein Universalnetz für 

den Datenschutz erträglich zu machen. Uner- 
läßlich ist deshalb, daß die Landesregierung an 
ihren eigenständigen, nach außen abgeschotte- 
ten Netzen für Polizei, Finanzverwaltung, Ober- 

schulämter, Statistisches Landesamt und dem 

des RSJW festhält. 

3.3 Sicherheitsprobleme bei Personal Computern 

Der Vorschlag im Diebold-Dornier-IKOSS-Gutachten, künf- 

tig Personal Computer in der Verwaltung einzusetzen, ist 
nicht neu. Schon jetzt haben viele Behorden solche lei- 
stungsfähigen Rechenzwerge. Mit ihnen drucken erstaun- 
lich viele Gymnasien und Berufsschulen Schülerkarteikarten 

und Schulbescheinigungen. Sie können damit auch Elternbei- 
räte und Lehrer registrieren, Abiturnoten speichern und eini- 

ge Verwaltungsarbeiten, die zum Schuljahresende anfallen, 

erledigen. Der Einsatz von Personal Computern wird weiter 

zunehmen; denn sie sind wichtige Bausteine bei der Büro- 

kommunikation und billige Hilfsmittel für die Verwaltung. 

3.3.1 Was der Personal Computer Neues bringt 

Wer mit einem Personal Computer das Minirechen- 
zentrum auf dem Schreibtisch hat, ist Auftraggeber, 
Programmierer, Maschinenbediener, Systemanalytiker, 

Datenträgerarchivar und Anwendungsberater in einem. 

Trotz dieser Fülle technischer Aufgaben ist der Per- 
sonal Computer nicht für EDV-Spezialisten, sondern 
für Laien gedacht. Damit diese ihn für ihre Arbeit be- 

nutzen können, gibt es einfach zu bedienende Daten- 

banksysteme, „bedienerfreundliche“ Auswertungspro- 

gramme und einfache Programmiersprachen. Viele 

schaffen es, damit innerhalb von Stunden die ersten 
Personendaten zu speichern, wieder am Bildschirm 
anzuzeigen, auszuwerten und zu drucken. 
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3.3.2 Seine speziellen Risiken für den Datenschutz in der 
öffentlichen Verwaltung 

In der ersten Euphorie übersehen die PC-Fans eine 
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ganze Menge ernster Probleme. 

3.3.2.1 Richtig programmieren will gelernt sein 

Auch wer mit dem Personal Computer program- 

miert, kann sich nicht — wie die Werbung 

oft suggeriert — hinsetzen und einfach los- 

legen. Erst muß man das zu lösende Problem 

durchdenken, auf die EDV-Technik übertragen 

und ein wirksames Konzept zur Datensicherung 
entwickeln. Bereits dies dürfte in der Regel 

einen EDV-Laien überfordern. Anschließend 

muß er auch noch die gefundene Lösung doku- 
mentieren und erst danach kann er mit dem 

Programmieren beginnen. Viele meinen, damit 

habe die Arbeit ihr Ende. Doch weit gefehlt: 
er muß die Programme noch gründlich testen, 

verstandlich und vollständig beschreiben und 

dann, wenn er weiß, daß alles richtig ist, für 

den Einsatz freigeben. Wer dies nicht beach- 

tet, 

— fabriziert in der Regel Programme, die bei 

seiner Abwesenheit (Urlaub, Krankheit, 

usw.) niemand versteht und anwenden kann, 

— hat in ihnen erfahrungsgemäß viele Fehler, 

— verliert auf die Dauer selbst den Überblick 

über seine Programme und weiß nicht mehr, 

welche Daten er wo hat, 

— bringt mit großer Wahrscheinlichkeit seine 
Behörde in die unerfreuliche Situation, auf 

ein EDV-Verfahren angewiesen zu sein, das 

niemand mehr pflegen, verstehen, fehlerfrei 
bedienen und wirtschaftlich handhaben 
kann und 

— verliert oder verfälscht unter Umständen 

sogar ungewollt Personaldaten. 

Was außerdem noch passieren kann, erlebte 

ich bei einer Kontrolle des Oberschulamts 

Karlsruhe. Einer seiner Mitarbeiter schrieb für 

seinen Personal Computer mehrere Program- 

me, die dem Oberschulamt die Organisation 
des Abiturs erleichtern. Mit ihrer Hılfe wird 

der Einsatz der Erst- und Zweitkorrekturen ge- 
plant und die Fahrtroute für die Anlieferung 
der Abitursaufgaben bei den Schulen festge- 
legt. Anstelle einer vollständigen und verständ- 

lıchen Beschreibung dieser Programme über- 
gab uns das Oberschulamt drei kurze, wenig 

aussagefähige Aktenvermerke sowie einige un- 

kommentierte, handschriftliche Tabellen und 

einen in sehr individueller, formelhafter Form 

gehaltenen „Verarbeitungsplan“. Wie der Per- 

sonal Computer zu bedienen ist, welche Pro- 

gramme zu dem EDV-Verfahren gehören, über 
welche Personengruppen er Angaben speichert,
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3.3.2.2 

3.3.2.3 

welche Informationen im einzelnen vermerkt 

und welche Auswertungen möglich sind, war 
daraus nicht zu entnehmen. Kurzum: An eine 

echte Kontrolle war wegen der unzureichenden 
Beschreibung nicht zu denken. Was folgt dar- 

aus? Damit die im Rahmen des Landessystem- 
konzepts in den Behörden eingesetzten Personal 
Computer ordnungsgemäß arbeiten und kon- 

trollierbar sind, muß die Programmierung durch 

EDV-Laien immer eine Ausnahme sein. Meint 

eine Behörde, einer ihrer Mitarbeiter sei gleich- 

wohl sachkundig genug, muß sie auf jeden Fall 
wissen, welche Personendaten er mit welchem 

Personal Computer wie verarbeitet. Selbstver- 

ständlich muß sie auch den Einsatz des Per- 
sonal Computers und der Programme in der 

Regel schriftlich genehmigen. 

Unzählige Datensammlungen können entstehen 

Weil Mitarbeiter von Behörden mit einem Per- 

sonal Computer im Handumdrehen neue Da- 
teien, neue Register, Kopien elektronischer Ak- 

ten oder neue Datenbanken mit Informationen 

über Bürger anlegen können, besteht beim Lan- 

dessystemkonzept die Gefahr, daß in kurzer 

Zeit niemand mehr durchschaut, welche Daten- 

verarbeitung sie tatsächlich betreiben. Diese 

Gefahr läßt sich selbst durch ein Bündel von 
Gegenmaßnahmen nur wenig verringern: 

So dürfen Behörden Personal Computer nur so 
einsetzen, wie es sıch in ihr Gesamtkonzept 

zur Datenverarbeitung einfügt. Zudem müssen 

sie sicherstellen, daß immer mindestens zwei 

Personen wissen, wie der Personal Computer 

zu bedienen ist, welche Programme und Daten 

er wie verwaltet. Auch die technische Aus- 
gestaltung des Personal Computers kann zu 

einer Minderung der Gefahren beitragen. Man- 

che Methode, die bei Großrechnern selbstver- 

ständlich ist, kann sich auch hier bewähren. 

Beispielsweise kann man den Personal Compu- 

ter so programmieren, daß der Mitarbeiter 
nicht beliebige, sondern nur ganz bestimmte 

Dateien und Programme nutzen kann. Ein Miß- 

brauch gelingt dann nur noch dem, der die 

vielen technischen Internas kennt. 

Sicherheitssoftware fehlt 

Anders als bei Großrechnern bieten die Pro- 
gramme der meisten Personal Computer keine 
Sıcherheit: Sie erlauben jedem, Daten ohne 

Nachweis einer Berechtigung zu verarbeiten, 
zeichnen die durchgeführten Arbeitsvorgänge 

und die verwendeten Datenträger und Program- 

me nicht automatisiert auf und bieten auch 

sonst kaum Sicherheit. Wenn Behörden gleich- 

wohl so im Rahmen des Landessystemkonzepts 
mit Personal Computer Personendaten verar- 

beiten, riskieren sie viel: 
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« Unbefugte können mit diesen Personal Com- 
putern heimlich enorme Datenmengen aul 
einen Datenträger von der Größe einer Post- 

karte kopieren und an Dritte weitergeben. 
Weil der Personal Computer nicht festhält, 

wer dies wann machte, ist eine spätere Auf- 

deckung des Mißbrauchs ein seltener Glücks- 

fall. 

« Unbefugte, auch EDV-Laien, können mit sol- 

chen bedienerfreundlichen Personal Compu- 

tern ohne weiteres Personendaten verfäl- 

schen, löschen, anzeigen oder ausdrucken. 

Der Personal Computer notiert sich nichts 

davon für spätere Prüfungen. 

« Schon mancher PC-Bediener hat nach eınem 
falschen Druck auf die Tasten Daten ver- 
loren. In der Beschreibung eines Programms 

für Personal Computer an Schulen las ich: 
„Wird der Programmlauf unsachgemäß unter- 

brochen, bevor der Nachlauf erfolgen konn- 

te, so kann man in den meisten Fällen da- 

von ausgehen, daß die aktuelle Datendiskette 

unbrauchbar ist.“ Solche Programme sind 
zur Verarbeitung von Personendaten schlicht 

ungeeignet. 

Da der Schutz von Personendaten nicht von der 
Art des Computers abhängen darf, müssen ihn 

auch Personal Computer sicher bieten. Auf die 

notwendigen Sicherheitsmaßnahmen darf man 

nicht deshalb verzichten, weil diese die billi- 

gen Personal Computer verteuern. Die Behör- 

den müssen vielmehr, wann immer sie im Rah- 

men des Landessystemkonzepts Personal Com- 
puter einsetzen, zunächst ein vollständiges Da- 
tensicherungskonzept erarbeiten. Dabei müssen 
sie unter anderem überlegen, wie ihre Arbeit 

bei einem Ausfall des Computers weitergehen 

soll. Ebenso müssen sie die unbefugte Nutzung 

des Personal Computers mit Kennworten oder 

anderen Schutzcodes weitgehend verhindern. 
Dazu ein Tip: Wer die Kennworte verschlüsselt 
im Personal Computer speichert, erreicht, daß 

sie weder EDV-Laien noch PC-Spezialisten le- 

sen können. Die Verschlüsselung ist einfach, 
wenn man das Kennwort, das der Computer 

immer in eine Zahl umsetzt, multipliziert, divi- 

diert oder sonst umrechnet und das Ergebnis an- 

stelle des Kennworts speichert. Will ein Unbe- 
fugter dann mit dem Personal Computer Daten 

verfälschen, kann er nicht mehr bloß das Pro- 

gramm starten, sondern muß erst das geheime 
Kennwort finden. Das wird ihn aber bei einer 

guten Verschlüsselung eine geraume Zeit be- 

schäftigen. 

Hinzu kommt: Weil beim Landessystemkonzept 

mit dem Personal Computer auch sensitive Da- 

ten gespeichert und komplizierte Verarbeitun- 
gen durchgeführt werden, geht es ohne eine 

vor Verfälschung sichere automatisierte Proto- 
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kollierung der Datenverarbeitungsvorgänge oft 
nicht. Wenn ein Personal Computer dies nicht 
kann, muß notfalls ein eigenes Sicherheitspro- 

gramm entwickelt oder auf den Einsatz des 
Personal Computers ganz verzichtet werden. 

Genug der technischen Details: die drei Beispiele Bürokom- 
munikation, Landeseinheitliches Netz und Personal Compu- 

ter zeigen im einzelnen, wo die große Herausforderung des 

Landessystemkonzepts für den Datenschutz liegt. Wenn die- 

ser Bericht dazu beiträgt, daß die Landesregierung diese 
Brisanz erkennt und keine Fakten schafft, ehe die drängend- 

sten Probleme angepackt sind, wäre viel gewonnen. 

2. Abschnitt: Bericht der Kommission „Neue Führungsstruk- 

tur Baden-Württemberg“ 

1. Ausgangslage 

Wir leben in einer schwierigen Zeit: Arbeitslosigkeit und Um- 

weltzerstörung sind ebenso wie das rasante Vordringen der 

neuen Technologien und der damit einhergehende atemberau- 

bende Ausbau des Informationswesens nur einige der zahlrei- 
chen Probleme, vor denen Staat und Gesellschaft stehen und 

dıe es zu bewältigen gilt. Schon sprechen einige vom postindu- 

striellen Zeitalter und der dritten industriellen Revolution. All 
dies ist sicherlich Anlaß genug, darüber nachzudenken, ob un- 

ser Regierungs- und Verwaltungssystem in der Lage ist, diesen 

Herausforderungen zu begegnen, und welche organisatorischen 

Veränderungen sie erfordern. Deshalb erwartete ich mit einiger 

Spannung, wie sich die von der Landesregierung eingesetzte 

Kommission „Neue Führungsstruktur für Baden-Württemberg* 

die Antwort auf diese Fragen vorstellt und welche Lösungen 

sie anbietet. Für mich war vor allem von Interesse, 

— ob und welche Konsequenzen die Gutachter aus dem ständig 
wachsenden Einsatz der modernen Informationstechnik in 

der Verwaltung ziehen wollen, 

— wie sie deren Auswirkungen auf das Verhältnis von Legis- 

lative zu Exekutive und vor allem vom Bürger zum Staat 

sehen, 

— welche Gegenstrategien sie gegen die immer undurchschau- 

barer werdende Informationslandschaft und das damit ein- 

hergehende wachsende Mißtrauen des Bürgers einschlagen 
möchten, 

— wie sie bei den Führungskräften in der Verwaltung Sensi- 
bilität für diese Problematik wecken wollen und 

— welche Organisation der staatlichen Datenverarbeitung sie 
fur notwendig halten. damit unsere auf die Grundrechte ver- 

pflichtete Verwaltung die Persönlichkeitsiechte der Bürger 

auch unter den Bedingungen der modernen Informationsver- 

arbeıtung achtet und schützt. 

Leider enttäuschten die Gutachter alle, die im Kommissıonsbe- 
richt nach befriedigenden Antworten auf diese Fragen suchen. 

Da wird vielmehr in völligem Gleichklang mit dem Landessy- 
stemkonzept ein möglichst umfassender Einsatz der neuen Kom- 
munikations- und Informationstechniken in der Verwaltung ge- 
fordert und Baden-Württemberg die Aufgabe einer „Speerspitze 
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der Innovation und des Fortschritts" zugewiesen. Wer jedoch 
erfahren will, wie den sich daraus ergebenden Rısıken fur Staat, 

Gesellschaft und Bürger zu begegnen ist, geht weitgehend leer 

aus. Im Gutachten finden sich dazu nur einige sehr knappe Aus- 
sagen. Die beherrschenden Themen sind Steigerung der Effi- 

zıenz und Leistungsfähigkeit. Ihnen hat sıch alles andere unter- 

zuordnen. Im Burger sehen die Gutachter nur jemand, der einen 

effektiv arbeitenden Staatsapparat will. Bei einer solchen Sıcht 

der Dinge verstellt sich nur ailzu leicht der Blick dafür, daß 

Bürger in einem so effektiv arbeitenden Staat auch unter die 

Räder kommen und ihre berechtigten Anlıegen unterdr.ckt wer- 

den konnen. Genau dıes zu verhindern, ist aber eine der wich- 

tigsten Aufgaben unseres Rechtsstaats. Effizienz ist deshalb 

auch insoweit gefragt. Dazu bedarf es nicht nur der richtigen 

Gesetze, sondern untersiutzend auch einer sachgemäßen Or- 

ganisation des Staatsgefüges Besonders deutlich zeigt sich dies 

am Datenschutz: Zur Sicherung unseres ınformationellen Selbst- 

bestimmungsrechts vor den Gefahren aus den Bedingungen der 

modernen Informationstechnik reicht nicht ein gutes Daten- 
schutzrecht. Weıl sich der Umgang des Staates mit den In- 

formationen uber Burger weitgehend hinter verschlossenen Tü- 

ren abspielt und damit deren Kontrolle und zugleich dem Blick 

der Öffentlichkeit entzogen ist, kommt es entscheidend auch 

darauf an, Organisation und Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Datenschutzes so festzulegen, daß ein moglıchst effektiver Per- 

sönlichkeitsschutz garantiert ist. Nur dann sehe ich eine Chance, 

das zweifelsohne vorhandene Mißtrauen und Unbehagen vieler 
Bürger gegen die staatliche Informatıonsverarbeitung abzubauen 

und der daraus resultierenden Staatsverdrossenheit entgegenzu- 

wirken. Bedauerlicherweise spielten solche Überlegungen für 

die Kommission keine entscheidende Rolle. Zwar fehlte auch bei 

ihr nicht das inzwischen schon obligatorische formelhafte Be- 

kenntnis zum Datenschutz und zur Ablehnung des gläsernen 

Menschen. Doch wirkt sich dies nicht auf ihre Vorschlage aus 

— ım Gegenteil: sie sınd alles andere als geeignet, den Daten- 

schutz zu verbessern. 

. Die datenschutzrelevanten Vorschläge 

Thema Nr. 1 der Kommission war der Zuschnitt der Ministerien. 

Sie entwickelte dazu eıne Konzeption mit einigen bemerkens- 
werten Vorschlägen. 

2.1 Ministerium für Kommunikation und Kunst 

Von Interesse fur den Datenschutz ist vor allem der Vor- 

schlag, ein Ministerium fur Kommunikation und Kunst zu 

schatfen. Dieses Ministerium soll 

— den bereits im Landessystemkonzept vorgesehenen Ein- 

satz der modeinen Kommunikations- und Informations- 

techniken in der ganzen Landesverwaltung steuern und 

fördern, 

— für die amtliche Statistik verantwortlich sein, 

— Bibliotheken und Archive betreuen, 

— die Rahmenbedirgungen für dıe Entwicklung der alten 

und neuen Medien setzen, 

— die Kunstförderung übernehmen und zugleich ein viel- 
fältiges Kulturangebot gewährleisten und schließlich 
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— auch noch die Verantwortung fur den Datenschutz über- 

nehmen. 

Der Gedanke, unter dem Dach eines Ministeriums Kunst und 

Computer zu vereinen, entbehrt sıcherlich nicht einer ge- 

wissen Originalität — zeigt er doch, wie weit sich mit Hilfe 

der vielgepriesenen Kommunikation der Bogen spannen 

läßt. Nicht mehr originell, sondern höchst bedenklich ist frei- 

lich, in dieses heterogene Gebilde auch noch den Daten- 

schutz einzubinden. Damit soll ausgerechnet das Ministe- 

rium für dıe Ausgestaltung und Auslegung des Datenschutz- 

rechts federführend seın, zu dessen wichtigsten Aufgaben 

gehort, den Eınsatz der modernen Kommunikations- und In- 

formationstechniken voranzutreiben, und das zudem noch 

für die amtliche Statistik verantwortlich zeichnet. Anders 

gesagt: gerade die Stelle, die fur einen umfassenden Tech- 

nikeinsatz einzutreten hat, soll zugleich auch die Spielre- 

geln erarbeiten und interpretieren, nach denen dieser Tech- 

nıkeinsatz erfolgen soll. Zielkonflikte sind damit von vorn- 

herein vorprogrammiert. Wer von Amts wegen die moder- 

ne Kommunikations- und Informationstechnik zu forcieren 

und die Automation der Verwaltung voranzutreiben hat, 

dem muß a priori daran gelegen sein, dabei auf möglıchst 

wenig Hindernisse und Einschränkungen zu stoßen. Wer da- 

gegen fur den Datenschu:z verantwortlich ist, der muß dar- 

auf achten, den Risiken aus dem Einsatz der modernen Tech- 

nıken fur das informationelle Selbstbestimmungsrecht wirk- 

sam entgegenzusteuern. Ich halte nicht für möglich, dıesen 

offenkundigen Zielkonflikt innerhalb des vorgeschlagenen 
Ministeriums fur Kommunikation und Kunst angemessen zu 

losen. Vielmehr läßt diese Konstruktion von vornherein er- 

warten, daß der Datenschutz den kürzeren zieht und allen- 

falls noch eine Feigenblattfunktion hat: 

— Für ein solches Schicksal des Datenschutzes spricht 

schon alleın, wie die Kommission die Aufgaben innerhalb 

des Kommunikationsministeriums verteilen will. Zwei 

von vier Abteilungen mit insgesamt neun Referaten sol- 

len sich ausschließlich mit dem Einsatz der modernen 

Kommunikations- und Informationstechniken beschäfti- 

gen. Einer der Referatsleiter soll zudem noch in Personal- 

union Präsident des Statistischen Landesamts sein und 

damıt für eine enge Anbindung der amtlichen Statistik 

an das Ministerium sorgen. Dieser geballten Macht soll 

ein einzelnes Referat „Datenschutz” gegenüberstehen, 

das zudem noch die damit nicht in unmittelbarem Zu- 

sammenhang stehende Aufgabe der Datenschutzkontrol- 

le über den privaten Bereich hat. Allein schon diese Ge- 

genüberstellung zeigt, wie die Gewichte innerhalb des 

Kommunikationsministeriums verteilt wären. 

— Nicht hoch genug veranschlagen kann man die große po- 

litische Bedeutung, die die Landesregierung dem Ein- 

satz der modernen Kommunikations- und Informations- 

verarbeitungstechniken beimißt. Bei dieser Ausgangslage 

wäre es reines Wunschdenken, zu erwarten, der Kommu- 

nıkationsminister würde im Konfliktfall zugunsten des 

Datenschutzes entscheiden. 

- Ein weiteres ist zu bederken: Der Datenschutz kann nicht 

etwa wie andere Interessen auf die lautstarke Unterstül- 

zung organisierter Gruppen rechnen — im Gegenteil: 

betroffen sind in der Regel nur einzelne Bürger und dazu 
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gerade oft solche, die sich in einer besonders schutzbe- 

dürftigen Lage befinden und keine Lobby haben. 

-— Dahinstehen mag, ob die These der Kommission, Inter- 

essen- und Zielkonflikte müßten in aller Regei innerhalb 
eines Ministeriums ausgetragen werden, als Grundsatz 

sinnvoll ist. Jedenfalls nicht akzeptieren kann man sie. 

wenn die Gewichte innerhalb eines Ministeriums von 

vornherein so ungleich verteilt sind, daß ein angemesse- 

ner Ausgleich nicht zu erwarten ist. 

— Schließlich müssen sich die Stimmen, die der automati- 

sierten Datenverarbeitung alles Schlimme zutrauen, 
durch die vorgeschlagene Konstruktion in ihrer Haltung 
bestätigt sehen. Schon die jetzige Zuordnung des Daten- 
schutzes zum Innenministerium erwies sich in dieser Be- 

ziehung als wenig glücklich. Schon jetzt besteht vielfach 

der sicherlich nicht ganz unbegründete Eindruck, daß 
beim Innenministerium die Belange der Polizei klar do- 

minieren. Diese Problematik würde aber in noch stärke- 

rem Maße auftreten, wenn der Datenschutz bei dem Mi- 

nisterium ressortieren würde, das den Einsatz der elek- 

tronischen Datenverarbeitung in der Verwaltung wo 

auch immer — sei es Polizei, Sozialversicherung, Perso- 

nal, Schulen oder Bibliotheken — in großem Stil betrei- 
ben soll. 

2.2 Zusammenlegung von Justiz- und Innenministerium 

Zu Recht stieß der Vorschlag der Kommission, aus dem In- 
nenministerium und Justizministerium ein Ministerium für 
Inneres und Justiz zu bilden, auf erhebliche Kritik. Gerade 
er zeigt mit aller Schärfe, wie die Kommission viel zu sehr 

auf Effizienz und Leistungsfähigkeit des Staates fixiert war 

und wie sie viel zu wenig Sensibilität für die Aufgabe unse- 
res Rechtsstaats entwickelte, dem Bürger auch einen effekti- 

ven Schutz gegen den Staat selbst zu gewähren und dafür 

Vorkehrungen zu schaffen. Wie sehr die Kommission dieses 
Verfassungsgebot vernachlässigte, sieht man gerade auch 
am datenschutzrechtlichen Aspekt. Ob Verfassungsschutz, 

Polizei, Staatsanwaltschaft oder Strafvollzug: alle sammeln 
und speichern in großem Umfang Informationen über Bürger 
aus durchaus unterschiedlichen Gründen für durchaus unter- 
schiedliche Zwecke. Faßt man diese Bereiche unter dem 
Dach eines Supersicherheitsministeriums zusammen, wäre 

zu befürchten, daß sich die jetzt schon erkennbare Tendenz 
verstärkt, intensiver als bisher Querverbindungen herzu- 
stellen und die Daten des einen Bereichs auch für den eines 
anderen zu nutzen. Wer diese Gefahr leugnen wollte, ver- 
kennt, daß Organisation nicht eine Sache ist, die man völlig 
losgelöst vom materiellen Recht sehen kann und damit 
überhaupt nichts zu tun hat. Im Gegenteil: zwischen beiden 
bestehen enge Wechselbeziehungen. Man muß deshalb kein 
Prophet sein, um vorauszusagen, daß im Fall eines Ministe- 
riums für Inneres und Justiz auch die Zusammenarbeit zwi- 
schen Verfassungsschutz, Polizei und Staatsanwaltschaft in 
der Datenverarbeitung auf eine Art und Weise intensiviert 
würde, wie sie niemand wünschen kann. 

2.3 Die Landesdatenschutzkommission 

Die Gutachter erarbeiteten nicht nur Vorschläge zur Steige- 
rung der „Effizienz und Schlagkraft“ der Ministerien und ih- 
rer nachgeordneten Behörden, sondern befaßten sich auch 
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mit meinem Amt und machten dazu einen Vorschlag‘ an- 

stelle der Landesbeauftragten für den Datenschutz soll eine 

Landesdatenschutzkommission treten. Diese soll nicht mehr 

— wıe mein Amt jetzt — organisatorisch an das Innenmini- 

sterium angebunden, sondern selbständig sein. Die Mitglie- 

der der Landesdatenschutzkommission können — so die 

Gutachter — aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Le- 

bens kommen. Nur der Vorsitzende der Kommission soll 

hauptamtlich tätig sein; bei den übrigen Mitgliedern reiche, 

meint der Kommissionsbericht, eine nebenamtliche Beschäf- 

tigung aus. 

Soweit die Gutachter für eine Lösung der organisatorischen 

Anbindung meiner — in der Amtsausübung seit jeher unab- 

hängigen — Dienststelle an das Innenministerium plädieren, 

ist ihnen beizupflichten. Der vielgerügte „böse Schein" ent- 

fiele. Sınn macht das Ganze freilich bloß, wenn mein Amt 

zugleich oberste Landesbehörde würde, wie es dıe Rech- 

nungshöfe und beispielsweise auch der Landesbeauftragte 

für den Datenschutz in Berlin sind. Das wäre eine echte Al- 

ternative zu der immer wieder gewünschten Zuordnung mei- 

nes Amtes zum Parlament. Von oberster Landesbehörde ist 

freilich im Kommissionsbericht nicht die Rede, Im Gegen- 

teil: Der Vorschlag Nr. 92 zu meinem Amt steht im Kapıtel 

über die Behörden unterhalb der Ministerien — ganz so, als 

ob mein Amt eine nachgeordnete Behörde des Innenministe- 

riums wäre. Ein kurzer Blick in die amtliche Begnindung 

des Landesdatenschutzgesetzes (LT-Drs. 7/2550, 5.44) hätte 

die Gutachter eines anderen belehrt. Mag man dies noch als 

Versehen abtun — keinen Zweifel, wie wenig es der Kom- 

mission letztlich um eine Stärkung der unabhängigen Daten- 

schutzkontrolle ging, kann man mehr haben, wenn man die 

von ihnen propagierte Landesdatenschutzkommission näher 

unter die Lupe nimmt. Dieser Vorschlag hätte nur Nach- 

teile für den Datenschutz: 

— Zum einen kann ich mir nıcht vorstellen, wie ein Gre- 

mium aus nebenamtlichen Mitgliedern in der Lage sein 

soll. alle bei meinem Amt anfallenden Entscheidungen 

zu treffen, erforderlichen Stellungnahmen zu verfassen 

und Rechtsauskünfte zu geben. Die Gutachter haben of- 

fensichtlich Vorstellungen über die Tätigkeit meines Am- 

tes, die meilenweit von der Realität entfernt sind. Die 

Aufgabe einer Datenschutzbeauftragten besteht nicht nur 

darin, systematisch einzelne Datenverarbeitungssysteme 

oder einzelne Behörden daraufhin zu überprüfen, ob sie 

die notwendigen Schutzvorkehrungen gegen Datenmiß- 

brauch getroffen haben, und darüber nach und nach ei- 

nen Kontrollbericht zu fertigen. Eine der wichtigsten Auf- 

gaben meines Amtes ist, in angemessener Zeit auf die 

vielen Sorgen und Anliegen von Bürgern zu reagieren: 

sie kann man nicht damit vertrösten, die Kommissıon 

werde zu gegebener Zeit über ihr Anliegen entscheiden. 

Nicht minder gilt es, Anfragen von Behörden zu beant- 

worten, die möglichst bald wissen wollen, ob ihre geplan- 

ten Vorhaben und Entscheidungen datenschutzrechtlich 

unbedenklich sind. Da die Kommission mit ihren neben- 

amtlich tätigen Mitgliedern ja nicht permanent, sondern 

nur in größeren Abständen tagen könnte, käme es un- 

ausweichlich zu ganz erheblichen Verzögerungen. Die 

von den Gutachtern immer wieder zitierte „Schlagkraft“ 

der unabhängigen Datenschutzkontrolle wäre beeinträch- 

tigt. Ein weiteres kommt hinzu: Im Rahmen der Daten-
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schutzkontrolle sind in aller Regel sehr schwierige, 
praktisch alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung er- 
fassende Rechts- und Sachfragen zu klären. Mir ist un- 
erfindlich, wie ein nebenamtlich tätiges Mitglied in der 
Lage sein soll, sachgerecht an diesen Entscheidungen 
mitzuwirken, zumal es nicht einmal über eine qualifi- 
zierte Vorbildung verfügen muß. Alle diese Ungereimt- 
heiten erklären sich zu einem guten Teil damit, daß die 
Gutachter das nicht taten, was sie in ihrem Kommis- 
sionsbericht von jeder Führungskraft als unerläßlich 
fordern — sich vor einer Entscheidung ausreichend 
über die Entscheidungsgrundlagen zu informieren. Zwar 
sprachen sie, wie sie selbst betonen, vor Abfassung 
ihres Kommissionsberichts mit Fachleuten der verschie- 
densten Führungsebenen in Politik und Verwaltung, hol- 
ten Stellungnahmen ein und scheuten selbst Informa- 
tionsbesuche nach Japan nicht. Bloß bei der Daten- 
schutzkontrolle glaubten sie, ihren Vorschlag aus dem 
Handgelenk schütteln zu können, ohne sich zuvor an 
Ort und Stelle zu informieren. Hätten die Gutachter 
hier über ihrer Begeisterung für die neuen Kommuni- 
kationstechniken das alte bewährte Kommunikations- 
mittel des Gesprächs nicht vergessen, wäre ihnen wohl 
manche Fehleinschätzung nicht unterlaufen. 

— Vor allem hätte ihr Vorschlag auch negative Folgen 
für die Qualität der Arbeit der Datenschutzkontrolle. 

Ganz deutlich zeigt sich dies an der Aussage im Kom- 

missionsbericht, die vorgeschlagene Lösung gewährleiste 
„unabhängig von der Person einzelner auf Dauer eine 
wirkungsvolle, sachgerechte und ausgewogene Erfüllung 

der notwendigen Kontrollaufgaben". Ausgewogenheit 

der Datenschutzkontrolle ist also das entscheidende An- 

liegen der Gutachter. Wenn Worte einen Sinn haben, 
kann dies doch bloß bedeuten, daß künftig die Belange 
des Persönlichkeitsschutzes zurücktreten sollen zugun- 
sten der Interessen der Verwaltung und einer möglichst 
effektiven Aufgabenerfüllung. Genau dies aber wollte 
der Gesetzgeber durch die neue Institution eines Landes- 
beauftragten für den Datenschutz verhindern, wie ein 

Blick in die amtliche Begründung des Landesdaten- 

schutzgesetzes zeigt (LT-Drs. 7/2590 S. 26). Dort heißt 
es: 

„Zwar sınd die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 
aufgrund ihrer Bindung an Recht und Gesetz ohnehin ver- 
pflichtet, einen den gesetzlichen Anforderungen entspre- 
chenden Datenschutz innerhalb ihres Zuständinkeitsberei- 
ches sicherzustellen. Diese Selbstkontrolle allein erscheint 
jedoch nicht ausreichend, da Gesichtspunkte des Daten- 
schutzes und Überlegungen einer wirtschaftlichen und effek- 
tiven Verwaltungsführung nicht selten miteinander in Wi- 
derspruch treten und zu einer Interessenkollision fuhren 
können." 

Ich sehe keinen Grund, warum das, was im Jahr 1977 
richtig war, heute nicht mehr gelten soll. 

— Schließlich muß man sich beim Vorschlag der Gutachter 

ernsthaft fragen, ob überhaupt noch von einem unab- 

hängigen Kontrollorgan die Rede sein kann. Ich meine: 

ganz sicher dann nicht mehr, wenn Mitglied der Lan- 

desdatenschutzkommission auch werden kann, wer in 

Institutionen beschäftigt ist, die ihrer Kontrolle unter- 

liegen. Dann hätten wir nämlich die Situation, daß sich 
die Kontrolleure selbst kontrollieren.
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Aus all diesen Gründen kann ich nur warnen, den Vor- 

schlag einer Landesdatenschutzkommission zu realisie- 
ren. Unser Staatswesen ist auf das Vertrauen seiner 

Bürger in die Funktionsfähigkeit und Glaubwürdigkeit 
seiner Institutionen angewiesen. Dieses Vertrauen ist 

umso größer, je effektiver die zum Schutz der Bürger- 
rechte geschaffenen Kontrollorgane arbeiten können. 

Wer dies für richtig hält, dem kann nicht an einer „aus- 

gewogenen”, zahmen Datenschutzkontrolle gelegen sein, 

wie sıe die vier Kommissionsmitglieder — ein Regie- 
rungspräsident, ein Oberbürgermeister, ein Vorstands- 

vorsitzender einer großen Lebensversicherung und der 

Vorsıtzende der Geschäftsführung der größten Compu- 

terfirma in der Bundesrepublik — wollen. Hat ihnen 
vielleicht ihr erhebliches berufliches Interesse an einem 

umfessenden Einsatz der modernen Kommunikations- 

und Informationstechniken den Blick etwas getrübt für 

das, was eine funktionsfähige Demokratie auf dem Weg 

in die Informationsgesellschaft braucht? 

3. Abschnitt: Der Gesetzgeber und der Datenschutz 

1. Ausgangslage 

Die öffentliche Verwaltung braucht nahezu für alles, was sie 

tut, Informationen über Bürger. Sobald der Gesetzgeber eine 

Verwaltiingsaufgabe neu regeln will, stellt sich deshalb die 

Frage, welche Vorschriften er zum Schutze der dafür benötig- 

ten Informationen schaffen muß. In der Vergangenheit ließ der 

Gesetzgeber diesen Aspekt weitgehend ungeregelt oder glaubte, 

mit sehr vagen Generalklauseln auskommen zu können. Eine 

solche Zurückhaltung ist spätestens seit dem Volkszählungs- 

urteil nicht mehr möglich. Jetzt gilt es, neben dem Neuen, was 

in der Gesetzge'sung ohnehin ansteht, das geltende Recht dar- 

aufFin abzuchecken, ob es das infermationelle Sellbstbestim- 

muncsrecht so schützt, wie es unsere Verfassung will. 

Diese Umstande lösten 1985 wichtige gesetzgeberische Aktivi- 

täten aus. Zu nennen sind dabei vor allem 

— die Bemühungen um eine Novellierung des Bundes- und des 

Landesdatenschutzgesetzes, 

—: die Vorschläge zur Schaffung der erforderlichen Rechts- 

grundlagen für die Informationsverarbeitung von Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz, Bundesnachrichten- 

dienst und militärischem Abschirmdienst, 

— der Erlaß des Mikrozensusgesetzes und des Volklszählungs- 

aesetzes 1987. 

Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer wichtiger Ge- 

setzesvorhaben für den Datenschutz. Ich nenne bloß die Stich- 

worte: maschinenlesbarer Personalausweis und maschinenles- 

barer Paß, Führerschein auf Probe. ZEVIS, Novelle zum Per- 

sonenstandsgesetz, Archivgesetze und Landesmediengesetz. Da- 

mit sind freilich keineswegs alle Bereiche beschrieben, in denen 

Gesetzgebungspläne mit Datenschutzrelevanz heranreiften. Im 

Gegenteil: man diskutierte mal über das Eine, mal über das 

Andere; zu einem Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens kam 

cs jedoch nur in relativ wenigen Fällen. Auch darin spiegelt 

sich der Stellenwert wider, den Politik und Gesellschaft dem 

Datenschutz zur Zeit zubilligen. 
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2. Die Datenschutzgesetze 

Daß wir eine Novelle der Datenschutzgesetze des Bundes und 
der Länder brauchen, ist fast unbestritten. Weit gehen jedoch 
die Vorstellungen auseinander, wie dies geschehen soll. Eine 
der entscheidensten kontroversen Frage ist dabei, ob der bis- 
herige Anwendungsbereich der Datenschutzgesetze auszudeh- 
nen, beizubehalten oder gar einzuschränken ist. Um die Trag- 
weite dieses sich so spröde ausnehmenden Problems zu ermes- 
sen, muß man wissen: 

— Die allgemeinen Datenschutzgesetze schützen bisher nur 
Personendaten, die in Dateien — vereinfacht, aber verständ- 
licher gesagt: Karteien oder EDV-Datensammlungen — ge- 
speichert sind. Informationen, die sich „nur“ in normalen 
Akten, Listen oder Verzeichnissen finden, erfreuen sich die- 
ses Schutzes dagegen nicht. 

— Die allgemeinen Datenschutzgesetze regeln bislang nur, unter 
welchen Voraussetzungen jemand Personendaten in Dateien 
speichern, verändern, daraus an Dritte weitergeben darf 
und zu löschen hat. Sie sagen — sieht man von der Hinweis- 
pflicht des $ 9 Abs. 2 LDSG ab — nicht, was es alles zu be- 
achten gilt, wenn sich eine Behörde Informationen über 
einen Bürger beschaffen will. 

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung kennt 
diese Einschränkungen der Datenschutzgesetze nicht. Es schützt 
den Bürger generell — also auch gegen Informationsgier sprich: 
unbegrenzte Datenerhebung, und macht keinen Unterschied, ob 
Behörden die Daten in Karteien, EDV-Sammlungen, Akten oder 
ähnlichen Unterlagen festhalten. Deshalb liegt mehr als nahe, 
die bisherigen Einschränkungen der Datenschutzgesetze aufzu- 
geben und in ihnen ganz allgemein zu regeln, unter welchen 
Voraussetzungen Behörden Personendaten sammeln, aufbewah- 
ren, nutzen und weitergeben dürfen. So sehen es denn auch 
alle Datenschutzbeauftragten und meinen, dieser Weg sollte 
beschritten werden. Leider scheinen die in Politik und Ministe- 
rien Verantwortlichen für den Datenschutz einen anderen Weg 
einschlagen zu wollen. Nach Bonner Plänen, die auch das In- 
nenministerium und die anderen Ressorts des Landes befür- 
worten, soll es im wesentlichen beim bisherigen Anwendungs- 
bereich der Datenschutzgesetze bleiben. Sie sollen also auch 
ın Zukunft nur die Datenverarbeitung in Dateien regeln. Dabei 
ist sogar noch eine wichtige Einschränkung gegenüber der bis- 
herigen Rechtslage vorgesehen: Die Datenschutzgesetze sollen 
nicht einmal mehr bestimmen, welche Hinweise eine Behörde 
dem Bürger geben muß, wenn sie von ihm Informationen will. 

Statt dessen will man ın den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
die erforderlichen Regelungen über die Datenerhebung und 
verarbeitung in Akten treffen. Eine solche Aufsplitterung des 

allgemeinen Datenschutzrechts ist äußerst bedenklich: 

— Damit wäre die Chance vertan, das Datenschutzrecht zu 

vereinheitlichen. Ganz im Gegenteil: Es käme sogar zu einer 

erheblichen Rechtszersplitterung. Das allgemeine Daten- 
schutzrecht wäre vielerorts geregelt: Man hätte die Daten- 
schutzgesetze, die Verfahrensgesetze und zudem noch eine 
Reihe gesonderter Gesetze, weil die Verfahrensgesetze im 

Gegensatz zu den allgemeinen Datenschutzgesetzen nur für 
einen Teil der Verwaltung gelten und folglich die Datenver- 
arbeitung in Akten für die restlichen Verwaltungsbereiche 
andernorts zu regeln wäre. 
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— Da sich bei der Datenverarbeitung in Akten oft die gleichen 

Probleme wie bei der Datenverarbeitung in Dateien stellen, 
müßte der Gesetzgeber — will er nicht Gleiches ungleich 

behandeln — in den Verfahrensgesetzen insoweit die glei- 

chen Begriffe verwenden und die gleichen Regelungen tref- 

fen wie in den Datenschutzgesetzen. Er könnte sich diese 

unnötige Belastung und den Bürgern und der Verwaltung 

die sicher nicht ausbleibende Verwirrung darüber ersparen. 

— Die Behörden stünden vor kaum lösbaren Problemen, wenn 

sie im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens Daten in Akten 

und zugleich auch in Dateien verarbeiten. Wie in solchen 

Fällen ein noch so gewiefter Mitarbeiter wissen soll, nach 

welchen Bestimmungen er sich zu richten hat, ist mir uner- 

findlich. Eine fehlerhafte Rechtsanwendung und damit ein 

Vollzugsdefizit im Datenschutz wären die unausweichliche 

Folge. 

Wer trotz dieser Nachteile die geschilderte Lösung favorisiert, 

tut dies aus einem ganz bestimmten Grund: Sie ist die einfach- 

ste und eleganteste Art und Weise zu verhindern, die Kontroll- 

befugnisse der unabhängigen Datenschutzkontrolle auf die Da- 

tenverarbeitung in Akten und auf die Datenerhebung auszu- 

dehnen. Würde man diese Probleme in den Datenschutzgeset- 

zen regeln, gleichwohl aber den Datenschutzbeauftragten die 

Kontrolle insoweit vorenthalten, wäre noch schwieriger, als dies 

bisher schon der Fall ist, zu begründen und Bürgern und Offent- 

lichkeit plausibel zu machen, warum die unabhängige Daten- 

schutzkontrolle hier nicht tätig werden dürfen soll. Gerade 

aber Aktivitäten dieser Art sind für viele in Parlament, Regie- 

rung und Verwaltung eine Horrorvorstellung: die öffentlichen 
Auseinandersetzungen im Zuge des Gesetzes zur Änderung des 

Landesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 1982 (GBl. S. 265) zeig- 

ten dies nur zu deutlich. Was damals schon galt, gilt seit dem 

Volkszählungsurteil 1983 erst recht: der Bürger ist zum Schutze 

seines informationellen Selbstbestimmungsrechts auf eine unab- 

hängige Datenschutzkontrolle mit umfassenden Kontrollbefug- 

nissen angewiesen. 

Meine Bedenken gegen die Gesetzgebungspläne legte ich schon 

im Juli 1985, als ich erstmals Näheres dazu hörte, dem Innen- 

ministerium dar und informierte darüber auch die anderen Res- 

sorts. Annehmen möchte ich, daß man mein ausführliches Schrei- 

ben las; eine Reaktion steht allerdings immer noch aus. 

3. Archivgesetze 

Obwohl die Arbeit der öffentlichen Archive für das Verständ- 

nis unserer Geschichte und Kultur von unschätzbarer Bedeu- 
tung ist, waren die Archive lange Zeit Stiefkind. Mit daher 

rührt wohl, daß wir bis heute keine Gesetze darüber haben, 

— wie die Archive in den Besitz der notwendigen Unterlagen 

und Informationen gelangen und 

— wie man diese Unterlagen der Archive nutzen darf. 
Erfreulicherweise scheint sich hier nun ein Wandel anzubah- 
nen. Dem Bundestag liegt der Entwurf eines Bundesarchivge- 

setzes vor; bei ihm geht es vor allem um die Arbeit des Bun- 

desarchivs. In Baden-Württemberg erarbeitete die Landesregie- 

rung den Entwurf eines Landesarchivgesetzes mit dem Ziel, 

die Tätigkeit der öffentlichen Archive im Lande auf eine klare,
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einwandfreie Rechtsgrundlage zu stellen. Das Wissenschafts- 
ministerium beteiligte mich von Anfang an an dieser Arbeıt in 
einer Art und Weise, wie ich sie mir auch sonst wünsche. 

3.1 Was kommt ins Archıv? 

Zur Zeit erhalten die Archive längst nicht alle Unterlagen, 
die sie für ihre Aufgaben benotigen. Schuld daran sınd frei- 
lich nicht, wie es immer wıeder fälschlicherweise heißt, die 
allgemeinen Datenschutzgesetze, sondern die zahlreichen 
Geheimhaltungsvorschriften, dıe es in unserer Rechtsord- 
nung gibt. Ich nenne beispielhaft bloß die Ärztliche Schwei- 
gepflicht, das Steuer- und Sozialgeheimnis, dıe Verschwie- 
genheitspflichten der Berufspsychologen, Mitarbeiter von 
Ehe- und Familıen- oder Suchtberatungsstellen. Keine dieser 
Regelungen kennt bislang eine Offenbarungsbefugnis zugun- 
sten der Archive. Ich meine, hier sind Lockerungen am 
Platze. Bei der Übergabe von Unterlagen, die solche be- 
sonderen Geheimhaltungsbestimmungen schützen, an die 
Archive darf man aber nicht gleich das Kind mit dem Bade 
ausschütten. Es gilt, den schutzwürdigen Belangen der Be- 
troffenen Rechnung zu tragen — ganz besonders bei Unter- 
lagen mit Informationen, die unter den Schutz von Berufs- 
geheimnissen im Sinne von $ 203 Abs. 1 StGB fallen. Diese 
Informationen entstanden einst im Rahmen einer persön- 
lichen Begegnung und einer daraus erwachsenen besonderen 
Vertrauensbeziehung. Hier kann es deshalb zum Schutze der 
Bürger sogar geboten sein, archivwürdige Unterlagen vor 
eıner Übergabe an das Archiv so zu präparieren, daß daraus 
nicht mehr erkennbar ist, welche konkrete Person beraten 
oder behandelt wurde. 

3.2 Kritik 

Dıe geplanten Archivgesetze stießen in der Offentlichkeit 
und bei Vertretern der Zeitgeschichte auf Kritik. Sie be- 
fürchten, die Gesetze würden die Erforschung der Zeit des 
Dritten Reiches erschweren oder gar unmöglich machen. 
Ich nehme diese Krıtik sehr ernst. Es wäre fatal, wenn der 
Datenschutz dazu benutzt würde, die notwendige Erfor- 
schung des düstersten Kapitels unserer Geschichte zu tor- 
pedieren Kein K: ? konnte freilich bisleng konkret 
sagen, welche Regelung aus welchem Grund nicht angehen 
kann. Ihre Krıtik blieb bıslang arg allgemein; sie ließ sogar 
unberücksichtigt, daß die Archive in Zukunft in jedem Fall 
mehr Unterlagen erhalten als bislang. Auch interpretierten 
nicht wenige in den Entwurf eines Bundesarchivgesetzes 
Dinge hinein, die gar nicht drin stehen. Das rührt freilich 
vornehmlich daher, daß dieser Gesetzentwurf sehr kompli- 
ziert, schwer lesbar und damit selbst für die Eingeweihten 
kaum zu versiehen ist. Drum scheint mir in erster Linie Auf- 
klärung von Nöten. Sollte sich dabei herausstellen, daß die 
Kritik tatsächlich gerechtfertigt ist, bin ich gerne bereit, 
an der Suche nach einer angemessenen Lösung mitzuwir- 
ken. 

  

4, Statistikgesetze 

Im Mittelpunkt der Aktıvitäten des Gesetzgebers auf dem 
Gebiet der Statistik standen 1985 der Erlaß eines neuen Mıkro- 
zensusgesetzes und des Volkszählungsgesetzes 1987. Kernfrage
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beim Mirkozensusgesetz war: Auskunftspflicht oder freimillige 

Erhebung. Wie inzwischen schon eine ganze Reihe von Burgern 
erfahren mußte, blieb es bei der Auskunftspflicht. Der Gesetz- 

geber konnte sich nicht entschließen, neue Wege zu beschrei- 

ten. Immerhin zeichnet sıch eın kleiner Hoffnungsschimmer ab: 
man will bis 1987 Testerhebungen auf freiwilliger Basis durch- 

führen. Sie sollen zeigen, was an der Behauptung der amtlichen 
Statistik dran ist, ein unvertretbarer Genauigkeits- und Quali- 

tatsverlust ware die Folge eines Verzichts auf die Auskunfts- 

pflicht. Die für manche schon zum Reizwort gewordene Volks- 
zahlung soll nunmehr im Jahr 1987 stattfinden. Dabei werden 

sıch sicher nicht wenıge Burger darüber wundern, daß die Fra- 

gen im wesentlichen dieselben sind, wie sie auf den Erhebungs- 

vordrucken für dıe gescheiterte Volkszählung 1983 standen. 

Dies alles mag sich noch im Rahmen der Verfassung halten. Zu 
fragen bleibt freilich, 05 der Gesetzgeber bei diesem Schritt 

gut beraten war oder ob er nicht mit weniger Fragen mehr er- 

reichen könnte. Immerhin steht und fällt der Erfolg einer 
Volkszählung mit der Bereitschaft der Bürger, die Fragen zu 
beantworten. 

4. Abschnitt: Auswirkungen auf die Datenschutzkontrolle 

1. Veriagerung der Schwerpunkte 

Die Zeıten, in denen mein Amt all die Aufgaben anpacken 

konnte, die meine Mitarbeiter und ıch für notwendig erachten, 

sind vorbei. Das hat verschiedene Gründe: 

1.1 Stellungnahme und Anhörungen 

Ein wirksamer Datenschutz laßt sich nur mit Hilfe eines 

Datenschutzrechts erreichen, das auch diesen Namen ver- 

dient. Der unabhängigen Datenschutzkontrolle kann es des- 
halb alles andere als gleich sein, in welche Richtung die 

gegenwärtige Diskussion um die Fortentwicklung des Da- 

tenschutzrechts läuft. Sie muß versuchen, ihre Argumente 

in die Waagschale zu werfen, so gut es nur geht. Meine 

Bemühungen schlugen sich in zahlreichen schriftlichen Stel- 
lungnahmen zu geplanten Gesetzesvorhaben nieder. Dane- 
ben hatte ich Gelegenheit, meine Vorstellungen zu einzel- 

nen Gesstzesvorhaben und Datenschutzproblemen in einer 

Reihe öffentlicher Anhörungen vorzutragen, die Ausschüsse 

des Bundestags, Landtags und einzelne Fraktionen dieser 

Gremien veranstalteten. Der Innenausschuß des Deutschen 

Bundestags lud mich zu seinen öffentlichen Anhörungen 

zum Volkszählungsgesetz 1987, Personalausweisgesetz und 

Bundesarchivgesetz ein, der Ständige Ausschuß des Land- 

tags zu seinem Hearing über das Landesmediengesetz. Au- 

Berdem nahm ich an Anhörungen zur Errichtung eines zen- 
tralen Verkehrsinformationssystems {ZEVIS) beim Kraft- 
fahrt-Bundesamt und zu Personalinformationssystemen in 

der öffentlichen Verwaltung teil 

1.2 Bürgereingaben 

Mich der Sorgen der Bürger anzunehmen, sehe ich seit je- 

her als eine der wichtigsten Aufgaben meines Amtes an 
Die Zahl der schriftlichen Eingaben, die mich täglich errei- 
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chen, stieg 1985 um uber 50% gegenüber 1984. Dazu kom- 
men dıe vielen telefonischen Hilferufe aus der Bevölkerung 
und nicht wenige Frauen und Männer finden auch persön- 
lich den Weg in mein Amt. Dies alles erforderte verstärkte 
Aktivitäten. Der steigende Zuspruch durch die Bürger zeigt 
zugleich, wie sich der Datenschutz immer stärker in das 
allgemeine Bewußtsein drängt. Die Bürger nehmen nicht 
mehr alles schicksalhaft hin, sondern fragen, was sie akzep- 
tieren müssen und was nicht. Zugleich sehe ich in den zahl- 
reichen Hilferufen auch einen Vertrauensbeweis für meine 
Arbeit. 

1.3 Kontrollen 

Die ıntensive Beschaftigung mit dem künftigen Datenschutz- 
recht und den Sorgen der Bürger wirkte sich naturgemäß 
auf die übrige Arbeit meines Amtes aus. Aus eigener In- 
itiative konnten wir nicht mehr soviel Kontrollen vor Ort 
machen, wie es eigentlich die Sache erfordert. Zwar führten 
wır 1985 noch über 40, teils mehrtägige Kontrollbesuche 
durch. Doch ging es dabei in etwa der Hälfte der Fälle um 
Probleme, die Bürger an uns herantrugen oder die wir be- 
reits in früheren Jahren aufgegriffen hatten und nun zum 
Abschluß bringen wollten. Mehr Kontrollen aus eigener 
Initiative — nicht hloß im Sicherheitsbereich -— halte ich 
auf Dauer für unerläßlich. 

2. Ausstattung der Dienststelle 

Die Fülle drangender Aufgaben forderte mein Amt im ver- 
gangenen Jahr aufs Äußerte. Die Grenzen der Belastbarkeit 
sind erreicht, teilweise überschritten. Dazu muß man wissen, 
daß ich seit Jahren unverändert nur 11 Mitarbeiter einschließ- 
lich der Kräfte für Registratur, Schreibdienst und Geschäfts- 
stelle habe und sich daran auch nach dem Volkszählungsurteil 
anders als im Bund und anderen Ländern nichts änderte. Nun- 
mehr ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem ich deutlich sagen 
muß: wenn Baden-Württemberg an einer Datenschutzkontrolle 
halbwegs gelegen ist, sınd personelle Konsequenzen unaus- 
weichlich. Allein das Landessystemkonzept stellt mein Amt 
vor äußerst umfangreiche und schwierige neue Aufgaben. Hier 
aus Personalmangel einfach alles laufen zu lassen, hielte ich 
wegen der Brisanz dieses Vorhabens für unverantwortbar. Ahn- 
liches gilt für viele andere Themen. 

Leider konnten sich Landesregierung und Landtag trotz meiner 
Bitte nicht entschließen, im 1. Nachtrag zum Staatshaushalts- 
plan 1985/86 die notwendigen zusätzlichen Stellen für meın Amt 
aufzubringen. Immerhin stellt man mir nun zwei neue Mitarbei- 
ter im Wege der Abordnung in Aussicht. Das wäre gewiß schon 
etwas. Bloß erübrigt sich für Landesregierung und Landtag da- 
mit nicht, die Stellensituation meines Amtes von Grund auf zu 
verbessern. Meine Vorschläge dazu liegen seit Monaten auf 
dem Tisch des Innenministeriums. 

Meinen Mitarbeitern danke ich herzlich dafür, daß sie auch 
in der sehr angespannten Situation des Jahres 1985 durch ihren 
Einsatz und ihr Können entscheidend zum Gelingen unserer ge- 
meinsamen Arbeit beigetragen haben.
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3. Teil: Sorglosigkeit und Datenmißbrauch nehmen nicht ab 

1. Aktuelle Mißbrauchsfälle 

Wie es um den Datenschutz steht, läßt sich gewiß nicht an der 

Zahl der Mißbrauchsfalle ablesen. Ein wichtiges Indiz sind sie 
freilich allemal. 

1.1 Der raffinierte K.eısamtmann 

Daß man die elektronische Datenverarbeitung auch zu Mani- 
pulationen im großen Stil benutzen kann, mußte ein Land- 

ratsamt schmerzhaft erfahren: Ein Kreisamtmann seines So- 

zialamts veruntreute von 1982 bis 1985 mit Hilfe des EDV- 
Verfahrens „Wiederkehrende Ausgaben“ ın 50 Fällen ins- 
gesamt 379 540 DM. Seine Vorgehensweise war immer gleich 

und bestand aus drei Schritten: 

— Sozialhilfekonto anlegen 

Am Monatsanfang legte der Kreisamtmann in dem EDV- 
Verfahren „Wiederkehrende Ausgaben“ ein Sozialhilfe- 

konto mit Fallnummer und Unterkontonummer an und 

speicherte darin als Zahlungsempfänger sich und sein 

Bankkonto und als Sozialhilfeempfänger einen Bürger, 
den das Sozialamt betreute, oder eine fiktive Person. 

Das alles konnte er nach den Dienstvorschriften des 
Landratsamts allein und ohne Wissen anderer Mitarbei- 

ter des Sozialamts tun. 

— Geld überweisen 

Jeweils in der Mitte des Monats fertigte der Kreisamt- 
mann dann die Zahlungsanweisungen. Dazu benötigte er 

zwar neben der eigenen Unterschrift, mit der er zu Un- 

recht die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Aus- 
zahlungen bestätigte, auch noch die Unterschrift eines 

Kollegen — in der Regel die seines Stellvertreters. Das 
war jedoch kein Hindernis. Denn nach der Gemeinde- 

kassenverordnung bestätigt der Zweitunterzeichner mit 
seiner Unterschrift nicht, daß mit der Auszahlung alles 

in Ordnung ist, sondern nur, daß derjenige, der die sach- 

liche und rechnerische Richtigkeit per Unterschrift fest- 
stellte, dies auch formal tun darf. Folglich erhielt der 

Kreisamtmann die zweite Unterschrift ohne weiteres. 

Das für die Auszahlungsanordnung verwendete Formu- 

lar erleichterte ihm die Sache noch zusätzlich: darin sind 

nämlich bloß die nichtssagende Fallnummer und Unter- 

kontonummer einzutragen, nicht aber der Zahlungsemp- 

fänger. Zudem mußte der Kreisamtmann der Auszah- 
lungsanordnung keine Belege, etwa Rechnungen beifü- 

gen. Die einzige Kontrollinstanz, die es für ihn gab, war 

das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamts. Diese Kol- 

legen trickste der Kreisamtmann jedoch im dritten Schritt 

aus. 

— Manipulationen vertuschen 

Am Monatsende oder in den ersten Tagen des Folge- 

monats — auf jeden Fall stets vor dem Druck der Um- 

satzlistte zum Zwecke der Kontrolle durch das Rech- 

nungsprüfungsamt — änderte der Kreisamtmann die im 

Computer gespeicherten Angaben über den Zahlungs- 

empfänger: er löschte seine Anschrift und sein Bank- 
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konto und trug statt dessen Anschrift und Kontonummer 
eines der Krankenhauser ein, mit denen das Sozialamt 

öfter zu tun hat. Das verblüffende Ergebnis dıeser Ak- 

tion war: Auf der Kontrolliste des Rechnungsprüfungs- 

amts erschienen dann nicht Name, Anschrift und Bank- 

konto des tatsächlichen Zahlungsempfängers, also des 

untreuen Kreisamtmann, sondern des Krankenhauses. 

Deshalb erregten die Auszahlungen des Kreisamtmanns 

beim Rechnungsprufungsamt jahrelang keinen Argwohn. 

Der Schwindel flog erst auf, als der Gemeindeprüfungsan- 

stalt bei einer systematischen Kontrolle des Landratsamts 
die Höhe der einzelnen überwiesenen Beträge nicht plausi- 
bel erschien und sie deshalb nach Rechnungen und ande- 
ren Belegen suchte. 

Das Landratsamt zeigte sich erstaunt über meıne Interven- 

tion. Es war ihm bis dahin nicht bewußt, daß der Kreisamt- 

mann nicht nur gegen das Strafgesetzbuch, sondern auch 

gegen Datenschutzvorschriften verstieß: Zum einen nutzte 

er unbefugt Daten von Sozialhilfeempfängern, die das So- 

zialamt zu Recht registriert. Zum andern speicherte er uber 
diese Hilfeempfänger unrichtige Angaben, nämlich die in 
Wirklichkeit nicht erhaltenen Zahlungen. Zum dritten of- 
fenbarte er der Bank unbefugt deren Namen — standen 
diese doch in der Regel auf den Uberweisungsbelegen. Diese 

datenschutzrechtliche Beurteilung teilte ich dem Landrats- 

amt mit. Außerdem beanstandete ich die Art und Weise, 

wie das Landratsamt das von der Datenzentrale entwickelte 

und betreute landeseinheitliche EDV-Verfahren „Wieder- 

kehrende Ausgaben” einsetzte. Es darf nicht angehen, daß 

ein EDV-Verfahren eıne Liste erstellt, auf der Personen und 

Organisationen als Zahlungsempfänger erscheinen können, 

die ın Wirklichkeit überhaupt keine Zahlungen erhielten. 

Solche eigenartigen Listen erleichtern Manipulationen und 

erschweren, die Datenverarbeitung zu überprüfen. Deshalb 

bat ich die Datenzentrale Baden-Württemberg, alle Anwen- 
der des EDV-Verfahrens „Wiederkehrende Ausgaben” auf 

den Trick des ungetreuen Kreisamtmanns aufmerksam zu 

machen, um Ähnliches andernorts zu verhindern. 

Die Reaktionen des Landratsamts und der Datenzentrale 

waren unterschiedlich. Das Landratsamt bemüht sich seit- 

dem um eine Verringerung des Mıßbrauchsrisikos. Neben 
eınem Bündel organisatorischer Neuregelungen wolite es 

auch eine Änderung der EDV-Programme erreichen. Die 
Datenzentrale lehnt dies jedoch kategorisch ab. Sie will 

nicht einmal dıe anderen Anwender des Verfahrens unter- 
richten, weil das Verfahren auch Listen drucke, die sich 

zur Kontrolle besser eignen als die vom Landratsamt erstell- 

ten. Wortlich kann man von ihr lesen: Die Verwaltungen 

„haben i. d. R. die organisatorischen Maßnahmen zur Kon- 
trolle getroffen. Zumindest waren sıe jederzeit in der Lage 

dazu.“ So kann es nicht angehen: Die Datenzentrale müßte 

ihre Anwender selbst dann informieren, wenn uberhaupt 

keine Zweifel in dem EDV-Verfahren bestünden. Davon 

kann jedoch nicht die Rede sein. 

Die Staatsanwaltschaft will gegen den Kreisamtmann bald 

Anklage erheben. Sein datenschutzrechtliches Vergehen 

nach $ 41 Abs. 1 Nr. 1 BDSG, will sie jedoch nach $ 154a 

StPO dabei nicht aufgreifen. Ich kann dies nur bedauern, 

aber nicht hindern; wegen der Sonderregelung des Sozial- 
gesetzbuchs habe ich in dıesem Falle kein Strafantragsrecht. 

Drucksache 9/2540
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1.2 Datenmißbrauch bei der Polızei 

Vereinzelt hatte ich schon früher über Datenmißbrauch bei 

der Polizei zu berichten. Die Reihe setzte sich fort. Ich weiß, 

daß dies Ausnahmefälle sind und die große Zahl der Poli- 

zeibeamten korrekt verfährt. Bloß den wenigen, die hier 

etwas anfälllig sind, ja die sich sogar mit ihren Möglich- 

keiten auf Polizeidaten zugreifen zu können, gegenüber 

Freunden und Bekannten brüsten, sei gesagt: Mißbrauchen 

Sie Ihre dienstliche Stellung nicht für private Zwecke. Wenn 

ein Fehlverhalten ans Tageslicht kommt — und so gering 

sind die Chancen dafür auch wieder nicht —, können die 

Folgen erheblich sein. Sie müssen nicht nur mit straf-, son- 

dern vor allem mit dienstrechtlichen Konsequenzen rech- 

nen. Es bekommt dem Ansehen der Polizei besser und ist 

auch mir lieber, wenn es über mißbräuchliche Datenabrufe 

nichts zu berichten gibt. 

1.2.1 Polizeidaten im Wirtshaus 

Vor einigen Monaten machten die gravierenden Ver- 

stöße eines Angestellten bei der Datenstation der Po- 

lizeidirektion Pforzheim Schlagzeilen. Der Mitarbeiter 

wollte wissen, was fünf seiner Bekannten alles auf 

dem Kerbholz hatten, rief deshalb nach und nach in 

der Personenauskunftsdatei, dem Informationssystem 

der baden-württembergischen Polizei, deren Daten ab 

und ließ sie sich sogar ausdrucken. Ein Teil dieser 

„Kontoauszüge” hob er bei sich zu Hause auf, wo 

man sie bei einer Durchsuchung fand. Andere händig- 

te er den Betroffenen in deren Wohnung aus. Einen 

Ausdruck übergab er jemand mit der Bitte, ihn doch 

an den Betroffenen weiterzuleiten, was auch geschah. 

Über einen weiteren Bekannten fragte er zudem die 

Falldatei Rauschgift des Bundeskriminalamts ab und 

erfuhr, daß dieser zwei Rauschgiftdelikte begangen 

hatte, Den Computerauszug händigte er diesem aus. 

Als er einmal in der Registratur aushelfen mußte, ent- 

nahm er den Polizeiakten Lichtbilder zweier Bekann- 

ter, die die Polizei im Rahmen einer erkennungsdienst- 

lichen Behandlung aufgenommen hatte. Während er 

das eine Lichtbild dem Bekannten lediglich zeigte und 

dann in seiner Wohnung aufbewahrte, händigte er das 

andere dem Betroffenen in einer Gaststätte in Gegen- 

wart von Zeugen aus. Der Polizeiangestellte interes- 

sierte sich freilich nicht nur für die Daten seiner mit 

dem Gesetz in Konflikt geratenen Freunde, sondern 

auch für die Personalien des Leiters der Kriminalpoli- 

zei und eines weiteren Polizeikollegen. Deren Daten 

fragte er über den Online-Anschluß der Polizei an das 

Kraftfahrt-Bundesamt (ZEVIS) ab. Dies alles machte 

er, um in seinem Bekanntenkreis mit seinen Zugriffs- 

möglichkeiten auf Polizeidaten und seinem Wissen 

renommieren zu können. Inzwischen ist er aus dem 

Dienst entlassen. Nachdem mehrere Betroffene und ich 

Strafantrag gestellt haben, wird er wohl in Kürze an- 

geklagt. 

1.2.2 Der gläserne Geschäftsführer 

Seit nunmehr 2%/z Jahren ermittelt eine Staatsanwalt- 

schaft „gegen Unbekannt“; der Tatverdacht richtet 

sich jedoch allein gegen Polizeibeamte. Bislang steht
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folgender Sachverhalt fest: Der Geschäftsführer eınes 

Unternehmens in Südwürttemberg hatte die Aufnahme 
in seinen Bundesverband beantragt. Zunächst erhielt 

er einen positiven Bescheid. Ein %s Jahr später teilte 
ihm der Verband dann mit, der Vorstand habe den 

Aufnahmebeschluß widerrufen, weil gegen ihn 5 Er- 

mittlungsverfahren — und zwar je zwei wegen Kor- 

perverletzung und Beleidigung und eines wegen Be- 

trugs — anhängig seien. Bemerkenswert an dem Schrei- 

ben war, daß nicht nur die Tatvorwürfe, sondern auch 

der Tag bzw. das Jahr der polizeilichen Anzeigen, die 

sachbearbeitenden Polizeidienststellen und deren Ak- 

tenzeichen angegeben waren. Aus welcher Quelle der 
Bundesverband diese Informationen hatte, sagte er 

nicht. Der Geschäftsführer war über den Inhalt des 

Schreibens sehr erstaunt. Er vermutete den Informan- 

ten des Bundesverbands in Kreisen der Polizei und 

erstättete Anzeige wegen eines Vergehens gegen das 

Landesdatenschutzgesetz. Auch ich stellte Strafantrag. 
Für die Täterschaft eines Bediensieten der Polizei 

spricht in meinen Augen, daß eine Reihe von Angaben 

im Schreiben des Verbandes — beispielsweise Art 
des Delikts, Tag der Anzeige und sachbearbeıtende 

Polizeidienststelle — in der Regel nur Insidern be- 
kannt sind. Sie alleın können sich diese Daten durch 

eine Abfrage des polizeilichen Informationssystems 

oder durch Einsichtnahme in die Ermittlungsakten 

leicht beschaffen. Hinzu kommt, daß dıe Aufzählung 
der Daten, wie sie ın dem Brief an den Geschäfts- 

führer erfolgte, in dieser Form nur bei der Polizei 

üblich ist. Erhärtet wird meine Vermutung schließlich 

durch den gegenwärtigen Ermittlungsstand, über den 

ich selbstverständlich keine näheren Einzelheiten mit- 

teilen kann. Soviel kann ich jedoch sagen: In der 
fraglichen Zeit bekundete ein Außenstehender gegen- 

über Polizeibeamten Interesse an Informationen über 

den Geschäftsführer. Fest steht auch, daß kurz da- 

nach Polizeibeamte die polizeilichen Informations- 
systeme nach Informationen über den Geschäftsführer 

abfragten, obwohl sie diese Angaben für dienstliche 

Zwecke nicht benötigten. Ob sich darüber hinaus noch 

ermitteln läßt, wer genau dies war, bleibt abzuwarten; 

die Staatsanwaltschaft ist darum intensiv bemüht. Un- 

abhängig hiervon möchte ich jedoch auf eines hin- 

weisen: Die polizeilichen Informationssysteme sind für 

die Arbeit der Polizei bestimmt. Nur in seltenen Aus- 

nahmefällen — etwa, um Straftaten aufzuklären oder 

zu verhüten oder erhebliche Gefahren abzuwehren — 

kann es angehen, daß sie aus ihren Datenbanken In- 

formationen an Privatpersonen oder Firmen gibt. Solch 

ein Ausnahmefall lag hier sicher nicht vor. Einem 

Verband drohen nicht schon dann erhebliche Gefah- 
ren, wenn er einen Bürger aufnimmt, gegen den die 

Polizei mehrere Ermittlungsverfahren führt oder führ- 

te. Es ist daher nicht Aufgabe der Polızei, den Ver- 

band vor solchen Bürgern unter Offenlegung ihres 

Wissens zu warnen. So verständlich es ist, daß sich 

eın Verband vor vermeintlichen „schwarzen Schafen” 

in seinen Reihen schützen will, so klar ist auch, daß 

dies nıcht uber einen Informationsaustausch zwischen 

Polizei und Verband geschehen darf. Ein Verband muß 

sich vielmehr der Möglichkeiten bedienen, die die 
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Rechtsordnung dafür vorsieht: er kann beispielsweise 

von dem, der bei ihm Mitglied werden will, ein poli- 
zeiliches Führungszeugnis verlangen. 

1.2.3 Hilfe für den Geschäftsfreund 

Im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeidirektion 
Stuttgart II ereignete sich anderes: Ein Polizeibeamter 

war nebenher als Teilhaber einer privaten GmbH A 

tätig. Diese stand in Geschäftsbeziehungen zu einer 
Firma B, die weltweit Großbauprojekte organisierte. 

Als eines Tages ein jugoslawischer Unterhändler zu 

geschäftlichen Besprechungen mit der Firma B nach 

Stuttgart kommen wollte, erbot sich der Polizeibeam- 

te, bei der Einreisegenehmigung behilflich zu sein. 
Zunächst rief er im polizeilichen Informationssystem 
INPOL ab, ob und welche Daten über den Unterhänd- 

ler gespeichert sind. Dabei erfuhr er, daß gegen ihn 
seit 1975 eine Ausweisungsverfügung wegen Schwarz- 

arbeit vorliegt und er deshalb im Falle einer Einreise 

festzunehmen sei. Diese Informationen gab der Poli- 
zeibeamte an den Geschäftsführer der Firma B und 

andere Personen weiter. Da er dies aus privaten Grün- 

den machte, stellte ich gegen ihn Strafantrag. Die 

Staatsanwaltschaft erhob wegen dieser Verstöße An- 
klage. Das Amtsgericht Stuttgart stellte jedoch im 
Oktober 1985 das Verfahren in der Hauptverhandlung 

gegen Zahlung einer Geldbuße von 2 000 DM ein, weil 

der Abruf der Daten zwar unbefugt, jedoch letztlich 

im Interesse des Unterhändlers erfolgte. Der Polizei- 
beamte ist ınzwischen aus dem Polizeidienst ausge- 

schieden. 

1.2.4 Der vorgetäuschte Verkehrsunfall 

Erstmals erfuhr ich von einem Bürger, der vom Wissen 

der Polizei profitieren wollte. Eines Tages erschien er 
auf der Wache eines Stuttgarter Polizeireviers und 

erklärte, soeben einen Pkw mit dem amtlichen Kenn- 

zeichen LB ... angefahren und leicht beschädigt zu 
haben. Er bat die Polizei, für ihn die Personalien des 

Fahrzeughalters festzustellen. Ein Polizeibeamter er- 

mittelte daraufhin über den Direktanschluß der Poli- 
zei an das Kıraftfahrt-Bundesamt die Daten des Fahr- 

zeughaälters, einer jungen Frau, und schrieb diese auf 

einen Zettel. Dem Bürger gelang es, einen Blick darauf 

zu werfen. Kurze Zeit später rief er die Frau an und 

sagte, er wolle sie kennenlernen. Was war geschehen? 

Der Bürger hatte die junge Frau am Steuer ihres Kraft- 
fahrzeuges beobachtet. Da sie ihm gefiel und er mit 
ihr anbandeln wollte, erfand er kurzerhand einen Ver- 

kehrsunfall. Er wußte nämlich von früher, daß die 

Polizei bei Verkehrsunfällen dem Verursacher Name 
und Anschrift des Geschädigten mitteilt. Der Verstoß 
blieb ungeahndet: die junge Frau stellte keinen Straf- 

antrag, so daß die Staatsanwaltschaft das Vergehen 

nach $ 41 BDSG nicht verfolgen konnte und deshalb 

das Verfahren nach $ 170 Abs. 2 StPO einstellte. 

2. Wozu Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit führen können 

Häufig stoße ich auf Schwachstellen beim Einsatz der Technik. 

Fordere ich dann die Behörden auf, sie zu beseitigen, zögern 
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sie oft, obgleich meist nur kleinere Änderungen ihrer Arbeits- 
weise notwendig sind. Allzu oft stelle ich als Grund dieses 

Zögerns Sorglosigkeit oder Betriebsblindheit fest. Wie es dann 

weitergehen kann, zeigen folgende Fälle: 

2.1 Die überflüssigen EDV-Listen 

Unter der Schlagzeile „Geheime Listen der Stadt am Luft- 

balion verschickt“ berichtete eine Stuttgarter Tageszeitung 

uber den Fund einer Computerliste. Auf dieser Liste war zu 

lesen, wieviel Wohngeld zwölf mit Name, Anschrift und 
ihrem Bankkonto näher bezeichnete Stuttgarter Bürger im 
Juni 1973 bezogen hatten. Weil damals — lange vor In- 

krafttreten der Datenschutzgesetze — fast niemand Ver- 
zeichnisse über den Verbleib von EDV-Listen führte, war 
es mir nach nunmehr 12 Jahren — wie kaum anders zu er- 
warten — leider nicht mehr möglich, diesen mysteriösen 
Fall im einzelnen aufzuklären. Ergebnislos war die bei der 
Stadt Stuttgart durchgeführte Überprüfung aber dennoch 
nicht. Es zeigten sich dabei Mängel bei der Datenverarbei- 

tung, die auch heute noch zu den gleichen Pannen führen 

können: 

— Zu viele EDV-Listen 

Das Rechenzentrum der Stadt Stuttgart produzierte im 

Wohngeldverfahren überflüssige EDV-Listen und schaff- 
te damit unnötige Risiken. Dieses Leiden mußte ich be- 

reits 1983 diagnostizieren, nachdem mir ein Bürger 

einen dicken Stapel von EDV-Listen des Sozialamts der 

Stadt mit Angaben über zahlreiche Sozialhılfeempfanger 

übergeben hatte. Zwar hatte ich damals die Stadt auf- 

gefordert, künftıg für alle Ämter nur noch die EDV- 

Listen zu drucken, die sie tatsächlich brauchen. Diese 

Verschreibung blieb offenbar ohne die von mir erhoffte 
Wirkung. Jedenfalls erstellte sie noch bei meinem Kon- 

trollbesuch im Oktober 1985 im Wohngeldverfahren 

drei Fertigungen der sog. Auszahlungslisie, aus der alle 
Wohngeldempfänger eines Monats und die an sie ge- 
leisteten Zahlungen ersichtlich sind, obwohl sie in Wirk- 

lıchkeit nur eine einzige Fertigung benötigt. 

— Die fehlende Protokollierung 

Das Rechenzentrum der Stadt Stuttgart hielt auch nicht 

fest, wer wann welche Unterlagen in welcher Zahl ver- 

nichtet. Wenn das nicht gemacht wird, läßt sich die 

Herkunft irgendwo aufgefundener Listen und EDV-Unter- 

lagen eınes Tages aber nicht mehr aufklären. Betrieb- 
liche Schwachstellen bleiben dann im Verborgenen. 
Auch eine wirksame Kontrolle darüber, ob nicht mehr 

benötigte Unterlagen tatsächlich vernichtet wurden, ist 

dann nicht möglich. 

Wer unnötige EDV-Listen produziert und den Verbleib von 

Listen nicht protokolliert, hat seine Datenverarbeitung man- 

gelhaft organisiert. Die Datenschutzgesetze fordern, die Or- 

ganisation so zu gestalten, daß die Daten möglichst gut ge- 

schützt sind. Die Reaktion der Stadt Stuttgart auf meine Be- 
anstandungen steht noch aus. 

2.2 Wozu Adreßaufkieber mit Patientendaten herhalten müssen 

Was geht es einen Taxifahrer an, der im Auftrag eines 
Krankenhauses einen Krankenhauspatienten zu befördern
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hat, wann sein Fahrgast Geburtstag hat, welchen Beruf er 

ausübt, zu welcher Religionsgemeinschaft er sich bekennt, 

ob er ledıg, verheiratet oder geschieden ist, wie seine Ver- 

sicherungsverhältnisse sind? Was hat die Krankenkasse, 

das Sozialamt oder einen sonstigen Kostenträger zu interes- 

sieren, welcher Konfession der Patient angehört, welchen 

nahen Angehörigen das Krankenhaus im Ernstfall verstän- 
digen soll? Weshalb muß ein Krankenhauspfarrer zur Kon- 

taktaufnahme mit dem Patienten auch die Versicherungs- 

verhältnisse des Patienten wissen? Warum müssen dem 

Pfortendienst eines Krankenhauses auch alle die Informa- 

tionen zur Verfügung stehen, die die Kostenträger zur Ab- 

rechnung der Krankenhausleistungen verlangen? 

Solche und noch eine ganze Reihe weiterer ähnlicher Fragen 

stellen sich, wenn man sieht, wie zahlreiche Krankenhäuser 

im Land mit Adreßaufklebern umgehen. Solche Aufkleber 

lassen die Krankenhausverwaltungen unmittelbar nach der 

Aufnahme eines Patienten mit Hilfe der EDV herstellen. 

Sie enthalten in der Regel nicht nur die reinen Adreßdaten; 

aus ihnen sind meist alle Angaben zu ersehen, die die Kran- 

kenhausverwaltung bei der Aufnahme über die einzelnen 

Patienten erhebt. Sie geben also auch Auskunft über 

— Geburtsdatum, Familienstand, Religionszugehörigkeit, 

Staatsangehörigkeit, Beruf und Arbeitgeber des Patien- 

ten 

— Name, Anschrift, Geburtstag und Beruf des Hauptver- 

sicherers 

— den Pflegesatz und die Wahlleistungen, die der Patient 

in Anspruch nimmt 

— den Kostenträger und den einweisenden Arzt 

— oft genug auch noch die Einweisungsdiagnose und den 

Namen des Angehörigen, mit dem das Krankenhaus im 
Ernstfall in Kontakt treten soll. 

Um sich Schreibarbeiten zu ersparen, bringen die Kranken- 

hausverwaltungen solche Aufkleber auf Karteikarten, Kran- 

kenakten und sonstigen Unterlagen an, stellen sie dem 

Pfortendienst zur Verfügung, verwenden sie beim Schrift- 

wechsel mit Kostenträgern, mit Sozialstationen und über- 

lassen sie auch Krankenhausseelsorgern. Auch wenn nicht 

uberall so verfahren wird: es gibt immer noch viel zu viele 

Krankenhäuser, die sich solch umfangreicher Adreßauf- 

kleber undifferenziert bedienen und sie, um sich Arbeit zu 

ersparen, für alle möglichen Zwecke einsetzen. Sie nehmen 

dabei in Kauf, daß sowohl Personen und Stellen innerhalb 

als auch außerhalb des Krankenhauses Kenntnis von In- 

formationen über Patienten und ihre Angehörigen erhalten, 

die sie nicht zu interessieren haben und die ihnen deshalb 

sowohl nach den Bestimmungen des Landesdatenschutzge- 

setzes als auch nach den Regeln über die ärztliche Schwei- 

gepflicht, die auch von einer Krankenhausverwaltung zu 

beachten sind, nicht bekannt gegeben werden dürfen. Wann 

immer ich wegen dieser Praxis mit Krankenhäusern Kon- 

takt hatte, bestand sehr schnell Einvernehmen darüber, daß 

sie nicht länger fortgesetzt werden kann. Dies zeigt mir, 

daß es im wesentlichen Gedankenlosigkeit und Gleichgültig- 

keit ist, die zu dieser Praxis geführt haben. Erstaunlich ist 

sie allemal. 
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2.3 Vom Umgang der Polizei mit Lichtbildern 

Ganz gleich, ob ich zur Polizeidirektion Aalen, der Polizei- 
direktion Pforzheim oder sonstwo hinkomme, — immer 
wieder muß ich feststellen: Die Polizei macht zu viele 
Lichtbilder und geht mit ihnen nicht sorgfältig genug um. 
Offensichtlich war dies, als vor wenigen Monaten einem 
Stuttgarter Polizeibeamten auf dem Weg zum Gericht das 
dreiteilige Lichtbild eines Beschuldigten aus den Ermitt- 
lungsakten fiel. Ein Passant entdeckte es in der Nähe des 
Neuen Schlosses in Stuttgart. Wer auf dem Foto abgebildet 
war, konnte der Finder leicht feststellen: Auf der Rück- 
seite waren wie üblich Name, Vorname, Geburtsdatum und 
-ort, Beruf, Körpergröße, Gewicht, Haar- und Augenfarbe 
des Beschuldigten sowie dessen Tätowierungen vermerkt. 
Obwohl die Polizei nach ihren seit 1983 geltenden Richt- 
linien für erkennungsdienstliche Maßnahmen in der Regel 
nur zwei Bilder — eines für das Bundeskriminalamt, das 
zweite für die Kriminalakte — fertigen soll, hielt sich die 
Praxis daran nur selten. Sechs, meist aber vier Bilder waren 
und sind üblich. Auf die Frage nach dem Warum heißt es 
dann meist, gelegentlich brauche man ein weiteres Bild. 
Es sei deshalb rationeller und wirtschaftlicher, dann nicht 
erst das Negativ heraussuchen und einen Abzug machen zu 
müssen, sondern sofort eine ausreichende Zahl an Bildern 
vorrätig zu haben. Dafür spricht schon etwas, bloß: „Licht- 
bilder auf Vorrat” stellen für den Betroffenen eine nicht 
zu unterschätzende Gefahrenquelle dar. Auf meine Bitte 
hin will sich das Innenministerıum nun dafür einsetzen, 
daß die Polizei die ed-Richtlinien in Zukunft beachtet und 
nur dann mehr als zwei Lichtbilder fertigt, wenn sie von 
Anfang an weiß, daß sie mehr braucht — beispielsweise für 
Fahndungszwecke, für Ermittlungsakten oder die Lichtbild- 
vorzeigekartei. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn sich die 
generelle Praxis umorientiert. 

Nicht minder wichtig ist ein anderes: die Polizei muß in 
ihren Unterlagen vermerken, wie viele Lichtbilder sie im 
Einzelfall hersteilte und wohin sie kamen. Nur dann kann 
sie exakt über den Verbleib von Lichtbildern Auskunft 
geben. Fragte ich bislang bei Kontrollen danach, fielen die 
Antworten meist unbefriedigend aus. Das Innenministerium 
will nun für eine genaue Buchführung sorgen. Für die Po- 
lizeidirektion Heilbronn wird das nichts Neues bringen: 
Sie hält, wie ich jüngst sah, dies schon jetzt in vorbild- 
licher Weise in ihrem ed-Tagebuch fest. 

2.4 Die Nachteile der Photokopie 

Seit es Photokopiergeräte gibt, vereinfachte sich im Behör- 
denalltag manches. Daß die Photokopie jedoch nicht nur 
ein Segen ist, erfahren Bürger mehr oder minder stark: 

— Eine Bürgerin beobachtete in unmittelbarer Nähe eines 
Wohngebiets und einer stark befahrenen Straße eine 
Treibjagd. Da sie fand, daß dies für Anwohner, Fuß- 
gänger und Autofahrer zu gefährlich sei, schrieb sie ihr 
Bürgermeisteramt an und bat um Auskunft, ob dies mit 
rechten Dingen zuginge. Das Bürgermeisteramt machte 
es sich einfach: Es sandte einfach eine Photokopie ihres 
Schreibens an den Jagdpächter. 

— Ein anderer Bürger wollte vom Regierungspräsidium 
Stuttgart wissen, ob es eine geplante Gemeindeverbin- 
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dungsstraße für sinnvoll und erforderlich halte. Noch 

ehe er die erbetene Auskunft erhielt, mußte er zu seiner 

Verwunderung erfahren, daß eine Kopie seines Schrei- 

bens bereits beim Bürgermeisteramt lag, wohin sie über 

das Straßenbauamt gelangt war. 

Beide Bürger finden die Verfahrensweise nicht in Ordnung. 

Verständlich — bloß gegen Rechtsvorschriften verstößt sie 

nicht. Gleichwohl meine ich: die Behörden sollten zurück- 

haltender sein und bedenken, daß sich Bürger oft im Ver- 

trauen darauf an sie wenden, daß nicht alles, was sie sagen 

oder schreiben, unbesehen an andere Behörden geht. Für 

diese ist oft völlig unerheblich, ob der Bürger X oder der 

Bürger Y den Brief schrieb; wichtig ist nur sein Inhalt. Eine 

Behörde, die dazu andemorts Stellungnahmen einholen 

will, sollte deshalb den Namen des Bürgers dann nicht 

weitergeben. Der Mehraufwand, der manchmal dadurch ent- 

steht, ist nicht groß. Er sollte der Verwaltung im Interesse 

des Bürgers nicht zu viel sein. 

3. Wie hilflos ist die Technik gegenüber Datenmißbrauch? 

Häufig reagieren Behörden mit Skepsis auf meine Vorschlage, 

die Gefahr eines Mißbrauchs durch bessere Sicherheitstechni- 

ken zu verringern. Erstaunlicherweise räumen überwiegend 

EDV-Spezialisten ihrer Technik so wenig Chancen ein. Sie 

urteilen jedoch zu pessimistisch: 

— Möglichkeiten der Technik 

Wer ein EDV-Verfahren systematisch nach modernen Metho- 

den entwickelt und einsetzt, hat eine hohe Sicherheit er- 

reicht. Kontrollmechanismen verhindern dann weitgehend, 

daß andere, als die es angeht und die Zugang zum Computer 

oder angeschlossenen Datenterminal haben, das Verfahren 

überhaupt aufrufen können. Auch die Gefahr eines Miß- 

brauchs durch Insider können Programme wirksam ver- 

ringern — etwa, indem sie eingegebene Daten auf ihre Plau- 

sibilität prüfen und die Benutzer nur genau das tun lassen, 

was ihrer Aufgabe entspricht. Wichtig ist auch, sinnvoll die 

Fähigkeit der Computer zu nutzen, alles zu protokollieren, 

Protokolldaten schnell auszuwerten und übersichtlich dar- 

zustellen. Vorgesetzte und andere Kontrolleure können dann 

die Datenverarbeitung laufend wirksam überwachen und 

kommen eventuellen Mißbräuchen zumindest nachträglich 

meist schnell auf die Spur. Wenn das EDV-Verfahren zudem 

einfach und benutzerfreundlich gestaltet, verständlich und 

vollständig beschrieben ist, scheiden auch Mißbräuche durch 

versteckte, mit überraschenden Funktionen versehene Pro- 

gramme weitgehend aus. 

— Grenzen der Technik 

Daß der Technik nicht möglich ist, Mißbräuche jeder Art zu 

verhindern, zeigt die aktuelle Diskussion über die „Com- 

puterviren*. Man versteht darunter ein EDV-Programm, — 

„Virus“ genannt — das andere im Computer oder auf seinen 

Datenträgern gespeicherte Programme sucht und diese an- 

schließend verändert — sprich: infiziert. Im Extremfall kann 

dieses Virusprogramm sich selbst kopieren und diese Kopie 

in fremde Programme einfügen und dadurch seine Wirkung 

wie ım Schneeballeffekt vervielfachen. Die möglichen Fol- 

gen dieser „Viren“ sind fast grenzenlos: Die „infizierten“ 

Programme können ihren Dienst ab einem bestimmten, in 
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der Zukunft liegenden Zeitpunkt einstellen. Sie können aber 
auch, ohne sich jemals zu erkennen zu geben, die Daten 
einer oder mehrerer bestimmter Personen löschen oder ver- 
ändern, um jemanden zu bevorzugen oder zu benachteili- 
gen. Sie können auch von einem Rechenzentrum in ein 
anderes wandern, etwa wenn das infizierte Rechenzentrum A 
dem Rechenzentrum B Programme übergibt. Besonders heim- 
tückisch sind diese Mißbräuche, weil die Programmviren 
— wie echte Viren — nicht zu sehen sind, sich unbemerkt 
und schnell verbreiten und selbst von hervorragenden Spe- 
zialisten oft nicht leicht erkannt werden. Zudem ist es enorm 
aufwendig, die durch sie verursachten Schäden zu beseiti- 
gen; kommen noch Datensicherungsmängel hinzu, kann dies 
sogar unmöglich sein. 

Wer kann solchen Mißbrauch betreiben? — Im Grunde jeder 
mit dem Computer, den er programmieren kann. Die Folgen 
hängen allerdings von den jeweiligen Befugnissen ab. Wer 
systemtechnische Spezialprogramme schreiben darf, dem 
stehen theoretisch fast unbegrenzte Möglichkeiten des Miß- 
brauchs offen. Wer diese „privilegierte Berechtigung“ nicht 
hat, kann immerhin noch ein oder mehrere EDV-Verfahren 
verfälschen. Wer aber — wie etwa der Kassierer beı der 
Stadtkasse — zwar ein EDV-Verfahren nutzen, nicht aber 
selbst programmieren kann, der kann auch keine Programm- 
viren in die Welt setzen. Fazit ist: Je besser jemand die 
Systeminternas von Computern kennt und je weitgehender 
er sie ändern kann, desto raffiniertere Programmviren kann 
er herstellen und um so weniger können ihn andere wegen 
seiner fachlichen Überlegenheit kontrollieren. 

Doch auch gegen die Virengefahr ist man nicht ganz hilf- 
los. Zum einen reicht es durchaus, wenn nur wenige der 
EDV-Spezialisten eines Rechenzentrums Systeminternas 
ändern dürfen. Zum andern kann man mit modernen Werk- 
zeugen für die Software-Entwicklung erreichen, daß nur do- 
kumentierte und freigegebene Programme zum Einsatz kom- 
men. Daran muß sich dann auch halten, wer Programm- 
viren entwickelt: er kann sie nicht einfach verstecken. son- 
dern muß sie dokumentieren und freigeben lassen. Bei dieser 
Prozedur ist zu hoffen, daß der Virus erkannt wird. Zum 
dritten kann man die schrankenlose Verbreitung eventuell 
dennoch eingeschleuster Programmviren erheblich erschwe- 
ren und verlangsamen, wenn man die einzelnen Arbeitsge- 
biete und EDV-Verfahren durch Sicherheitssoftware streng 
voneinander abschottet. Zum vierten ist auch eine Vorsorge 
für den schlimmsten Fall, daß sie ihr Unheil anrichteten, 
möglich, indem man Programme und Datenbanken zur Si- 
cherheit kopiert und sicher aufbewahrt. Freilich bietet dies 
alles wie jede Technik keinen absoluten Schutz. 
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4. Teil: Sicherheitsbereich 

1. Abschnitt: Polizei 

1. Umgang mıt Daten von Nachrüstungsgegnern 

Mutlangen, Waldheide, EUCOM — das sind in Baden-Württem- 

berg die Plätze, wo es immer wieder zu Treffen von Nach- 

rüstungsgegnern und Blockadeaktionen kam und kommt. Die 

Probleme, die danach Nachrüstungsgegner an mich herantra- 
gen, sind sehr unterschiedlicher Natur, 

1.1 Mutlangen 

In meinem letzten Tätigkeitsbericht stellte ich eingehend 

dar, in welchem Umfang Polizei und Verfassungsschutz Da- 
ten über Blockierer des US-Raketenstationierungsgeländes 

in Mutlangen erheben und verarbeiten. Dies löste in den 

Medien, bei Abgeordneten, kritisierten Institutionen und 

Bürgern ein lebhaftes Echo aus: 

1.1.1 Kritik des Präsidenten des Bundeskriminalamts 

Während der Herr Innenminister von einer „gründ- 

lichen Arbeit mit wertvollen Hinweisen“ sprach, kam 

Kritik vom Präsidenten des Bundeskriminalamts. War 

dies schon von der Sache her ungewöhnlich, wunderte 

ich mich erst recht über ihre Art und Weise. Der Prä- 

sident glaubte, meine Ausführungen als „falsch“, „un- 

seriös” und „anmaßend“ abtun zu können. Vor allem 

warf er mir vor, den Sachverhalt und die Rechtslage 

falsch dargestellt zu haben. Seine Kritik erfolgte zu 

Unrecht: Der Sachverhalt war durchweg richtig dar- 

gestellt; die Stellungnahme der Landesregierung zu 

meinem Tätigkeitsbericht und die Beratungen im Land- 
tag bestätigten dies eindrucksvoll. Auch habe ich nicht 
den geringsten Anlaß, meine Darstellung der Rechts- 

lage zu korrigieren. Dazu heute nur noch so viel: Ent- 

gegen der Auffassung des Präsidenten erlaubt das 

BKA-Gesetz den Ländern nicht, dem Bundeskriminal- 

amt jede Straftat und damit jede Nötigung mitzutei- 

len; allein diese Interpretation entspricht dem in unse- 
rer Verfassung garantierten Grundsatz der Erforder- 

lichkeit und Verhältnismäßigkeit. Ebenso differenzie- 

ren die Richtlinien für den kriminalpolizeilichen Mel- 

dedienst in Staatsschutzangelegenheiten: sie führen 

Nötigungen nicht ausdrücklich als meldepflichtige 
Straftaten auf; auch sind diese mit den aufgezählten 

Delikten, z. B. Hochverrat, nicht vergleichbar. Ferner 

kann man Blockierern nicht — wie dies der Präsident 

tat — von vornherein unterstellen, ihre Aktionen seien 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 

Landes gerichtet und/oder gefährdeten auswärtige Be- 

lange der Bundesrepublik Deutschland. Schließlich 

halte ich nach wie vor die Speicherung von Daten der 

Blockierer im Nachrichtendienstlichen Informations- 

system des Verfassungsschutzes (NADIS) durch das 

Bundeskriminalamt für höchst problematisch. Die Ver- 

fassungsschutzbehörden benötigen diese Daten nicht; 
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das ist nicht nur meine, sondern auch die Einschät- 

zung des Landesamts für Verfassungsschutz Baden- 
Wurttemberg. Kurzum: wer es an der Information 

über die Sach- und Rechtslage fehlen ließ, war der 

Präsident des Bundeskrıminalamts. 

Reaktionen der Bürger 

Große Resonanz fanden meine Ausführungen bei den 

Bürgern: Sehr viele äußerten sich zustimmend und 

anerkennend, einige auch krıtisch. Ihre Briefe zeıgten 

mir allerdings, daß sie mein Bemühen um eine diffe- 

renzierte Betrachtungsweise der verschiedenen Daten- 

verarbeitungsvorgänge nicht verstanden haben. Ich 

hatte nicht, wie sie meinten, jedwede Speicherung von 

Daten dieser Personen für unzulässig erklärt. Ich hatte 

mich auch nicht auf den — durchaus ernst zu neh- 

menden — Standpunkt vieler Anhänger der Friedens- 

bewegung gestellt, Blockadeaktionen erfüllten nicht 

den Straftatbestand der Nötigung. Ich hatte vielmehr 

— ausgehend von der in der Rechtsprechung und Li- 

teratur zwar umstrittenen, aber herrschenden Meinung, 

solche Blockadeaktionen seien strafbar — die Ansicht 

vertreten, die Daten dieser Bürger, die einer strafbaren 

Handlung verdächtig sind, dürften grundsätzlich in 

der Personenauskunftsdatei, dem landesweiten Infor- 

mationssystem, gespeichert werden. 

Die überwiegende Zahl der Bürger, durchweg Nach- 

rüstungsgegner, wandte sich jedoch mit konkreten 
Fragen an mich: 

— Fast alle wollten wissen, ob und gegebenenfalls in 

welchem Umfang sie wegen ihrer Teilnahme an 

Aktionen der Friedensbewegung, insbesondere an 

Blockadeaktionen, in Unterlagen von Polizei und 

Verfassungsschutz erfaßt sind. Ich konnte sie nur 

auf meinen Tätigkeitsbericht verweisen und ihnen 

raten, Auskunftsanträge bei den Sicherheitsbehör- 

den zu stellen. Denn nach den Datenschutzgesetzen 

ist es allein Sache des Landeskriminalamtes, des 

Landesamtes für Verfassungsschutz und des Bundes- 

kriminalamtes, den Bürgern darüber Auskunft zu 

geben, ob und gegebenenfalls welche Daten über 

sie gespeichert sind. Wie ich inzwischen von die- 

sen Bürgern hörte, erteilen Landes- und Bundes- 

kriminalamt ihnen Auskunft. Eine Ausnahme mach- 

te einmal mehr der Verfassungsschutz. Das Innen- 

ministerium lehnte an das Landesamt für Verfas- 

sungsschutz gerichtete Auskunftsanträge von Bür- 

gern durchweg mit der Begründung ab, eine Aus- 

kunft könne — gleichgültig, ob über den Aus- 
kunftsersuchenden Daten gespeichert seien oder 

nicht — die Möglichkeit eröffnen, im Wege des 
Umkehrschlusses Erkenntnisse über die Arbeit des 

Landesamtes für Verfassungsschutz zu gewinnen. 

Dies brächte die Gefahr der Ausforschung mit sich, 
wodurch die Erfullung des gesetzlichen Auftrags 
der Verfassungsschutzbehörden beeinträchtigt wür- 

de. Um dies zu vermeiden, habe der Gesetzgeber 

das Landesamt für Verfassungsschutz von der 
Pflicht zur Auskunftserteilung freigestellt. Auch 

die Ermessensabwägung im konkreten Einzelfall 
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führe zu keınem anderen Ergebnis. Solche Schrei- 

ben erhielten Bürger — ganz gleich, ob sie hoch- 
angesehene Hochschulprofessoren oder tüchtige 

Hausfrauen sind. Da meine ich, wäre wahrlich 

eine andere Reaktion angemessen. 

— Eine Ärztin, die in Mutlangen blockiert und die des- 

wegen das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd ver- 

urteilt hatte, fragte mich, weshalb das Gericht dies 

der ärztlichen Standesvertretung mitgeteilt habe. 
Dies geschah nach der Anordnung über Mitteilun- 

gen in Strafsachen (MiStra), einer bundesweit gel- 

tenden Verwaltungsvorschrift, wonach die Justiz 

dıe Ärztekammer von jeder Anklageerhebung und 

dem Ausgang des Verfahrens gegen einen Arzt zu 

unterrichten hat. Entsprechende Mitteilungspflich- 

ten gibt es beispielsweise bei Zahnärzten, Tierärz- 

ten und Apothekern. Sofern ein Blockierer Beam- 

ter oder Geistlicher ist, erfährt sein Dienstherr 

ebenfalls von dem Strafverfahren. Diese Praxis ist 

zwar, weil sie einer gesetzlichen Grundlage ent- 

behrt, problematisch, verhindern kann ich sie al- 

lerdings nicht. Ich kann mich — und das habe ich 

in der Vergangenheit mehrfach gegenüber dem Ju- 
stizministerium getan — lediglich dafür einsetzen, 
daß die Mitteilungspflichten der Justiz gegenüber 
anderen Behörden und öffentlichen Stellen gene- 

rell und gerade auch in solchen Fällen eınge- 

schränkt und auf eine gesetzliche Grundlage ge- 

stellt werden. Die Justizminister der Länder haben 

hierzu inzwischen einen Gesetzentwurf noch für 

das Jahr 1986 angekündigt. 

—- Viele Betroffene wollten wissen, was sie selbst gq2- 

gen die Speicherung ihrer Daten in dem landes- 

weiten Informationssystem PAD, gegen die Vor- 

merkung im Kriminalaktennachweis und die Spei- 
cherung ihrer Daten in NADIS als Folge des prak- 

tızierten Meldedienstes unternehmen können. Ich 

konnte ihnen dazu folgendes sagen: 

+ Gegen die dreijährige Speicherung von Daten 

in der Personenauskunfsdatei kann ein Blockie- 

rer bei der derzeitigen Rechtslage nicht mit Aus- 
sicht auf Erfolg angehen, wenn er deswegen ver- 

urteilt wurde. Hat die Staatsanwaltschaft oder 

das Gericht das Verfahren hingegen eingestellt, 

kann der Bürger von der Polizeidirektion Aalen 

Löschung seiner Daten verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalls die weitere Speiche- 

rung von Daten zur vorbeugenden Bekämpfung 

von Straftaten nicht erforderlich ist, namentlich 
keine Wiederholungsgefahr besteht. 

« Eısttäter und alle in der Umgebung von Mut- 

langen wohnende Bürger, die mehrfach wegen 

Nötigung angezeigt wurden, sollten bei der Po- 

lizeidirektion Aalen Löschung der Vormerkung 

für den bundesweiten Kriminalaktennachweis 

beantragen. So verfahren können selbstverständ- 

lich auch alle anderen Bürger; ıhre Aussichten, 

mit einem Löschungsantrag durchzudringen, dürf- 

ten allerdings wesentlich geringer sein. Sie müß- 
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ten sich dann zu einer Klage vor dem Verwal- 

tungsgericht entschließen. 

* Wegen der Speicherung in NADIS sollten die Be- 
troffenen einen Löschungsantrag beim Bundes- 
kriminalamt stellen. Das Bundeskriminalamt wird 

ihn zwar vermutlich ablehnen, weil es die Spei- 

cherung immer noch für rechtmäßig hält. Den 

Bürgern bleibt dann nur der Widerspruch und 

notfalls die Klage vor dem Verwaltungsgericht. 
Dabei können sie vortragen, daß inzwischen auch 

das Innenministerium meint, längst nicht jeder 
Blockierer sei dem Bundeskriminalamt zu mel- 
den. Daraus folgt, daß auch nicht jeder in NADIS 

gespeichert werden darf. 

1.1.3 Bilanz 

Stellt sich am Schluß die Frage, was ich für die Be- 

troffenen erreichen konnte: Sicher nicht alles, was ich 

für richtig und notwendig erachte; aber doch Ent- 

scheidendes. Das Innenministerium sprang nach län- 
gerem Hin und Her über seinen Schatten und rang sich 
zu einigen Verbesserungen durch: 

— An erster Stelle ist die erkennungsdienstliche Be- 
handlung zu nennen; hier ist jetzt die Lage wesent- 

lich besser. Durch Erlaß vom 21. Oktober 1985 

ordnete das Innenministerium an, daß die Polizei 

bei der Entscheidung, ob sie von einem Bürger 

Lichtbilder anfertigt und Fingerabdrücke nimmt, 

alle bekannten Umstände des Einzelfalls berück- 

sichtigen muß. Einen Automatismus dergestalt, daß 
jeder bei der zweiten Nötigung erkennungsdienst- 

lich behandelt wird, gibt es nicht mehr. Auch im 

Falle wiederholter Nötigung kommt es nach dem 
Erlaß vielmehr entscheidend darauf an, ob die 

Wahrscheinlichkeitsprognose gerechtfertigt ist, der 

Bürger werde neben weiteren Nötigungen auch 

andere Straftaten begehen, zu deren Aufklärung 

erkennungsdienstliches Material erforderlich sein 

kann. Bei der danach vorzunehmenden Abwägung 
sind insbesondere folgende Gesichtspunkte zu be- 

rücksichtigen: Das Verhalten des Betroffenen bei 

der Festnahme, eine etwaige Vortat des Beschul- 

digten, die eine erkennungsdienstliche Behandlung 
gerechtfertigt hätte, die wiederholte Teilnahme des 

Bürgers an einer Nötigung und die dem Beamten 
vor Ort vorliegenden Erkenntnisse über einen Bür- 

ger. Auch wenn mich der Erlaß nicht in allen Ein- 

zelheiten befriedigt, ein wesentlicher Fortschritt ist 

er sicher. Zu hoffen bleibt, daß die Polizei diesen 

Erlaß nıcht nur in Zukunft anwendet, sondern auch 

alle zurückliegenden Fälle von Amts wegen über- 

prüft und erforderlichenfalls korrigiert. 

— Eine Korrektur ist bei der Speicherung von Daten 
über Blockierer in der Personenauskunftsdatei be- 

Teits geschehen. Die Polizeidienststellen haben die 

zunächst eingegebene Speicherungsdauer von 

10 Jahren bei allen Ersttätern, die nur eıne Nöti- 

gung begangen haben, nachträglich auf die von
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mir geforderte Dreijahresfrist herabgesetzt. Außer- 
dem geben sie jetzt die verkürzte Frist von vorn- 
herein ein. 

— Auch in der Frage der Vormerkung von Bürgern für 

den Kriminalaktennachweis gab es Fortschritte. 

Das Innenministerium bestimmte hierzu in seinem 
erst dieser Tage ergangenen Erlaß vom i1. Dezem- 

ber 1985, daß die Teilnahme an einer Sitzblockade 

in Mutlangen die Aufnahme in den bundesweiten 
Kriminalaktennachweis noch nicht rechtiertigt. Es 

soll vielmehr unterschieden werden: 

« Blockierer, die sıch nur gegen dıe Stationierung 

der Waffen gerade ın ihrer Nähe wenden oder 
ihre Aktivitaten wegen der Nähe ihres Wohn- 
und Aufenthaltsortes auf den Stationierungsort 

Mutlangen konzentrieren (örtlicher oder regio- 

naler Bezug), sollen nicht im bundesweiten Kri- 
minalaktennachweis erfaßt werden. Das Vorlie- 
gen dieser Voraussetzungen wird bei Bürgern, 
die 30 km von Mutlangen entfernt wohnen oder 
arbeiten, vermutet. Bei allen anderen Bürgern 

ist im Einzelfall zu prufen, ob Anhaltspunkte für 
eine örtliche bzw. regionale Motivation vorlie- 
gen. 

«+ Ist letzteres nicht der Fall, soll gelten: Bei erst- 
maliger Teilnahme an einer Blockade erfolgt 

keine Vormerkung für den KAN — es sei denn, 

daß konkrete Anhaltspunkte für eine überregio- 
nal bedeutsame Straftat vorliegen. Bei wieder- 
holter Teilnahme an einer Blockade sollen die 

Daten des Betroffenen hingegen grundsatzlich 

im KAN gespeichert werden. 

Der Erlaß ist in seiner Tendenz sicher zu begrüßen. 

Ich beneide allerdings die Polizeibeamten vor Ort 
nicht, die ıhn vollziehen müssen. Er stellt sıe wegen 

seiner schweren Lesbarkeit vor manche Probleme. 

Hätte man sich mehr von der Überlegung leiten 

lassen, daß — unabhängig vom regionalen oder 

überregionalen Bezug einer Straftat — Bagatell- 

delikte im KAN nichts zu suchen haben, hätte man 

es auch einfacher sagen können. 

— Erheblich umstellen muß sich die Praxis jetzt auch 

bei der Übermittlung von Daten an das Bundes- 

krimınalamt. Sie ist nach dem Erlaß des Innenmini- 

steriums vom 11. Dezember 1985 nur noch aus- 

nahmsweise — und zwar in Fällen zulässig, in 
denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der Be- 
troffene künftig schwerwiegende Straftaten bege- 

hen wird. Beachtet die Polizei diese Anweisung 

konsequent, hört der bislang praktizierte Melde- 
dienst zum Bundeskriminalamt weitgehend auf. Zu 

den problematischen Speicherungen in NADIS 

durch das Bundeskriminalamt kann es dann des- 

halb bloß noch in Ausnahmefällen kommen. 

1.2 Waldheide 

Wenige Tage nach dem Unglück mit einer Pershing II-Ra- 
kete auf dem US-Stützpunkt Waldheide bei Heilbronn im 
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Januar 1985 erreichten mich die ersten Zuschriften von Bür- 

gern. In ihnen war von verstärkten Personenkontrollen der 
Polizei in der Umgebung des Stationierungsgeländes die 

Rede. Die Polizeibeamten vor Ort — so hieß es — stellen 

jeweils die Personalien der Bürger fest, fragen die polizei- 
lichen Informationssysteme nach ihnen ab und halten den 

Namen der Überprüften mit Datum und Uhrzeit der Kon- 

trolle fest. Diese Notizen bewahre die Polizeidirektion Heil- 

bronn auf. Sie dienten ihr beispielsweise dazu festzustel- 

len, welche Personen an den sonntäglichen Mahnwachen 
teilnehmen. Die Burger wollten nun von mir wissen, ob diese 

Verfahrensweise zulässig ist. Wir sahen uns deshalb die 
Situation vor Ort 1985 in mehreren Kontrollbesuchen näher 

an. 

Um es vorweg zu sagen: Von Anfang an spürte man das 

Bemühen der Heilbronner Polizeidirektion, Daten über Nach- 

rüstungsgegner nur in dem Maß zu verarbeiten, wie es aus 
Sıcherheitsgründen unerläßlich ist. Zwar hatte sie dabei 

Anlaufschwierigkeiten; auch gab es rechtliche Probleme. 

Nach sehr eingehender und offener Diskussion der Sach- 

und Rechtslage war jedoch möglich, gemeinsam einen Weg 

zu finden, der dem Persönlichkeitsschutz und den Belangen 

der Sıcherheit Rechnung trägt. Ich wünschte mir, daß die- 
ser Stil im Verhältnis zwischen Polizei und meinem Amt 

stets praktiziert würde. Dann wäre sicher manches ein- 

facher. 

1.2.1 Wie dıe Polizei zunächst verfuhr 

Nicht einfach war anfangs, die polizeiliche Praxis fest- 

zustellen. Zwar gab es die wenige Tage vor unserem 

ersten Kontrollbesuch ergangenen Anweisungen vom 

28. Januar/6. Februar 1985. Doch war darin längst nıcht 
alles geregelt. Beispielsweise ließen sie offen, wann 

die Beamten vor Ort eine Anhaltemeldung fertigen 

sollten, welchen Inhalt diese haben sollte, ob und nach 

welchen Gesichtspunkten diese von der Polizeidirek- 

tion Heilbronn zu überprüfen seien. zu welchem Zweck 

sie aufbewahrt werden, in welchen Fällen und unter 

welchen Modalitäten Auskunft aus der Sammlung 

der Anhaltemeldungen erteilt wird. Aufgrund unserer 

eingehenden Gespräche stellte sich die Vorgehens- 

weise dann so dar: 

— Die Polizeibeamten vor Ort kontrollierten alle ver- 

dächtigen und auffälligen Personen in der Umge- 
bung der Waldheide. Dabei stellten sie deren Per- 

sonalien fest, führten über Funk eine INPOL- und 

eine PAD-Abirage durch. Bestätigte sich ihr Ver- 
dacht nicht — wann dies der Fall war, konnte man 
mir nicht präzise sagen —., hatte die Sache ihr Be- 
wenden. Anderenfalls fertigte der Beamte vor Ort 

eine Anhaltemeldung. 

— Für diese Meldung verwendete er oft einen Vor- 

druck, auf dem Vor- und Zuname, Geburtsdatum 

und Geburtsort sowie die Anschrift des Angehal- 

tenen, gegebenenfalls die Daten seines Kraftfahr- 
zeugs, der Grund der Kontrolle und das Abfrage- 

ergebnis (Personenfahndung positiv/negativ, Sach- 
fahndung positiv/negativ, PAD positiv/negativ) an- 
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zugeben waren. Anderenfalls schrieb er einfach 

seine Nachricht auf normales Papier. 

— Die Baamten vor Ort gaben ihre Anhaltemeldungen 
an dıe Polizeidirektion Heilbronn. Deren Lage- und 

Einsatzzentrum ordnete sie chronologisch und leg- 
te sie jeweils mit einer Nummer versehen in Leitz- 

Ordnern ab. Vor der Aufnahme habe es — so die 

Heilbronner Darstellung — gepruft, ob die Daten 

die Polızei benotige. Es gelang mir allerdings nicht 

festzustellen, in welchen Fällen die Polizei dies 

vermeinte. Ein Doppel der Anhaltemeldungen er- 
hielt das Dezernat Staatsschutz; es legte sie eben- 

falls chronologisch ab. 

Bei der Durchsicht der Leitz-Ordner stellten wir 

92 Anhaltemeidungen fest, darunter von einigen 

Personen mehrere. Als Grund der Kontrolle war 

meist nur „Personenkontrolle" oder „allgemeine 

Personenkontrolle* angegeben, nicht jedoch das 

Ereignis, das die Überprüfung und Meldung aus- 

löste. Auf dieses konnte man lediglich hin und 

wieder aus der Ortsangabe bzw. der Uhrzeit der 

Kontrolle schließen — so etwa, wenn die Polizei 

einen Bürger spät abends an einer Stelle im Gebiet 
Waldheide antraf, an der sich normalerweise um 

diese Zeit niemand aufhält. Gelegentlich war der 
Grund der Kontrolle jedoch auch genauer bezeich- 

net. Dann hieß es etwa: „Verteilte vor Tor 1 Flug- 

blätter gegen die Nachrüstung“ oder „nahm vor 

Tor 1 an einer Mahnwache teil“ oder „stellte ein 

Transparent gegen die Nachrüstung am Zaun auf”, 

„photografierte im Schutzbereich”. 

— Die Polizeidirektion Heilbronn gab an, die Anhalte- 

meldungen aufbewahren zu müssen, um Gefahren 

für das Raketenstationierungsgelände abwehren zu 

können; zudem brauche sie diese für polizeiliche 

Einsätze. Freimütig räumte sie mir gegenüber ein, 

man könne sehr wohl darüber verschiedener Mei- 

nung sein, ob sıe nicht zu viele Personen erfasse. 

Denn sicherlich seien auch solche in ihrer Samm- 

lung registriert, von denen keine konkrete Gefahr 
für das Gelande Waldheide ausginge. 

— Auskünfte aus der Sammlung der Anhaltemeldun- 

gen gab die Heilbronner Polizei im wesentlichen 

nur an die vor Ort eingeseizten Beamten. Nur in 

wenigen Fällen hatte sie die Daten der überprüften 

Personen mündlich auch an die Amerikaner weiter- 
gegeben — so etwa, wenn ein Burger im Schutz- 

bereich um das Militärgelände verbotenerweise 

photografierte oder den Anschein erweckte, als ob 
er photografiere. Wie oft die Polizeidirektion Heil- 

bronn solche Auskünfte erteilte, konnte sie bei 

unserem ersten Besuch nicht sagen, weil sie bis 
dahin darüber keine Unterlagen führte. 

— Die Polizeidirektion Heilbronn beabsichtigte, ihre 

Sammlung der Kontroll- und Anhaltemeldungen 

jährlich zu bereinigen. Meldungen über Personen, 

die zwischenzeitlich nicht mehr aufgefallen waren, 

wollte sie vernichten. 
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1.2.2 Was dazu zu sagen war 

Die festgestellte Kontrollpraxis warf eine Reihe von 
Rechtsfragen mit erheblichen praktischen Konsequen- 

zen auf: 

64 

1.2.2.1 Personenfeststellungen 

Die Polizei darf unter anderem nach $ 20 Abs. 1 

Nr. 4 PolG einen Bürger „überprüfen“ — bes- 
ser mit den Worten des Gesetzes gesagt: seine 

Identität feststellen, wenn er sich in unmittel- 

barer Nähe eines besonders gefährdeten Ob- 

jekts aufhält und Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, daß in oder an Objekien dieser 

Art Straftaten begangen werden sollen. Auf 
dıese Regelung berief sich die Heilbronner 

Polizei bei ihrem Vorgehen. Dazu ist zu sagen: 

— Zwei der vier gesetzlichen Voraussetzungen 

waren von vornherein erfüllt. Der Raketen- 

stützpunkt Waldheide ist — das wird nie- 
mand bezweifeln — ein besonders gefährde- 

tes Objekt. Auch rechtfertigen Tatsachen 
die Annahme, daß in oder an einem solchen 

Raketenstützpunkt Straftaten begangen wer- 
den. Ich erinnere an den Fund einer Bombe 

im Bereich einer US-Kaserne ın Böblingen, 

die Anschläge auf US-Einrichtungen in Hes- 

sen und daran, daß in Stationierungsorten 

schon wiederholt Personen auf das Militär- 

gelände vordrangen und damit Hausfrie- 

densbruch begangen, teils auch weitere 
Straftatbestände verwirklichten. Das aber 

genügt für die Anwendbarkeit des $ 20 

Abs. 1 Nr. 4 PolG: Es muß sich weder um 

schwere Straftaten handeln noch müssen 

sich die Hinweise auf mögliche Straftaten 

auf das Objekt Waldheide beziehen. Allein 
Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, 

daß Straftaten gegen irgendwelche US-Ein- 
richtungen in der Bundesrepublik begangen 

werden sollen, machen — so das geltende 

Recht — auch Personenkontrollen auf der 

Waldheide zulässig. Nicht erforderlich ist, 

daß von dem Bürger selbst, der sich ın un- 

mittelbarer Nähe des US-Geländes Wald- 

heide aufhält, eine konkrete Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit ausgeht oder daß er 

im Verdacht steht, eine strafbare Handlung 
begangen zu haben. 

— Damit die Polizeı eine Person überprüfen 

darf, müssen zwei weıtere Voraussetzungen 
hinzukommen, nämlich: Der Burger muß 

sich in unmittelbarer Nähe des Objekts auf- 

halten und die Polizei muß die Identitäts- 
feststellung nach dem Grundsatz der Ver- 

hältnismäßigkeit im Einzelfall für erfor- 

derlich halten dürfen. Darauf wies der Ver- 

waltungsgerichtshof Baden-Württemberg in 
einem Urteil vom 31. März 1981 ausdrück- 

lich hın. Das bedeutet: Die Polizei darf nicht 
jeden Bürger, der sich im Bereich des US-
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1.2.2.2 

Stützpunkts Waldheide aufhält — darunter 

sind viele Ausflügler und Spaziergänger aus 

dem Heilbronner Raum — einfach kontrol- 

lieren. Die Polizei muß vielmehr anhand 
aller erkennbarer Umstände des Einzelfalls 

entscheiden, ob sich ein Bürger auffällig 

bzw. verdächtig verhält und deshalb über- 
prüft werden kann. So könnten etwa die 

verdeckte Annäherung an den Raketen- 

stützpunkt, die Annäherung abseits öffent- 

licher Wege oder bei Dunkelheit, das Fer- 

tigen von Aufzeichnungen oder ein längeres 

Beobachten des Geländes Grund für ein poli- 

zeiliches Einschreiten sein — das alles muß 

es jedoch nicht, wie man gerade am letzten 
Beispiel besonders deutlich sieht: Der US- 

Stützpunkt Waldheide kann auch für den 

harmlosen, nicht Böses im Schilde führen- 

den Bürger wegen des Raketenunfalls und 

der sonstigen Vorgänge um die Waldheide 

von verständlichem Interesse sein. Dafür, ob 

ein Bürger zu kontrollieren ist, kann das 

längere Beobachten des Objekts allein des- 

halb nicht genügen. Eine Rolle spielen kann 

beispielsweise auch, ob jemand an dem Ge- 
lände vorbeigeht oder stehen bleibt, wie alt 

jemand ist — bei einem Kind oder einem 80- 
Jährigen wird das längere Beobachten des 
Objekts kaum ein Einschreiten rechtferti- 

gen —, in wessen Begleitung sich jemand 

befindet: bei einer Familie mit Kindern wird 

eine Personenüberprüfung meist nicht not- 

wendig sein. Zurückhaltung ist auch gebo- 

ten, wenn der Bürger beispielsweise eine 

Mahnwache abhält. Denn die Polizei muß 

dessen Recht auf freie Meinungsäußerung 

und Versammlungsfreiheit Rechnung tragen. 

Das schließt auch ein, daß Bürger, soweit es 

die Sicherheit erlaubt, staatlicherseits nicht 

überwacht werden. 

Ob die Polizeidirektion diese Grundsätze zu 

Beginn ihrer verstärkten Kontrolltätigkeit, ins- 

besondere auch in den Zeiten nach dem Ra- 

ketenunfall immer beachtet hat, konnten wir 

bei unserem Kontrollbesuch nicht mit letzter 

Sicherheit klären: sofern die Personenüber- 

prüfung zu keiner Anhaltemeldung führte, 

waren natürlich keine Unterlagen über die 

Kontrolle vorhanden. Fertigte die Polizei eine 

Anhaltemeldung, ermöglichte sie — wie ausge- 

führt — meist keine Nachprüfung, weil der 

Grund nur unzureichend vermerkt war. Die we- 

nigen Fälle, wo aus den Unterlagen mehr zu er- 

sehen war, erlauben keine abschließende Be- 

urteilung: Zweifel sind jedenfalls angebracht, 
ob die Beamten vor Ort die Grenzen für ein 

Einschreiten immer richtig zogen. 

Fertigen einer Anhaltemeldung 

Fertigt die Polizei eine Anhaltemeldung, so 

greift sie damit in das informationelle Selbst-
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bestimmungsrecht der überprüften Person ein. 
Nach dem Volkszählungsurteil ist ein solcher 
Eingriff nur zulässig, wenn er im überwiegen- 

den Allgemeininteresse erforderlich ist und eine 
gesetzliche Grundlage hat. Da sich das Ferti- 

gen einer Anhaltemeidung weder auf die Vor- 

schrift über die Identitätsfeststellung ($ 20 PolG) 
noch auf eine andere besondere Rechtsvor- 

schrift im Polizeigesetz stützen läßt, darf die 

Polizei bloß dann so verfahren, wenn dies zur 

Abwehr einer konkreten Gefahr für die öffent- 
liche Sicherheit erforderlich ist (8$ 1, 3 PoIG). 

Das bedeutet: Hat ein Polizeibeamter auf der 
Waldheide die Identität einer Person festge- 
stellt, darf er diese erfolgte Personenüberprü- 
fung nicht automatisch der Polizeidirektion 

Heilbronn im Wege einer Anhaltemeldung mit- 

teilen. Er muß vielmehr aufgrund der Gesamt- 
umstände des Einzelfalls entscheiden, ob von 
der überprüften Person eine konkrete Gefahr 

ausgeht. Bei dieser Abwägung spielt eine Rol- 

le, weshalb die Polizei die Überprüfung durch- 
führte, welche Gründe der Bürger für sein auf- 
falliges/verdächtiges Verhalten angab, wie er 

sich bei der Kontrolle verhielt, ob die Abfrage 

der polizeilichen Informationssysteme INPOL 

und PAD Anhaltspunkte dafür erbrachte, daß 
der Bürger schon einmal einschlägig in Erschei- 

nung trat — etwa in einem anderen Stationie- 

rungsort auf das Militärgelände vordrang. Nur 

wenn die Polizei damit rechnen muß, daß der 

überprüfte Bürger in überschaubarer Zukunft 
die öffentliche Sicherheit stört — also vor 
allem eine Straftat begeht — und nur wenn zu- 

dem die Speicherung seiner Daten bei der Poli- 
zeidirektion eine geeignete Maßnahme ist, die- 

ser Gefahr zu begegnen, darf der Polizeibeamte 
eine Anhaltemeldung fertigen. Ausnahmsweise 
darf er dies auch dann, wenn ein Bürger den 
Anschein einer konkreten Gefahr erweckt und 

sich der Sachverhalt nicht an Ort und Stelle 

abklären läßt. 

Diesen Maßstab legte die Heilbronner Polizei- 

direktion bis zu meinem Kontrollbesuch wohl 

nicht an: Nicht bei jeder Meldung, die erfolgte, 

lag eine konkrete Gefahr oder zumindest eine 

Anscheinsgefahr vor. 

1.2.2.3 Sammlung der Anhaltemeldungen 

Die Polizeidirektion Heilbronn darf Anhalte- 
meldungen der Beamten vor Ort nur aufbewah- 
ren, wenn es zur Abwehr einer konkreten Ge- 

fahr erforderlich und diese Maßnahme geeignet 
ist, die Gefahr abzuwehren. Das bedeutet: 

— Sie darf die eingehenden Meldungen nicht 

einfach in ihren Leitz-Ordnern abheiten, 

sondern muß die Beurteilung der Beamten 

vor Ort überprüfen, muß also selbst eine 

Entscheidung treffen. Das konnte die Heil- 

bronner Polizeidirektion am Anfang schon
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deshalb in der Regel nicht, weil die Meldun- 
gen den Grund der Kontrolle nicht angaben. 
Folglich konnte sie bei unserem ersten Be- 

such auch nicht sagen, ob und gegebenen- 
falls wodurch von einem in der Sammlung 

der Anhaltemeldungen Erfaßten eine kon- 
krete Gefahr für das Objekt Wealdheide 
ausging. Unabdingbare Voraussetzung für 

eine solche Beurteilung ist, daß die Beamten 

auf der Waldheide den Anlaß der Kontrolle, 
aber auch das Ergebnis ihrer Überprüfung 
und insbesondere die Aussagen des Über- 

prüften präzise festhalten. 

— Klarheit muß auch darüber bestehen, an- 
hand welcher Unterlagen der Staatsschutz 
der Heilbronner Polizeidirektion das Vor- 
liegen einer konkreten Gefahr beurteilt: Er 

darf sicher noch einmal die polizeilichen In- 

formationssysteme des Bundes und des Lan- 
des abfragen, er darf auch auf eigene Er- 
kenntnisse zurückgreifen, die sich in seinen 

Akten befinden. Er darf aber diese Daten 

nur verwerten, wenn sie relevant sind: Daß 

ein auf der Waldheide überprüfter Bürger 
schon einmal eine fahrlässige Körperverlet- 
zung oder einen Warenhausdiebstahl be- 

gangen hat, ist kein Indiz dafür, daß von 

ihm eine konkrete Gefahr für den Raketen- 
stützpunkt ausgeht. Anders sieht es hinge- 

gen aus, wenn der Überprüfte der Polizei ein- 
schlägig bekannt ist — etwa wegen eines 
Hausfriedensbruchs oder einer Sachbeschä- 

digung in Mutlangen. Kurzum: der Staats- 

schutz darf eine eingegangene Anhaltemel- 

dung in seine Sammlung nur aufnehmen, 

wenn er nach allen Umständen des Einzel- 

falls zu dem Schluß kommt, daß der Über- 
prüfte in überschaubarer Zukunft eine Straf- 
tat gegen den Raketenstützpunkt Waldheide 
begehen wird und diese Information geeig- 
net ist, diese Gefahr abzuwehren. Er darf 

dies zudem nur so lange tun, wie von dem 

Überprüften eine konkrete Gefahr für das 
Objekt Waldheide ausgeht. Lag nie eine 
konkrete Gefahr vor oder fiel sie weg, muß 

die Polizeidirektion die Unterlagen unver- 

züglich vernichten. 

Auch in diesem Punkt bestehen Zweifel, ob die 

Polizeidirektion Heilbronn von Anfang an so 

verfuhr. Insbesondere hat es wohl beim Staats- 
schutz an einer Prüfung der eingehenden An- 
haltemeldungen daraufhin, ob von der über- 

prüften Person eine konkrete Gefahr ausgeht, 
gefehlt: Das niemand behindernde Abhalten 
einer Mahnwache vor dem Eingangstor zum 

Militärgelände oder auch das Mitführen eines 
Transparentes gegen die Nachrüstung begrün- 
den für sich allein keine konkrete Gefahr. Es 
ist vielmehr zu bedenken, daß solche Verhal- 
tensweisen auch im militärischen Schutzbereich 
erlaubt sind, sofern es keine gegenteilige An- 
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ordnung gibt. Noch mehr: sie stehen auch an 
solchen Orten unter dem Schutz des Grundge- 
setzes. 

Nicht dem Gesetz entsprach auch die Heil- 

bronner Praxis, nur in jährlichen Zeitabständen 

die Sammlung der Anhaltemeldungen zu berei- 

nigen. 

1.2.2.4 Weitergabe von Daten 

Die Heilbronner Polizei darf Daten aus ihrer 
Sammlung der Anhaltemeldungen nur zur Ab- 

wehr einer konkreten Gefahr weitergeben — 
an amerikanische Dienststellen auch nach Maß- 

gabe des NATO-Truppenstatuts und des Zu- 
satzabkommens hierzu. Danach arbeiten die 
deutschen Behorden und die Behörden der Trup- 
pen eng zusammen, um die Durchführung des 

NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens 
sicherzustellen. Die Zusammenarbeit erstreckt 

sich insbesondere auf die Förderung und Wah- 
rung der Sicherheit sowie den Schutz der Trup- 

pen, namentlich auf den Austausch aller Nach- 

richten, die für diese Zwecke von Bedeutung 
sind. 

Ob die Polizeidirektion Heilbronn diese Gren- 

zen beachtete, konnten wir bei unserem ersten 

Besuch nicht feststellen, weil Aufzeichnungen 

fehlten, wann sie welche Information an die 

Amerikaner weitergab. Um diese Vorgänge für 
die Zukunft kontrollierbar zu machen, schlugen 

wir vor, solche Auskünfte nur noch auf schrift- 

liche Auskunftsersuchen hin schriftlich zu geben 
und diese Entscheidung zudem einem ihrer lei- 
tenden Beamten vorzubehalten. 

1.2.3 Konsequenzen 

Um sicherzustellen, daß die Polizeidirektion Heilbronn 

und die Polizeibeamten auf der Waldheide bei der 
Erhebung und Verarbeitung von Daten im Zusammen- 
hang mit der Waldheide die gesetzlichen Bestimmun- 
gen in jedem Falle beachten, bat ich die Polizeidirek- 
tion Heilbronn, ihre Dienstanweisung neu zu fassen 

und dabei all dem, was ich hier schrieb, Rechnung zu 

tragen. Sie hat dies inzwischen getan. Alle Polizeibe- 
amten, die in Sachen Waldheide tätig sind, haben da- 

mit klare Anweisungen in der Hand und verfahren, wie 

die Heilbronner Polizei mir inzwischen versicherte, 

auch danach. Zudem konnte ich bei einem Kontroll- 

besuch vor wenigen Wochen feststellen, daß die 

Sammlung der Anhaltemeldungen inzwischen berei- 

nigt ist: sie enthielt nur noch 8 Personen mit insge- 
samt 42 Einzelmeldungen; die Zahl der Meldungen 

über diese 8 Personen lag zwischen 2 und 14. Die 

gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Aufnahme in 

die Sammlung lagen vor. 
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1.2.4 Die Folgen von Nötigungen durch Sitzblockade 

Wie in Mutlangen kommt es auch auf der Waldheide 

hin und wieder zu Nötigungen durch Sitzblockade. 
Auch insoweit bemühte sich die Polizeidirektion Heil- 
bronn von Anfang an um eine differenzierte Praxis: 

Blockierer, bei denen sie nicht damit rechnen muß, 
daß sie andere strafbare Handlungen als Nötigungen 

begehen, behandelt sie nicht erkennungsdienstlich. 

Zurückhaltung übt sie auch bei der KAN-Vormerkung: 
zwar gilt auch für sie der Grundsatz, nur die in ihrem 

Bezirk wohnenden Blockierer grundsätzlich nicht im 

KAN zu erfassen. Doch sieht sie bei außerhalb ihres 

Bezirks wohnenden Bürgern, insbesondere bei Erst- 

tätern, von der Vormerkung im KAN ab und prakti- 

ziert damit bereits seit längerem eine Linie, wie sie 

sich nunmehr aus dem Mutlangen-Erlaß des Innen- 

ministeriums vom 11. Dezember 1985 ergibt. 

Nicht dem Gesetz entspricht nur ihre Praxis, jeden 

auf der Waldheide in Erscheinung tretenden Ersttäter 

im Rahmen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes 

in Staatsschutzangelegenheiten an das Landeskriminal- 

amt zu melden, das die Daten an das Bundeskriminal- 

amt weitergab, das diese wiederum in NADIS ein- 

stellte. Nach dem Mutlangen-Erlaß des Innenministe- 

riums vom 11. Dezember 1985 will sie jedoch diese 

Praxis ändern und nur noch Blockierer melden, bei 

denen mit schwerwiegenden Straftaten zu rechnen ist. 

1.3 EUCOM 

Weniger im Blickpunkt der Uffentlichkeit stand in letzteı 

Zeit das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in 

Europa (EUCOM) in Stuttgart-Vaihingen. Da mich aber 

auch dazu Anfragen erreichten, informierte ich mich bei 

der Landespolizeidirektion Stuttgart II, in welchem Um- 

fang sie nach Blockadeaktionen Daten von Blockierern 

erhob und speicherte. Dabei stellte ich fest: nur zwei 

Aktionen waren unter diesem Aspekt von Interesse. Das 

eine Mal — es war der 16. November 1983 — schritt 

die Polizei gegen 47 Blockierer der Hauptzufahrt zum 

EUCOM ein. Da sie damals dieses Verhalten allein als Ord- 

nungswidrigkeiten wertete, kam es zu keiner problemati- 

schen Datenverarbeitung. Das andere Mal — es war am 

10. Dezember 1983 — nahm die Polizei 134 Personen vorüber- 

gehend wegen Nötigung fest. Dann lief alles ähnlich wie in 

Mutlangen. Knapp zwei Jahre später stellte sich bei meinem 

Kontrollbesuch die Lage so dar: 

— Die Landespolizeidirektion Stuttgart II hatte in der Per- 

sonenauskunftsdatei alle Erstblockierer anstatt mit der 

angemessenen Dreijahresfrist mit einer Speicherfrist von 

10 Jahren — bei Jugendlichen von 5 Jahren — erfaßt. 

— Hingegen hatte sie keinen der Blockierer für den bundes- 

weiten Kriminalaktennachweis vorgemerkt. 

— Nur einen der Festgenommenen behandelte sie für 

Zwecke der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten er- 

kennungsdienstlich. Dies war zulässig, weil er bereits mit 

11 Taterkenntnissen registriert war und am 10. Dezember 

1983 nicht nur blockiert, sondern sich auch seiner Fest- 

nahme widersetzt hatte. 
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— Zwei Bürger behandelte die Landespolizeidirektion Stutt- 
gart II erkennungsdienstlich, ohne daß sich mit letzter 
Sicherheit klären ließ, weshalb dies geschah. Entgegen 

den ed-Richtlinien war nämlich der Grund hierfür nicht 
in den Akten vermerkt. Man kann daher nur vermuten, 
daß die erkennungsdienstliche Behandlung zum Zwecke 
der Identitätsfeststellung erfolgte. Im Gegensatz dazu ste- 
hen allerdings die zeugenschaftlichen Erklärungen der die 

Blockierer wegtragenden Polizeibeamten. Sie besagen 
nämlich, daß die Personalien der Blockierer bei Einliefe- 
rung in den Polizeigewahrsam bereits feststanden. Wie 

dem auch sei — nachdem die beiden Bürger allenfalls zum 
Zwecke der Identitätsfeststellung erkennungsdienstlich 
behandelt werden durften, hätte die Landespolizeidirek- 
tion Stuttgart II die vorhandenen Lichtbilder und die In- 
dex-Karteikarten schon längst vernichten und die Eintra- 

gungen im ed-Buch löschen müssen — nämlich gleich, 
nachdem die Identität der beiden feststand. Dies schrei- 
ben die ed-Richtlinien ausdrücklich vor. Weshalb dies 
nicht geschah, konnte mir niemand sagen. 

Aufgrund dieser Feststellungen forderte ich die Landespoli- 
zeidirektion Stuttgart II auf, die Dauer der Speicherung von 
Daten dieser Erstblockierer in der Personenauskunftsdatei 
auf drei Jahre herabzusetzen und die ed-Daten und ed-Un- 
terlagen der beiden Bürger zu löschen und zu vernichten. 
Die Landespolizeidirektion Stuttgart II unterrichtete mich in- 
zwischen davon, daß sie die Speicherungsdauer in 129 Blok- 
kiererfällen auf drei Jahre verkürzt und das beanstandete 
ed-Material vernichtet hat, 

2. Direktzugriff der Fachhochschule für Polizei und der Landes- 
polizeischule auf ZEVIS, INPOL und PAD 

Die Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und 
die Landespolizeischule in Freiburg und ihre Außenstelle in 
Karlsruhe können ebenso wie alle Polizeidienststellen im Lande 
Online auf die beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg geführte 
Datei ZEVIS zugreifen. In ZEVIS sind bislang die Daten der zirka 
15 Millionen zugelassenen Fahrzeuge aus den Ländern Baden- 
Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig- 
Holstein und der Zulassungsstellen Bonn und Düsseldorf sowie 
die Daten der über 4 Millionen Fahrzeuge mit Versicherungs- 
kennzeichen sowie die Daten der mehr als 600 000 Bürger gespei- 
chert, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Wie die Polizei- 
dienststellen verfügen auch die Fachhochschule für Polizei und 
die Landespolizeischule darüber hinaus über Direktanschlüsse 
an die Personen- und die Sachfahndungsdatei beim Bundeskri- 
minalamt und die Personenauskunftsdatei des Landes. Dafür 
gibt es keine Rechtsgrundlage: 

— Der Anschluß der beiden Ausbildungsstätten an ZEVIS läßt 
sich ebensowenig wie der aller Polizeidienststellen des Lan- 
des auf $ 10 BDSG stützen. Denn nach $ 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG 
ist es so, daß mit der Einrichtung des Direktzugriffs der ge- 
samte Datenbestand von ZEVIS an die Fachhochschule für 
Polizei und die Landespolizeischule als übermittelt gilt. Da 
aber beide zur Erfüllung ihrer Aufgaben, nämlich der Aus- 
und Fortbildung von Polizeibeamten, nıcht alle in ZEVIS 
gespeicherte Daten kennen müssen, ist der Online-Anschiuß 
schon aus diesem Grund unzulässig. Ich gehe doch noch ei- 
nen Schritt weiter: Fachhochschule für Polizei und Landes- 
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polizeischule benötigen überhaupt keine Originaldaten, da 

sie selbst nicht Aufgaben der Gefahrenabwehr oder der Straf- 

verfolgung wahrnehmen. Für die Aus- und Fortbildung der 

Bearnten genügt es, wenn sie mit einem Testdatenbestand 

üben können. Ein solcher ließe sich auch leicht einrichten, 

weil die Abfrage- und Recherchiermöglichkeiten in ZEVIS 

begrenzt sind. Das Kraftfahrt-Bundesamt teilte mir auf An- 

frage mit, daß es ab der zweiten Jahreshälfte 1986 einen 

„realitätsgerechten“ Testdatenbestand zur Verfügung stellen 

könne. Ich regte deshalb beim Innenministerium an, sich um 

eine solche Lösung zu bemühen, falls ihm an einer praxis- 

nahen Aus- und Fortbildung seiner Polizeibeamten geleren 

ist. Für die Zwischenzeit forderte ich es auf, den Online-An- 

schluß der beiden Schulen an ZEVIS abzuschalten. Dafür war 

nicht nur maßgeblich, daß eine Rechtsgrundlage hierfür fehlt, 

sondern eine solche auch nicht geschaffen werden soll. Der 

vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Stra- 

Benverkehrsgesetzes, der unter anderem den Online-An- 

schluß der Polizei an ZEVIS legalisieren soll, sieht dies jeden- 

falls nicht vor: Zum Online-Abruf berechtigt sind danach 

ausschließlich die Polizeidienststellen des Bundes und der 

Länder und auch nur zur Verfolgung von Straftaten und Ord- 

nungswidrigkeiten und zur Abwehr von Gefahren für die öf- 

fentliche Sicherheit oder Ordnung. Die Fachhochschule für 

Polizei und die Landespolizeischule sind jedoch nach dem 

Polizeigesetz und der zweiten Durchführungsverordnung da- 

zu keine Polizeidienststellen; auch werden sie nicht zu einem 

der genannten Zwecke tätig. Daß sie Beamte für diese Zwecke 

schulen, bedeutet nicht, daß sie selbst Gefahrenabwehr oder 

Strafverfolgung betreiben. Nur am Rande bemerkt sei hier, 

daß nach einer von mir durchgeführten Länderumfrage keine 

andere Polizeischule in der Bundesrepublik über einen On- 

line-Anschluß an ZEVIS verfügt. Auch das stützt meine Be- 

hauptunn, ein solcher Anschluß sei nicht erforderlich. 

— Dasselbe gilt für die Online-Anschlüsse der beiden Schulen 

an INPOL, das polizeiliche Informationssystem des Bundes 

und der Länder, und an die Personenauskunftsdatei, das lan- 

desweite Informationssystem. Auch sie sind nicht durch $ 10 

BDSG bzw. $ 10 LDSG gedeckt. Die Anschlüsse an INPOL 

stehen darüber hinaus auch nicht mit den Feststellungsanord- 

nungen des Präsidenten des Bundeskriminalamts für die Per- 

sonenfahndungs- und Sachfahndungsdatei in Einklang. Da- 

nach sind zur Abfrage beider Dateien nämlich nur die Polizei- 

dienststellen der Länder und das Bundeskriminalamt sowie 

einige weitere, im einzelnen aufgeführte Stellen befugt: 

Fachhochschule für Polizei und Landespolizeischule gehören 

dazu nicht. Ich forderte deshalb das Innenministerium auf, 

auch diese beiden Anschlüsse aufzuheben. 

Die Reaktion des Innenministeriums hierüber war höchst be- 

merkenswert: Nicht etwa deswegen, weil es zum wiederholten 

Male meine Kontrollkompetenz für ZEVIS mit der auch nicht 

richtiger werdenden Begründung bestritt, Datenübermittlungen 

des Kraftfahrt-Bundesamtes an Stellen der Länder fielen allein 

in die Zuständigkeiten des Bundes Bemerkenswert war viel- 

mehr vor allem, in welchem Ton und mit welcher Begründung 

es meine Forderung nach Abschaltung der Online-Anschlüsse 

zurückwies: 
„Vordergründig ist natürlich nicht zu bestreiten, daß Landespolizei- 

schule und Fachhochschule für Polizei weder Zwecke der Strafver- 

folgung noch der Gefahrenabwehr verfolgen. An beiden Einrichtun- 

gen durchgefuhrte Veranstaltungen zielen jedoch allein darauf ab, 
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die Beamten für die Erfüllung dieser Aufgaben zu schulen. Die dazu 
notwendigen Daten sind damit auch zur Aufgabenerfüllung in diesem 
Sinne erforderlich.“ 

So einfach ist es also beim Innenministerium: Wer sich — wie 

ich — am Gesetz orientiert, die Begriffe Gefahrenabwehr und 

Strafverfolgung wie üblich auslegt, muß sich den Vorwurf 

gefallen lassen, vordergründig zu argumentieren. Maßgeblich 

ist offensichtlich nicht mehr das Gesetz, sondern das, was das 

Innenministerium für notwendig erachtet. Alles andere ist, wie 

es das Innenministerium an anderer Stelle formuliert, überzo- 

gener Datenschutz, für den es selbst im vielzitierten Volkszäh- 

lungsurteil keine Stütze gäbe. Ich meine, daß es sehr wohl ein 

berechtigtes Anliegen des Bürgers ist, daß seine in ZEVIS und in 

polizeilichen Informationssystemen gespeicherten Daten nur für 

Zwecke der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr und nur den 

Polizeidienststellen zur Verfügung stehen. Daß den Schulen 

Testdaten genügen, räumt im übrigen auch das Innenministe- 
rium ein, wenn es ausführt, gegen eine Umstellung des ZEVIS- 

Anschlusses auf einen vom Kraftfahrt-Bundesamt angebotenen, 

geeigneten Testdatenbestand bestünden selbstverständlich keine 

Bedenken. Für die beiden anderen Dateien INPOL und PAD 

kann jedoch nichts anderes gelten: Auch hier genügten Test- 
daten. Fraglich kann damit allein sein, daß der Aufwand für de- 
ren Einrichtung zu qroß wäre. Das ist jedoch nicht der Fall, 
wenn man keine überzogenen Anforderungen an sie stellt. Damit 
die Polizeibeamten im Lande die Möglichkeiten der Personen- 

auskunftsdatei kennenlernen und üben können, bedarf es nicht 
— wie das Innenministerium meint — einer Testdatei mit 500 000 

Datensätzen. Es genügt dafür ein wesentlich kleinerer Bestand, 
der sich mit vertretbarem Aufwand anlegen ließe. Ich hoffe sehr, 
daß das Innenministerium in dieser Frage noch umdenkt. 

Die freiwillige ed-Behandlung Prostituierter 

Die Polizei darf einen Bürger erkennungsdienstlich behandeln, 
wenn es zur Durchführung eines Strafverfahrens oder zur vor- 
beugenden Bekämpfung von Straftaten oder zur Feststellung der 
Identität erforderlich ist oder wenn er ohne festen Wohnsitz um- 
herzieht. Prostituierte werden hierzulande jedoch auch dann 
erkennungsdienstlich behandelt, wenn keine dieser Vorausset- 
zungen vorliegt. „Erkennungsdienstliche Behandlung mit Ein- 
willigung“ nennt die Polizei das. Ob die Prostituierten tatsäch- 
lich immer damit einverstanden sind, daß die Polizei sie photo- 
grafiert und — was allerdings nur zum Teil geschieht — Finger- 
abdrücke nimmt, wenn sie sich bei ihr „anmelden“, sehen die 
Beteiligten unterschiedlich: Die Polizei beiaht es selbstverständ- 
lich, während die Betroffenen meinen, von Freiwilligkeit könne 
keine Rede sein. „Jetzt müssen wir noch ein Lichtbild von Ih- 
nen machen“ so oder ähnlich formulieren es nach Angaben der 
Prostituierten die Polizeibeamten. Eine Belehrung über die 
Rechtslage, einen Hinweis auf die Freiwilligkeit gebe es — so 
die Prostituierten — nicht, geschweige denn, daß die Polizei 
ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung einhole. Die Pro- 
stituierten erfahren danach regelmäßig auch nicht, 

—- ob die örtliche Polizeidienststelle nur ein Lichtbild von ih- 
nen fertigt, das dann bei ihr verbleibt — so macht es die 
Landespolizeidirektion Stuttgart II -- oder ob sie die auch 
sonst übliche Zahl von Lichtbildern herstellt und eine Auf- 
nahme dem Bundeskriminalamt übersendet, 

— daß die örtliche Polizeidienststelle ihre Fingerabdrücke an 
das Landeskriminalamt weiterleitet, 
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— daß die Polizei Lichtbilder, Fingerabdrücke und Personen- 

beschreibungsdaten speichert und erforderlichenfalls zur Er- 

füllung polizeilicher Aufgaben an andere Polizeidienststel- 

len und Behörden übermittelt. 

Nicht aufgeklärt werden dıe Prostituierten meist auch darüber, 

daß sie ihre Einwilligung jederzeit widerrufen können. Das hat 

nicht nur, aber vor ailem für Frauen Bedeutung, die die Pro- 

stitution aufgeben und verständlicherweise den Wunsch hegen, 

daß die Polizei keine Unterlagen mehr über ihre frühere Tä- 

tıgkeit besitzt. Sie wollen wissen, was sie tun können, damit 

ihre erkennungsdienstlichen Unterlagen vernichtet werden. 

Wegen dieser Informationen über die Praxis der Polizei machte 

mein Amt das Innenministerium auf die geschilderte, mit dem 

Landesdatenschutzgesetz nicht zu vereinbarende Praxis auf- 

merksam. Dieses ordnete inzwischen durch Erlaß vom 22. No- 

vember 1985 an, daß die Prostituierten per Vordruck auf die 

Freiwilligkeit der erkennungsdienstlichen Behandlung hinzu- 

weisen sind und ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung 

schriftlich einzuholen ist. Der Vordruck klärt die Frauen auch 

darüber auf, daß sie ihre Einwilligung jederzeit widerrufen kön- 

nen. Davon haben inzwischen einige Gebrauch gemacht, die der 

Prostitution nicht mehr nachgehen. 

Max-Planck-Institut untersucht KpS-Fristen 

Die von den Polizeien des Bundes und der Länder erarbeiteten 

und Anfang 1981 verabschiedeten KpS-Richtlinien legten für 

die Polızei erstmals sog. Regelspeicherfristen fest: Bei Erwach- 

senen sollte die Polizei gespeicherte Daten regelmäßig nach 

10 Jahren löschen. Bei Jugendlichen sollte sie spätestens nach 
5, bei Kindern spatestens nach 2 Jahren prüfen, ob eine Lö- 

schung moglich ist. In Fallen von geringer Bedeutung sollte 

die Löschung regelmäßig nach 3 Jahren erfolgen. Schon kurze 

Zeit nach Einführung der Richtlinien machten jedoch Teile der 
baden-württembergischen Polizei unter Fuhrung des Landes- 

krimınalamts Front gegen die Regelspeicherfristen. Sie seien 

zu kurz bemessen, trügen den Besonderheiten des Einzelfalls 

nicht Rechnung, seien Schuld daran, wenn der Polizei weıt- 

volles Material verloren gehe, verursachten einen zu großen 

Aufwand. 

Mich haben diese Argumente nie überzeugt. Die KpS-Richtlinien 

lassen der Polizei bei richtiger Handhabung ausreichend Spiel- 

raum. Oberster Grundsatz ist nämlich: Die Speicherung ist so 

lange zulässig, wie es zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der 

Polizei erforderlich ist. Hierbei sind das öffentliche Interesse, 

zu Zwecken der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr auf po- 

lizeiliche Erkenntnisse zurückgreifen zu können, und das durch 

das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ge- 
schützte Interesse des einzelnen, solchen Einwirkungen der öf- 
fentlichen Gewalt nicht ausgesetzt zu sein, gegeneinander ab- 

zuwägen. Im Sinne einer verallgemeinernden Interessenabwä- 

gung legen die Richtlinien sodann Regelspeicherfristen fest. Sie 

gelten jedoch, wie es schon der Name sagt, nur für den Rerel- 

fall. In atypischen Fällen kann, ja muß die Polizei kürzere und 

ausnahmsweise auch längere Fristen festlegen. Die KpS-Richt- 

linien sehen selbst eine Verlängerung vor: „Wenn Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, daß wegen Art und Ausführung der 

Tat, die der Betroffene begangen hat oder derer er verdächtig 
war, die Gefahr der Wiederholung besteht oder die Aufbewah- 

rung der Unterlagen aus anderen schwerwiegenden Grunden zur 
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Aufgabenerfüllung weiterhin erforderlich ist“, kann die Polizei 

im Einzelfall angemessene Speicherungsfristen festsetzen. 

Die Polizeı sah dies jedoch anders und bekämpfte dıe Fristen- 
regelung mit allen Mitteln. So ließ sich das Landeskriminalamt 
beispielsweise von allen Dienststellen Fälle melden, in denen 

Personen nach Löschung ihrer Daten in der Personenauskunfts- 

datei erneut bei der Polizei in Erscheinung traten. Ferner unter- 

suchte das Landeskriminalamt in einer Stichprobe die Rück- 

fälligkeit von Personen, die die Polizeidirektion Esslingen ın der 

Personenauskunftsdatei erfaßt hatte. Es kam dabei zu dem 

Schluß, die Regelspeicherfristen bei Kindern und Jugendlichen 

reichten nicht aus. Eine Nachprüfung durch mich ergab aller- 

dings, daß dem Landeskriminalamt bei seiner Untersuchung ver- 

schiedene rechnerische und methodische Fehler unterlaufen wa- 
ten, 

Um gesicherte Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in 

welchem Umfang Straftäter bzw. Straftatverdächtige, deren Da- 

ten in der Personenauskunftsdatei gelöscht wurden, später wie- 

der in Erscheinung treten, wollie das Innenministerium schließ- 

lich das Landeskriminalamt mit einer Untersuchung beauftra- 

gen. Die im Rahmen des maschinellen PAD-Löschungsverfahrens 

anfallenden Löschprotokollbänder sollten zu diesem Zweck 
2 Jahre lang jeweils halbjahrlich mit dem aktuellen PAD-Daten- 

bestand abgeglichen werden. Das Innenministerium bot mir an, 

mich an diesem Projekt zu beteiligen. Ich erklärte meine Bereit- 

schaft, an einer Untersuchung über die Geeignetheit der Auf- 
bewahrungsfristen in den KpS-Richtlinien mitzuwirken, obwohl 

ich für eine solche Untersuchung keine Notwendigkeit sah und 

sehe. Wenn sie überhaupt einen Sinn machen soll, gilt es — das 

machte ich sehr deutlich —, dabei vor allem drei Gesichtspunkte 

zu beachten: 

— Das Innenministerium darf zur Durchführung des Projekts 

die in den KpS-Richtlinien festgelegten Regellöschungsfri- 
sten nicht für das ganze Land aufheben. Die Untersuchung 

muß sich vielmehr auf eine bis maximal drei repräsentative 

Polizeidienststellen beschränken. 

— Untersucht werden darf nicht nur, wie viele Kinder, Jugend- 

liche, Erwachsene nach Löschung ihrer Daten in der Per- 

sonenauskunftsdatei in welchem zeitlichen Abstand erneut 

darin erfaßt wurden und mit welchem Tatvorwurf. Vielmehr 

muß auch weiteres geschehen: 

« Nachzugehen ist der Frage, in wie vielen Fällen nach Ab- 

lauf der Regelfrist gelöschte Daten schon vorher im Wege 

der Einzelfallöschung hätten gelöscht werden müssen. Ich 

darf dies an einem Beispiel verdeutlichen: Der 30jährige 
Herr X war wegen Diebstahls in der Personenauskunfts- 
datei erfaßt. Nach 10 Jahren löschte die Polizei seine Da- 

ten. Zwei Jahre später ermittelte die Polizei gegen ihn 

wegen Erschleichens von Beförderungsleistungen. Herr X 
wäre danach ein sog. Wiederholungstäter. Dies muß jedoch 

nicht so sein: Ist Herr X nämlich in dem gegen ihn durch- 

geführten Strafverfahren wegen Diebstahls freigesprochen 
worden, weil er nicht der Täter war, so hätte die Polizei 

seine Daten unverzüglich in der Personenauskunftsdatei 

löschen müssen und damit nicht bis zum Ablauf der Regel- 

speicherfrist warten dürfen. Herr X wäre somit bei rich- 

tiger Sachbehandlung kein Wiederholungs-, sondern — 

falls sich der neue Tatvorwurf als zutreffend erweist, was 

ja keineswegs gesagt ist — allenfalls Ersttäter. Da sol- 

Drucksache 9/2540



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 2540 
  

che Fälle alles andere als selten sind — insbesondere aus 
den Anfängen der Personenauskunftsdatei, als es noch 

keine Einzelfallöschung wegen des Verfahrensausgangs 

bei der Justiz gab —, muß man die Regellöschfälle gene- 
rell daraufhin untersuchen, ob sie nicht in Wirklichkeit 

Einzellöschfälle sind. Ich gehe davon aus, daß sich die Zahl 

der vermeintlichen Wiederholungstäter auf diese Weise 
nicht unerheblich verringert. In vielen Fällen wird es sich 

allerdings gar nicht mehr feststellen lassen, ob ein Regel- 

löschungsfall nicht bei richtiger Sachbehandlung und im 

Wege der Einzelfallöschung hätte gelöscht werden müs- 
sen. Das liegt daran, daß die Justiz vor 1981 die Polizei 

vielfach nicht über den Ausgang eines Ermittlungs- bzw. 

Strafverfahrens unterrichtete, obwohl dies schon damals 

vorgeschrieben war. Auch diese Zahl muß jedoch ermit- 
telt werden, weil sich in diesen Fällen nicht mit Sicher- 

heit sagen läßt, daß ein Bürger, der zum zweiten Mal mit 

der Polizei zu tun hat, ein Wiederholungstäter ist. 

« Nachzugehen ist auch der Frage, ob im Zeitpunkt der Re- 

gellöschung Tatsachen erkennbar waren, die nach den 

KpS-Richtlinien eine Verlängerung gerechtfertigt hätten. 
Diese Frage zielt darauf ab, ob in Einzelfällen auftretende 

Probleme nicht bereits mit den geltenden KpS-Richtlinien 
hätten gelöst werden können. Wäre dies der Fall, ginge es 
wohl nicht an, die KpS-Fristen generell zu verlängern. 

— Die Untersuchung darf sich nicht auf einen Abgleich zwi- 

schen den Löschprotokollbändern und dem aktuellen Perso- 
nenauskunftsdatei-Bestand beschränken, sondern muß auch 

die Ermittlungsakten miteinbeziehen. Denn nur so kann 

man feststellen, ob eine Regellöschung nicht in Wirklichkeit 
eine Einzelfallöschung hätte sein müssen oder ob im Zeit- 

punkt der Regellöschung Tatsachen erkennbar waren, die 

eine Verlängerung der Frist nach den KpS-Richtlinien ge- 

rechtfertigt hätten. 

Während Innenministerium und ich uns rasch über die For- 

schungsfragen und auch darüber einigen konnten, daß nur ein re- 

nommiertes Forschungsinstitut wie das Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg für 

eine solche Untersuchung in Frage kommt, gestalteten sich die 
Verhandlungen über die konkrete Durchführung des Vorha- 

bens schwierig. Sie wurden zusätzlich dadurch erschwert, daß 

das Innenministerium hinter meinem Rücken und obwohl es 

meine Haltung dazu kannte durch Erlaß vom ?7. Juli 1983 die 

Löschung der in der Personenauskunftsdatei gespeicherten Da- 

ten ab Mitte 1982 für das ganze Land aussetzte. Ab diesem Zeit- 

punkt nahm das Landeskriminalamt die zur Löschung heran- 
stehenden Daten von zig-Tausenden von Bürgern zwar aus der 

aktuellen Personenauskunftsdatei heraus, speicherte sie jedoch 

auf Löschprotokollbändern. Allein von 1982 bis 1984 waren hier- 

von über 85 000 Personen betroffen. Dies stellte, da die Polizei 

auf die darauf gespeicherten Daten mit Hilfe eines entspre- 
chenden Programms jederzeit hätte zugreifen können, keine 

Löschung im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes dar. Ich pro- 

testierte deshalb gegen diese Maßnahme — jedoch vergeblich: 

das Innenministerium beharrte auf dem formal zutreffenden 

Standpunkt, das Landesdatenschutzgesetz schreibe nur eine Sper- 

rung und ke.ne Löschung der Daten vor. Gesperrt seien die Da- 

ten jedoch allemal, da dıe Polizei sie nicht mehr nutze. Das 

Innenministerium übersah dabei, daß die Aussetzung der Lö- 

schung für das ganze Land über einen längeren Zeitraum hinweg 
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ein Vorgang ist, den ein Datenschutzbeauftragter im Interesse 

der betroffenen Bürger nicht hinnehmen kann. Nicht umsonst 
hat sich ja auch die deutsche Polizei 1981 entschieden, mehr zu 

tun als dıe Datenschutzgesetze fordern und nach Fristablauf die 
Daten zu löschen und nicht bloß zu sperren. 

Trotz dieser schweren Belastung der Verhandlungen konnte das 

Vorhaben Mitte 1985 unter Dach und Fach gebracht werden. 

Mit Ergebnissen der Untersuchung ist frühestens Ende 1987 zu 

rechnen. Auch sind alle Daten aus der Personenauskunftsdatei, 

die für Forschungsvorhaben nicht unbedingt benötigt werden, 

seit Ende November gelöscht. 

Abschnitt: Zentrale Namenskarteien der Staatsanwalt- 

schaften 

Ausgangslage 

Jede Staatsanwaltschaft fuhrt ein zentrales Namensregister. In 

ihm sind alle Personen erfaßt, gegen dıe eın Ermittlungsverfah- 

ren bei ihr anhängig ist oder war. Das Namensregister ist tradi- 

tionell eine Sammlung von Karteikarten. Die Sache läuft dabei 

so ab: Geht bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige ein, legt sie 
über den Beschuldigten eine Karteikarte an. Ist eine solche be- 

reits vorhanden, vermerkt sie das neue Verfahren zusatzlich auf 

ihr. Die Kartei hat unterschiedliche Funktionen. Sie dient in er- 

ster Linie dem Auffinden von Akten. Auch ermöglicht sie, in 

zunächst abgeschlossenen, dann aber erneut aufgeroliten Ver- 

fahren auf frühere Akten zurückzugreifen. Bei neu eıngehen- 

den Anzeigen laßt sich über die Kartei feststellen, ob gegen den 

Beschuldigten bereits Verfahren anhängig waren. Schließlich 
gibt die Staatsanwaltschaft aus der Kartei auch Auskünfte an 

verschiedenste Stellen, z. B. an Anwälte, Geschädigte, Gerichte, 

Polizei und Versicherungen. 

Als ich mich 1980 erstmals mit den Zentralen Namenskarteien 

befaßte, stellte ich fest, daß sie in einigen Punkten nicht dem 
Landesdatenschutzgeseiz entsprechen: Nicht einmal bei einem 

rechtskräftigen Freispruch wegen erwiesener Unschuld zogen 

die Staatsanwaltschaften Konsequenzen. Auch ließ die Berei- 

nigung der Karteien nach Ablauf angemessener Fristen zu wün- 

schen übrig. Das Justizministerium erkannte einst zwar meine 

daraus abgeleiteten Forderungen im Grundsatz an, glaubte je- 

doch, sie mit dem vorhandenen Personal nicht realisieren zu kön- 

nen. Es beschritt einen anderen Weg und erklärte kurzerhand 

1982 die Zentralen Namenskarteien zu sog. internen Dateien. 

Darunter versteht man Dateien, die eine Behörde ausschließlich 

für ihre eigenen Zwecke nutzt und aus der sie keine Informatio- 

nen an andere weıtergibt. Mit diesem legalen „Trick“ erreichte 

das Justizministerium, daß sich die Staatsanwaltschaften beım 

Speichern, Weitergeben, Sperren und Löschen von Daten der 
Zentralen Namenskartei nicht an das Landesdatenschutzgesetz 

halten mußten und nicht meiner Kontrolle unterlagen. Einen 

Nachteil dabei mußten sie allerdings in Kauf nehmen: Ihre Be- 

diensteten bei der Zentralen Namenskartei konnten telefonische 

Anfragen von Rechtsanwaltskanzleien, unter welchem Akten- 

zeichen ein Ermittiungsverfahren gegen ihren Mandanten läuft, 
nicht mehr wie ehedem sofort anhand der Kartei beantworten; 

sonst wäre diese ja keine interne Datei mehr gewesen. Die Be- 

diensteten waren vielmehr genötigt, Anrufer an den zuständigen 
Staaisanwalt bzw. dıe Geschäftsstelle zu verweisen, um dort 

das Aktenzeichen aus der Ermittlungsakte zu erfahren. Diese 

Drucksache 9 / 2540



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 2540 
  

N 

Verfahrensweise ist zweifellos umständlich. Sıe laßt sich aller- 

dings nicht, wie mancher Staatsanwalt oder Rechtsanwalt mein- 
te, auf den Datenschutz oder gar mich zurückführen. Im Gegen- 

teil: Aus der Sicht des Datenschutzes wäre es sehr viel besser 
und mir wäre es sehr vicl lieber gewesen, die Staatsanwalt- 

schaften hätten weiterhin die Auskünfte aus der Zentralen Na- 

menskartei geben konnen und diese Kartei nach und nach so 

bereinigt, wıe es das Landesdatenschutzgesetz erfordert. Immer- 

hin sah auch das Justizministerium, daß es in diesem Punkt et- 

was tun muß: seıt 1. Januar 1984 müssen die Staatsanwaltschaf- 

ten ihre Karteikarten nach sechs bzw. neun Jahren vernichten. 

Dies gılt auch fur in der Vergangenheit angelegte Karteikar- 

ten. Diese Regelung hat einen ziemlichen Schönheitsfehler: we- 

gen desselben Delıkts bleibt ein Beschuldigter bei der einen 

Staatsanwaltschaft sechs, bei der anderen neun Jahre gespei- 

chert. 

Zentrale Namensdatei (ZENDA) der Staatsanwaltschaft Stuttgart 

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte am 1. Januar 1985 als 

erste Staatsanwaltschaft im Lande ihre Zentrale Namenskartei 

auf EDV um. Grund dafür war wohl, daß sie ihre Karteı mit ca. 

1,2 Millionen Karteikarten und einem jährlichen Zuwachs von 
weit mehr als 100 000 Karteikarten kaum mehr handhaben konn- 

te. Mit der Automatisierung änderte sich auch die Rechtslage: 
Eıne automatisierte Datei unterliegt — unabhängig davon, ob 

aus ihr Auskunft an Dritte erteilt wird oder nicht — in vollem 
Umfang dem Landesdatenschutzgesetz und der Datenschutz- 
kontrolle. Ich sah mir deshalb beı einem Kontrollbesuch die 

Zentrale Namensdatei der Staatsanwaltschaft Stuttgart einge- 

hend an und stellte fest: 

2.1 Die bisherige Vorgehensweise 

Die Staatsanwaltschaft erfaßt bei Eingang einer Strafan- 

zeige im wesentlichen 
-—- den Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, das Ge- 

burtsdatum, den Geburtsort und das Geburtsland des Be- 

schuldigten, 

— den Tag der Anzeige, 

— den Tatvorwurf, wie er sich aus der polizeilichen An- 

zeige ergibt, 
die Speicherungsdauer, nämlich 30 Jahre bei Leichen- 
sachen, 20 Jahre bei Brandsachen und im übrigen 5 Jahre 

im Computer. Sobald sie bei sich das Verfahren abgeschlos- 

sen hat, speichert sie auch die Erledigungsart — nämlich 

Anklage, Strafbefehlsantrag oder Einstellung. Den Ausgang 

des gerichtlichen Verfahrens vermerkt sie nicht. Auch sperrt 
oder löscht sie Daten je nach Ausgang des Verfahrens nicht: 

Die Daten eines Bürgers, dessen Unschuld sich im Ermitt- 

lungsverfahren herausgestellt hat oder der im Strafverfah- 
ren rechtskräftig freigesprochen wurde, bleiben mindestens 
5 Jahre im Computer und stehen der Staatsanwaltschaft 

uneingeschränkt zur Verfügung. 

Auf telefonische Anfragen reagıerte die Staatsanwaltschaft 

so: Die ZENDA-Bediensteten verwiesen den Anrufer an die 

zuständige Geschäftsstelle. Diese prüfte, ob der Anrufer 

ein berechtigtes Interesse an der Auskunft hat, und identi- 

fizierte ihn — gegebenenfalls durch Rückruf. Bei Anrufen 
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von Rechtsanwaltskanzleien ging es einfacher zu: sie muß- 
ten lediglich die ihnen von der Anwaltskammer zugeteilte, 
der Staatsanwaltschaft bekannte Codenummer nennen. Die- 

se entsprach der Mitgliedsnummer der Rechtsanwälte in der 
Anwaltskammer, an die heranzukommen für Dritte kein Pro- 

blem ist: Die Rechtsanwaltskammer druckt sie beispiels- 

weise auf Adreßklebern aus, die sie für den Versand ihrer 

Kammermitteilungen an die Rechtsanwälte verwendet. 

2.2 Meine Einwände 

Diese Verfahrensweise begegnete in mehrfacher Hinsicht 

Bedenken: 

2.2.1 Tatvorwurf 

Der in der ZENDA eingetragene Tatvorwurf kann un- 
richtig sein. Dies ist schon dann der Fall, wenn die 

Polizei einem Beschuldigten, der mit seinem Auto auf 

einen Polizeibeamten losfährt, versuchten Mord vor- 

wirft, während die Staatsanwaltschaft nur von einem 

gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ausgeht. 

Der Tatvorwurf kann aber auch im Laufe des Ermitt- 
lungs- oder Strafverfahrens unrichtig werden: etwa 

wenn die Polizei oder Staatsanwaltschaft einem Be- 

schuldigten zunächst Totschlag vorwerfen, sich später 

jedoch herausstellt, daß sich der tödliche Schuß ver- 
sehentlich aus der Waffe des Beschuldigten löste und 

damit nur eine fahrlässige Tötung vorliegt. In beiden 

Fällen ist der Beschuldigte durch den ursprünglichen 

Eintrag „versuchter Mord bzw. Totschlag“ in ZENDA 

beschwert. Dafür genügt die Besorgnis, der Eintrag 

in ZENDA habe bei etwaigen künftigen Ermittlungen 

der Staatsanwaltschaft gegen ihn oder einen andern, 

den er möglicherweise anzeigte, Einfluß auf Entschei- 

dungen der Staatsanwaltschaft. Ich forderte deshalb, 
den Tatvorwurf unverzüglich zu berichtigen, wenn er 
sich zu Gunsten eines Beschuldigten ändert. 

2.2.2 Verfahrenserledigung 

Ähnlich liegen die Dinge beim Eintrag „Verfahrens- 
erledigung“. Erfaßt wird bisher nur der Verfahrens- 

abschluß bei der Staatsanwaltschaft, also beispiels- 

weise die Anklageerhebung. Nicht registriert sie hin- 

gegen, wenn — um ein Beispiel zu nennen — das zu- 

ständige Gericht die Eröffnung der Hauptverhandiung 
ablehnt, weil gegen den Angeklagten kein hinreichen- 
der Tatverdacht besteht. Dies verfälscht das Bild, das 
über einen Bürger vermittelt wird: gespeichert wird 

nur das ihn Be-, nicht auch das ihn Entlastende. Um 

das für die Zukunft zu vermeiden, muß die Staatsan- 
waltschaft den Angeklagten entlastende Verfahrens- 

erledigungen in ZENDA vermerken. 

2.2.3 Sperren und Löschen 

Eın Hauptproblem ist jedoch, daß die Staatsanwalt- 

schaft bei bestimmten Verfahrensausgängen die in 

ZENDA gespeicherten Daten nicht sperrt — d. h. nicht 
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2.2.4 

mehr nutzt —, geschweige denn löscht. Dies aber ist 

notwendig, wenn 

— in einem Ermittlungsverfahren jeglicher Tatver- 

dacht gegen eınen Beschuldigten entfallen ist; 

— unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein straf- 
bares Verhalten des Beschuldigten vorliegt; 

— das Fehlen einer Prozeßvoraussetzung endgültig 
feststeht; dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei 

einer Straftat, die nur auf Antrag einer Behörde 

oder des Verletzten verfolgt wird, innerhalb der 

dreimonatigen Antragsirıst kein Strafantrag ge- 

stellt werden, oder wenn eine Tat verjährt ist; 

— das Gericht die Eröffnung der Hauptverhandlung 

aus einem der vorgenannten Gründe abgelehnt hat; 

— das Gericht das Verfahren wegen eines Verfah- 
renshindernisses (z. B. Verjährung, fehlender Straf- 

antrag, verbrauchter Strafklage) nach Eröffnung 

des Hauptverfahrens durch Beschluß außerhalb der 

Hauptverhandlung oder durch Urteil rechtskräftig 

eingestellt hat; 

— der Angeklagte rechtskräftig freigesprochen wurde. 

Hier benötigt die Staatsanwaltschaft die in ZENDA 

gespeicherten Daten regelmäßig nicht mehr zur Er- 
füllung ihrer Aufgaben. Sie dürfen deshalb bei einer 
Abfrage des Computers nicht mehr auf dem Bildschirm 
erscheinen (sog. Sperrung der Daten). Nur dann ist 
gesichert, daß beispielsweise ein Bürger, dessen Un- 

schuld sich in einem Ermittlungs- oder Strafverfahren 
herausstellte, wenigstens annähernd so gestellt ist, als 

hätte es ein solches Verfahren gar nie gegen ihn ge- 
geben. Nur unter den engen Voraussetzungen des Lan- 

desdatenschutzgesetzes — etwa zur Behebung einer 

bestehenden Beweisnot — darf die Staatsanwaltschaft 

auf diese Daten ausnahmsweise noch zugreifen, indem 

sie einen besonderen Code in den Computer eingibt. 

Entgegen der Meinung mancher Bürger kann man hin- 

gegen nicht fordern, die Daten zu sperren, wenn die 
Staatsanwaltschaft das Verfahren aus anderen als den 
obengenannten Gründen einstellte — etwa mangels 

eines für die Anklageerhebung ausreichenden Tatver- 
dachts. Ein solches Verfahren kann die Staatsanwalt- 
schaft nämlich wieder aufnehmen, sofern die Tat 

nicht verjährt ist und sie neue Tatsachen erfährt. 

Auskünfte an Rechtsanwälte 

Nicht befriedigen konnte auch das Verfahren bei der 
Auskunftserteilung an Rechtsanwälte. Es bot keine 

Gewähr, daß der Anrufer tatsächlich Auskunft erhal- 

ten durfte: 

— Problematisch war schon, daß die Codenummer die 

Mitgliedsnummer des Rechtsanwalts war. 

— Der fehlende Wechsel der Codenummern in ange- 

messenen Zeitabständen erhöhte noch die Gefahr, 

daß Personen sie erfahren, die zur Abfrage nicht 

berechtigt sind. 
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— Kritisch zu bewerten war schließlich, daß weder 

die Staatsanwaltschaft noch die Rechtsanwaltskam- 
mer erfuhren, wenn ein Mitarbeiter (z. B. eine Se- 

kretärin) aus einer Rechtsanwaltskanzleı ausschied 
und damit zur Abfrage nicht mehr befugt war. 

Um die Mißbrauchsmöglichkeiten einzudämmen, schlug 

ich vor, daß die Rechtsanwaltskammer für jedes Mit- 

glied einen Code vergibt, der nicht mit der Mitglieds- 

nummer identisch und ihr auch nicht ähnlich ist, Die- 
sen wechselt sie regelmäßig und zudem dann, wenn 
er möglicherweise Unbefugten bekannt wurde. Die An- 

waltskammer leitet jedem Rechtsanwalt den persön- 
lichen Code in verschlossenem Umschlag zu. Außer- 

dem verpflichtet sie ihn, einen neuen Code bei ihr 

anzufordern und zu verwenden, wenn ein ursprünglich 

Abfrageberechtigter aus der Kanzlei ausscheidet oder 

wenn nicht auszuschließen ist, daß seine Codenummer 

Unbefugten bekannt wurde. 

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und Rechtsanwaltskam- 

mer wollen meinen Bedenken in vollem Umfang Rechnung 

tragen. Damit ist — das weiß ich wohl — für beide ein ge- 

wısser Mehraufwand verbunden. Auf der andern Seite 

konnte ich der Staatsanwaltschaft jedoch auch Entlastung 

verschaffen: Sie kann jetzt wieder Auskünfte über gespei- 

cherte Daten unmittelbar aus der Datei ZENDA erteilen 

und muß die Anrufer nicht mehr an Geschäftsstelle oder 

Staatsanwalt verweisen. 

3. Abschnitt: Gesetzgebung 

1. Zur Situation 

Nach dem Volkszählungsurteil war klar: der Gesetzgeber muß 
Rechtsgrundlagen für die Informationsverarbeitung der Sicher- 

heitsbehörden schaffen. Änderungen der Strafprozeßordnung, 

des Bundeskriminalamtsgesetzes, des Bundesgrenzschutzgeset- 

zes, der Polizeigesetze der Länder und der Verfassungsschutz- 

gesetze des Bundes und der Länder sind damit unausweich- 

lich. Auch gilt es, die Aufgaben und Befugnisse des Militäri- 
schen Abschirmdienstes und die Zusammenarbeit zwischen den 

Sicherheitsbehörden auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. 

Darin waren sich die Vertreter der Sicherheitsbehörden und des 

Datenschutzes schnell einig. Beide Seiten machten sich deshalb 
ans Werk. Die Innenministerkonferenz ließ ihre Arbeitskreise 

Regelungen für die Polizeigesetze und den Entwurf eines neuen 
Bundesverfassungsschutzgesetzes ausarbeiten. Der Bund sollte 

Entwürfe für ein MAD-Gesetz und ein Zusammenarbeitsgesetz 
vorlegen. Auch die Datenschutzbeauftragten blieben nicht un- 

tätig: sie verabschiedeten am 25. Januar 1985 einen Forde- 
rungskatalog zum Polizeigesetz und am 16. September 1985 zum 

Verfassungsschutzgesetz. 

Anfang März 1985 teilte ich dem Innenministerium in einer um- 

fangreichen Stellungnahme meine Vorstellungen zum Polizei- 

gesetz mit. Ohne in irgendeiner Weise auf diese Ausarbeitung 

einzugehen, übersandte es mir im Mai 1985 Vorentwürfe zum 

Polizei- und zum Verfassungsschutzgesetz, mit denen sich die 

Innenministerkonferenz schon befaßt hatte. Nicht übersandte 
es mir den inzwischen ebenfalls vorliegenden Entwurf eines Zu- 

sammenarbeitsgesetzes, obwohl auch dieser die Datenverarbei- 
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tung durch Sicherheitsbehörden der Länder regelt und somit 

für mich von großem Interesse ist, Ich mußte ihn mir daher bei 
einem meiner Kollegen besorgen; fast alle Datenschutzbeauf- 

tragten hatten den Entwurf von ihrem Innenressort erhalten. 
Zu diesen drei Entwürfen nahm ich im August bzw. Oktober 
1985 gegenüber dem Innenministerium umfassend Stellung. Mein 

Ergebnis war, daß die Entwürfe, so wie sie aussehen, abzuleh- 

nen sind: nicht nur, weil sie in vielen Einzelpunkten nicht be- 

friedigen, sondern vor allem wegen zweier grundsätzlicher 

Bedenken: 

— Zum einen gehen sie von einem falschen Ansatzpunkt aus: 
Es kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, die derzeitige 

Praxis einfach festzuschreiben, ja in manchen Punkten so- 

gar noch darüber hinauszugehen. Es ist vielmehr notwendig 

—- wie es Prof. Benda, der frühere Präsident des Bundesver- 
fassungsgerichts, in einer gutachtlichen Äußerung zu Ver- 
fassungsfragen des Berliner Meldegesetzes formulierte —, 
auch über viele Jahre für selbstverständlich gehaltene Ver- 
haltensweisen und Regelungen zu überdenken. Die Sicher- 
heitsbehörden sollen Daten verarbeiten dürfen, soweit dies 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben nachweisbar unerläßlich ist, 
mehr aber auch nicht. 

— Zum anderen regeln sie viele Fragen nicht vollständig und 
oftmals auch nicht hinreichend präzise. Ich weiß wohl, daß 
Forderungen nach mehr Regelung angesichts der vielbeklag- 
ten Normenflut nicht populär sind. Ich meine aber, daß im 
Sicherheitsbereich, in dem durch das Erheben und Verarbei- 

ten von Daten ganz erheblich in das informationelle Selbst- 
bestimmungsrecht der Bürger eingegriffen wird, klare Gren- 
zen gezogen werden müssen. Das liegt im Interesse des Bür- 
gers, aber auch der Behörden. 

Wie sich das Innenministerium zu meinen Überlegungen stellt, 
weiß ich bis heute leider nicht. Alles, was ich schrieb, blieb 

ohne Resonanz. Einem Rundfunkinterview des Landespolizei- 
präsidenten zum Entwurf eines Polizeigesetzes konnte ich nur 
zwei Dinge entnehmen: zum einen hält er — anders als viele 

andere und ich — den Entwurf für eine Einschränkung gegen- 
über dem geltenden Recht. Zum andern meint er, bis zu einer 

endgültigen Verabschiedung des Entwurfs gingen sicher noch 
mehrere Jahre ins Land. Ein Drittes las ich in einer Tages- 

zeitung, die ein internes Schreiben des Landespolizeipräsidenten 
an den Herrn Innenminister veröffentlichte: die Polizei rät beim 

jetzigen Verfahrensstand von einer öffentlichen Diskussion des 

Entwurfs und einer Behandlung im Landtag ab; die Regierung 

müsse erst die Möglichkeit haben, sich selbst ein schlüssiges 

und mit Bund und Ländern abgestimmtes Konzept für die poli- 
zeiliche Informationsverarbeitung zu machen. Ich meine, daß 

es dann für eine Diskussion zu spät ist, weil die Positionen 
festgelegt sind. Die Regierung muß sich jetzt der Diskussion 

mit mir stellen. Es darf nicht so sein, daß immer nur ich meine 

Vorstellungen gegenüber dem Innenministerium darlege, ohne 
jemals in der Sache eine Antwort zu erhalten. Mich würde 

selbstverständlich interessieren, in welchen Punkten das Innen- 

ministerium mit mir übereinstimmt, noch mehr jedoch, in wel- 

chen Punkten es aus welchen Gründen anderer Auffassung ist. 
Nur über einen solchen Dialog, der natürlich nicht nur im Aus- 

tausch von Schreiben bestehen darf, wird es möglich sein, zu 

sachlich fundierten Lösungen im Spannungsfeld zwischen Per- 

sönlichkeitsschutz und effektiver polizeilicher Aufgabenerfül- 
lung zu kommen. Das Innenministerium sollte deshalb keine 
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Zeit verlieren, ihn endlich in Gang zu setzen, da die Schaffung 

datenschutzrechtlicher Vorschriften im Sicherheitsbereich kei- 
nen Aufschub duldet. 

Weder eine öffentliche Diskussion noch einen Dialog mit mir 
gab es bislang über den Entwurf eines Verfassungsschutzge- 

seizes, obwohl dieser — jedenfalls in seiner ursprünglichen 

Fassung — kaum weniger brisant ist als der Entwurf zum 
Polizeigesetz. Zu beidem wird es vermutlich auch nicht mehr 

kommen, weil die Bonner Koalitionsfraktionen Presseberichten 

zufolge den Entwurf noch im Januar 1986 abschließend be- 
raten wollen. Es bleibt deshalb nur zu hoffen, daß er den von 

den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ge- 
meinsam erarbeiteten Forderungskatalog berücksichtigt und ich 
auch meine sonstigen Überlegungen darin wiederfinde. 

Noch nicht so weit gediehen sind die Arbeiten an der Änderung 
der Strafprozeßordnung. Der Bundesminister der Justiz legt bis- 

lang erst ein „Problempapier zu den rechtlichen Grundlagen 
für Fahndungsmaßnahmen, Fahndungshilfsmittel und die Akten- 
einsicht“ vor, in denen er unter anderem Formulierungsvorschlä- 
ge für die künftige Regelung der Rasterfahndung, der polizei- 
lichen Beobachtung und der Einsicht in Strafakten unterbreitet. 
Sie entsprechen meinen Vorstellungen weit eher als die ande- 
ren Entwürfe, so daß ich eine insgesamt positive Stellungnahme 
genüber dem hiesigen Justizministerium abgeben konnte. Ich 
wies darin aber zugleich darauf hin, daß es mit den vorgesehe- 
nen Regelungen nicht sein Bewenden haben kann. Es bedarf 

vielmehr weiterer Vorschriften über das Erheben, Speichern, 

Weitergeben und sonstige Nutzung von in Dateien und Akten 
erfaßten Daten. Das hängt vor allem damit zusammen, daß die 

polizeiliche Datenverarbeitung nicht nur der Gefahrenabwehr, 

sondern in erheblichem Umfang auch der Strafverfolgung dient. 
Notwendig ist daher, weitgehend parallele Regelungen in das 
Polizeigesetz und die Strafprozeßordnung aufzunehmen. Erfreu- 
lich ist, daß mir das Justizministerium seine gegenüber dem 

Bundesminister der Justiz abgegebene Außerung übersandte. 
Auch wenn ich seine Auffassung in einer Reihe von Punkten 
nicht teile, kenne ich jetzt doch wenigstens seine Haltung, so 
daß ich zu gegebener Zeit in eine Sachdiskussion mit ihm ein- 
treten kann. 

2. Polizeigesetz 

Um nur einen annähernden Eindruck zu vermitteln, welch 

schwierige Entscheidung bei der Regelung über die polizeiliche 

Datenverarbeitung bevorsteht, greife ich einige Probleme des 
Entwurfs eines Polizeigesetzes heraus: 

2.1 Gefahrenvorsorge 

Nach dem Entwurf soll die Polizei Daten über einen Bürger 
nicht nur — wie es das geltende Recht zuläßt — zur Ab- 
wehr einer konkreten Gefahr, sondern schon dann erheben, 

speichern und nutzen dürfen, „soweit dies die Vorsorge zur 

Gefahrenabwehr erfordert“. Begründet wird dies damit, daß 

die Polizei eine konkrete Gefahr oftmals nur abwehren 
könne, wenn sie bereits vor Eintritt der Gefahr Daten vorrä- 

tig habe; als Beispiele werden genannt: Daten über Ab- 
schleppunternehmer, Sachverständige und Dolmetscher. Ge- 

wiß hat niemand etwas dagegen, daß die Polizei deren Daten 
vorhält; es liegt vielleicht sogar in ihrem Geschäftsinter- 
esse. Problematisch ist etwas ganz anderes: auf diese Be- 
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2.3 

stimmung könnte die Polizei auch die Erhebung und Spei- 

cherung von Daten anderer Personen stützen. Sie könnte bei- 
spielsweise auf den Gedanken kommen, alle ihr bekannten 

Demonstranten — unabhängig davon, ob sie schon einmal 
eine Demonstrationsstraftat begangen haben oder es An- 

haltspunkte dafür gibt, daß sie dies tun werden — aus Vor- 

sorge zur Gefahrenabwehr erfassen. Sie könnte auch auf 
Grund dieser Vorschrift ganze Risikogruppen, z.B. Homo- 

sexuelle, registrieren mit der Begründung, diese würden er- 

fahrungsgemäß häufig Straftaten begehen. Ich kann nur da- 
vor warnen, im Polizeibereich durch die Einführung eines 

neuen, nicht näher definierten Begriffs der „Vorsorge zur 

Gefahrenabwehr" die Grenze für das Erheben und Spei- 
chern von Daten über Bürger durch die Polizei sehr weit 

vorzuverlagern und von dem Erfordernis einer konkreten 
Gefahr ganz generell abzugehen. 

Vorbeugende Bekämpfung von Straftaten 

Der Entwurf läßt die Erhebung von Daten über einen Bürger 
auch generell zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 

zu. Diese unterscheidet sich von der konkreten Gefahren- 

abwehr dadurch, daß sie in deren Vorfeld stattfindet: Es gibt 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür, daß jemand eine Straftat 

begeht, jedoch kann mit ihr in überschaubarer Zukunft nicht 
hinreichend wahrscheinlich gerechnet werden. Wie bei der 
Vorsorge zur Gefahrenabwehr wird auch hier die Datenerhe- 

bung sehr weit ins Vorfeld vorverlagert. Das halte ich nur 

bei Straftaten von erheblichem Gewicht für gerechtfertigt, 

beispielsweise bei Mord, Totschlag, bestimmten Staatsschutz- 

delikten oder Raub. Zu weit geht mir — wie es der Entwurf 

tut —, die Erhebung von Daten auch zur vorbeugenden Be- 

käampfung eines Bagatelldiebstahis oder des Erschleichens 

von Beförderungsleistungen zuzulassen. 

Nichtstörer und „andere Personen* 

Daß die Polizei Daten über Personen erheben und speichern 
darf, von denen eine konkrete Gefahr für die öffentliche Si- 

cherheit ausgeht — anders gesagt: bei denen wahrscheinlich 
ist, daß sıe in uberschaubarer Zukunft eine Straftat begehen 

(sog. Störer) —, ist jedermann verständlich. Problematisch 

wird es jedoch, wenn man — wie der Entwurf — der Poli- 

zei gestatten will, auch Daten von Nichtstörern zu erheben 

und zu speichern, also von „unverdächtigen“, harmlosen Bür- 

gern, die mehr oder weniger zufällig in Zusammenhang mit 

einer „verdächtigen“ Person geraten, weil sie beispielsweise 

dıese Person kennen oder weil ihr Name im Notizbuch des 

„Verdächtigen” aufgeführt ist oder weil sie das Pech haben, 

einem „Verdächtigen“ in der Bahn gegenüberzusitzen. So 

etwas kann jedem von uns passieren, ohne daß er sich des- 
wegen etwas vorzuwerfen hätte. Nun geht der Datenschutz 

nicht so weit zu fordern, Daten solcher Bürger dürfte die 

Polizei schlechterdings nicht erheben und speichern. Schon 
bisher lassen die Polizeigesetze zu, daß die Polizei auch 

Maßnahmen gegen Nichtstörer treffen kann, wenn es eine 

gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren gilt, wenn also 

beispielsweise das Leben eines anderen Menschen unmittel- 

bar gefährdet ist. Der vorliegende Entwurf geht jedoch um 

einiges weiter: 

— Er läßt die Erhebung von Daten nicht nur zur Abwehr 

einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, sondern schon 
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zur Abwehr einer „ganz normalen Gefahr“ und generell 

zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten zu. 

— Er erlaubt in diesen Fällen die Erhebung von Daten uber 

„andere Personen", wobei völlıg unklar ist, wer „andere 

Personen* sind und worin sie sich von Nichtstörern unle:- 

scheiden. 

— Er erlaubt die Speicheıung von Daten dieser Personen 
in Dateien, soweit dies zur Abwehr der Gefahr erforder- 
lich ist. 

— Er ermöglicht die Speicherung von Daten über Personen, 

bei denen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß sie 

Straftaten begehen, wenn dies zur Verhütung oder zu 

künftigen Aufklärungen bestimmter im Gesetz aufgeführ- 

ter Straftatbestände erforderlich ist. Die Speicherung darf 

bis zu drei Jahren dauern. Eine Unterrichtung der Be- 

troffenen über die Speicherung, von der sie ja regelmäßig 

nichts wissen, ist nicht vorgesehen. 

Diese Regelungen verwischen die bisher im Polizeigesetz 

immer klar gezogene Grenze zwischen Störern und Nicht- 
störern. Letztere verdienen einen anderen Umgang mit ihren 

Daten. 

2.4 Offentliche Veranstaltungen und Versammlungen 

Nach dem Entwurf soll die Polizei bei öffentlichen Ver- 
sammlungen und Veranstaltungen Daten über Bürger erhe- 

ben dürfen — und zwar auch durch Video- und Tonaufnah- 

men, wenn „tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme recht- 

fertigen, daß Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung entstehen.“ Diese Formulierung wird den Anforde- 
rungen des Volkszählungsurteils und des Brokdorf-Beschlus- 

ses des Bundesverfassungsgerichts nicht gerecht. Beide ma- 

chen nämlich deutlich, daß der Staat bei der Beobachtung 

und Registrierung von Demonstranten äußerst zuruckhaltend 
verfahren muß, um den Grundrechten des Bürgers auf infor- 

mationelle Selbstbestimmung und auf Versammlungsfreiheit 
gerecht zu werden. Daraus folgt: 

— Der Gesetzgeber muß — was der Entwurf nicht tut — bei 

der Datenerhebung zwischen der (zufälligen) Ansamm- 
lung von Menschen und einer unter den Schutz des 

Art.8 des Grundgesetzes fallenden Versammlung unter- 

scheiden. In oder im Zusammenhang mit einer Versamm- 

lung darf die Polizei Daten nur in engen Grenzen erheben 

— etwa, wenn im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte da- 

für bestehen, daß bei der Versammlung eine Straftat be- 
gangen wird. 

Noch strengere Regeln müssen für Videoaufnahmen und 
Tonaufzeichnungen durch die Polizei gelten, weil sie die 
Rechtssphäre des Bürgers stärker tangieren. Sie sollten 

nur zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr 

und allenfalls noch zur vorbeugenden Bekämpfung einer 

erheblichen Straftat zulässig sein. 

2.5 Speicherung von Daten aus Ermittlungsverfahren für Zwecke 

der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten in Dateien 

Hinter dieser — dem Laien sicher kaum verständlichen — 
Überschrift verbirgt sich folgendes: Ermittelt die Polizei ge-
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gen einen Bürger wegen einer Straftat, legt sie eine Ermitt- 

lungsakte an. Außerdem erfaßt sie seine Daten in der Per- 

sonenauskunftsdatei, dem polizeilichen Informationssystem 

von Baden-Württemberg. Ferner legt sie eine Kriminal- 

akte an. Ist das Verfahren bei der Justiz abgeschlossen, be- 

nötigt die Polizei die Daten nicht mehr für Zwecke der Straf- 

verfolgung. Der Entwurf sieht nun vor, daß die Polizei all 

diese Daten zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 

-— also für einen andern Zweck — in Dateien speichern darf 

Problematisch an dieser Vorschrift, die die derzeitige Praxis 

der Polizei festschreibt, ist, daß dies völlig unabhängig von 

der Schwere einer Straftat geschehen darf: auch wenn einem 

Bürger nur eine fahrlässige Körperverletzung oder eine Be- 

leidıgung zum Vorwurf gemacht wurde, darf die Polizei seine 

Daten nach Abschluß des Ermittlungs- oder Strafverfahrens 

weiterspeichern — und zwar in beliebigen, auch landeswei- 

ten polizeilichen Informationssystemen. Unerheblich ist, ob 

der Bürger schon einmal etwas mit der Polizei zu tun hatte, 

wie lange er straffrei lebt (Vorleben), ob die Gefahr besteht, 

daß er erneut mit dem Gesetz in Konflikt kommt (Wieder- 

holungsgefahr), ob die Datenspeicherung überhaupt geeig- 

net ist, etwaige künftige polizeiliche Ermittlungen gegen ihn 

zu fördern. 

Dies ließe sich vielleicht noch verstehen, wenn der Bürger 

wegen dieser Tat verurteilt wurde. Das ist jedoch nicht Vor- 

aussetzung: Auch wenn ihn das Gericht aus Mangel an Be- 

weisen freisprach, die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsver- 

fahren aus demselben Grund oder wegen Geringfügigkeit 

oder gegen Zahlung einer Geldbuße einstellte, muß er be- 

fürchten, daß die Polizei seine Daten auf Jahre hinaus spei- 

chert und ihm bei einem erneuten Zusammentreffen vorhält. 

Eine solche Datenspeicherung aber wird vor allem da zum 

reinen Selbstzweck, wenn der Tatvorwurf geringfügig ist, 

der Bürger deswegen nicht verurteilt wurde und bei ihm 

keine Wiederholungsgefahr besteht. Um dies zu vermeiden, 

muß der Gesetzgeber die Speicherung von in Strafermitt- 

lungsverfahren gewonnenen Daten für Zwecke der vorbeu- 

genden Bekämpfung von Straftaten auf solche Fälle be- 

schränken, in denen nach Art und Ausführung der Tat und 
nach der Persönlichkeit des Bürgers die Gefahr der Bege- 

hung weiterer Straftaten von erheblichem Gewicht besteht. 

Weitergabe von Daten aus Unterlagen der Polizei 

Der Entwurf läßt die Weitergabe von Daten aus Unterlagen 

der Polizei sogar an Private in sehr weitem Umfang zu. Das 

halte ich nicht für richtig: Der Inhalt von Dateien und Akten 

der Polizei ist — wie es in den KpS-Richtlinien von 1981 

zu Recht heißt — „vertraulich und grundsätzlich nur für den 

Dienstgebrauch innerhalb der Polizeien des Bundes und der 

Länder bestimmt", weil es sich um äußerst sensitive und 

häufig auch um „weiche“ Daten handelt — sprich: Ver- 

dachtsmomente und Vorgänge, deretwegen der Betroffene 

nicht verurteilt wurde. Behörden müssen sich deshalb im 

Grundsatz mit dem zufrieden geben, was sie aus dem Bun- 

deszentralregister oder anderen Registern — z.B. dem Ver- 
kehrszentral- und dem Gewerbezentralregister — erfahren 

können, und Private mit dem, was sie beispielsweise aus ei- 

nem polizeilichen Führungszeugnis ersehen können. Daß sie 
auf diesem Weg nur die „halbe Wahrheit” über einen Bür- 

ger erfahren, darf nicht dazu führen, die durch das Bundes- 
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zentralregistergesetz errichteten Schranken auf dem Umweg 
über Auskünfte der Polizei zu unterlaufen. Der Gesetzgeber 
sollte deshalb Auskünfte der Polizei an andere als Polızei- 
dienststellen und -behörden nur zur Abwehr einer konkre- 
ten Gefahr, zur Abwendung einer erheblichen sozialen Not- 

lage und zur Verfolgung öffentlich-rechtlicher oder zivil- 
rechtlicher Ansprüche zulassen. 

Zu diesen Restriktionen muß jedoch noch ein zweites hinzu- 
kommen: Es kann nicht, wie es der Entwurf vorsieht, genü- 
gen. daß die Stelle, die Auskunft aus Unterlagen der Polizei 

begehrt, allein über das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Auskunft entscheidet. Wegen der Sensitivität der Daten 
und der möglichen Folgen einer Weitergabe für den Betrof- 
fenen muß dies auch die Polizei tun. 

2.7 Löschen von Daten in Dateien 

Nach dem Entwurf sind in Dateien gespeicherte Daten zu 
löschen, wenn „bei der in bestimmten Zeitabständen vor- 
zunehmenden Überprüfung (Regelüberprüfung) oder aus An- 
laß einer Einzelfallbearbeitung“ festgestellt wird, daß ihre 
Kenntnis für die Polizei nicht mehr erforderlich ist. Nach 
welchen Zeitabständen eine Regelüberprüfung stattfinden 
soll, soll die Polizei für jede Datei durch Verwaltungsvor- 
schrift festlegen. Dieser Weg ist verfassungsrechtlich be- 
denklich, weil er eine der wichtigsten Fragen der Entschei- 
dung des Parlaments entzieht und dem Gebot, die Dateiver- 
arbeitung bei der Polizei für den Bürger so gut es irgend 
geht transparent zu machen, nicht gerecht wird. Ebenso wie 
im Bundeszentralregisterresetz muß es auch im Polizeige- 
setz Reaelfristen für die Löschung bzw. Uberprüfung gespei- 

cherter Daten aeben. Sie sollten auf keinen Fall länger als die 
in den KnS-Richtlinien festaeleaten Fristen — 2 Jahre für 
Kinder, 3 Jahre bei Bagatelldelikten, 5 Jahre bei Juaendli- 

chen, 10 Jahre bei Erwachsenen — sein. Dazu ist im Hinblick 
auf eine Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichts- 
hofs aus dem Jahre 1982 zu prüfen, ob für Erwachsene nicht 

eine kürzere Reagelsneicherfrist festgeleat werden muß. Für 

den Gesetzaeber stellt sich weiterhin die Frage, ob in den 

Fällen, in denen der Bürger nicht verurteilt wurde, die Spei- 

cherinosfrist herabzusetzen ist. In jedem Falle empfiehlt 

sich, die gesetzliche Regelung so zu formulieren, daß die 

Polizei bei der Bemessung der Frist nach unten und — unter 

bestimmten Voraussetzungen — ausnahmsweise auch nach 

oben abweichen kann, um den Besonderheiten des Einzel- 
falls Rechnung zu tragen. 

Außer der Reaellöschung ist auch die Einzelfallöschung — 

also die Löschung vor Ablauf der Reaelfrist, etwa auferund 

einer Entscheidung der Justiz — im Gesetz selbst so präzise 
wie möglich zu receln. Die Formulierung des Entwurfs. die 
Daten seien zu löschen, wenn die Polizei aus Anlaß einer 

Einzelfallbearbeitung feststellt, daß sie diese nicht mehr 
braucht, löst das Problem nicht. Vielmehr muß der Gesetz- 
geber die dafür maßgeblichen Kriterien festlegen. Er muß 
darüber befinden, ob es für die Löschung von Daten darauf 
ankommen soll, ob jemand wegen „erwiesener Unschuld" 
oder nur „in dubio pro reo* freigesprochen wurde. Soll diese 
im Strafverfahren abgeschaffte Differenzierung hier weiter- 
gehen, muß das Gesetz dies ausdrücklich vorsehen. 
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Unbefriedigend an der Regelung im Entwurf ist schließlich, 

daß sie nur für die Löschung von Daten in Dateien und nicht 

für die Aktenaussonderung gilt. Das würde bedeuten, daß 

die Polizei bei einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld 

von Gesetzes wegen zwar die Daten in der Personenaus- 

kunftsdatei löschen, nicht jedoch die über das Verfahren an- 

gelegten Ermittlungs- und Kriminalakten vernichten muß. 

Eine solche Verfahrensweise würde den schutzwürdigen Be- 

langen des Betroffenen nicht gerecht. Sein Persönlichkeits- 

recht wird nämlich nicht nur durch die Speicherung von Da- 

ten in Dateien, sondern auch durch das Vorhandensein von 

Akten bei der Polizei tangiert. Auswirken würde sich dıe 

Beschränkung auf Dateien vor allem im Staatsschutzbereich, 

wo die Polizei in sehr starkem Maße nur mit Akten und 

„internen“ Dateien arbeitet. Die Forderung muß daher lau- 

ten: Einbeziehung aller Akten und sonstigen Datenträger in 

die Regelung über die Löschung. Dabei kann man die Beson- 

derheiten der Speicherung von Daten in Akten selbstver- 

ständlich angemessen berücksichtigen. 

Auskunft 

Eines der wichtigsten Datenschutzrechte des Bürgers ist sein 

Auskunftsrecht gegen jede Behörde, die möglicherweise Da- 

ten über ihn speichert. Es soll dem Bürger die Orientierung 

ermöglichen, welche Stellen welche Informationen über ihn 

speichern und verarbeiten. Im Sicherheitsbereich ist dies be- 

sonders wichtig, da sich die Datenverarbeitung der Polizei 

meist ohne Wissen und Mitwirkung des Bürgers vollzieht, 

so daß sie für ihn weniger transparent, zugleich aber von den 

möglichen Folgen her gefährlicher ist als in vielen anderen 

Bereichen. Dennoch hat der Bürger nach geltendem Recht 

keinen Auskunftsanspruch gegen die Polizei, sondern nur 

einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung bei der 

Entscheidung über seinen Auskunftsanspruch, Daran hält be- 

dauerlicherweise der Entwurf im Grundsatz fest. Unbefriedi- 

gend ist auch, daß er Auskunft aus Akten nicht einbezieht. 

Ich meine: jeder Bürger muß grundsätzlich auch gegenüber 

der Polizei einen Auskunftsanspruch haben, der sich auf Da- 

teien und Akten bezieht, wobei man die Besonderheit, daß in 

Akten Erfaßtes manchmal schwer aufzufinden ist, angemes- 

sen berücksichtigen kann. Darüber hinaus muß der Bürger 

grundsätzlich auch erfahren können, für welchen Zweck die 

Polizei Daten speichert — z.B. zur Abwehr einer konkreten 

Gefahr, zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten —, auf 

welche Rechtsgrundlage und für wie lange dies voraussicht- 

lich geschieht, woher die Polizei die Daten hat und an wen 

sie sie weitergibt. 

Zusätzlicher Regelungsbedarf 

Kritik verdient der Entwurf jedoch nicht nur, weil er vieles 

unbefriedigend regelt, sondern auch, weil er manche verbes- 

serungsbedürftigen Vorschriften — z.B. über die Identitäts- 

feststellung und die erkennungsdienstliche Behandlung — 

und manche regelungsbedürftigen Fragen überhaupt nicht 

aufgreift. Zu letzterem nur zwei Beispiele: 

— Kriminalakten 

Der Entwurf enthalt keine Regelungen über das Anle- 

gen und Führen von Kriminalakten. Offensichtlich 
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glaubten die Verfasser, hierfür bedürfe es keiner besonde- 
ren Rechtsvorschrift. Diese Auffassung läßt sich jedoch 
spätestens seit der Entscheidung des bayer. Verfassunss- 
gerichtshofs vom 9. Juli 1985 nicht mehr vertreten. Darin 
heißt es wörtlich: 

„Aus den Verwaltungsvorschriften, die fur die Kriminal- 
aktensammlungen gelten (gemeint sind die KpS-Rıchtlinien), 
ergibt sıch hier doch, daß es hier nicht um die schlichte 
Aufbewahrung von Aktengut geht. Diese Aktensammlungen 
haben eine sonst für Behördenakten im allgemeinen nicht 
bestehende besondere, das Persönlichkeitsrecht der Burger 
berührende Bedeutung. Das ergibt sich aus dem Zweck die- 
ser Sammlungen, aus dem großen Kreis der Stellen, die vom 
Akteninhalt Kenntnis erhalten können (das sind beispiels- 
weise alle Polizeidienststellen, die Verfassungsschutz-, die 
Gewerbe- und die Waffenbehörden), aus den hierzu in Form 
von Dateien geführten Kriminalaktennachweisen, aus dem 
begrenzten Auskunftsrecht der Betroffenen und aus der 
Dauer der Aktenaufbewahrung. Gesammelte Kriminalakten 
können ein umfangreiches, sich über einen langen Zeitraum 
erstreckendes Persönlichkeitsbild vermitteln. Derjenige, über 
den die Akten geführt werden, hat nur im Falle seiner An- 
horung die Möglichkeit, auf den Inhalt der Akten Einfluß 
zu nehmen. Insbesondere die Weitergabe von Auskunften 
aus der Aktensammlung an andere Stellen kann das Per- 
sönlichkeitsrecht des Betroffenen berühren ... 

All diese Umstände sprechen dafür, die Personen, uber die 
Kriminalakten nach Maßgabe der genannten Richtlinien ge- 
führt werden, in ihrem allgemeinen, grundrechtlich gesi- 
cherten Persönlichkeitsrecht als schutzbedürftig anzuerken- 
nen. Es erscheint deshalb ... geboten, daß der Gesetzgeber 
die Materie regelt, die bisher Gegenstand der KpS-Richt- 
linien ist.” 

Regelungsbedürftig ist vorrangig, unter welchen Voraus- 
setzungen die Polizei Kriminalakten über jemand anle- 
gen darf. Soweit dies wegen eines Ermittlungsverfahrens 
geschieht, muß dasselbe gelten wie bei der Speicherung 
von Strafverfolgungsdaten für Zwecke der vorbeugen- 
den Bekämpfung von Straftaten in Dateien: Es muß nach 
Art und Ausführung der Tat und nach der Persönlichkeit 
des Bürgers die Gefahr bestehen, daß er weitere erhebli- 
che Straftaten begeht. Kriminalakten oder Akten, dieman 
als solche bezeichnen kann, legt die Polizei darüber hin- 
aus jedoch auch an, wenn ein Bürger einen Selbsttö- 
tungsversuch unternimmt oder eine Polizeidienststelle 
von einer anderen Polizeidienststelle eine Erkenntnis- 
anfrage — „Was ist dort über Herrn X bekannt?" — 
erhält. Deshalb muß der Gesetzgeber auch entscheiden, 
ob und gegebenenfalls mit welcher Maßgabe und vor al- 
lem wie lange die Polizei in derartigen Fällen Kriminal- 
akten führen darf. 

Automatisierte Datenverarbeitung 

Ein Hautpmangel des Entwurfs ist schließlich, daß er 
keine ausreichenden Vorschriften über die automatisierte 
Datenverarbeitung vorsieht. Sie sind erforderlich, weil die 
automatisierte Datenverarbeitung — insbesondere die 
Speicherung von Daten in einem landesweiten Informa- 
tionssystem wie der Personenauskunftsdatei, auf das rund 
23000 Polizeibeamte jederzeit zugreifen können — eine 
besondere Gefahr für die Betroffenen darstellt, der nach 
dem Volkszählungsurteil auch durch besondere Sicherun- 
gen begegnet werden muß. Zwei Punkte möchte ich her- 
ausgreifen: Zum einen darf die Polizei in der Personen- 
auskunftsdatei nicht, wie dies derzeit der Fall ist, jeden 
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Ermittlungsvorgang speichern. Daß Herr X eine fahrlas- 
sige Körperverletzung beging oder daß Herr Y einen an- 

deren beleidigte, indem er ihm den Vogel zeigte, hat in 

einem landesweiten Informationssystem nichts zu suchen; 
es gehört allenfalls in eine örtliche/regionale Datei; so 

verfährt beispielsweise Bayern. Zum anderen wirft be- 
sondere Probleme auf, daß in ein und derselben Datei 
mitunter Daten für unterschiedliche Zwecke und sehr un- 

terschiedliche Personengruppen erfaßt sind. Zwei Bei- 
spiele zur Verdeutlichung: 1981 stellte ich fest, daß ın der 
Personenauskunftsdatei außer den Daten mehrerer hun- 
derttausend Personen, gegen die die Polizei wegen einer 

Straftat ermittelt hatte, auch die Daten mehrerer 100 Pro- 
stituierter gespeichert waren, die bislang keine Straf- 
tat begangen hatten und auch keiner solchen verdächtig 
waren. Ähnlich läge die Problematik, wenn die Polizei im 
Staatsschutzbereich eine Datei errichtete, in der mutmaß- 
liche Terroristen ebenso gespeichert wären wie etwa 
Blockierer in Mutlangen oder Heilbronn. Für die Zu- 
kunft sollte eine eindeutige Rechtsvorschrift solche Zu- 

sammenspeicherungen ausschließen. Dateien der Polizei 
dürfen --- anders als in der Vergangenheit, die durch ei- 
nen gewissen Wildwuchs gekennzeichnet war —, keine 
beliebige Struktur mehr aufweisen, sondern müssen sich 
an einheitlichen Prinzipien orientieren. Der Gesetzgeber 
muß hierfür die nötigen Vorgaben machen. 

Vor allem wegen dieser Gründe meine ich, daß die Polizei 

ihren Entwurf von Grund auf überarbeiten muß. Dabei ist 

Eile geboten, um so bald wie möglich im Interesse von Po- 
lizei und Bürgern ein verfassungsgemäßes Polizeirecht zu er- 

halten. 

3. Verfassungsschutzgesetz 

Der Entwurf, zu dem ich gegenüber dem Innenministerium Stel- 

lung nahm, datiert vom 14.März 1985. Aus der Presse erfuhr 

ich, daß ihn die Bonner Koalitionsfraktionen inzwischen verän- 
derten. Seinen aktuellen Stand kenne ich nicht. Den ursprüng- 

lichen Entwurf kritisierte ich vornehmlich deshalb, weil er 

— die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden nicht präzise 

genug beschrieb und es folglich auch an präzisen Befugnis- 

normen fehlte, 

— die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen völlig unzu- 

reichend regelte, 

— dem Verfassungsschutz eine Blankoermächtigung zur Anle- 

gung von Dateien erteilte, 

— die Erhebung von Daten nicht auf „verdächtige“ Personen 

begrenzte, 

— die Speicherungsvorschrift zu weit faßte, insbesondere keine 

Eingrenzung für die Speicherung von Daten im Rahmen von 

Sicherheitsüberprüfungen enthielt, 

— die Speicherung von Daten Minderjähriger nicht ein- 
schränkte, 

— keine ausreichenden Vorschriften für die Datenverarbeitung 

in Akten traf, 

— anderen als Sicherheitsbehörden in zu weitem Umfang er- 
laubte, Daten an den Verfassungsschutz zu übermitteln bzw. 

vom Verfassungsschutz Daten zu erhalten,



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Urucksache 9 / 2540 
  

— in seinen Regelungen über die Weitergabe von Daten Ver- 

wertungsverbote, das Trennungsgebot Polizei/Verfassungs- 

schutz und den Grundsatz der Zweckbindung nicht berück- 

sichtigte, 

— keine Fristen für die Überprüfung und Löschung von Daten 

vorsah und 

— keine Regelung über die Erteilung von Auskünften durch 

den Verfassungsschutz enthielt. 

Den aktuellen Stand des Entwurfs eines Verfassungsschutzge- 

setzes kenne ich nicht. Ich muß mich deshalb beschränken zu 

sagen, welche Anforderungen an ein Verfassungsschutzgesetz 

unbedingt zu stellen sind: 

— Die Aufgaben des Verfassungsschutzes sind präzise zu Te- 

geln, weil sich daran Folgerungen mit Eingriffscharakter 
knüpfen. So gilt es beispielsweise zu verdeutlichen, was eine 

„Bestrebung” ist, die gegen „die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes gerichtet ist“. 

— Die nachrichtendienstlichen Mittel, die der Verfassungs- 
schutz einsetzen darf, muß das Gesetz selbst soweit wie mög- 

lich nennen. 

— Es geht nicht an, den Verfassungsschutz — wie offenbar be- 

absichtigt — pauschal zu ermächtigen, daß er generell von 

öffentlichen Stellen Daten anfordern kann und alle amtlichen 

Register einsehen darf. Die Notwendigkeit für eine so weıt- 

gehende Regelung ist bislang nicht dargetan. Anhand der 

bisherigen Erfahrungen ist vielmehr sehr genau zu prüfen, 

ob die bestehenden Datenschutzvorschriften — etwa im Mel- 

degesetz — dem Verfassungsschutz tatsächlich zu enge Fes- 

seln anlegen. Nur wenn sich dies feststellen ließe, könnte 

ınan daran denken, die Befugnisse des Verfassungsschutzes 

behutsam zu erweitern. Keinesfalls bedarf es eines Einsichts- 

rechts des Verfassungsschutzes in alle, sondern allenfalls in 

bestimmte Register. 

— Die Strafverfolgungsbehörden dürfen im Rahmen der Tele- 
fonüberwachung oder bei der Durchsuchung einer Wohnung 

erlangte Erkenntnisse über einen Bürger nur eingeschränkt 

an den Verfassungsschutz weitergeben. 

— Der Verfassungsschutz darf im Rahmen der Extremistenbe- 
obachtung die Daten eines Bürgers — was der ursprüngliche 

Entwurf nicht vorsah — nur personenbezogen auswertbar 
speichern, wenn ein Bezug dieses Bürgers zum Extremismus 
feststellbar ist. Hinzukommen muß, daß die Speicherung zur 
Beobachtung extremistischer Bestrebungen erforderlich ist. 
Es gilt, damit der gegenwärtigen Praxis, immer mehr von der 

Beobachtung von Organisationen zur Erfassung von Einzel- 
personen überzugehen, entgegenzuwirken. 

— Der Schutz Minderjähriger vor Datenspeicherungen in Da- 
teien des Verfassungsschutzes ist über den mir bekannten 

Entwurf hinaus auszubauen: Unter 16jährige sollten über- 
haupt nicht, andere Minderjährige nur ausnahmsweise erfaßt 
werden. Nach kurzer Zeit ist zu prüfen, ob ihre Daten zu lö- 
schen sind. 

— Nicht angehen kann, dem Verfassungsschutz einen Freibrief 
für die Einrichtung und den Ausbau von Dateien auszustel- 
len. Es gilt vielmehr, einschränkende Kriterien festzulegen
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sowie organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrun- 
gen vorzusehen, die der Gefahr einer Verletzung der Per- 
sönlichkeitsrechte des Bürgers entgegenwirken. 

— Verfassungsschutz und Polizei müssen kraft Verfassungs- 

rechts getrent sein. Daraus folgt beispielsweise, daß es keine 

Online-Verbindungen zwischen ihnen geben darf. Ein ent- 
sprechendes Verbot ist in das Gesetz aufzunehmen. 

-—— Außer einer abschließenden Aufzählung aller Verfahren, an 
denen der Verfassungsschutz im Rahmen von Sicherheits- 

überprüfungen mitzuwirken hat, ist notwendig, auch die 
Durchführung der Überprüfung näher zu regeln. Dazu gehö- 

ren unter anderem Regelungen über die Intensität der Prü- 

fung, die sich an der Gefährdung im Einzelfall zu orientieren 

hat. 

— Neu geregelt werden muß die Auskunft des Verfassungs- 

schutzes an Bürger wegen ihrer gespeicherten Daten. Dabei 

gilt sicherzustellen, daß der Verfassungsschutz Auskunfts- 

verlangen nicht — wie es derzeit noch weitestgehend Praxis 
des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg 

ist — schematisch ablehnt. Er sollte beispielsweise eine Aus- 
kunft erteilen, wenn die Speicherung von Daten über einen 

Bürger nur auf einer Sicherheitsiberprüfung beruht; im übri- 

gen sollte eine Abwägung im Einzelfall stattfinden. Im Falle 
einer Auskunftsverweigerung sollte er in seinen Unterlagen 

die Gründe hierfür schriftlich festhalten müssen. Den Aus- 
kunftssuchenden sollte man auf die Möglichkeit hinweisen, 

sich an den Datenschutzbeauftragten zu wenden, Die Bear- 

beitung von Auskunftsersuchen muß getrennt von anderen 

Informationssammlungen erfolgen. Gesetzlich ausgeschlossen 

werden muß, daß ein Auskunftsantrag zum Nachteil eines 

Bürgers verwertet wird. Ferner ist zu bestimmen, daß Un- 

terlagen über Auskunftsanträge nach kurzer Frist zu vernich- 

ten sind. 

— Unerläßlich ist es, im Gesetz angemessene Regelspeicher- 

fristen für die Löschung von Daten in Dateien und darüber 
hinaus auch in Akten vorzusehen. Beı der Speicherungs- 

dauer ist zwischen den verschiedenen Aufgaben des Ver- 
fassungsschutzes zu differenzieren. 

Das sind nur einige wichtige Aspekte. Abzuwarten bleibt, ob 

sich der von den Bonner Koalitionsfraktionen ausgehandelte 

Gesetzentwurf an diesen Maßstäben messen lassen kann. 

5. Teil: Hochschulen und Forschung 

Hochschulen und ihre Forschungseinrichtungen fristen kein Eigen- 

leben. Vielmehr kommt der Bürger mit ihnen auf vielfältige Weise 

in Kontakt: als Patient, als Student, als Mitarbeiter und manch- 

mal ist er auch, ohne daß er es weiß, Gegenstand ihrer Forschung. 
Dabei stellen sich immer wieder eine ganze Reihe teilweise schwie- 
tiger Datenschutzfragen. 

1. Forschungsvorhaben 

Auch wenn es der Forschung letztendlich gar nicht um den ein- 
zelnen geht, kommt sie doch häufig nicht ohne Personendaten 

aus, Um Ergebnisse erzielen zu konnen, muß sie nämlich viel- 
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fach Bürger auswählen, befragen, untersuchen und bei Dritten 

Informationen über sie einholen. Dabei lassen die Forscher lei- 

der immer wieder außer Betracht, daß die Forschung keinen ab- 
soluten Vorrang, sondern jeder Bürger grundsätzlich das Recht 

hat, selbst über die Verwendung seiner Daten zu bestimmen. 

Welche Probleme es ım einzelnen gibt, sollen einige ausge- 

wählte Forschungsvorhaben beleuchten: 

1.1 „Offentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von um- 

weltrelevanten Großvorhaben” 

Mitunter begegnen mir nach Jahren in völlig anderem Zu- 
sammenhang Dateien und Karteien wieder, mit denen ich 

mich schon einmal zu befassen hatte. So ging es mir jüngst 

mit der Datensammlung der ca. 28000 Einwender gegen den 

Bau des Kernkraftwerks Neckarwestheim -— Block II. Wäh- 

rend es einst einiges an dem Umgang des Wirtschaftsmini- 

steriums mit diesen Einwenderdaten auszusetzen gab, wollte 

nun das Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH mein Pla- 

zet, daß es aus der Einwendersammlung des Wirtschaftsmi- 

nisteriums nach dem Zufallsprinzip eine bestimmte Anzahl 
von Namen und Adressen von Einwendern auswählen darf, 

um diese zu befragen. Ohne eine solche Befragung sei sein 
Forschungsvorhaben „Offentlichkeitsbeteiligung bei Geneh- 

migung von umweltrelevanten Großvorhaben“ nicht sinn- 

voll, das es zusammen mit dem Forschungsinstitut für öffent- 

liche Verwaltung in Speyer und unter methodischer Betreu- 

ung des Zentrums fur Umfragen, Methoden und Analysen 

e. V. in Mannheim durchführen wolle. Ich mußte die For- 

scher enttäuschen. $ 11 LDSG läßt ein solches Verfahren 

nicht zu. Das Wirtschaftsministerium dürfte die Adreßdaten 

der Einwender ohne deren Wissen dem Kernforschungszen- 
trum nur uberlassen, wenn es sicher sein könnte, damit 

„schutzwürdige Belange“ der Einwender nicht zu beeinträch- 
tigen. Das anzunehmen, erschiene verwegen. Denn gerade 

unter den Einwendern in atomrechtlichen Genehmigungsver- 
fahren durften sich viele Bürger befinden, die eine Zusam- 

menarbeit mit dem Kernforschungszentrum Karlsruhe wegen 

ihrer persönlichen Einstellung zur Errichtung von Kernkraft- 

werken prinzipiell ablehnen. Zudem könnten sich unter den 
Einwendern auch Arbeitnehmer des Kernforschungszentrums 

Karlsruhe befinden, die im Falle einer Nennung ihres Na- 

mens berufliche Nachteile befürchten. 

Zwar vereinbar mit dem Datenschutz, aber keineswegs 

empfehlenswert wäre ein anderes Verfahren: Das Wiirt- 
schaftsministerium könnte selbst ein von der Forschungs- 

gruppe verfaßtes Schreiben an die Einwender versenden. 

Dabei müßte unmißverständlich zum Ausdruck kommen, war- 

um es dies tut. Zugleich müßte man den Einwendern aus- 

drücklich sagen, daß es ihnen überlassen bleibt, ob sie mit 

der Forschungsgruppe in Kontakt treten und an der Befra- 

gung teilnehmen wollen oder nicht. Da bei einer solchen 

Verfahrensweise das Kernforschungszentrum Karlsruhe kei- 

ne Einwenderadressen erhielte, wäre eine Beeinträchtigung 

deren schutzwürdiger Interessen nicht zu befürchten. Gegen 

diesen Weg spricht freilich ein anderer Grund, der mit dem 

Datenschutz direkt nichts zu tun hat: zumindest ein Teil der
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Eınwender durfte wegen ihrer prinzipiellen Ablehnung von 

Kernkraftwerken auch für eine solche Aktion des Wirt- 
schaftsministeriums wenig Verständnis haben. 

1.2 Wählerverhalten im Bundestagswahlkreis Tübingen 

Das Institut für Pelitikwissenschaft der Universität Tübin- 
gen wollte ım Rahmen einer Untersuchung über die Bundes- 

tagswahl 1983 im Wahlkreis Tübingen einen repräsentativen 

Querschnitt der Bevölkerung befragen. Es bat deshalb die 
Gemeinden, ihın aus ihren fur dıe Bundestagswahl angelegten 

Wählerverzeichnissen Namen und Adressen zufällig ausge- 

wählter Wahlberechtigter mitzuteilen. Übersehen hatte es 

dabeı, daß eine solche Auskunft nicht zulässig ist. Die Bun- 

deswahlordnung läßt wıe die übrigen Wahlordnungen Aus- 
künfte aus dem Wählerverzeichnis nur zu, wenn amtliche 

Stellen ın Zusammenhang mit der Wahl darauf angewiesen 

sind. Das war hier nicht der Fall. Gleichwohl mußte das 

Forschungsprojekt deshalb nicht scheitern. Ich sagte den Ge- 

meinden, sie könnten statt dessen dem Institut nach dem 

Zufallsprinzip ausgewählte Adreßdaten der über 18jährigen 

Bürger — das sind weitestgehend, aber nicht durchweg die 

Wahlberechtigten — aus dem Melderegister übermitteln. 

Zuvor mußte ihnen das Forschungsinstitut allerdings versi- 

chern, daß es die so ausgewählten Bürger eingehend über die 
Herkunft der Adreßdaten aus dem Melderegister und die 

Ziele des Forschungsvorhaben aufklärt und dabei vor allem 
deutlich macht, was mit den Angaben geschieht, daß die 

Teilnahme der Bürger an der Befragung völlig freiwillig ist 

und ihre Entscheidung, nicht teilzunehmen, keine Nachteile 

mit sich bringt. Trotz dieser Belehrung machte das Institut 

für Politikwissenschaft nicht alles ganz richtig. In seinem 

Anschreiben an die Bürger fand sich die mißverständliche 

Formulierung, wie ich sıe bei ähnlichen Projekten immer 

wieder feststelle: „Die Fragebögen werden sofort nach der 

Erhebung anonym verarbeitet.” Wer so schreibt, übersieht, 
daß man einen Befragten irotz Weglassen von Namen und 

Adreßdaten in der Regel noch sehr wohl anhand anderer An- 

gaben identifizieren kann. So war es hier, weil im Frage- 

bogen auch nach dem Beruf gefragt war. Gibt der Befragte 

dann Apotheker, Pfarrer, Zahnarzt oder einen ähnlichen, in 

einer kleinen Gemeinde selten vorkommenden Beruf an, so 

ist es relativ einfach herauszubekommen, wer er ist. Anstatt 

fälschlicherweise eine anonyme Auswertung des Fragebo- 

gens zu versprechen, sollte man den Befragten genau das 

sagen, was man im einzelnen mit ihren Angaben macht. Das 

Tubinger Institut sagte mir sofort zu, in Zukunft so zu ver- 

fahren. 

1.3 Unternehmerbefragung 

Probleme mit der Anonymität hatte auch das betriebswirt- 
schaftliche Institut der Universität Stuttgart bei einem For- 

schungsvorhaben über Existenzgründer. Es versandte an 

ausgewählte Unternehmer einen Fragebogen und fragte u. a. 

nach Fremdkapital, Anlagevermögen, Zinsaufwand, Um- 

satz- und Betriebsergebnis. Dazu hieß es wörtlich: „Da 

Sie auf dem Fragebogen ihre Adresse nicht angeben, ist 

die absolute Anonymität der eingetragenen Zahlen gewähr- 

leistet.“ Dem war allerdings nicht so, wie sich bei einer 
Durchsicht des Fragebogens schnell zeigte. Das Institut woll- 

te namlich vom Unternehmer auch Einzelheiten über den 
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Beginn seiner selbständigen Tätigkeit, die Rechtsform seines 

Unternehmens, Wirtschaftsbereich und die Branche („ihre 

genaue Bezeichnung”) sowie den Land- oder Stadtkreis 

der Niederlassung wissen. Mit diesen Angaben und eınem 

— allgemein zugänglichen — Dienstleistungsverzeichnis 
der Industrie- und Handelskammer kann man ohne größere 

Schwierigkeiten herausbekommen, um wen es sich handelt. 

Der Hinweis auf die absolute Anonymität, der sicherlich zur 

Bereitschaft der Befragten mitzumachen beitrug, erwies sich 

damıt als falsch. Auch dieses Institut will es in Zukunft bes- 

ser machen. 

1.4 Abhören von Notrufen zur Spracherforschung 

Wer in einem Notfall aufgeregt die Nummer der Feuerwehr 
wählt, denkt sicher nicht daran, daß sein Anruf auf Tonband 

aufgezeichnet wird. Die Feuerwehr hält jeweils Name des 

Anrufers, Unglücksort, Unglückszeit und die Schilderung, 

was im einzelnen passiert ist, fest. Damit kann sie im Nach- 

hinein erforderlichenfalls kontrollieren, ob sie auf einen 
Notruf sachgerecht reagierte. Diese mit $ 201 Abs.1 Nr.i 

des Strafgesetzbuches vereinbarte Gesprächsaufzeichnung 

darf die Feuerwehr selbstverständlich nicht an andere Per- 

sonen, auch nicht an Wissenschaftler weitergeben. Gerade 
darum aber ging es einer Studentin bei ihrer Doktorarbeit. 
Sie wollte dıe Tonbandmitschnitte daraufhin untersuchen, 
welche Auswirkungen die Aufregung durch einen Unglücks- 
oder Notfall auf das Sprachvermögen des Anrufers hat. Ich 

mußte ihr sagen, daß dies so nicht geht. Die Notrufzentrale 
darf ihr die Tonbänder nur geben, wenn sie entweder zuvor 
das Einverständnis der fruheren Anrufer dazu einholt — eın 

sicherlich recht schwieriges, wenn nicht aussichtsloses Un- 
terfangen — oder wenn sie aus den Tonbändern zuvor alles 
herauslöscht, womit die Studentin die Anrufer identifizieren 
könnte. Ob sich die Branddirektion zu einer dieser aufwendi- 
gen Maßnahmen bereit fand, weiß ich nicht. Verpflichtet war 
sie jedenfalls dazu nicht. 

1,5 Patientenfragebogen der Europäischen Dialyse- und Trans- 
plantationsgesellschaft 

Durch meinen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen erfuhr ich 
von einem bundesweiten Meldeverfahren über Patienten, die 
sich in einer Dialysebehandlung befinden oder einer Nieren- 
transplantation unterzogen haben. 95 % der bundesdeutschen 
Dialyse- und Transplantatıonszentren melden seit geraumer 
Zeit ihre Patienten mit Namen und einer Vielzahl von medi- 

zinischen Daten an die Buropäische Dialyse- und Transplan- 
tationsgesellschaft mit Sitz in London, ohne daß die Patien- 
ten zuvor um ihr Einverständnis gefragt werden. 160 000 nıe- 
renkranke Patienten aus ganz Europa sind inzwischen dort 
im Computer erfaßt. Das alles geschieht, um anhand dieses 
Datenmaterials den Verlauf einer Nierenerkrankung und ihre 
bestmögliche Behandlung weiter zu erforschen. Ich bezweifle 
nıcht, daß diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 
Ärzten und Forschern zur Verbesserung des medizinischen 
Wissensstandes beitragen kann. Unverständlich ist für mich 
allerdings, daß man — wie ich bei einigen meiner Kontrolle 
unterliegenden Kliniken feststellen mußte, z.B. dem Katha- 
rinenhospital Stuttgart, Kreiskrankenhaus Heidenheim und 
der Abteilung Innere Medizin IV des Universitätsklinikums
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Tübingen — die Einwilligung des Patienten in die Offenba- 

rung seiner Daien an die wissenschaftliche Gesellschaft in 
London bislang nicht einholte. Dies war und ist im Hinblick 

auf dıe arztliche Schweigepflicht unerläßlich. Es genügt 
nicht, daß ein Teil der Patienten von der Existenz des Re- 

gisters weiß. Eıst jetzt wollen die ın der Dialyse- und Trans- 
plantationsgesellschaft zusammengeschlossenen Ärzte daran 
gehen, die Patienten über das Verfahren ausdrücklich auf- 

zuklären und sie um ihre schriftliche Einwilligung bitten. 

Perinatalerhebung 

Das erklärte Ziel dieser Studie ist, die Qualität der Geburts- 
hilfe zu sichern, wenn möglich weiter zu verbessern. Dazu 

sollen möglichst viele Krankenhäuser im Land einer von 
der Landesärztekammer eingerichteten Geschäftsstelle nach 
jeder Geburt sehr detaillierte Angaben über die persön- 

lichen und sozialen Verhältnisse der Schwangeren, über die 
Schwangerschaft, die Entbindung, das Neugeborene und den 
Gesundheitszustand der Mutter zuleiten. Aufgabe der Ge- 

schäftsstelle ist, diese Einzelangaben statistisch auszuwer- 

ten. Anhand dieser Statistiken können dann die einzelnen 

Krankenhäuser Vergleiche mit der Situation in den übrigen 
Krankenhäusern anstellen. Außerdem will man die Sam- 
melstatistiken zur wissenschaftlichen Forschung bereitstel- 
len. 

Da die Perinatalerhebung nicht nur in Baden-Württemberg, 
sondern auch in anderen Bundesländern stattfinden soll, be- 

faßten sich die Datenschutzbeauftragten der Länder und des 

Bundes mit der Frage, wie dies in Einklang mit der ärzt- 

lichen Schweigepflicht und den Datenschutzgesetzen gesche- 
hen kann. Unser Vorschlag sieht so aus: 

— Jedes Krankenhaus, das sich an der Perinatalerhebung 
beteiligen will, darf nur Einzelangaben melden, die so 

anonymisiert sind, daß man sie zumindest faktisch nicht 

mehr bestimmten Personen zuordnen kann. Dafür genügt 
es nicht — wie ursprünglich beabsichtigt —, nur den 
Namen der Schwangeren wegzulassen, statt der genauen 

Anschrift die vollständige Postleitzahl ihres Wohnorts 

und statt des Geburtsdatums ihr Geburtsjahr mitzutei- 
len. Soll die Meldung faktisch anonym sein, ist unbe- 
dingt erforderlich, auf die Mitteilung der vollständigen 
Postleitzahl des Wohnorts der Schwangeren zu verzich- 

ten und sich statt dessen mit der Weitergabe deren ersten 
beiden Ziffern zu begnügen. 

— Diese Bemühungen um eine Anonymisierung reichen al- 

lerdings nur dann, wenn zugleich gesichert ist, daß die 
gemeldeten Einzelangaben nach wie vor unter den 

Schutz des Datenschutzrechts fallen und die Auswer- 
tungsstelle nicht frei darüber verfügen darf. Deshalb 
müssen die meldenden Krankenhäuser mit der Geschäfts- 
stelle der Landesärztekammer vereinbaren, daß sie die 

mitgeteilten Angaben im Auftrag des Krankenhauses 

speichert, nur zum Erstellen der geplanten Statistiken 

nutzt und vor allem nicht an andere weitergibt. 

Die Landesärztekammer erklärte sich bereit, dies zu tun. Die 

Perinatalerhebung ist inzwischen angelaufen. 
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2. Blutspendedienst 

Wer fur andere Menschen Blut spendet, denkt sicher nicht an 

den Datenschutz. Für ihn ist mit dem Ausfüllen einiger Formu- 
lare vor der Blutabnahme und dem kleinen Pflaster am Arm 

danach alles erledigt. Ganz so ist es nicht. Erhebung der Anam- 
nese und Untersuchungen vor der Blutentnahme hinterlassen 

ebenso wie Auskünfte von Gesundheitsamtern und Hausärzten 

über Spender sensible Datenspuren. Dem Schutz der Spender 
dienen — genauso wie dem des Patienten, der sich in ärztliche 

Behandlung gibt — das Arztgeheimnis und die Datenschutz- 

gesetze. Wie es mit der Einhaltung dieser Regeln im Blut- 

spendealltäg steht, sah ich mir vor Ort bei den Blutspende- 

diensten des Universitatsklinikums Freiburg, der Städtischen 

Krankenanstalten Karlsruhe, des Klinischen Laboratoriums der 

Chirurgischen Klinik und des Instituts für Immunologie der 

Universität Heidelberg und des Instituts für Anaesthesiologie 
und Transfusionsmedizin der Universität Tübingen näher an. 
Dabei zeigte sich, daß es auch hier einige -— durchaus lösbare 

— Probleme mit dem Datenschutz gibt. 

2.1 Was der Spender offenbaren muß 

Wer spendet, muß gesund sein. Damit der Arzt des Blut- 

spendedienstes dies verläßlich feststellen kann, müssen 

Spendewillige ein Aufnahmeformular ausfüllen. Sie werden 

darin nicht bloß nach Name, Anschrift, Telefon und Geburts- 

datum gefragt, sondern auch um detaillierte Auskünfte über 

ihre bisherige Krankheitsgeschichte gebeten. So weit, so 

gut. In manchen Formularen fand sich freilich auch „Klein- 

gedrucktes”, das mir zu weit ging. Schon 1983 machte mich 
eine Bürgerin auf die — bis Anfang 1985 verwendete — 
Klausel im Formular der Blutzentrale des Stuttgarter Katha- 

rinenhospitals aufmerksam: 

„Ebenfalls entbinde ich dıe Haus- und Krankenhausärzte so- 

wie die Staatlichen und Städtischen Gesundheitsämter von 
ihrer ärztlichen Schweigepflicht, um dem leitenden Arzt der 
Blutzentrale dadurch die Möglichkeit zu geben, sich über 
meinen Gesundneitszustand durch Befragen dieser Ärzte 
zusatzlich zu informieren.“ 

Ähnliches fand sich nun bei der Blutspendezentrale der 
Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg: 

„Ich bin damit einverstanden, daß die Blutspendezentrale 
Auskunft uber fruhere Krankheiten bei Ärzten und ärztli- 
chen Dienststellen einholen, andererseits bei evtl. krankhaf- 

ten Befunden Mitteilung an den von mir genannten Haus- 
arzt machen kann.“ 

Im Formular des Blutspendedienstes des Tübinger Instituts 
für Anaesthesiologie und Transfusionsmedizin hieß es dazu: 

„...eikläre ich mich mit der Blutentnahme für Blutkon- 
serven einverstanden und ermachtige die Abteilung Trans- 
fusionsmedizın, Auskunfte über meinen Gesundheitszustand 
einzuholen.“ 

Die Blutspendedienste ließen sich diese Klauseln jeweils 

durch Unterschrift der Spender bestätigen. Eine wirksame 

Einwilligung war dies freilich nicht, Nach den Datenschutz- 
gesetzen und den Regeln über die ärztliche Schweigepflicht 

ist eine Einwilligung nur rechtmäßig, wenn derjenige, der 

sie abgibt, bei ihrer Abgabe erkennen und abschätzen kann, 

worin er im einzelnen einwilligt. $ 5 Abs. 2 LDSG schreibt 
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zu seinem Schutze sogar ausdrücklich vor, daß er über die 

Bedeutung der Einwilligung zu unterrichten ist. Diesen An- 
forderungen tragen so pauschale Erklärungen, wie man sie 

hier den Spendern abverlangte, nicht Rechnung — sind sie 
doch nichts anderes als eine Blankovollmacht mit nicht ab- 

sehbaren Auswirkungen. Daß die Spender solche Vollmach- 

ten erteilen mußten, obwohl es höchst selten vorkommt, 

daß ein Blutspendedienst eine Auskunft des behandelnden 

Arztes oder Gesundheitsamts benötigt, erstaunte mich zu 

horen. Aus all diesen Gründen legte ich den Blutspende- 
diensten nahe, auf solche unnötigen und unwirksamen Ein- 

willigungserklärungen „auf Vorrat“ zu verzichten. Sollte ein 
Blutspendedienst ausnahmsweise einmal eine ärztliche oder 

amtsärztliche Auskunft über einen Blutspender brauchen, 

sollte er dies mit ihm besprechen und dabei sagen, von 
wem und zu welchem Zweck er eine Auskunft einholen 

möchte, und den Spender dafür um sein — in der Regel 

schriftlich zu erteilendes — Einverständnis bitten. Der Blut- 

spendedienst des Tübinger Instituts für Anaesthesiologie 
und Transfusionsmedizin griff diesen Vorschlag bereitwil- 
lig auf. Auch die Karlsruher Krankenanstalten, deren „Klein- 

gedrucktes“ sich auf Anfragen beim Gesundheitsamt be- 

schränkte, schloß sich dieser Praxis an. Die Antwort von 

Heidelberg steht noch aus. 

Weitergabe von Blutspenderdaten 

Mancher Spender wird mit Erstaunen hören, wohin seine 

Daten gelangen. 

— Information des Hausarztes 

Gelegentlich kommt vor, daß sich bei der Untersuchung 

des Spenders ein krankhafter oder anomaler Befund 

herausstellt, der eine ärztliche Behandlung ratsam er- 

scheinen läßt. Manche Blutspendedienste treffen für die- 
sen Fall Vorsorge: So fand ich beispielsweise im „Klein- 

gedruckten“ des Formulars des Blutspendedienstes der 
Chirurgischen Klinik Heidelberg und des Blutspende- 
dienstes des Universitätsklinikums Freiburg die Einwil- 
ligung des Spenders, er sei in einem solchen Fall mit 

der Weitergabe des Befunds an seinen Hausarzt einver- 
standen. So, meine ich, geht es nicht: Denn eigentlich 

müßten doch die Blutspendedienste den Spender selbst 

über den Befund informieren und ihm dann völlig über- 
lassen, ob und was er — beispielsweise einen Besuch 

beim Hausarzt — zu unternehmen gedenkt. Deshalb 

sollte, wenn man es schon anders machen will, die Ein- 

willigung keinesfalls im „Kleingedruckten“ enthalten 

sein. Wenn der Spender diese Klausel überhaupt liest, 
kann sie bei ihm den Eindruck hervorrufen, er könne 

nur Blut spenden, wenn er mit der Offenbarung des Un- 
tersuchungsergebnisses an seinen Hausarzt einverstan- 

den ist. So ist es aber doch nicht. Die Blutspendedienste 
müssen die Spender vielmehr ausdrücklich darauf hin- 
weisen, daß sie frei entscheiden können, ob ihr Arzt den 

Befund erfährt oder nicht. Der Freiburger Blutspende- 
dienst will meinem Vorschlag folgen; die Äußerung von 

Heidelberg steht noch aus. 

—- Spendername auf Blutkonserve 

Blutspendedienste beschriften die fertige Blutkonserve 

in der Regel mit Angaben zur Blutgruppe oder Blutfor- 
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mel und einer laufenden Nummer. Sollte es ausnahms- 

weise einmal nötig sein, ist auf diese Weise möglich, die 
näheren Umstände der Herstellung der Blutkonserve und 

den Namen des Spenders zu ermitteln. Allein das Tübin- 
ger Institut für Anaesthesiologie und Transfusionsmedi- 
zin macht es anders: Es beschriftet die fertige Blutkon- 

serve mit dem Namen des Spenders und seinem Geburts- 
datum. Die so gekennzeichneten Blutkonserven gibt es 

an verschiedenste medizinische Einrichtungen. Auf diese 
Weise erfahren deren Mitarbeiter — also eine von vorn- 
herein gar nicht absehbare Zahl — ohne Grund die Per- 

sonalien des Spenders. Gewiß ist es nicht ehrenrührig, 
daß jemand Bescheid weiß, daß eine bestimmte Blut- 
konserve etwa vom 25jährigen Herrn Fischer stammt. 

Aber erforderlich ist dies sicher nicht und ebensowenig 
mit dem Arztgeheimnis zu vereinbaren. Es reicht völlig 

aus, die Blutkonserven so zu kennzeichnen, daß man im 

Ausnahmefall den Namen des Spenders ermitteln kann. 
Dem Tübinger Institut leuchtet dies noch nicht so recht 

ein, obwohl die anderen Blutspendedienste damit doch 
gut fahren. Es will noch juristischen Rat einholen. 

— Der zentral erfaßte Spender 

Blutspendedienste aus dem ganzen Bundesgebiet melden 

dem Tübinger Institut für Anaesthesiologie und Trans- 
fusionsmedizin Spender, deren Blut in einem aufwendigen 
Verfahren nach HLA-Bestandteilen typisiert wurde. Sol- 

ches besonders typisiertes Blut benötigt die Medizin bei 
Transplantationen und spezifischen Zellübertragungen. 
Damit jede Universitätsklinik oder andere medizinische 

Einrichtung im Bedarfsfall möglichst rasch erfahren 
kann, wo solches Blut vorhanden ist, begann das Tübin- 
ger Institut schon vor Jahren mit dem Aufbau seiner 

zentralen Datenbank über solche Blutspender. Blutspen- 
dedienste aus dem ganzen Bundesgebiet melden ihm in- 

zwischen ihre HLA-Spender. Das Meldeverfahren, das 

die zentrale Datenbank inzwischen auf ca. 20 000 gespei- 
cherte HLA-Spender anwachsen ließ, hatte nur einen 
Haken: Die Spender wußten in der Regel von ihrer zen- 
tralen Erfassung in Tübingen nichts. Wer beispielsweise 

bei den Blutzentralen des Universitätsklinikums Frei- 

burg und Katharinenhospital Stuttgart Blut spendete, er- 
fuhr nicht und mußte auch nicht damit rechnen, daß sein 

Name nach Tübingen geht und er dort im Computer 

landet. Weder das Arztgeheimnis noch die Bestimmun- 

gen des Landesdatenschutzgesetzes beachtete man hier 
ausreichend. Der Stuttgarter und Freiburger Blutspende- 

dienst waren auf meine Erläuterungen hin rasch bei der 
Hand, ihre Meldeverfahren zu ändern. Auch das Tübin- 
der Institut erklärte sich erfreulicherweise bereit, alle 

meldenden Blutspendedienste im Bundesgebiet zu infor- 
mieren, daß solche Meldungen nur mit Einwilligung der 
Spender zulässig sind. 

— Spenderdaten an Privatlabor 

Auch die Städtischen Krankenanstalten Karlsruhe prak- 

tizierten ein mit dem Arztgeheimnis und dem Landesda- 
tenschutzgesetz nicht zu vereinbarendes Verfahren. Ihr 

Blutspendedienst wählte nach dem Zufallsprinzip täglich 
einen Spender aus und sandte ohne dessen Wissen seine 
mit Namen und Geburtsdatum gekennzeichnete Blutpro- 
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be an ein Karlsruher Labor. Nach dem wenigen, was 

ich trotz mehrmaligen Fragens von den Verantwortlichen 
erfahren konnte, untersuchte dieses Labor die Proben 

auf die sog. HLA-Antikörperzusammensetzung, speicher- 
te die Namen der Spender und Laborwerte im Computer 
und meldete die Ergebnisse der Laboruntersuchungen 

an den Blutspendedienst Karlsruhe. Ob, wie lange und 
zu welchem Zweck das Institut die Spenderdaten spei- 

cherte, konnte man mir nicht sagen; es gäbe über die 
Zusammenarbeit keine schriftliche Vereinbarung. Das 
merkwürdige Verfahren ist inzwischen eingestellt. 

2.3 Aufbewahrung von Blutspenderdaten 

Wer einmal drin ist, kommt so schnell nicht wieder heraus. 

Mit dieser kurzen Formel könnte man die Aufbewahrung 

der Spenderdaten durch die Blutspendedienste charakteri- 
sieren. Daß sie die Daten ihrer Dauerspender in ihrer Spen- 

derdatei nicht löschen, leuchtet ein. Was aber geschieht mit 
denen, die nur einmal spenden wollten, ihre Spendertätig- 

keit eingestellt haben oder für eine Spende aufgrund der 

eısten ärztlichen Untersuchung oder Laboranalyse nicht in 
Frage kommen? Die Praxis war bis auf den Blutspendedienst 
des Heidelberger Instituts für Immunologie überall ähnlich: 

— Der Blutspendedienst des Universitätsklinikums Frei- 
burg führte eine Kartei der „archivierten“ Spender, die 
bis 1958 zurückging. In einem Schränkchen fanden sich 
auch noch EDV-Disketten aus der Computerfrühzeit mit 
Spenderdaten. Man erklärte zwar, daß man schon seit 
langem für diese Alt-Disketten keine Verwendung mehr 

habe; an eine Vernichtung hatte man jedoch nicht ge- 

dacht. Inzwischen holte man dies nach. 

— In den Städtischen Krankenanstalten Karlsruhe und bei 
der Blutbank der Chirurgischen Klinik Heidelberg hatte 

man sich ebenfalls noch wenige Gedanken über die Ver- 
nichtung alter Karteikarten gemacht. Sie kamen in der 

Regel in einen verschlossenen Lagerraum. 

— Im Tübinger Institut für Anaesthesiologie und Transfu- 
sionsmedizin verfuhr man gleichfalls nach dem Prinzip, 

wer einmal mit uns Kontakt hatte, den speichert der 

Computer auf Dauer. Auf unsere Fragen nach dem Grund 
hieß es, man brauche die Daten so lange, um kontrollie- 

ren zu können, ob ein früher schon einmal aus medizini- 

schen Gründen abgewiesener Bewerber einen erneuten 
Spendeversuch startet und dabei seine schon einmal 
festgestellte Ungeeignetheit verschweigt. 

Diese Praxis befriedigt nicht. Ich forderte alle Biutspende- 

dienste auf, die Aufbewahrungszeiten nach folgenden Ge- 
sichtspunkten neu zu regeln: Die Daten ungeeigneter Spen- 

der und solcher Personen, die nicht mehr für eine Spende 

bereitstehen — etwa, weil sie verzogen sind —, sind grund- 

sätzlich nach Ablauf von 10 Jahren zu löschen oder zu- 

mindest für jede weitere Nutzung zu sperren. Diese 10- 

Jahresfrist ergibt sich aus der in $ 11 der ärztlichen Be- 

rufsordnung festgelegten Dokumentationsfrist und den vom 

Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer und vom 
Bundesgesundheitsamt herausgegebenen Richtlinien zur 

Biutgruppenbestimmung und Bluttransfusion. Während die 

meisten von mir angesprochenen Blutspendedienste die
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Aufbewahrung nunmehr so handhaben wollen, meint das 

Tübinger Institut für Anaesthesiologie und Transfusions- 
medizin, ungeeignete Spender sollten weiterhin 30 Jahre 

gespeichert bleiben. Diese Argumentation überzeugt für die 

ganz überwiegende Zahl der Spender nicht. Denn selbst 
wenn einmal der sehr unwahrscheinliche Umstand eintre- 

ten sollte, daß ein ungeeigneter Spender nach mehr als 

10 Jahren versucht, den Blutspendedienst über seinen frü- 

heren Ausschluß als Spender zu täuschen, kann dies jeden- 
falls dann keinen Schaden anrichten, wenn sich der krank- 

hafte Befund bei der auf jeden Fall erfolgenden erneuten 
Voruntersuchung wiederum nachweisen läßt. Ob es, wie 

Tübingen geltend macht, einige wenige Sonderfälle gibt, 
wo dieser erneute Nachweis nicht gelingt, ließ sich bisher 
noch nicht endgültig klären. 

3. Studentenwerke 

Neun Studentenwerke in Baden-Württemberg kümmern sich um 

Dinge, die mit dem Studium nicht direkt zu tun haben, gleich- 

wohl aber aus dem Studentendasein nicht wegzudenken sind. 
Sie sorgen beispielsweise für die Verpflegung der Studenten 
in der Mensa, vermieten die Zimmer der Studentenwohnheime 

und gewähren Ausbildungsförderung. Kritische Fragen von Bür- 

gern nach dem Umgang der Studentenwerke mit Studenten- 

daten waren Anlaß, mich diesem Komplex näher zu widmen. 
Das Studentenwerk Freiburg bot sich für eine Kontrolle ge- 

radezu an, weil es ein computerunterstütztes Verfahren bei der 

Verwaltung von Wohnheimplätzen einsetzt, das als Pilotpro- 

jekt für die übrigen Studentenwerke dienen soll. Leider ge- 

staltete sich die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des 
Studentenwerks Freiburg nicht einfach. 

3.1 Kontrolle mit Hindernissen 

Am Anfang standen unvollständige und widersprüchliche 
Aussagen des Studentenwerks, ob und welche Studenten- 

daten es automatisiert speichert. Konnte man dies noch als 
Panne entschuldigen, die bei jeder Verwaltung vorkommen 

kann, wurde die Angelegenheit zum Ärgernis, als sich meine 

Mitarbeiter vor Ort umschauen wollten. Zu Beginn des 

Kontrollbesuchs gab es als Begrüßung den Einwand des Ge- 

schäftsführers, das Studentenwerk unterliege nicht der Kon- 

trolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Den Hin- 

weis auf die gesetzliche Regelung, wonach das Studenten- 

werk als Anstalt des öffentlichen Rechts unzweifelhaft zu 

den im Landesdatenschutzgesetz genannten öffentlichen 
Stellen zählt, die der Aufsicht des Landes und damit meiner 

Kontrolle unterstehen, akzeptierte man nur unter dem Vor- 

behalt „der weiteren rechtlichen Prüfung“. Während des 
Besuchs nahm die Kooperationsbereitschaft leider nicht zu. 

Da wurde etwa ein Angestellter, der gerade bereitwillig zur 

Beantwortung von Fragen meiner Mitarbeiter ansetzte, mit 

nachdrücklicher „Fürsorge“ vom Geschäftsführer darüber 

belehrt, er wolle doch sicherlich jetzt gerade zum Mittag- 

essen gehen und hätte deshalb gewiß gar keine Zeit, unsere 
Fragen zu beantworten. Trotz dieser Hindernisse konnten 

wir die Prüfung der Datenverarbeitung beim Studentenwerk 

schließlich zu Ende bringen. Dabei fand sich einiges, was 
geändert werden muß. 
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3.2 Wie kommt der Student an einen Wohnheimplatz? 

Das Studentenwerk Freiburg verwaltet wie die anderen 

Studentenwerke auch Studentenwohnheime. Wer dort ein 

Zimmer mieten will, muß einen umfangreichen Bewerber- 
fragebogen ausfüllen. Der Student muß neben zahlreichen 

Angaben über seine Person auch seine eigenen und zugleich 

die finanziellen Verhältnisse seiner Eltern detailliert auf- 

listen. Unter anderem wird er gefragt nach 

— den einzelnen Leistungen, die er aus öffentlichen Mit- 

teln bezieht (z. B. Leistungen nach dem Bundesausbil- 

dungsförderungs- und Bundesversorgungsgesetz oder aus 

Waisenrente), 

— scinen privaten Einkünften, wobei die Höhe der Zuwen- 

dungen seines Unterhaltsverpflichteten und Ehegatten 

und die eigenen Arbeitseinkünfte anzugeben sind, 

— der Höhe des Einkommens und der genauen Berufsbe- 
zeichnung von Vater, Mutter und Ehegatten, 

— der Zahl der Geschwister mit Angabe, ob diese vom 

Elternhaus noch finanziell abhängen. 

Dazu ist aus der Sicht des Datenschutzes zu sagen: Gegen 

das Prinzip des Studentenwerks, bei der Zimmervergabe 

finanziell schlecht gestellte Studenten zu bevorzugen, ist 

gewiß nichts einzuwenden. Dafür — aber auch nur inso- 

weit — darf es detailliert nach den finanziellen Verhält- 

nissen fragen. Gibt ein Student jedoch von vornherein an, 

sein Einkommen liege über der „Bedürftigkeitsgrenze*, ist 

klar, daß er nur zum Zuge kommen kann, wenn das Studen- 

tenwerk alle Studenten mit geringem Einkommen schon 

untergebracht hat und trotzdem noch Zimmer frei sind oder 

aber im Laufe des Semesters plötzlich frei werden. Trotz- 

dem beharrte das Studentenwerk zunächst darauf, auch 

weiterhin in solchen Fällen vom Studenten detaillierte Aus- 

kunft über seine finanziellen Verhältnisse zu verlangen: Es 

will, daß solche Studenten beispielsweise ohne Grund offen- 

baren, daß der Vater Rechtsanwalt oder Chefarzt ist und im 

Jahr 100 000 oder 200000 DM verdient, die Mutter Unter- 

nehmerin ist und entsprechendes mehr. Erst auf meinen 

weiteren Vorstoß zeigte das Freiburger Studentenwerk 

erste Einsicht: es will die geforderte Änderung seines Ver- 

fahrens nun doch näher bedenken. 

3.3 Auskünfte des Amts für Ausbildungsförderung 

In manchen Fällen waren dem Studentenwerk Freiburg nicht 

einmal die detaillierten Auskünfte finanziell schlecht ge- 

stellter Bewerber genug. Dem, der keine plausiblen An- 

gaben über seine Einkünfte aus Ausbildungsförderung mach- 

te, konnte passieren, daß der Sachbearbeiter eben mal Aus- 

künfte bei seinem Kollegen im Amt für Ausbildungsförde- 

rung einholte. Dieses Vorgehen ist mit dem Sozialdaten- 

schutz unvereinbar. Denn das Amt für Ausbildungsförde- 

rung muß seine BAföG-Akten gegenüber anderen Abtei- 

lungen des Studentenwerks grundsätzlich geheimhalten. Ob- 

wohl das Amt für Ausbildungsförderung und die Wohn- 

heimverwaltung unter dem gemeinsamen Dach „Studenten- 

werk“, vereint sind, darf es keinen Austausch von Sozial- 

daten für Zwecke der Wohnheimverwaltung geben. Unbe- 

nommen bleibt den Studentenwerken, in Zweifelsfällen die 
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Studenten aufzufordern, ihre Angaben nachzuweisen. Das 

Studentenwerk Freiburg will dies alles bislang nicht ein- 
sehen. Seine Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Ausbil- 

dungsförderung, teilte zunächst meine Ansicht und sagte zu, 
dafür zu sorgen, daß die Studentenwerke in Zukunft durch- 
weg korrekt verfahren. Inzwischen ist seine so begrüßens- 

wert klare Position etwas ins Wanken geraten: es will alles 
noch einmal mit den Geschäftsführern der Studentenwerke 

besprechen, Zu hoffen bleibt, daß es dahei zu seiner anfäng- 
lichen Haltung zurückfindet. 

3.4 Mängel in der Datensicherheit 

Wer die Hürden des Bewerbungsverfahrens erfolgreich 
durchlaufen hat und Mieter eines Zimmers im Studenten- 
wohnheim ist, kommt mit einer Vielzahl von Daten in dessen 
Computer; er wird, wie es so schön heißt, „computerunter- 

stützt verwaltet“. Das Freiburger Studentenwerk testet das 

dafür zur Verfügung stehende EDV-Programm als Pilot- 

anwender für die anderen Studentenwerke. Es hatte, wie 
sich bei unserer technischen Prüfung herausstellte, eine 
ganze Reihe von Mängeln, die ich nach $ 18 Abs. 1 LDSG 
beanstanden mußte. Beispielhaft seien aufgezählt: 

— Unwirksamer Paßwortschutz 

Paßwortschutz macht nur einen Sinn, wenn jeder Mit- 

arbeiter, der auf die EDV-Verfahren zugreifen kann, ein 

anderes Paßwort hat und dieses zudem häufig wechselt. 
Das Studentenwerk Freiburg „schützte* seine Program- 

me der Wohnheimverwaltung nur durch ein Paßwort, 

das für alle Mitarbeiter gleich war und das es seit der 
Einführung des Verfahrens am 1. Januar 1985 bis zum 
Kontrollbesuch am 15. Mai 1985 unverändert ließ. Man 
wußte nicht einmal, wie es zu ändern war; der Herstel- 

ler der Programme hatte dies noch gar nicht mitgeteilt. 

— Fehlendes Datenträgerverzeichnis 

Zum Abbuchen der Mietzahlungen tauscht das Studenten- 

werk Freiburg mit der Bad.-Württ. Bank Disketten aus. 
Um Unregelmäßigkeiten im nachhinein prüfen zu können, 

muß man Nachweise führen, wer, wann weiche Disketten 

hatte. Die dafür erforderlichen Aufzeichnungen fehlten. 

— Fehlerprotokollierung 

Treten beim Einsatz von EDV-Programmen Fehler auf, 
muß man diese schriftlich festhalten, den Programmher- 
steller verständigen und auf ihre Beseitigung achten. 
Anders das Studentenwerk: es begnügte sich bei einem 
Fehler lediglich mit dem Versuch, den Programmlauf 
gleichwohl zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. 

Maßnahmen, den Fehler statt bloß zu umgehen, richtig 
zu beseitigen, unternahm es in der Regel nicht. 

— Unvollständige Dokumentation 

Jedes EDV-Verfahren ist präzise zu beschreiben. Dazu 
gehört die Dokumentation aller Datenarten, die gespei- 
chert werden sollen, und der vorgesehenen Datensiche- 

rungsmaßnahmen, Auch daran fehlte es in Freiburg. 
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Bis auf die unvollständige Dokumentation, die spätestens 

nach Abschluß der Testphase in Ordnung zu bringen ist, 
sollen inzwischen, wie mir das Studentenwerk mitteilte, 

die Mängel bei der Datensicherheit behoben sein. 

4. Was im ärztlichen Attest über einen erkrankten Kandidaten 

stehen darf 

Einige Aufregung gab es wegen des Erlasses des Ministeriums 

für Wissenschaft und Kunst vom 1. Juli 1985 zum Rücktritt von 
einer Fachhochschulprüfung aus Gesundheitsgründen. Studen- 

ten wandten sich an mich; einzelne Ärzte und der Präsident 
der Landesärztekammer protestierten; Landtagsabgeordnete 

brachten im Landtag einen Antrag ein, den Erlaß zurückzu- 

ziehen. Was war geschehen? Das Ministerium hatte den Fach- 
hochschulen empfohlen, den Studenten per Aushang am schwar- 
zen Brett bekanntzugeben, wie ein ärztliches Zeugnis über die 
Prüfungsunfähigkeit eines erkrankten Kandidaten auszusehen 
hat. Wörtlich war darin zu lesen: „Für ein ärztliches Zeugnis 

ist zu fordern, daß es die volle Anamnese des Patienten, die 

Diagnose (angewendete Untersuchungsmethoden und Schluß- 

folgerungen aus Anamnese und Untersuchungsergebnis) so- 

wie die Art der Behandlung wiedergibt“. Im Klartext hieß dies, 
daß sich jeder Student, der wegen Krankheit von einer Prü- 

fung zurücktreten will, vor dem Prüfungsausschuß quasi „bis 
aufs Hemd” ausziehen müßte. Relativ rasch war geklärt: diese 
Anforderungen ließen sich nicht aus dem maßgeblichen $ 14 
Abs. 2 der Verordnung über die Prüfung an Fachhochschulen 

ableiten. Dort ist die Sache nämlich so geregelt: 

— Will ein Student einer Fachhochschule von einer Prüfung 

zurücktreten, muß er dem Prüfungsausschuß unverzüglich 

seine Gründe schriftlich mitteilen und diese glaubhaft ma- 
chen. Was heißt dies? Glaubhaftmachen ist im Rechtssinne 

weniger als Nachweisen. Ein Mittel der Glaubhaftmachung 
ist stets die eigene Erklärung des Kandidaten. Hinzukommen 

muß nach $ 14 Abs. 2 der Verordnung die „ärztliche Beschei- 

nigung über die Prüfungsunfähigkeit“. An ihren Inhalt sind, 

wie schon der Wortlaut zeigt, keine hohen Anforderungen 

zu stellen. Andererseits kommt schon der schlichten Beschei- 
nigung des Arztes über die Prüfungsunfähigkeit ein hoher 

Stellenwert zu, weil sie der Arzt als Außenstehender und 

zudem Sachverständiger abgibt. Kann der Prüfungsausschuß 

in Zusammenschau dieser Bescheinigung, der vom Kandida- 

ten vorgetragenen Tatsachen oder den äußeren Umständen 

der Erkrankung keinen vernünftigen Zweifel an der Triftig- 

keit des Grundes haben, dann muß er es damit bewenden 

lassen. Es besteht keinerlei Anlaß, in solchen Fällen vom 

Kandidaten auch noch eine ärztliche Bescheinigung über 

weitere Details seiner Erkrankung zu verlangen. Kurzum: 

Das geltende Recht erlaubt nicht, im Falle eines Rücktritts 

aus Krankheit schematisch ein ärztliches Zeugnis mit voller 
Anamnese, Diagnose und Art der Behandlung zu fordern. 

— Natürlich wird es immer wieder Einzelfälle geben, in denen 
der Prüfungsausschuß wegen besonderer Umstände Zweifel 

haben kann, ob das Urteil des Arztes über die Prüfungsun- 

fähigkeit tatsächlich gerechtfertigt ist. Auch dann aber ist 

nicht Schematismus, sondern Augenmaß am Platz: Der Prü- 
fungsausschuß muß je nach Sachlage bei den Anforderungen 

an die ärztliche Bescheinigung differenzieren und stets das 

für den Kandidaten schonendste Vorgehen wählen. Das kann 

je nachdem ein amtsärztliches Zeugnis, eine etwas detaillier- 
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tere Darstellung des Arztes, welche Auswirkungen der 

Krankheit den Kandidaten gerade an der Ablegung der Prü- 
fung hindern, ja im Extremfall selbst einmal ein so umfang- 

reiches Attest sein, wie es das Ministerium in seinem Erlaß 

vom 1. Juli 1985 generell forderte. Der Schlüssel zu einer ver- 

fassungsgemäßen Praxis liegt in der Orientierung am Einzel- 

fall. Nur dann kann der Prüfungsausschuß den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit beim Eingriff in das allgemeine Per- 

sönlichkeitsrecht der Kandidaten beachten und zugleich das 

Prinzip der Chancengleichheit für alle Prüfungskandıdaten 
wahren. 

Das Ministerium brachte es nicht übers Herz, sich dieser Beur- 

teilung anzuschließen, sondern rang sich lediglich zu einem Teil- 

rückzug auf Raten durch. Zunächst hieß es auf meine erste An- 
frage, zu einem ordnungsgemäßen Zeugnis gehöre „sicher in vie- 

len Fällen nicht die volleKrankheitsgeschichte*. Aufdie Regelung 

des $ 14 Abs.2 der Verordnung für die Prüfung an Fachhoch- 

schulen ging das Ministerium aber nicht weiter ein, sondern zi- 

tierte statt dessen gar nicht einschlägige Bestimmungen aus der 

Verordnung für die Ausbildung und Prüfung der Juristen. In sei- 
ner kurze Zeit später folgenden Antwort auf eine Landtagsan- 
frage räumte es dann ein, der Prüfungsausschuß müsse bei den 
im Einzelfall zu belegenden Tatsachen das Gebot der Verhältnis- 
mäßigkeit beachten. Kurz danach legte es dem Wissenschaftsaus- 
schuß des Landtags den Entwurf eines ergänzenden Erlasses an 

die Fachhochschulen vor, der aber gleichwohl im wesentlichen 

an den alten Positionen festhielt. Ergebnis der Beratungen im 
Landtag, bei denen ich dem Ministerium Formulierungshilfe an- 

bot, war: es überarbeitete seinen Entwurf noch zweimal. Entge- 

gen meinen Einwänden blieb es aber weiter dabei, die medizini- 

schen Befundtatsachen müßten im Zeugnis enthalten sein; aller- 

dings sei der medizinische Sachverhalt je nach Lage des Einzel- 
falls zu beschreiben und müsse „in der Regel nicht die volle 

Krankheitsgeschichte (Anamnese, Diagnose, angewendete Unter- 

suchungsmethode sowie Art der Behandlung)“ enthalten. Ein 
— entscheidender — Schritt des Ministeriums zu einer Einigung 
hat damit noch gefehlt: Das Ministerium hätte auf seine kategori- 
sche Forderung nach Angabe einer medizinischen Befundtatsache 
im ärztlichen Zeugnis verzichten und statt dessen die glaubhafte 
Erklärung des Kandidaten und die schlichte ärztliche Prüfungs- 

unfähigkeitsbescheinigung in der Regel ausreichen lassen müs- 

sen. Vielleicht war dies zu viel verlangt. Es wäre wohl zu deut- 

lich geworden, daß die Verordnung über die Prüfung an Fach- 

hochschulen selbst den Rücktritt ausreichend regelt und der 
erste und alle folgenden Erlasse besser unterblieben wären. 

5. Gerangel um Studenten 

Studenten kosten nicht nur Geld, sie können dem Stadtsäckel 

auch Geld bringen. Früher funktionierte dies so: die Hochschul- 
städte erhielten aus dem Topf des kommunalen Finanzausgleichs 
für jeden Studenten unabhängig davon, ob er bei ihnen seinen 
Hauptwohnsitz oder bloß einen Nebenwohnsitz hatte, einen Kopf- 
betrag. Das Versiegen dieser Einnahmequelle beklagten die 

Hochschulstädte — voran die Stadt Stuttgart —, seit das Land 

ab 1983 im Zuge einer Änderung seiner Berechnungsmethode bloß 

noch für Studenten mit Hauptwohnsitz zahlte. Seitdem brachten 
dem Hochschulort Studenten, die aufs Jahr gesehen den Mit- 

telpunkt ihrer Lebensbeziehungen und damit ihren Hauptwohn- 
sitz in ihrem Heimatort haben, kein Geld mehr. Der Kampf der 

Hochschulstädte und Heimatgemeinden um den Hauptwohnsitz- 

104



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 2540 
  

einwohner begann: ohne das Melderecht immer ausreichend zu 
beachten, versuchten Hochschulstädte des lieben Geldes we- 

gen, Studenten beı sich „einzugemeinden“. Daneben siellten sie 

jedoch auch finanzpolitische Forderungen und argumentierten: 
sie könnten die Belastungen durch die studentischen Einwoh- 

ner nur tragen, wenn sıe auch einen speziellen Sonderlasten- 

ausgleich für die Studenten mit Nebenwohnsitz erhielten. Ein 

monatelanges Gerangel um den Sonderlastenausgleich beglei- 

tete sodann 1985 die Einbringung des Regierungsentwurfs zur 

Änderung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und seine 

parlamentarischen Beratungen. Schließlich standen vor allem 
zwei Lösungsansätze zur Diskussion. Der eine war für den Da- 

tenschutz völlig problemlos: hier sollten die Hochschulstädte 

pro immatrikulierten Studenten einen Pauschalbetrag erhalten. 
Dem anderen — ein Gegenvorschlag der Stadt Stuttgart und des 

Stadtetags — mußte ich aus der Sicht des Datenschutzes ent- 
schieden widersprechen: 

Um herauszufinden, wıe viele Studenten bloß einen Nebenwohn- 

sitz am Hochschulort haben, sah er vor, alle Hochschulen durch 

Gesetz zu verpflichten, den Einwohnermeldeämtern die Namen 

all der Studenten mit Geburtstag und Adresse mitzuteilen, die 
gegenüber ihrer Hochschule die Hochschulstadt als Wohnsitz 

angegeben hatten. Durch einen automatisierten Abgleich dieser 

Daten mit den Melderegistern sollten die Hochschulstädte dann 

die Zahl der Studenten ermitteln, die bei ihnen nur einen Ne- 

benwohnsitz haben. Was sprach dagegen? 

— Eine Weitergabe der Studentendaten von den Hochschulen 

an die Hochschulstädte wäre ein ganz erheblicher Eingriff 
in das informationelle Selbstbestimungsrecht der Studenten. 

Solche Eingriffe lassen sich nicht, wie die Urheber des Vor- 

schlags meinten, mit angeblich größerer Einzelfallgerechtig- 

keit rechtfertigen. Wer die Zahl der Studenten mit Neben- 

wohnsitz kennt, vermag noch lange nicht die tatsächlichen 
Belastungen der Kommunen durch sie genau abzuschätzen. 

Dazu sird d’e Beziehungen der Studenten zu ihren Wohnsitz- 

cgemeinden zu unterschiedlich. Zudem ist Einzelfallgerechtig- 

keit im Finanzausgleich ohnehin unerreichbar; für ihn sind 

vielmehr Typisierung und Pauschalierung charakteristisch. 

—— Nicht stach auch das Argument, die Eınwohnermeldeämter 

der Hochschulstädte wurden über die Studenten nicht mehr 

Informationen erhalten, als sie ohnehin schon haben. Zusätz- 

lich hätten sie erfahren, daß jemand Student der Hochschule 

ist. Eine vergleichbare Angabe muß keine andere Bevölke- 

zungsgruppe der Meldebehörde machen. Die vorgeschlagene 

Regelung hätte deshalb quasi zu einem Sondermelderecht für 

ledige Studenten geführt. Das wiederum geht nicht an, weil 

das Meldegesetz abschließend bestimmt, welche Angaben 
die Meldebehörde erheben darf und welches Verfahren sie 

dabei einzuhalten hat Es will, daß der Bürger seine Angaben 

direkt gegenüber der Meldebehörde macht und die Melde- 
behörde sich nicht hintenherum weitere beschafft. Dazu wäre 

es aber bei dem vorgeschlagenen Abgleich für eine besondere 

Bevölkerungsgruppe, die Studenten, gekommen. 

— Völlig verquer war das Argument der Befürworter, ihr Ver- 

fahren sei sogar besonders datenschutzfreundlich, weil die 

Hochschulstädte dann nicht mehr Anlaß hätien, wegen der 

Frage nach „Haupt- oder Nebenwohnsitz” die Lebensweise 

der Studenten zu erfassen. Hier scheint man völlig aus dem 
Auge verloren zu haben: die korrekte Anwendung des Melde- 

rechts steht nicht zur Disposition der Meldebehörden. De- 
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ren Aufgabe ist vielmehr, seine Vorschriften so anzuwenden, 

wie es dem Willen des Gesetzgebers entspricht und nicht jr 

nach finanziellen Interessen ihrer Stadt. Geschieht dies 

gleichwohl, müßte das Land dem im Wege der Rechtsauf- 

sicht entgegentreten. 

— Beim Datenabgleich hätte es, anders als die Befürworter 

meinten, auch praktische Schwierigkeiten zuhauf gegeben. 

Ich stellte fest, daß einige Hochschulen die Semesteran- 

schrift ihrer Studenten gar nicht kennen und daher der Melde- 

behörde auch nicht liefern könnten. So ist es beispielsweise 

bei der Universität Stuttgart und der Fachhochschule für 
Technik Stuttgart mit zusammen ca. 19000 Studenten. Bei 
weiteren 14 Hochschulen mit ca. 8200 Studenten wäre, da 
sie keine EDV einsetzen, ein automatisierter Abgleich nicht 
möglich gewesen. Sie hätten unter enormem Aufwand ihre 

Studentenkarteikarten einzeln durchschauen und heraus- 
schreiben müssen, welche ledigen Studenten die Hochschul- 

stadt als ihren Wohnsitz angegeben haben. Bei drei weiteren 
Hochschulen mit ca. 3570 Studenten hätte man zudem erheb- 
liche technische Schwierigkeiten mit einem automatisierten 

Abgleich, 

Alles in allem: der vorgeschlagene Datenabgleich hätte zu da- 
tenschutzpolitisch ganz und gar unerwünschten Ergebnissen ge- 
führt und wäre wohl bei den Studenten wegen seiner Undurch- 

sichtigkeit auf wenig Verständnis gestoßen. Ob mein Einsatz 

gegen diesen Vorschlag die ausschlaggebende Rolle spielte, 
weiß ich nicht. Ich jedenfalls bin froh, daß der Landtag diese 

Berechnungsmethode schließlich verwarf und sich für die 

Pauschbetragslösung entschied. 

6. Teil: Gesundheit und Soziales 

1. Krebsregister 

Im April 1985 traf die Landesregierung für das geplante Krebs- 

register eine wichtige Entscheidung: Die Ärzte sollen dem Re- 

gister ihre Patienten, wenn es irgend angeht, anonym und nicht 

mit ihrem vollen Namen und weiteren Identifizierungsdaten mel- 

den. Dazu will sie ihnen, wie mein Amt im Mai 1984 vorschluag, 
einen Verschlüsselungscomputer an die Hand geben. 50 Stück 
stehen inzwischen bereit. Ihre Eignung will das Sozialministe- 
rium 1986 in einem Feldversuch im Raum Tübingen—Reutlin- 
gen erproben. Unter dem Aspekt des Datenschutzes ist dabei 

von Interesse: 

— Der Verschlüsselungscomputer hat die Größe der Tastatur 

einer Schreibmaschine; ein etwa gleich großer Drucker ist 

angeschlossen. Für diese Art von Rechner entschieden sich 

die Experten, damit es die Ärzte und ihre Mitarbeiter mög- 

lichst einfach haben. Zudem könnte dieser Rechner, wenn 

man ihn entsprechend programmiert, nicht nur die Identifi- 
zierungsdaten der Krebskranken verschlüsseln, sondern die 

ganze Meldung des Arztes an das Register ausdrucken. Au- 
Serdem könnte man ihm wichtige aktuelle Informationen für 
die Ärzte zur Diagnose und Behandlung des Krebses einpro- 
grammieren. Kurzum: Der Verschlüsselungscomputer ist et-
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was größer und auch teurer als der zunächst ins Auge ge- 

faßte Taschencomputer; dafür aber vielseitiger verwendbar. 

— Für den anonymen Probelauf, der von Januar bis Dezember 

1986 erfolgen soll, ist wichtig, daß die Verschlüsselung der 

Identifizierungsdaten nicht im Einzelfall dadurch unterlaufen 

wird, daß sich aus den weiteren zu machenden Angaben über 

den Patienten Rückschlüsse auf dessen Identität ziehen las- 
sen. Ich bat das Sozialministerıum, bei der Gestaltung der 

Meldebögen hierauf zu achten. 

Zu hoffen bleibt, daß der Feldversuch dazu beiträgt, neue Wege 

für die epidemiologische Krebsforschung zu eröffnen. 

2. Das Gesundheitsamt 

Gesundheitsämter haben vielfältige Aufgaben. Dabei treffen 
ärztliche Tätigkeit und hoheitliches Handeln in nahezu ein- 

maliger Weise zusammen. Aus diesem Spannungsverhältnis 

ergeben sich immer wieder auch Probleme mit dem Daten- 

schutz. 

2.1 Die schulärztliche Untersuchung 

Die „Schulgesundheitspflege“ ist keine Erfindung unserer 
Tage. Diese staatliche Fürsorgemaßnahme geht vielmehr 
auf eine Zeit zurück, als es noch um die allgemeine ärzt- 

liche Versorgung nicht allzu gut bestellt war. Wer nun 

denkt, wegen des inzwischen erreichten Standards unseres 

Gesundheitssystems würde die Schulgesundheitspflege an 
Bedeutung verlieren, irrt. Auch hier haben die Möglich- 

keiten des Computers einem Bereich der Schulgesundheits- 
pflege, der Schularztuntersuchung, eine neue Dimension ver- 

liehen. Im ministeriellen Amtsdeutsch heißt dies: Ausbau 

der Schuluntersuchung zur „epidemiologisch auswertbaren 
vollständigen Querschnittsuntersuchung einer Jahrgangs- 
kohorte der Gesamtbevölkerung“. Dazu will das Sozialmini- 
sterium die von den Schulärzten festgestellten Befunde, die 
bislang die einzelnen Gesundheitsämter meist auf Kartei- 
karten in unterschiedlicher Weise erfassen, in einer auto- 

matisiert auswertbaren, zentralen Befunddokumentation zu- 

saınmenführen. Nicht zuletzt wegen vermehrter Eingaben 

von Eltern sah ich mir das Verfahren bei der schulärzt- 
lichen Untersuchung näher an. Dabei kam folgendes her- 
aus: 

— Verpflichtung zur Teilnahme an einer schulärztlichen 

Untersuchung. 

Kinder, die vor ihrem ersten Schultag eine Aufforde- 
rung zur schulärztlichen Reihenuntersuchung erhalten, 

müssen daran — entgegen der Auffassung des Sozial- 

ministeriums — nicht teilnehmen. Nach den $$ 91 i. V. m, 

74 Abs. 2 und 3 des Schulgesetzes sind nämlich nur 
Schüler zur Teilnahme an Schulgesundheits- und Schul- 
eignungsuntersuchungen verpflichtet. Kinder, die noch 
keine Schule besuchen, sind aber keine Schüler. Natür- 
lich spricht nichts dagegen, wenn die Eltern mit ihrem 
Kind freiwillig zur Untersuchung kommen, weil so kör- 
perliche und geistige Entwicklungsmängel schon vor 

Eintritt in die Schule festgestellt werden können. Bloß 

verpflichtet sind sie dazu nicht. 
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—- Freiwilligkeit von Anamnesefragen 

Während der Schulzeit besteht die Pflicht, eine ärztliche 

Untersuchung zu dulden. Dazu gehört allerdings nicht, 
umfangreiche Anamnesefragen zu beantworten. So kön- 

nen Schulärzte die Eltern nicht zwingen, Angaben 

« über alle bisher durchgemachten Krankheiten des Kin- 
des und seiner Entwicklungsfortschritte, 

« Erkrankungen der Mutter und Komplikationen wäh- 
rend der Schwangerschaft, 

« „besondere” Krankheiten in der Familie, 

« Alter der Geschwister und 
« Kindergartenbesuch 

zu machen. Die allgemein gehaltene, unpräzise Vorschrift 

des $ 91 des Schulgesetzes erlaubt keinesfalls einen so 
weitgehenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht von 

Eltern und Kindern. Wäre dem nicht so, könnte man mit 
ihr unter Hinweis auf die ärztliche Anamnese fast be- 

hiebige Fragen nach den Lebensumständen und den Fa- 
milienverhältnissen stellen. Kurzum: Die Beantwortung 

von Fragen der Anamnese steht den Eltern frei. 

— Zweck der Schulgesundheitsuntersuchung 

Zweck der Schulgesundheitsuntersuchung ist, gesund- 
heitliche Gefährdungen des einzelnen Schulkindes zu er- 
kennen und seinen Eltern gegebenenfalls zu sagen, daß 

sich eine Behandlung empfiehlt. Die angefallenen Un- 

tersuchungsdaten dürfen die Gesundheitsämter unter 
Wahrung der gebotenen Anonymität für statistische 

Zwecke auswerten. Dabei sollten sie einen Ratschlag 

beherzigen, den das königlich württembergische Ministe- 

rium des Innern in seinem Erlaß vom 15. April 1913 gab: 

„...die Schulärzte haben bei ihrer Tätigkeit sich gegen- 
wärtig zu halten, daß nicht die Gewinnung einer möglichst 
einwandfreien Statistik die Hauptsache ist, sondern, daß 
es vor allem darauf ankommt, solche Maßnahmen vorzu- 
schlagen, die geeignet sind, die der Gesundheit der Jugend 
drohenden Gefahren abzuwenden oder die Gesundheitsver- 
hältnisse des heranwachsenden Geschlechts zu verbessern 
Der Schularzt wird eine um so ersprießlichere Wirksamkeit 
entfalten können, je mehr es ihm gelingt, das Vertrauen 
der Eltern, Lehrer und Gemeindeverwaltungen zu erwerben. 
Nur wenn er sich dieses Vertrauens erfreuen darf, werden 
seine Ratschläge die gehörige Beachtung finden.“ 

Dies alles machte ich dem Sozialministerium deutlich. Es 

wıll nun entgegen seiner früheren Vorstellung die Eltern 

auf die Freiwilligkeit der Anamnesefragen aufmerksam ma- 

chen und geeignete Maßnahmen treffen, daß die Gesund- 
heitsämter nur solche Befunddaten zur zentralen Auswer- 

tung weitergeben, die anonymisiert sind. 

2.2 Die amtsärztliche Untersuchung 

In der Vergangenheit mußten wir uns immer wieder damit 

beschäftigen, wie die Gesundheitsämter beim Erstellen amts- 
ärztlicher Zeugnisse vorgehen sollen. Nicht wenige Bedien- 

stete, aber auch Ärzte der Gesundheitsämter und ich mei- 

nen, es genüge, wenn die Personalbehörde in der Regel nur 

das Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung erfahre. Die 
Personalbehörden argumentieren dagegen anders. Drum 
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2.3 

ist so mißlich, daß es bislang keine befriedigende Rechts- 

vorschrift gibt. Immer wieder hatte das Sozialministerium 
eine solche angekündigt; doch es folgte nichts. Nun scheint 

es anders zu werden. 

Mir liegt eine Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums 

über amtsärztliche Untersuchungen im öffentlichen Dienst 
im Entwurf vor. Sie geht vom Grundsatz aus, daß die Dienst- 

stelle, dıe das amtsärztliche Zeugnis angefordert hat, in der 

Regel nur eine zusammenfassende gutachtliche Beurteilung 
erhalten soll. Bei Einstellungsuntersuchungen soll sie nur 
mıt ausdrucklicher Einwilligung des Probanden Einzelbe- 
funde erfahren können. Damit trägt das Sozialministerium 

meinen, schon im 4. Tätigkeitsbericht dargestellten Uber- 
legungen Rechnung (LT-Drs. 8/4600 S. 93). Gegen verschie- 
dene andere Vorschriften seines Entwurfs mußte ich da- 
gegen Bedenken anmelden: so bezweifle ich, ob es erfor- 
derlich und sinnvoll ist, den Amisarzt zu verpflichten, bei 

jeder amtsärztlichen Untersuchung unterschiedslos eine um- 

fangreiche, standardisierte Familienanamnese zu erheben. 
Es soll zum Beispiel jeder angeben müssen, wann und woran 
seine Großeltern starben. Abgesehen davon, daß viele diese 

Frage gar nicht zuverlässig beantworten können, scheint 

mır insgesamt in der Frage der Familienanamnese ein auf 

den Eınzelfall abgestelltes Vorgehen wesentlich angemes- 

sener. 

Das Sozialministerium ließ auf mein Schreiben vom Sep- 
tember 1985, in dem ich ihm meine Bedenken und Vor- 

schlage vortrug, nichts mehr hören. So weiß ich nicht, ob 

es sie berücksichtigen will. Zu hoffen bleibt dies ebenso 
wie, daß es bald zu einer einheitlichen datenschutzfreund- 

lichen Praxis im Lande kommt. 

Ein sinnloser Meldedienst 

Nicht immer bedenken Gesetzesväter beim Erlaß einer Re- 
gelung ausreichend, ob sie damit auch tatsächlich das er- 

reichen, was sie wollen. Ein Musterbeispiel dafür ist die 

Vorschrift des $ 5 Abs. 4 Nr. 4 des Landesmeldegesetzes. 
Damals — bei ihrem Erlaß — wollte der Landtag etwas 

Gutes tun und den Katastrophenschutz unterstützen. Er ent- 
schied sich deshalb — abweichend vom Regierungsentwurf 
— dafür, daß das Einwohnermeldeamt bei der Anmeldung 

auch danach fragen darf, ob der neue Einwohner in einem 

Heil- oder Heilhilfsberuf ausgebildet ist. Um diese Vorstel- 

lungen des Gesetzgebers in die Tat umzusetzen, verpflich- 

tete das Innenministerium durch verschiedene Vorschriften 

die Einwohnermeldeämter, diese Angaben auch tatsächlich 

zu erheben und den Gesundheitsämtern alle Personen zu 

melden, die die Frage nach der Ausbildung in einem Heil- 
oder Heilhilfsberuf bei der Anmeldung bejahen. Zwar nicht 

alle, aber doch die meisten Gemeinden kamen, wie befoh- 

len, dieser Aufforderung nach. Die Sache hat jedoch einen 
Haken: die Gesundheitsämter wissen gar nicht, was sie mit 

diesen Meldungen anfangen sollen. Da sie aus ihnen nicht 

ersehen können, ob nun der einzelne Bürger speziell eine 

Ausbildung zum Arzt, Zahnarzt, Krankengymnasten, Mas- 

seur etc. absolviert hat, wie lange die Ausbildung zurück- 

liegt und ob er diesen Beruf überhaupt noch ausübt, sind 
die Meldungen für die Gesundheitsämter unbrauchbar. 
Immer wieder sagten sie mir dies. Die Folge davon ist: die 
Gesundheitsämter legen die Meldungen irgendwo ab, Daten- 
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friedhöfe entstanden. Sozialministerium und Innenministe- 

rium, die ich auf die Sinnlosigkeit dieses Meldedienstes auf- 

merksam machte, hatten inzwischen ein Einsehen. Das In- 

nenministerium will die Meldebehörden anweisen, von wei- 
teren Mitteilungen an die Gesundheitsämter abzusehen, und 
bei der nächsten Änderung der Meldeverordnung die Frage 

nach einer Ausbildung in einem Heil- oder Heilhilfsberuf 

auf dem Anmeldevordruck streichen. 

2.4 Die Liste der Medizinalpersonen 

Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg sind in einer 

wenig beneidenswerten Lage, weil die wichtigsten Rechts- 

vorschriften für ihre Arbeit noch aus der Zeit des Dritten 
Reiches stammen. Da damals ganz andere Vorstellungen 

uber die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

herrschten als heute und sich seitdem auch die rechtlichen 

Verhältnisse wesentlich gewandelt haben, stehen sie immer 

wieder vor der Frage, ob bestimmte Regelungen des alten 
Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 

vom 3. Juli 1934 (RGBl. I, S. 351} und der dazu ergangenen 
Durchführungsverordnungen heute überhaupt noch zu prak- 

tizieren sind. Die zwangsläufige Folge solch unzureichender 

Rechtsgrundlagen sind Rechtsunsicherheit und uneinheit- 

liche Praxis. Dies zeigt sich auch an der „Liste der Medizi- 

nalpersonen“, die Gesundheitsämter an sich nach $ ! der 

3. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Verein- 
heitlichung des Gesundheitswesens zu führen haben. 

Schon 1980 stellte ich bei Kontrollbesuchen der Gesund- 

heitsämter fest, daß die einzelnen Ämter bei der Führung 

dieser Listen sehr unterschiedlich vorgehen. Vor allem 
waren sie sich sehr unsicher, welchen Zweck diese Listen 

haben und wie sie an die zu deren Führung notwendigen 
Informationen gelangen können. Dementsprechend unter- 

schiedlich war auch die Intensität, mit der sie sich mit der 

Führung dieser Listen abgaben. Schon damals sagte mir das 
Sozialministerium zu, es werde der Frage nachgehen, ob und 

inwieweit die Gesundheitsämter überhaupt noch an der 
„Überwachung von Medizinalpersonen* mitzuwirken haben 

und ob, wenn ja, dafür eine gesetzliche Meldepflicht 

eingeführt werden soll. Offensichtlich erwies sich diese 

Prüfung als sehr schwierig: sie war 1985 immer noch nicht 

abgeschlossen. Statt dessen sammelten die Gesundheitsämter 

die Daten von Medizinalpersonen in allerdings unterschied- 

lichem Maße munter weiter. Weil inzwischen klar war, daß 

die „Medizinalpersonen“ selbst dem Gesundheitsamt nichts 
melden müssen, wandte sıch eine Reihe von Gesundheits- 

ämter an Krankenhäuser und Kliniken und holte dort Aus- 
künfte über deren Beschäftigte ein, um die Liste der Medi- 

zinalpersonen richtig zu führen. Genau so kann es nicht 
gehen: hiermit greifen die Gesundheitsämter in das informa- 
tionelle Selbstbestimmungsrecht dieser Personen ein, ohne 
dafür gesetzlich ermächtigt zu sein. Eine solche Rechts- 

norın zu schaffen, halte ich, nachdem eigentlich niemand 

so recht weiß, was die „Liste der Medizinalpersonen“ soll, 

für recht problematisch. Ich trug dies alles an das Sozial- 
ıninisterium heran. Es hatte ein Einsehen mit den Gesund- 
heitsämtern und mit den Angehörigen der Berufe des Ge- 

sundheitswesens: es will die Gesundheitsämter jetzt endlich 

anweisen, bis auf weiteres keine Listen über „Medizinal- 

personen“ mehr zu führen. 
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3. Sonderregister über psychisch Kranke beim Einwohnermelde- 
amt 

Als mir eınes Tages eine Bürgerin schrieb, das Einwohnermel- 
deamt von Bad Schussenried führe eine Spezialkartei über 
psychisch Kranke, wollte ich dies zunächst nicht recht glau- 

ben. Doch ein Kontrollbesuch vor Ort belehrte mich eines an- 
deren. 

3.1 Bisheriges Verfahren 

Das Psychiatrische Landeskrankenhaus Bad Schussenried 
meldete alle Patienten, die sich seıt mindestens 6 Mona- 

ten bei ihm aufhalten, auf einer Sammelliste dem Einwoh- 

nermeldeamt Bad Schussenried. Ehe es dies jeweils tat, be- 

fragte es zwar seine Patienten per Vordruck, ob sie sich 
selbst anmelden wollen oder ob es dies für sie tun soll. 
Kreuzte der behandelnde Arzt auf dem Vordruck die Rubrik 
„Patient ist geschäftsfähig, weigert sich aber, die Anmel- 

dung durchzuführen“ an, meidete das Psychiatrische Lan- 

deskrankenhaus diesen Patienten trotzdem. Die Anschrift 

der Patienten gab es jeweils mit „Klosterhof PLKH 1” an; 

andere Personen, z. B. Pfleger und Ärzte, die ebenfalls im 

Psychiatrischen Krankenhaus wohnten, erhielten diesen Zu- 

satz nicht; ihre Adresse lautete korrekt „Klosterhof 1”. 

Die Gemeinde Bad Schussenried speicherte die Daten der 
gemeldeten Patienten mit dem Adreßzusatz „PLKH* in ihrem 
automatisierten Melderegister. Ihr Rechenzentrum — der 
Zweckverband Interkommunale Datenverarbeitung Ulm — 
druckte ihr über jeden Einwohner eine Karteikarte aus. 

Diese stellte die Gemeinde Bad Schussenried in ihr parallel 

zum automatisierten Melderegister geführtes manuelles Mel- 
deregister ein — es sei denn, es war dıe Kartei eines Pa- 

tienten des Psychiatrischen Landeskrankenhauses. Diese 
Ausdrucke, die alle auch den Zusatz „PLKH“ enthielten, 

kamen jeweils in das Sonderregister des Einwohnermelde- 
amts über psychisch Kranke. Ergänzend dazu fuhrte die 

Gemeinde auch noch eine Sonderkartei der verstorbenen 
oder verzogenen Patienten des Psychiatrischen Landeskran- 
kenhauses. 

Nicht genug damit: Die Gemeinde Bad Schussenried und das 

Psychiatrische Landeskrankenhaus verglichen in regelmäßi- 

gen Abständen ihre Datenbestände. Zu diesem Zweck er- 
stellte der Zweckverband Interkommunale Datenverarbei- 

tung Ulm im Auftrag der Gemeinde aus dem automatisier- 

ten Melderegister eine Liste aller gemeldeten Patienten. 
Dies ging recht einfach, weil er bloß die Personen ausdruk- 

ken mußte, deren Adresse mit dem Zusatz „PLKH“ versehen 

war. Das Psychiatrische Landeskrankenhaus ließ sich zu 
diesem Zweck aus seiner Patientenstammdatei eine Patien- 

tenliste ausdrucken. Beide Listen glich man ab. 

Dies alles geschah, weil es angeblich der Gemeinde die 

Verwaltungsarbeit erleichterte. 

3.2 Meine Bewertung 

Das geschilderte Vorgehen verstieß in mehrfacher Hinsicht 

gegen den Datenschutz. 

— Zwar ist das Psychiatrische Landeskrankenhaus nach 

$ 25 Abs. 1 Satz 3 des Meldegesetzes gehalten, Patienten 
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nach 6 Monaten Aufenthalt anzumelden, wenn diese 

selbst wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit dazu nicht 
in der Lage sind. Es muß jedoch dabei den Willen des 

Patienten respektieren. Ist der Patient in der Lage, sich 
anzumelden, tut dies aber nicht, hat das Psychiatrische 

Landeskrankenhaus lediglich die nach $ 19 des Melde- 

gesetzes jedem Wohnungsgeber obliegende Anzeige- 

pflicht. 

Ebenso war nicht korrekt, bei der Adresse der Patienten 

den Zusatz „PLKH* aufzuführen. Dieser Zusatz ist kein 

Teil der Anschrift, sondern lediglich ein Erkennungs- 

merkmal für Patienten. Es geht nicht an, auf diese 

Weise Patienten zu brandmarken. 

— Das Einwohnermeldeamt durfte den Zusatz „PLKH’ 

selbstverständlich nicht im automatisierten Melderegi- 

ster speichern. Erst recht ging wegen des besonderen 
Schutzes, den psychisch Kranke genießen, nicht an, über 
sie Sonderregister anzulegen. 

— Auch der Abgleich der Patientendaten zwischen Psychia- 
trischem Landeskrankenhaus und Gemeinde verstieß 

gegen das Meldegesetz. Ein solcher Abgleich ist dort 
nicht vorgesehen; auch ist er nicht notwendig. Wenn 
das Psychiatrische Landeskrankenhaus die ihm nach 

dem Meldegesetz obliegende Pflicht zur Anmeldung als 

Wohnungsgeber korrekt erfüllt, kann die Gemeinde auch 

ohne solchen Datenabgleich prüfen, ob ihm alle melde- 

pflichtigen Patienten tatsächlich gemeldet sind. 

Auf meine Beanstandungen hin reagierten das Psychiatri- 

sche Landeskrankenhaus und die Gemeinde Bad Schussen- 

ried sehr aufgeschlossen. Die fest:jestellten Mängel sind 

inzwischen behoben: vor allem ist das Brandmal „PLKH“ 

im Melderegister gelöscht; auch gibt es keine Spezialregister 
über psychisch Kranke mehr. 

4. Gesetzliche Krankenversicherung 

Nahezu 90% der Bevölkerung sind berechtigt, Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Des- 

halb ist von besonderem Interesse, wie unsere Krankenkassen 

mit den Daten der Versicherten, Beitragspflichtigen und Lei- 

stungserbringer umgehen. 

4.1 Der Online-Anschluß 

Die Krankenkassen erledigen schon seit längerer Zeit viele 
ıhrer Aufgaben mit Hilfe der automatischen Datenverarbei- 

tung. Dazu nehmen sie in aller Regel die Dienste ihrer Lan- 
desverbände in Anspruch. Diese haben nach $ 414c RVO 
die Aufgabe, ihre Mitglieder unter anderem durch Entwick- 

lung und Abstimmung von Verfahren und Programmen für 

die automatische Datenverarbeitung und den Betrieb von 

Rechenzentren zu unterstützen. Da die gesetzlichen Kranken- 

kassen in großen Mengen sehr sensible Daten von Versi- 
cherten und Beitragspflichtigen verarbeiten, hielten wir für 

nötig, uns durch einen Kontrollbesuch bei einem Landes- 

verband — dem Verband der Ortskrankenkassen Südwest 

— ein Bild vor Ort über dessen Vorgehen zu verschaffen. 

Dieser Verband betreibt in Sigmaringen und in Lahr zwei
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Rechenzentren, Ihnen sind insgesamt 21 Ortskrankenkassen 

aus den Regierungsbezirken Tübingen und Freiburg ange- 
schlossen, Beim Kontrollbesuch stellte sich vor allem fol- 

gende Problematik: 

— In den Rechenzentren kommt das unter der Federfüh- 
rung des Bundesverbandes der Ortskrankenkassen ent- 
wickelte EDV-Verfahren IDVS II zum Einsatz. Dieses 

sieht vor, daß die Daten aller einem Rechenzentrum 

angeschlossenen Kassen in einem gemeinsamen Datenbe- 

stand geführt werden. Jede dem Rechenzentrum ange- 

schlossene Krankenkasse kann auf die meisten Daten 
aller übrigen Krankenkassen direkt zugreifen. So kann 
zum Beispiel die AOK Konstanz unter anderem folgende 

Daten eines bei der AOK Waldshut Versicherten ab- 
fragen: 

— Name, Anschrift, Geburtsdatum des Versicherten, 

— Betriebsnummer des Arbeitgebers, 

-— Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit, 

— Art und Zeitpunkt der ausgestellten Krankenscheine, 

— Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, 

— Krankenhausdaten (u. a. Beginn und Ende der Behand- 

lung), 

— Leistungsart bei Sachleistungen (z.B. Schwanger- 

schaftsgymnastik, Armprothese oder Stützmieder). 

Als Begründung für diesen umfassenden Direktzugriff 

nannte der Verband beim Kontrollbesuch Zweckmäßig- 
keitsüberlegungen. So könnte man auf diese Weise z.B. 
bei einem Wechsel der Kassenzugehörigkeit Vorerkran- 

kungszeiten einfach feststellen; Rückfragen bei der bis- 

herigen Krankenkasse würden sich erübrigen. 

— Dieser Direktzugriff widerspricht dem Sozialgeheimnis 
im Sinne von $ 35 des Zehnten Buchs des Sozialgesetz- 

buchs (SGB X). Nach dieser Bestimmung hat jeder An- 

spruch darauf, daß die einzelnen Sozialleistungsträger 
— sprich Krankenkassen — die Einzelangaben über seine 
persönlichen und sachlichen Verhältnisse als Sozialge- 
heimnis wahren und nicht unbefugt offenbaren. Gerade 
letzteres ist aber der Fall: Denn bei den vom Verband 

der Ortskrankenkassen eingesetzten EDV-Verfahren of- 
fenbart eine Ortskrankenkasse alle Daten, auf die ein 

Direktzugriff besteht, auch den anderen, demselben Re- 

chenzentrum angeschlossenen Ortskrankenkassen. Eine 

solche umfassende Offenbarung ist nicht befugt, weil 
keiner der in den $$ 65 bis 77 SGB X im einzelnen gere- 

gelten Offenbarungstatbestände erfüllt ist. Insbesondere 

sind die Voraussetzungen des $ 69 Abs.1 Nr. 1SGBX 

nicht gegeben. Danach ist nämlich eine Offenbarung von 

Daten nur zulässig, soweit dies tatsächlich zur Erfüllung 
einer Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich 

ist. So ist es aber hier nicht: es steht vielmehr von vorn- 
herein objektiv fest, daß die anderen Ortskrankenkassen 

weitaus die meisten Daten, auf die sie Online zugreifen 

können, nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 
Für eine Ortskrankenkasse können allenfalls einzelne, 

von einer anderen Ortskrankenkasse gespeicherte Daten 
solcher Personen von Interesse sein, die jetzt bei ihr ver- 
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sichert sind. In allen anderen Fällen, in denen ein sol- 

cher Wechsel der Kassenzugehörigkeit nicht stattfand, 
besteht nicht die geringste Notwendigkeit für eine Of- 
fenbarung an andere Ortskrankenkassen. 

In meinem Prüfbericht machte ich den Landesverband Sud- 

west auf diese Rechtslage aufmerksam und forderte ihn auf, 

das den Kassen zur Verfügung gestellte EDV-Verfahren bald- 

möglichst so abzuändern, daß kein Direktzugriff auf Daten 

anderer Krankenkassen mehr besteht. Seine Reaktion war 
bisher jedoch enttäuschend. Er verwies in seiner Antwort 
lediglich darauf, daß es sich bei dem Verfahren IDVS II um 
ein bundeseinheitliches AOK-Programmpaket handele, das 

unter Federführung des Bundesverbands der Ortskranken- 
kassen entwickelt worden sei. Er habe meine Bedenken an 
den Bundesverband der Ortskrankenkassen weitergeleitet. 
Damit macht sich der Landesverband die Sache etwas zu 

leicht. Auch er ist dafür verantwortlich, daß seine Mitglieds- 

kassen nur solche EDV-Verfahren einsetzen, bei denen die 

Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz gewähr- 
leistet ist. Dem kann er sich nicht durch einen Verweis auf 

seinen Bundesverband entziehen. 

4.2 Der Mutterpaß 

Wer Sozialleistungen beantragt, muß dabei regelmäßig 
Nachweise vorlegen. Nicht selten sind dies Urkunden, die 

man aus einem ganz anderen Anlaß erstellte und die deshalb 
auch Informationen enthalten, die den Sozialleistungsträger 

überhaupt nicht zu interessieren haben. Welche Probleme 
mit dem Datenschutz es dabei geben kann, zeigt ein Vor- 

gang bei der Ortskrankenkasse Reutlingen, über den mich 
ein Arzt informierte. Diese Krankenkasse forderte Mütter, 

die nach der Entbindung den in $ 198 RVO vorgesehenen 
Pauschbetrag von 100 DM in Anspruch nehmen wollten, da- 
zu auf, den Mutterpaß vorzulegen. Damit sollten sie nach- 
weisen, daß sie sich den in den Mutterschaftsrichtlinien vor- 

gesehenen Vorsorgeuntersuchungen unterzogen hatten. 

% 198 RVO macht davon die Zahlung des Pauschbetrags ab- 
hängig. 

Muß die Mutter in solchen Fällen überhaupt einen beson- 
deren Nachweis erbringen? — war die erste Frage, die mich 
beschäftigte. Ortskrankenkassen müssen sich — wie alle an- 
deren Sozialleistungsträger auch — keinesfalls alles und 

jedes nachweisen lassen. Vielmehr steht es nach $$ 20, 21 

SGB X in ihrem pflichtgemäßen Ermessen, ob und welche 
Beweise sie zur Ermittlung des Sachverhalts einsetzen wol- 
len. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu be- 
achten: es muß also die durch die Beweiserhebung eintre- 
tende Belastung in einem angemessenen Verhältnis zu dem 

mit ihr angestrebten Zweck stehen. Mißt man den Vorgang 
an diesem Maßstab, so meine ich, reicht es aus, weil es um 

einen relativ geringen Pauschbetrag geht, wenn sich die 

Ortskrankenkasse von der Mutter bestätigen läßt, daß sie 

sich den notwendigen Vorsorgeuntersuchungen unterzog. 
Da der Arzt die einzelnen Untersuchungen der Mutter je- 
weils mit der Krankenkasse abrechnet, dürfte die Wahr- 
scheinlichkeit, daß die Mutter eine unrichtige Versicherung 
abgibt, gering sein. Für ein solches Vorgehen spricht auch, 

daß nach den Feststellungen der Krankenkasse ca. 90 %/, der 
Frauen die Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. 
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Meint man gleichwohl, eine solche Bestätigung durch die 

Mutter reiche nicht, stellt sich die weitere Frage, ob die 
Ortskrankenkasse auf der Vorlage des Mutterpasses beste- 

hen oder ob die Mutter den gewünschten Nachweis nicht 

auch auf andere Weise erbringen kann — etwa durch die 
Vorlage einer Bescheinigung des Vorsorgearztes. Dies ist 

uneingeschränkt zu bejahen: ein Mutterpaß kann nämlich 
eine ganze Reihe sehr sensibler Angaben enthalten, die für 

die Gewährung des Pauschbetrags ohne jede Bedeutung 
sind. Es wäre unverhältnismäßig und damit unzulässig, wenn 
eine Versicherte gezwungen wäre, solche Angaben zu offen- 

baren, wenn sie den Nachweis auf für sie schonendere Art 

und Weise führen könnte. Kurzum: Die Krankenkassen soll- 
ten den Müttern überlassen, welchen Weg sie wählen. 

Die Ortskrankenkasse Reutlingen zeigte Verständnis für 

diese Überlegungen. Sie verzichtete sofort auf die Vorlage 

des Mutterpasses und begnügt sich jetzt mit der Erklärung 

der Mutter, daß sie regelmäßig an den Vorsorgeuntersuchun- 

gen teilnahm. 

Offenbarung von Sozialdaten an Gerichte 

Sozialdaten genießen zu Recht einen besonderen Schutz. 
Sozialleistungsträger müssen sie grundsätzlich geheim hal- 
ten; sie dürfen sie nur unter den Voraussetzungen der $$ 67 
bis 77 des Zehnten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB X) 
Dritten offenbaren. Leider verkennen sie und manche Ge- 
richte, daß sich daraus auch Beschränkungen bei einer Wei- 
tergabe von Informationen an Gerichte ergeben können. 
Die weitverbreitete Ubung von Sozial- und Jugendämtern, 
unterschiedliche Verwaltungsvorgänge in einer Akte zu- 

sammenzufassen, weil sie sich auf dieselbe Person oder 

Familie beziehen, führt allzu oft dazu, daß sie bei Rechts- 

streitigkeiten über Sozialleistungen den Gerichten auch 
Unterlagen vorlegen, die für die Entscheidungsfindung des 
Gerichts völlig unerheblich sind. Darüber hinaus müssen 
Sozialleistungsträger bei Rechtsstreitigkeiten das Sozialge- 
heimnis auch bei ihrem Sachvortrag beachten. Daß dies 
nicht immer geschieht, zeigt folgender Fall: 

Die AOK Schwäbisch Gmünd wollte sich nicht damit abfin- 

den, daß die bisher bei ihr versicherten Mitarbeiter einer im 

Bauhandwerk und Straßenbau tätigen Firma nach deren Auf- 

nahme in die Bauhandwerks-Innung bei der Innungskran- 
kenkasse Schwäbisch Gmünd versichert sein sollten. Sie er- 
hob deshalb beim Sozialgericht Feststellungsklage über die 
Krankenkassenzugehörigkeit gegen dıe IKK Schwäbisch 

Gmünd und machte geltend, die Voraussetzungen für die 
Aufnahme der Firma in die Bauhandwerks-Innung seien 
nicht vorgelegen; deshalb seien die Mitarbeiter der Firma 
nach wie vor bei ihr versichert. Im Rahmen dieses Rechts- 
streits legte die AOK Schwäbisch Gmünd dem Sozialgericht 

eine Lohnsummenliste mit Informationen über die Mitarbei- 
ter der Firma vor. Aus dieser Liste waren Name, Geburts- 

tag, Art der Beschäftigung, Dauer der Beschäftigung im Jahr 

1983 und die ın dieser Zeit erhaltene Lohnsumme jedes Mit- 

arbeiters zu ersehen. Die AOK Schwäbisch Gmünd hatte 

diese Information der Jahresmeldung entnommen, die ihr 

die Firma nach $ 5 der Zweiten Datenerfassungs-Verord- 

nung (2. DEVO) für Zwecke der Sozialversicherung erstatten 
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mußte. Die Vorlage dieser Lohnsummenliste an das Sozial- 

gericht hatte die weitere Folge, daß auch die Mitarbeiter 
der Firma, die am Prozeß als Beigeladene beteiligt waren, 
erfuhren, wieviel ıhre Kollegen im einzelnen verdienen. 

Dieses Vorgehen der AOK Schwäbisch Gmünd mußte ich 
nach $ 18 Abs.1 LDSG aus folgenden Gründen beanstan- 

den: Das Sozialgesetzbuch erlaubt nur, im gerichtlichen Ver- 

fahren Sozialdaten zu offenbaren, soweit dies zur Durchfüh- 

rung des Verfahrens tatsächlich erforderlich ist. Erforderlich 
ist nur, was bei objektiver Würdigung der Rechtslage unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

für die Entscheidung des Gerichts erheblich sein kann. Das 

war die Lohnsummenliste sicher nicht. Für die Entschei- 
dung über die Feststellungsklage war allenfalls bedeutsam, 

welche Berufsgruppen im Betrieb der Firma vertreten sind, 
wie viele Mitarbeiter den einzelnen Berufsgruppen angehö- 

ren und wie sich die Lohnsummen zusammensetzen. Davon 

ging im Grund auch die AOK Schwäbisch Gmünd aus. Al- 

lerdings glaubte sie, gleichwohl zur Vorlage der Lohnsum- 

ınenliste berechtigt zu sein, weil sie damit die Richtigkeit 

ihrer Angaben über die Berufsgruppen beweisen wollte. Dem 

steht entgegen, daß im Verfahren vor dem Sozialgericht der 
Amtsermittlungsgrundsatz gilt und es deshalb in erster Linie 

Sache des Gerichts ist, die erforderliche Sachaufklärung zu 

betreiben, über die Beweisbedürftigkeit der Angaben der 

Prozeßbeteiligten zu entscheiden, die Beweismittel zu be- 

stimmen und gegebenenfalls Beweise zu erheben. Dies 

schließt zwar nicht aus, daß Prozeßbeteiligte von sich aus 

Beweise vorlegen. Zu weit ginge freilich, gewissermaßen auf 

Verdacht zum Beweis für die Richtigkeit eines Parteivor- 

trags Sozialdaten in großem Umfang und von großer Sensi- 
bilıtät zu offenbaren — vor allem dann, wenn der Parteivor- 

trag von den übrigen Prozeßbeteiligten ohnehin kaum zu be- 

streiten ist. Schon der Grundsatz der Verhältnismaßigkeit 
verlangt zunächst abzuklären, ob das Gericht den vorgetra- 

genen Sachverhalt überhaupt für beweisbedürftig hält und, 

wenn ja, welche Beweismittel es als geeignet ansieht. Dazu 
bestand um so mehr Anlaß, als die AOK Schwäbisch Gmünd 

wegen $ 108 des Sozialgerichtsgesetzes damit rechnen muß- 
te, daß diese Sozialdaten allen Verfahrensbeteiligten — 

auch den beigeladenen Mitarbeitern der Firma — bekannt 

werden. 

Die AOK Schwäbisch Gmünd war über meine Beanstandung 

sehr betroffen: Sıe bedauerte den Vorfall, sieht die Rechts- 

lage inzwischen so wie ich und will sie bei künftigen Ver- 

fahren vor Sozialgerichten berücksichtigen. 

4.4 Verhindert der Sozialdatenschutz das Aufdecken von Mani- 

pulationen? 

Hin und wieder werden Befürchtungen laut, der Daten- 

schutz verhindere im Bereich der gesetzlichen Kranken- 

versicherung die gebotene Aufklärung und Ahndung von 
Manipulationen. Daß dem jedoch keineswegs so ıst, zeigt 

folgender Fall: 

Ein Apotheker war in den Verdacht geraten, gemeinsam mıt 

Kassenärzten betrügerische Manipulationen begangen zu ha- 

ben. Daraufhin leitete die Apothekerkammer ein standes- 
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rechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Apotheker ein. 

In dessen Verlauf bat ihr Kammeranwalt die Kassenärztliche 

Vereinigung, ihr die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 

die sie im Rahmen ihrer Ermittlungen gegen die beteiligten 

Kassenärzte gesammelt hat. Die Kassenärztliche Vereini- 

gung wandte sich an mich und wollte meinen Rat. Der sah 

so aus: 

Ich hatte keine Bedenken gegen die Herausgabe dieser Un- 

terlagen. Denn die Bestimmungen zum Schutz des Sozialge- 

heimnisses lassen jedenfalls dann, wenn ein hinreichend 

konkreter Verdacht der betrügerischen Zusammenarbeit zwi- 

schen Kassenärzten und Apotheker besteht, dies zu. Rechts- 

grundlane dafür ist & 69 Abs. 1 Nr.1 SGB X, wonach eine 

Kassenärztliche Vereinigung Sozialdaten offenbaren darf, so- 

weit dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem 

Sozialgesetzbuch erforderlich ist. So war es hier: Die Kassen- 

ärztlichen Vereinigungen haben nämlich nach $ 368n RVO 

unter anderem die Aufrabe, gegenüber den Krankenkassen 

und ihren Verbänden die Gewähr dafür zu übernehmen, daß 

die kassenärztliche Versorgung den gesetzlichen und ver- 

traglichen Erfordernissen entspricht. Zur kassenärztlichen 

Versorrung zählt dabei unter anderem auch die Verordnung 

von Arznei- und Heilmitteln. Folglich ist es eine Aufrabe 

der Kassenärztlichen Vereinigungen, daran mitzuwirken, daß 

Ärzte nur notwendige Arzneimittel verordnen. Im Rahmen 

dieser Aufgaben kann es sehr wohl im Sinne von 8 69 Abs. 1 

Nr.1 SGB X erforderlich sein, Polizei und Staatsanwalt- 

schaft Auskünfte für Zwecke strafrechtlicher Ermittlungs- 

verfahren zu geben. Dies ist allgemein anerkannt. Daneben 

kommt aber auch die Einleitung oder Unterstützung von 

berufsgerichtlichen Verfahren in Betracht. Auch solche Ver- 

fahren können dazu beitragen, daß die Regelungen der 

Reichsversicherunasordnung über die Versorgung mit Arz- 

neimitteln beachtet und die Versichertengemeinschaft vor 

einer unberechtiaten Inanspruchnahme geschützt wird. Dar- 

an vermag auch der Umstand nichts zu ändern, daß sich das 

berufsgerichtliche Verfahren nicht gegen einen Kassenarzt, 

sondern gegen einen Apotheker richtet. Zumindest dann, 

wenn der konkrete Verdacht einer betrügerischen Zusam- 

menarbeit zwischen Kassenarzt und Apotheker besteht, kann 

die Einleitung oder Unterstützung eines berufsgerichtlichen 

Verfahrens gegen den beteiligten Apotheker eine notwen- 

dige Maßnahme zur Erfüllung der Aufgaben der Kassenärzt- 

lichen Vereinigung sein. Auch ein solches Verfahren kann 

dazu beitragen, gemeinsame Manipulationen von Kassen- 

arzt und Apotheker zu unterbinden. Schließlich ist zu be- 

denken: Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind wie die 

Krankenkassen und die Kassenärzte am Gesamtsystem der 

gesetzlichen Krankenversicherung beteiligt. Dieses System 

kann seiner Aufgabe nur gerecht werden, wenn sich alle 

Beteiligten an die dafür bestehenden Regelungen halten und 

gegen Verstöße mit den ihnen zur Verfügung stehenden 

Mitteln vorgehen. Insbesondere haben sie alles zu tun, um 

zu verhindern, daß die Versichertengemeinschaft durch Ma- 

nipulationen geschädigt wird. 
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7. Teil: Der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

1. Personaldatensysteme 

Die Personaldatensysteme der öffentlichen Verwaltung sind 
über ihre ursprüngliche Aufgabe, die Bezüge der Bediensteten 
zu berechnen und auszuzahlen, längst hinausgewachsen. Mit al- 
len Systemen neueren Datums können die Behörden die wich- 
tigsten Aufgaben der Personalverwaltung erledigen, z.B. Beur- 
laubungen, Versetzungen, Beförderungen und Ernennungen ver- 
fügen, Teilzeitbeschäftigung sowie Arbeits- und Dienstjubiläen 
berechnen und — seien es standardisierte, seien es spontan for- 
mulierte — Abfragen und Auswertungen machen. Zwei Perso- 
naldatensysteme — das automatisierte Verfahren zur Unter- 
stützung der personalverwaltenden Stellen der Oberfinanzdi- 
rekion Freiburg (UPS) und das Personal- und Stellenverwal- 
tungssystem am Arbeitsplatz (PSA) für die Universitäten — 
kann man auch bei Bewerbungen einsetzen: sie bestätigen dem 
Bewerber den Eingang seiner Bewerbung, erstellen Ubersich- 
ten zur Vorbereitung der Bewerbergespräche und drucken Li- 
sten der nicht zum Zuge gekommenen Bewerber aus. 

Wer die Personaldatensysteme in der Wirtschaft kennt, mag dies 
als klein, unbedeutend und problemlos abtun: die Reizworte 
„Zeiterfassungssystem, Kantinen- und Tankabrechnungssysiem 
und EDV-Systeme zur Personalentwicklung, -planung und -be- 
treuung mit Schulungsergebnissen und Beurteilungen“ tauchen 
hier nicht auf. Der Eindruck täuscht jedoch: auch einige Perso- 
naldatensysteme der öffentlichen Hand registrieren Beurtei- 
lungsnoten und sind für Zwecke der Personalentwicklung und 
-planung konzipiert. Ein Beleg dafür ist die Reaktion des Kul- 
tusministeriums auf meine — inzwischen erfüllte — Forde- 
rung, seinen Online-Anschluß an die Lehrerdatenbank der Ober- 
schulämter aufzuheben: „Das Ministerium hat ständig eine Viel- 
zahl von Personalentscheidungen aller Art zu treffen, für deren 
Vorbereitung die schnelle Aufbereitung von entscheidungser- 
heblichen Daten unerläßlich ist.“ Kein Wunder also, daß es beim 
Einsatz dieser leistungsfähigen Systeme Probleme gibt. 

1.1 Lehrerdatenbank 

Der Aufbau der Lehrpersonendateien bei den einzelnen 
Oberschulämtern, über die ich schon berichtete, schreitet 
weiter fort. Ein Kontrollbesuch beim Oberschulamt Karls- 
ruhe zeigte, daß das System immer noch nicht ausgereift ist. 

1.1.1 Direktzugriff der Oberschulämter 

Wenn ein Oberschulamt einen Lehrer neu in die Lehr- 
personendatei aufnimmt, erhält er eine Identnummer. 
Gleichzeitig kommt er mit folgenden Daten in die 
Identnummerndatei: 

« Identnummer 

+ Kennzeichen für das Oberschulamt, das den Lehrer 
betreut oder betreute, 

+ Abteilung des Oberschulamts, das den Lehrer be- 
treut oder betreute, 

« Personalnummer des Landesamtes für Besoldung und 
Versorgung ohne Sachgebietsangabe 

« Familienname 

« Vorname 

« Geburtsdatum. 
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Auf all diese Angaben kann nicht nur das Oberschul- 

amt zugreifen, in dessen Bezirk der Lehrer tätig ist. 

Auch die Personalsachbearbeiter der übrigen Ober- 

schulämter können sie „online“ abrufen. Wenig über- 

zeugend war, was das Oberschulamt Karlsruhe beim 

Kontrollbesuch dazu sagte: Man könne damit schnell 

feststellen, ob ein anderes Oberschulamt Personalak- 

ten über den Lehrer führe; auch sei einfacher, bei fehl- 

geleiteten Schreiben an Lehrer ihr jeweiliges Ober- 

schulamt ausfindig zu machen. 

Das kann freilich kein Grund für einen so umfassen- 

den Datenzugriff sein. Weil die Oberschulämter nur 

jeweils für die Lehrer ihres Bezirks zuständig sind, 

lassen ihn die Datenschutzgesetze nicht zu. Ich for- 

derte deshalb im Sommer 1985 das Oberschulamt Karls- 

ruhe auf, den Online-Zugriff umgehend aufzuheben. 

Eine Antwort steht noch aus. 

Berichtigung der gespeicherten Lehrerdaten 

Die in der Lehrerdatenbank über die einzelnen Lehrer 

gespeicherten Angaben sind in der Mehrzahl der Fälle 

unvollständig oder unrichtig. Das Oberschulamt Karls- 

ruhe sagte uns beim Kontrollbesuch im April 1985, daß 

bei ca. 90% aller Lehrer die Zeitangaben über „Be- 

schäftigung“, „Dienststelle der Person“, „Status“ und 

„Funktionen“ nıcht stimmen. Grund dieses erstaunli- 

chen Phänomens ist: alle Oberschulämter entschieden 

sich 1982 beim Aufbau der Lehrpersonendatei dafür, 

bei einigen Zeitangaben, die ihnen das Landesamt für 

Besoldung und Versorgung nicht auf Magnetband lie- 

fern konnte, kurzerhand stets den 1. März 1982 zu spei- 

chern. Praktisch sah das so aus: Eine Lehrerin wurde 

am 8. September 1980 zur Studienassessorin ernannt; 

die Lehrpersonendatei speicherte dagegen als Datum 

ihrer Ernennung den 1. März 1982. Alle Oberschuläm- 

ter sind gegenwärtig dabei, anhand der Personalakten 

die Daten jedes einzelnen Lehrers zu überprüfen und 

erforderlichenfalls zu berichtigen. Weil dies sehr auf- 

wendig ist, werden sie damit kaum vor Mitte 1986 fer- 

tig. Solange aber dürfen die Oberschulämter die fal- 

schen Daten nicht weiter speichern; sie müssen — das 

verlangt $ 27 BDSG — sofort alle unrichtigen Zeitan- 

gaben löschen. Dies forderte ich bereits im Juni 1985 

vom Kultusministerium. Trotz mehrerer Mahnungen hat 

es mir bislang nicht geantwortet. 

Automatisierte Protokolle unerläßlich 

Der Computer des Oberschulamts Karlsruhe kann — 

so meinte das Amt — trotz seiner großen Leistung 

nicht protokollieren, welche Programme wann ablau- 

fen und was sie machen. Um dennoch später wenigstens 

sagen zu können, welche Auswertungen er wann er- 

stellte, führte das Oberschulamt bis zu unserem Kon- 

trollbesuch eine Übersicht von Hand. Diese Verle- 

genheitslösung hat jedoch zwei Schwachstellen: Zum 

einen ist nicht sicher, daß diese Übersichten vollständig 

sind. Zum andern sind sie nicht aussagekräftig genug, 

weil sie die allermeisten Arbeiten mit dem Computer 

nicht erfassen. So ersieht man aus ihnen nicht, wann 

jemand Lehrerdaten kopierte, diese mit anderen Daten 
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abglich oder wann ein Programm diese veränderte, 
Weil man das alles aber auch später noch eindeutig 
feststellen können muß, ist eine exakte Protokollierung 

unerläßlich, Mein Amt erläuterte dem Oberschulamt 
Karlsruhe auch, wie es dies mit dem Standardprogramm 

seines Computers erreichen kann. Leider erfuhr ich 

auch zu dieser Frage noch nichts. 

1.2 PAISY (Personal-Abrechnungs- und administratives Infor- 
mationssystem) 

PAISY ist bekannt als Personaldatensystem, das nahezu 

jede Abrechnungsart — sei es für Krankenhäuser, Waldar- 

beiter oder Musiker — beherrscht und unbeschränkt viele 
Personaldaten verarbeiten kann. Die Stadt Mannheim setzt 

eine auf ihre Verhältnisse abgestimmte Version von PAISY 

ein. Damit kann sie die Bezüge ihrer Beamten, Angestellten 
und Arbeiter abrechnen und dabei unter anderem auch die 

Mieten für Dienstwohnungen oder Mitgliedsbeiträge zur Ge- 

werkschaft einbehalten. Natürlich unterstützt PAISY auch 

das Personalamt auf vielfältige Weise. Dieses äußerst fle- 

xible und daher nicht leicht durchschaubare System ist al- 
lerdings nicht mehr so tüchtig, wenn es darum geht, den 
Datenschutz zu sichern, 

1.2.1 Fehlzeiten 

Die Stadt speichert in PAISY Angaben über Fehlzeiten 
der Bediensteten — z.B. Krankheit, unentschuldigtes 

Fehlen, unbezahlter Urlaub — und faßt sie in Fehlzei- 
tenlisten zusammen. Diese sind aus technischen Grün- 

den allerdings nicht so gestaltet, daß die Stadt damit 
arbeiten könnte; im Gegenteil: sie sind unbrauchbar. 

Man müßte viele dicke EDV-Listen gleichzeitig durch- 

sehen, um den erforderlichen Überblick über die Fehl- 

zeiten zu bekommen. Geeignete Listen kann die Stadt 

derzeit nicht erstellen. Die Speicherung der Fehlzei- 
ten in PAISY geht folglich zur Zeit ins Leere; sie ist 
eine unzulässige Vorratsspeicherung. Ich beanstandete 
deshalb diesen Vorgang und forderte die Stadt auf, die 
gespeicherten Fehlzeiten unverzüglich zu löschen und 

die unbrauchbaren Listen umgehend zu vernichten. 

Letzteres ist geschehen; im übrigen prüft die Stadt 
immer noch die Rechtslage. 

Die Stadt wollte von mir — ungeachtet ihrer gegen- 
wärtigen technischen Schwierigkeiten — wissen, inwie- 
weit es überhaupt angeht, Fehlzeiten automatisiert zu 
verarbeiten. Dazu ist zu sagen: Grundsätzlich darf ein 
Arbeitgeber Fehlzeiten für Zwecke des Dienst- und 
Arbeitsverhältnisses verarbeiten. So kann es für den 
Arbeitgeber von Interesse sein zu erfahren, ob und 
— bejahendenfalls — in welchem Umfang Erkrankun- 
gen von Mitarbeitern auf betriebliche Ursachen — z.B. 
die Gestaltung der Arbeitsplätze oder Umwelteinflasse 
— zurückzuführen sind. Auch muß der Dienstherr un- 
ter Umständen wissen, wann und wie oft ein Mitar- 
beiter krank ist, um zu verhindern, daß er einen Ar- 
beitsplatz erhält, dessen gesundheitlichen Anforderun- 
gen er nicht gewachsen ist. Andererseits darf das au- 
tomatisierte Verarbeiten von Fehlzeiten nicht dazu 
führen, daß eine „Jagd” auf häufig erkrankte Mitar- 
beiter stattfindet. 
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1.2.2 Sperren von Personaldaten 

Sobald die Stadt PAISY so ändert, daß es geeignete 

Fehlzeitenlisten erstellt, steht sie vor einem neuen 

Problem: Ihre PAISY-Version kann offenbar Fehlzei- 
tendaten nicht, wie es das Datenschutzrecht fordert, 

sperren. Gerade aber dies müßte geschehen, wenn et- 
wa ein städtischer Arbeiter aus unbekannten Gründen 

nicht zum Dienst erscheint, die Stadt daraufhin „unent- 

schuldigt gefehlt von ... bis ...“ in PAISY speichert 

und der Arbeiter danach behaupten würde, er hätte 

sich vorher doch entschuldigt, nur sei dies offenbar 

in der Hektik des Geschäfts untergegangen. Man sollte 

meinen, daß die Stadt in solchen Fällen die registrierte 

Information „unentschuldigt gefehlt“ löschen und even- 
tuell statt dessen „entschuldigt gefehlt“ speichern 
könnte. Dies leistet — so ihre Aussage — ihr PAISY 
jedoch nicht. Die Stadt speichert vielmehr die Fehl- 
zeiten im Abrechnungsteil von PAISY als Lohnart mit 

der Folge, daß sie sie wegen dessen Abrechnungssy- 
stematik nicht mehr löschen kann, auch wenn man sie 

gar nicht für die Abrechnung braucht, Die Stadt kann 
sie nur stornieren, indem sie die gleiche Fehlzeit noch 

einmal einträgt — aber mit negativem Vorzeichen, da- 

mit es sich abrechnungstechnisch ausgleicht. Das frei- 
lich ist keine Sperrung oder Berichtigung im Sinne des 
Datenschutzrechts: ließe sich nämlich die Stadt eine 

Liste aller Mitarbeiter ausdrucken, die irgendwann ein- 

mal unentschuidigt fehlten, erschiene auch unser Ar- 

beiter zu Unrecht in dieser Liste. 

1.2.3 Automatisierte Prüfungen unerläßlich 

Wer das Personalrecht kennt, weiß, daß es voll kom- 

plizierter Vorschriften steckt. Der Computer kann zum 

Teil überprüfen, ob sie richtig angewandt werden: er 

vergleicht die Personaldaten miteinander und prüft sie 

auf ihre Plausibilität. Uber 120 mögliche Plausibilitäts- 

prüfungen hat das Personalamt der Stadt Mannheim 
zusammengestellt. Seine PAISY-Version kann jedoch 
nur wenige davon durchführen: nicht einmal kontrol- 

liert es die Datenfelder „Eintrittsgrund”, „Austritts- 

grund“ und „Wiedervorlagegrund*. Das Risiko, daß 

die Stadt viele Personaldaten falsch verarbeitet, ist da- 

her hoch. Nachdem ich die Stadt darauf hinwies und 

die Programmierung dieser über 120 Plausibilitätsprü- 

fungen verlangte, teilte sie mir mit, dies sei ihr man- 

gels Geld und Personal nicht möglich. Sie wolle die 
Risiken anders in den Griff bekommen: ihr Personalamt 
werde sich immer wieder EDV-Listen mit Mitarbeiter- 
daten ausdrucken lassen und diese auf ihre Richtigkeit 
hin von Hand prüfen. Das ist keine akzeptable Lösung: 

Zum einen entstehen dabei große Mengen dicker EDV- 
Listen mit sensitiven Mitarbeiterdaten, die alle sicher 
verwahrt und später vernichtet werden müssen und so- 

mit ein neues Sicherheitsproblem ergeben. Zum andern 

wirkt die manuelle Kontrolle nicht sofort bei der Da- 

teneingabe, sondern erst Tage oder Wochen danach. 
Sie verhindert also im Gegensatz zu der automa- 
tisierten Prüfung nicht von vornherein die Verarbei- 
tung unrichtiger Daten. Zum dritten ist Jie manuelle 

Prüfung anhand von Listen bei weitem nicht so effektiv 
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wie automatisierte Kontrollen. Ich beanstandete des- 
halb deren Fehlen nach $ 18 Abs. 1 LDSG. Eine Antwort 

der Stadt liegt mir noch nicht vor. 

1.3 PSA (Personal- und Stellenverwaltungssystem am Arbeits- 
platz) 

PSA ist ein neues Personaldatensystem für die baden-würt- 
tembergischen Hochschulen. Das Wissenschaftsministerium 

betreute die Entwicklung. Eine Universität erprobte es be- 

reits. PSA soll die Hochschulen unter anderem bei Beru- 
fungs- und Bewerbungsverfahren, Einstellungen, Versetzun- 

gen, Kündigungen, der Stellenverwaltung und Statistik un- 
terstützen. Kaum waren die Pläne für PSA bekannt, wandten 

sich beunruhigte Bürger an mein Amt. So kam es, daß wir 

uns schon während der Entwicklungsphase mit PSA befaß- 
ten. Im wesentlichen ging es um folgendes: 

1.3.1 Umgang mit Bewerberdaten 

Probleme gab es mit Bewerberdaten: 

— Das Wissenschaftsministerium hatte ursprünglich 
vor, auch den Tag der Eheschließung, der Scheidung 
oder des Todes des Ehegatten des Bewerbers zu 

speichern. Dies ging zu weit: Denn der Arbeitgeber 

„Offentliche Verwaltung“ darf ebenso wie jeder pri- 
vate Arbeitgeber Daten von Bewerbern nur erhe- 

ben, soweit er sie zur Entscheidung über die Bewer- 

bung benötigt. Das aber trifft hier nicht zu. 

— Ursprünglich war nicht klar, ob die Hochschulen 
— wie die Datenschutzgesetze fordern — den Be- 
werber über seine Einspeicherung in PSA unterrich- 
ten werden. Ich wies das Wissenschaftsministerium 

auf dieses Erfordernis hin und schlug vor, das Pro- 
gramm so zu gestalten, daß jeder Bewerber nicht nur 
eine Nachricht über die Tatsache der Speicherung, 
sondern auch über ihren Zweck und ihre Dauer er- 
hält. Auch sorgte ich dafür, daß die Hochschulen 

die Daten nicht zum Zuge gekommener Bewerber in 

PSA unverzüglich löschen. 

1.3.2 Fehler beim Einsatz vermeiden 

Kritisieren mußte ich, daß ein Zeit- und Aktivitätenplan 

für den Einsatz des neuen Personaldatensystems bei 
den Hochschulen fehlte. Dies aber fordert $ 8 LDSG 
vormmehmlich aus zwei Gründen: Wenn zum einen die 
Hochschulen nicht lange vor dem Einsatz wissen, wel- 
cher Aufwand auf sie zukommt, können sie sich enorm 

verschätzen und müssen dann eilig das neue System 

irgendwie zum Laufen bringen. Wie leicht man hier ein 
paar Wochen übersieht, zeigt der inzwischen erstellte 
Zeitplan: Er gibt für den einen Teil von PSA 19 und für 
den anderen Teil 17 Wochen als Vorbereitungszeit an. 
Zusammen muß man also über sechs Monate sorgfältig 

vorausplanen. Weil zum andern Planer und Entwick- 
ler von PSA am besten wissen, was die Hochschulen vor 

einem Einsatz des Systems zu tun haben, müssen sie 
ihnen dafür auch einen Plan vorlegen. Wie wichtig dies 
ist, zeigt der mir inzwischen zugegangene „grobe Ak- 
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tivitätenplan“, der 39 Punkte nennt — z.B. Programm- 

test, Programmfreigabe, Regelung des Datenzugriffs und 
Schulung. 

2. Anderungsmittellung über persönliche Verhältnisse 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung fordert Beamte 

auf, die Anderung ihrer persönlichen Verhältnisse per Vordruck 
mitzuteilen. Die Fragen gehen ins Detail: Wer etwa die Geburt 
eines Kindes anzeigt, muß auch erklären, ob das Neugeborene 

ehelich ist. Wer weiß, wie kompliziert die Berechnung der Be- 
züge oder des Kindergeldes ist, bezweifelt nicht, daß hier ge- 

naue Fragen zu stellen sind. Zu Recht zweifeln konnte aber ein 
Lehrer an dem Erlaß des Oberschulamts Tübingen vom 7. Mai 
1985, wonach alle Lehrer dem Oberschulamt je eine Durch- 

schrift ihrer Änderungsanzeigen über ihre persönlichen Ver- 
hältnisse an das Landesamt für Besoldung und Versorgung zu- 

zusenden haben. 

Richtig ist, daß auch das Oberschulamt als Personalbehörde 

wissen muß, ob sich Name oder Anschrift des Lehrers änderten. 

Anders sieht die Sache aber aus bei Angaben, die nur für die 

Berechnung der Bezüge, des Kindergeldes oder der Beihilfen 

im Krankheitsfall erforderlich sind. Sie gehen die Personalver- 
waltung nichts an. Zwar führt diese die Hauptpersonalakten. 
Zu ihnen gehören aber nicht, wie es ausdrücklich in einer Ver- 

waltungsvorschrift des Kultusministeriums heißt, die Besol- 

dungs- und Beihilfeakten. Sie hat allein das Landesamt für Be- 
soldung und Versorgung zu führen. Das Oberschulamt darf des- 
halb von seinen Lehrern keine Angaben wie Beschäftigungs- 

verhältnis des Ehegatten, Geburtsdatum des geschiedenen Ehe- 

gatten, Unterhaltsverpflichtung, Aufnahme von anderen Per- 

sonen in der Wohnung, Ehelichkeit des Neugeborenen, Auf- 

nahme des Kindes in den Haushalt, Kindergeldbezug und Ände- 

rung der Bankverbindung verlangen, weil sie ganz offensicht- 

lich allein für den Bezug von Kindergeld relevant sind. 

Auf meine Intervention hin will das Landesamt für Besoldung 
und Versorgung jetzt seinen Vordruck so gestalten, daß auf 
der Durchschrift für die personalverwaltende Stelle nur noch 
die Angaben zu lesen sind, die diese wirklich benötigt. Das 
Oberschulamt Tübingen dagegen konnte zunächst „nicht erken- 

nen, inwieweit mit dem im Bezug genannten Erlaß Belange des 
Datenschutzes tangiert worden sind“. Ich hoffe, daf sich dies 

noch ändert und es seinen Erlaß entsprechend der Rechtslage 
korrigiert. 

3. Registrieren von Telefondaten 

Das Thema „Registrieren von Telefondaten“ bewegt viele Mit- 
arbeiter des öffentlichen Dienstes und Personalräte. Immer wie- 
der erreichen mich Anfragen, ob es denn zulässig sei, daß ihr 

Dienstherr bei ihren Telefongesprächen nicht nur Datum und 
Uhrzeit eines Gesprächs und die angefallenen Gebühreneinhei- 

ten, sondern auch die angewählte Rufnummer erfaßt. Eine Reihe 

gegensätzlicher Gerichtsurteile führte dazu, daß von einer gefe- 
stigten Rechtsauffassung keine Rede sein kann. So sage ich na- 

türlich den Fragern, wie ich die Dinge sehe, weise jedoch gleich- 
zeitig auf die bestehende Rechtsunsicherheit hin. Ich meine, es 

gilt folgendes zu unterscheiden: 
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3.1 Privatgespräche 

Ich sehe keine Rechtsgrundlage, die erlauben würde, bei 
Privatgesprächen die vollständige Rufnummer des Ge- 

sprächspartners zu speichern. Gleichwohl geschieht dies bei 
den meisten Landesbehörden. Eine solche Vorgehensweise 

ist in der Regel nicht unabweisbar geboten und damit nicht 

erforderlich im Sinne der Datenschutzgesetze: Um die Tele- 

fongebühren für geführte Privatgespräche einziehen zu kön- 

nen, reicht es aus, daß die Abrechnungsstelle Datum und 

Uhrzeit des Gesprächs, die angefallene Gebühreneinheit 

und die angewählte Rufnummer ohne die beiden letzten Zıf- 

fern kennt. Mit diesen Angaben kann sie in aller Regel die 

Gespräche in Rechnung stellen und der Mitarbeiter prüfen, 

ob er das Gespräch tatsächlich geführt hat. 

3.2 Dienstgespräche 

Anders beurteile ich die Rechtslage bei Dienstgesprächen. 
Hier läßt sich durchaus die Auffassung vertreten, daß in die- 

sen Fällen auch dıe Speicherung der Telefonnummeı des 

Gesprächsteilnehmers geboten ist. Denn die Mitarbeiter ha- 

ben auch beim Telefonieren die Haushaltsgrundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Aufgabe ih- 

rer Dienstvorgesetzten ist andererseits, die Einhaltung die- 

ser Grundsätze zu überwachen. Dafür kann die Registrie- 

rung der Telefonnummer des Gesprächsteilnehmers ein ge- 

eignetes und notwendiges Mittel sein. 

3.3 Sonderfällle 

Eine andere Beurteilung erfordern allerdings Dienstgesprä- 

che von Institutionen oder Personen, die eine besondere 

Vertrauensstellung einnehmen. Zu denken ist hier vor allem 

an den Personalrat. Zwar ist selbstverständlich auch der Per- 

sonalrat verpflichtet, bei der Nutzung der Fernsprechanlage 

die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten. Dies darf aber nicht dazu führen, daß durch die 

Registrierung seiner Telefonate seine rechtlich garantierte 

Unabhängigkeit tangiert oder beeinträchtigt wird. Dies aber 

wäre so, wenn Datum und Uhrzeit seiner Gespräche aufge- 

zeichnet würde. Erst recht unzulässig wäre, wenn dazu auch 

noch eine Speicherung der Telefonnummer des Gesprächs- 

partners hinzukäme. Denn auf diese Weise könnte die Dienst- 

stelle kontrollieren, mit wem der Personalrat Kontakt hatte. 

Nicht erlaubt ist auch, bei Dienstgesprächen von Mitarbei- 

tern, die einer besonderen — auch rein behördeninternen — 

Schweigepflicht unterliegen, die Telefonnummer des Ge- 
sprächspartners zu speichern. Dazu zählen vor allem die 

Mitarbeiter von Beratungsstellen im Sinne von $ 203 Abs. 1 

Nr. 4 StGB — also Ehe-, Erziehungs- oder Jugendberater. 
Eine Speicherung und Auswertung dieser Telefonnummern 

wäre nicht mit deren Geheimhaltungspflichten zu verein- 

baren. Der Dienstvorgesetzte könnte dann nämlich erfahren, 
welche Bürger Kontakte mit den Beratungsstellen hatten. 
Das darf er aber kraft Gesetzes nicht. 

4. Die Trennung von Beihilfestelle und Personalstelle 

Wer Beihilfe in Anspruch nehmen will, muß der Beihilfestelle 

Arztrechnungen, Rezepte, Gutachten und ähnliche Unterlagen 
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vorlegen. Auf diese Weise erfährt sıe teilweise sehr detaillierte 

Informationen über den Gesundheitszustand und über persön- 

liche Probleme eines Mitarbeiters. Sie muß deshalb diese Infor- 

mationen geheimhalten und darf sie auch nicht der Personal- 

stelle zur Verfügung stellen. Kommt es bei Personalmaßnahmen 
auf die gesundheitlichen Verhältnisse eines Mitarbeiters an, 

dann kann sich die Personalstelle darüber nur insoweit ein Bild 

verschaffen, als ihr das Beamten- und Tarifrecht dies erlaubt. 

Diese Rechtslage würde geradezu konterkariert, wenn ein 

Dienstherr seine Verwaltung so organisieren würde, daß die- 

selben Mitarbeiter Personalsachen und Beihilfeangelegenheiten 

zu bearbeiten, ja gar zu entscheiden hätten. Mit einer solchen 

Organisation ließe sich nicht verhindern, daß die im Beihilfe- 

verfahren gewonnenen Erkenntnisse über die gesundheitlichen 

Verhältnisse eines Mitarbeiters in Entscheidungen über Perso- 
nalmaßnahmen einfließen. Sie ließe sich deshalb nicht mit den 

Anforderungen vereinbaren, die zum Schutz des informationel- 

len Selbstbestimmungsrechts aller Bediensteten zu stellen sind. 

Das alles, meine ich, sollte eigentlich für jedermann einsichtig 

sein. Leider ist dem nicht so. Bei einer ganzen Reihe von Kör- 

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

bearbeiten dieselben Mitarbeiter Beihilfe- und Personalangele- 

genheiten. Um hier Abhilfe zu schaffen, schlug ich dem Finanz- 

ministerium in meiner Stellungnahme zum Entwurf eines Ge- 

setzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes {LT-Drs. 

9/2434) vor, die Trennung von Beihilfe- und Personalstelle aus- 

drücklich vorzuschreiben, Leider berücksichtigte das Ministe- 
rium bislang meinen Vorschlag nicht. 

Ärztliche Unterlagen über Polizeibeamte 

Ein Polizeibeamter besuchte einen Augenarzt und bekam eıne 

Brille verordnet. Kurze Zeit später stand sowohl in seinem Po- 

lizeiführerschein als auch in seiner allgemeinen Fahrerlaubnis 

der Eintrag: „Der Inhaber dieses Führerscheins muß beim Füh- 

ren von Kraftfahrzeugen die geeigneten Augengläser tragen.“ 

Wie konnte es ohne weiteres Zutun des Beamten zu einer so 

schnellen Reaktion der Behörden kommen? Meine Ermittlungen 

ergaben folgendes: Geht ein Polizeibeamter zum Arzt, so hat 

er in der Regel mit der Abrechnung der Behandlungskosten 
nichts zu tun, weil sie zwischen den Kassenärztlichen Verei- 

nigungen und den zuständigen Polizeidienststellen — der Lan- 

despolizeidirektion, Bereitschaftspolizeidirektion oder Landes- 

polizeischule — erfolgen. Bei der Abrechnung der augenärzt- 

lichen Untersuchung des Beamten nutzte die Landespolizeidi- 

rektion Karlsruhe die ihr vorgelegten ärztlichen Unterlagen 

nicht nur für diesen Zweck, sondern unternahm wegen der 

hierin enthaltenen Informationen über den Gesundheitszustand 

des Beamten im Rahmen „ihrer Fürsorgepflicht“ zur „Gefahren- 

abwehr“ und „zur Arbeitserleichterung für den Polizeibeamten” 
weitere Schritte, So fragte sie zunächst beim behandelnden 

Facharzt nach, ob der Beamte die Brille auch beim Führen ei- 

nes Dienstkraftfahrzeuges tragen müsse. Als sich dies bestätigte, 

unterrichtete sie hiervon das Polizeipräsidium, bei dem der Be- 

amte seinen Dienst tat. Das Polizeipräsidium trug in den Dienst- 
führerschein die Auflage ein und informierte zudem die Füh- 

rerscheinbehörde, die dem Polizeibeamten eine entsprechende 

Auflage erteilte. 

125



Landtag von Baden-Württemberg — 9. Wahlperiode Drucksache 9 / 2540 
  

Zwar müssen Polizeibeamte gut sehen können. Eine so weit- 
reichende Maßnahme des Dienstherren halte ich aber für un- 
zulässig: 

— Die Kassenärztlichen Vereinigungen legen die Arztbeiege, 
Rezepte, Gutachten usw. den Heilfürsorgestellen zur Kosten- 

abrechnung vor. Nur zur Wahrnehmung dieser Aufgabe er- 
halten die Polizeidienststellen also die ärztlichen Unterla- 

gen. Sie dürfen sie deshalb nicht für etwas anderes verwen- 

den. Tun sie dies nicht, greifen sie in das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht der Polizeibeamten ein, Da es hier- 

für an einer Rechtsgrundlage fehlt, ist es ihnen verwehrt, 
Informationen aus dem Heilfürsorgeverfahren anderweitig 
zu verwenden. Sie dürfen nur das tun, was ihnen $$ 53, 54, 

91 und 145 des Landesbeamtengesetzes erlauben. 

— Ebenfalls nicht zu rechtfertigen ist, daß die ärztliche Ab- 
teilung der Polizeidirektion Karlsruhe den behandelnden 
Arzt ohne Wissen des Polizeibeamten um Informationen an- 
ging. Auch hierfür fehlt es an einer gesetzlichen Grund- 
lage. 

Das Innenministerium teilte mir auf meine Anfrage mit, die 
Vorgehensweise der Landespolizeidirektion Karlsruhe sei nicht 
die übliche Praxis: grundsätzlich gingen Informationen aus den 

Heilfursorgeverfahren anderen nichtärztlichen Stellen nicht zu; 
lediglich zur Rechnungslegung würden bestimmte Abrechnungs- 

unterlagen an die Landesoberkassen weitergegeben. Im Einver- 

nehmen mit dem Rechnungshof und dem Finanzministerium 

strebe es aber auch hier an, eine Änderung herbeizuführen. Zu 

hoffen bleibt, daß dies bald geschieht. 

8. Teil: Andere Schwerpunkte 

1. Abschnitt: Die Gemeinde 

Viele Bürger haben mit ihrer Gemeinde Probleme wegen des Da- 
tenschutzes. Was sie alles an mich herantragen, ist nicht immer von 
grundsätzlicher Bedeutung, oft aber gerade für den einzelnen recht 

wichtig. So lag einer engagierten Tierschützerin sehr am Herzen 
zu erfahren, ob der Datenschutz denn wirklich die Stadtverwal- 

tung hindere, ihr zu sagen, an wen die Stadt ihre jungen Braun- 

bären aus dem Tiergehege verkauft habe. Häufiger ging es um 

trockenere Themen: viele Bürger wollen wissen, wann die Ge- 

meinde eine Auskunftssperre im Melderegister eintragen muß; 

Wähler empören sich — und nicht zu Unrecht —, daß ein Kan- 

didat vor der Bürgermeisterwahl mit Hilfe seiner Partei an die 

Anschriften der Wahlberechtigten kam. Der Umgang mit Standes- 
amtsurkunden ist bei allen in der Familienforschung Engagierten 

ein Dauerthema. Auch das öffentlich ausgehängte Aufgebot vor 
der Eheschließung stört viele Bürger nicht ohne Grund. Ein Bür- 

ger bat um Auskunft, ob er zur Planung einer Ortskernsanierung 

der Gemeinde Einzelheiten aus seinen Lebensumständen mitteilen 

muß. Nicht weniger oft fragen die Gemeinden selbst um Rat — 

etwa, was sie bei der Befragung für das Erstellen eines örtlichen 

Mietspiegels beachten müssen. Gerne wollen manche auch Schüt- 

zenhilfe bei kommunalpolitisch heißen Eisen: War es richtig, daß 
ein Oberbürgermeister ein Gerichtsurteil mit Angaben über Grund- 
eigentum und Vermögensverhältnissen namentlich genannter Bür- 

ger ungekürzt im Amtsblatt veröffentlichte? Diese Aufzählung soll 

und kann nur einen schwachen Eındruck von den vielfältigen Pro- 

blemen vermitteln, die es bei Gemeinden mit dem Datenschutz 
gibt. 
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1. Was Kreditschutzorganisationen von Gemeinden über Bürger 
wissen wollen 

  

  

  

  

  

  

  

On | sine 
Nomen 

Straße u. Hausnn.: und 
STUTTGART krma. Anschrift 

Seit 1879 im Dienste Name: genau 
der internationalen a 

Wirtschaft Geschäftszweig: nachpröfen 
Korr.. Pr Beorb.: Stuttgart ab an: 
  

Für die Erledigung dieser Anfrage sind wır selbst termıngebunden. Wir bitten Sie daher um sofortige Rücksendung 
des ausgefüllten Fragebogens. Vielen Dank. 
Ihre Mitteilung erfolgt ohne Verbindlichkeit für $ie und wırd von uns vertraulich behandelt Auch wır bitten Sie um 
diskrete Behandlung unserer Anfrage 

Betr.: nur Firmen und Vertreter 

  Genaue Firmenbezeichnung: 
Rachtsform (Gewerbebetrieb, Einzeikaufmann, oHG, KG, GmbH, GmbH: & Co.KG, AG, Genossenschaft): 
  

Seit wann am Platze? Yon wo zu ng 

Wann und von wem gegründet? 

‚Jetziger Inhaber, Geschaftsführer oder Gesellschafter: 
im Handelsregister eingetragen und wo? 

Oder besteht nur Eintrag ım Gewerberegistar? Seit wann? 

Fabrikation, Großhandel, Einzelhandel oder Vertretung? 
Was wird hergestellt oder gehandelt? fBitte vollständige Angaben) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Wo befindet sich Fabrikationsbetrieb oder Geschäftslokal? (genaue Anschrift)   

  

  Bei Ladengeschäft ungefähre Gröffe und Zahl der Schaufenster 
Bestehen Zweigbeiriebe und wo? 
Wie ıst der Geschäftsgung (sehr gut, gut, mäßig, schlecht)? 
Zohl der Beschäftigten: 
Jahresumsatz: 
‚Anzahl der Kraftfahrzeuge: (welche?) 

  

  

  

  

  

  

Firmen, Privatpersonen, Vertreter und Landwirte 

Vor- und Zuname [bei Frauen auch Mädchenname): 
Beruf und jetzige Tätigkeit: 
Geburtsdatum und Geburtsort: 
Seit warn am Platze wohnhaft? 
Von wo zugezogen? 
Familienstand (ledig, verh., gesch.) und Zahl der Kinder: 
Bei wern und als was beschäftigt? 
Ist Ehefrau berufstätig und wo? 

Allgemeine Beurteilung. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Güterstond:   

Betr.: Firmen, Privatpersonen, Vertreter und Landwirte 

Ist Haus- oder Grundeigentum vorhanden? Wenn ja, wo? {genaue Anschrift)   

  

  ‚Auf wen eingetragen im Grundbuch? 
Wenn Einheitswert nicht bekannt, dann ungefchrer Schötzwert: 
Höhe der Belastung. 
Wenn kein Hausbesitz vorhanden, dann Höhe der Miete (monatlich): 
Wert des Warenlagers: 

Wert der Geschäftseinrichtung. 
Höhe der Außenstände: 
Höhe der Verpflichtungen: 
Wert der Kraftfahrzeuge: 
Bankkredit (Höhe): 
Was ist Ihnen über die Zahlungsweise bekannt (pünktlich, langsam, schlecht)? 
Sind Ihnen ernste Beanstandungen bekannt und welche? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Halten Sie eına Geschäftsverbindung für zulässig? 
Welche Bankverbindungen bestehen? 

Betr.: nyr Landwirte 

Ist der Hof Eigentum oder gepachtet? 
Wieviel ha Eigenland und wıeviel Pachtland? 
Wie wird der Hof bewirtschaftet (gut, mäßig, schlecht)? 
Welches sind dia Hauptanbauprodukte? 

  

  

  

  

  

  

Viehbestand (Schweine, Kühe etc.): 

Welche Maschinen sind vorhanden? 
  

  

  Bemerkungen: 
Fals die ongefragtePorsan oder Firma inzwischen verzogen sein sole, so berichten Se uns bite ausführlich über den, 
was Ihnen bekannt ist, und geben Sie uns die genaue derzeitige Anschrift bekannt. 
Falk in den Verhältnissen eine wesentliche Veränderung eintreten solte, benachrichtigen Sie uns büte sofort. Die Ge- 

bühr vergütenwir ihnen nachträglich
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Nicht wenige Kreditschutzorganisationen wollen die Gemein- 

den als universelles Auskunftsbüro benutzen, wenn sie ihnen 

umfangreiche Fragebögen über Gemeindebürger ins Rathaus 

schicken. Oft wissen die Gemeinden dann nicht so recht, ob und 
was sie jetzt machen sollen. Vorweg sei ihnen gesagt: zur Ant- 

wort verpflichtet sind sie in keinem Fall. Manche Fragen dür- 

fen, aber müssen sie nicht beantworten; andere Antworten dür- 

fen sie Kraft Gesetzes nicht geben. Das ist der Grund, warum es 

für die Gemeinden so schwer ist, sich richtig zu verhalten. 

Eine Stütze mag ihnen sein zu wissen: 

Fragen nach Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Geburts- 

ort, Familienstand, Kinder und Zuzug können sie anhand des 

Melderegisters beantworten. Das Meldegesetz erlaubt den Ge- 

meinden, Auskunfteien und Kreditschutzorganisationen 

« jederzeit Auskunft über Familienname, Vorname, akademi- 
sche Grade und Anschrift einer bestimmten Person zu geben, 

« bei Vorliegen eines berechtigten Interesses zusätzlich auch 
z.B. Tag und Ort der Geburt, Familienstand, Tag des Zu- 
zugs, bisherigen Wohnort mitzuteilen — es sei denn, das In- 

teresse des Bürgers an der Geheimhaltung seiner Daten über- 

wiegt das Auskunftsinteresse. In der Regel hat sie keines, 

wenn sie den Bürger selbst befragen kann. 

Über Firmenbezeichnungen, Rechtsform der Firma, Inhaber, Ge- 

schäftsführer, Zahl der Beschäftigten und die ausgeübte Tätig- 

keit wissen die Gemeinden Bescheid, weil sie Gewerbeanzei- 

gen erhalten und Gewerbekarteien erstellen. Ob sie daraus Aus- 

kunft geben dürfen, beurteilt sich, da spezielle Rechtsvorschrif- 

ten fehlen, wie folgt: Die Gemeinde darf dies nur tun, wenn sie 

damit nicht schutzwürdige Belange des Bürgers beeinträchtigt. 

Eine Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums hat 

diese Rechtslage dahin konkretisiert, daß die Gemeinde einer 

anfragenden Kreditschutzorganisation 

+ jederzeit Auskunft über Name und Anschrift eines einzelnen 

Gewerbetreibenden und Art der angemeldeten Gewerbetätig- 
keit geben kann 

+ weiter Angaben über einen einzelnen Gewerbetreibenden, 

z.B. Zahl seiner Beschäftigten und den Geschäftsführer, nur 

geben darf, wenn dıe Kreditschutzorganisation ihr berechtig- 

tes Interesse für jede gewünschte Angabe einzeln glaubhaft 

macht. 

— Fragen nach Grundeigentum, Größe des landwirtschaftlichen 
Eigenlandes, Höhe der eingetragenen Belastungen ließen 

sich durch einen Blick in das Grundbuch beantworten. Aus- 

künfte aus dem Grundbuch dürfen die Gemeinden aber nach 

$ 12 der Grundbuchordnung nur geben, wenn die Kredit- 
schutzorganısation oder Auskunitei ihr berechtigtes Interesse 

an den gewünschten Angaben konkret dargelegt hat. Dies 

1st, wenn sie der Gemeinde einfach ein standardisiertes Aus- 

kunftsformular zusenden, mit Sicherheit nicht der Fall. 

—— Fragen nach dem Viehbestand und den Hauptanbauproduk- 

ten eines Hofes dürfen die Gemeinden nicht beantworten. 

Da sie für diese Angaben auf überregionale Statistiken zu- 

rückgreifen müßten — z.B. die jährliche Bodennutzungser- 

hebung oder die Viehzählung, an deren Erstellung sie mit- 
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wirken —, stehen die Regelungen des Bundesstatistikgeset- 

zes solchen Auskünften entgegen. Hierbei geht es nämlich 
um nichts anderes als um Einzelangaben über persönliche 
und sachliche Verhältnisse, die strikt geheimzuhalten sind. 

— Die Höhe der Miete oder finanzieller Verpflichtungen kön- 
nen die Gemeinden ebenso wie die genaue Berufstätigkeit 

und den Arbeitgeber eines Bürgers aus zahlreichen ihrer Un- 
terlagen ersehen. So wirken die Gemeinden an Verfahren we- 

gen Sozıalhilfe, Wohngeld und Renten mit und erfahren da- 

bei höchst sensible Daten der Antragsteller. Gleiches gilt 
beispielsweise für Erhebungsverfahren zur Grund- und Ge- 
werbesteuer. Das Sozialgeheimnis und das Steuergeheimnis 
verbieten den Gemeinden jedoch aus gutem Grund, Aus- 
künfte aus diesen Unterlagen an Kreditschutzorganisationen 

und Auskunfteien zu geben. 

— Uber Anzahl der Kraftfahrzeuge, Güterstand, Wert des Wa- 

renlagers und, ob der Hof „gut, mäßig oder schlecht“ be- 

wirtschaftet ist, weiß sicher auch mancher Gemeindebedien- 

stete Bescheid. Die Gemeinde ist jedoch erst recht nicht ver- 
pflichtet, dies mitzuteilen. 

— In keinem Fall kann die Gemeinde der Bitte einer Aus- 

kunftei der Kreditschutzorganisation entsprechen, sie lau- 
fend über Änderungen in den Verhältnissen des Bürgers zu 
unterrichten. 

Alles in allem: in der Regel können Auskunfteien und Kredit- 
schutzorganisationen nur eine Melderegisterauskunft oder ein- 

fache Einzelauskunft aus den Gewerbeanzeigen erhalten. Ver- 
pflichtet ist die Gemeinde, wie gesagt, auch dazu nicht. Die 

Entscheidung, ob sie dies tun will, steht vielmehr in ihrem 

pflichtgemäßen Ermessen. 

2. Information des Gemeinderats und der Offentlichkeit über da- 
tenschutzrelevante Vorgänge 

In Fällen dieser Art konnte ich Bürgermeister oder Gemeinde- 

rat nicht immer mit einem eindeutigen „Ja“ oder „Nein“ wei- 

terhelfen. Dazu liegen die Dinge oft zu kompliziert oder fehlen 
klare Rechtsvorschriften. Auch wäre nötig, daß die Gemeinde- 

ordnung zum Datenschutz mehr als bislang sagt. Drei Beispiele 

aus diesem Komplex greife ich heraus: 

— Eine Gemeinderatsfraktion wollte von der Stadtverwaltung 
die Gewerbebetriebe erfahren, die mit besonders problema- 
tischen Emissionen zur Luftverschmutzung beitragen. Was 
war zu bedenken? Grundsätzlich darf eine Stadtverwaltung 

ihr bekanntgewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
und zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse 
nicht offenbaren. Das freilich tut sie nicht, wenn sie darüber 

den Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung informiert. Im 
Gegenteil: sie muß dies wegen des Informationsrechts des 

Gemeinderats tun. Eine andere Frage ist, ob der Gemeinde- 

rat darüber in öffentlicher Sitzung verhandeln kann. Dies ja 
— es sei denn, das öffentliche Wohl oder berechtigte Inter- 

essen einzelner erfordern anderes. So verlangt es $ 35 der 
Gemeindeordnung. Folglich ist bei jedem einzelnen Gewerbe- 

betrieb aufs Neue abzuwägen zwischen dem Interesse der 

Bevölkerung, wie sich ein solcher Betrieb auf die Luftver- 
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schmutzung auswirkt und welche Risiken damit für die Bür- 

ger einhergehen, und den Interessen dieses Betriebs, nicht 
alle Einzelheiten zu seinem Nachteil preisgeben zu müssen. 
Das freilich kann nicht ich abschließend tun, sondern nur der 
Kenner aller Einzelheiten der örtlichen Szene. 

— In einem anderen Fall fragte ein Bürgermeister, ob er der 

Presse vor einer öffentlichen Gemeinderatssitzung die für 

die Gemeinderäte bestimmten Sitzungsunterlagen überlassen 

darf. Das Läandespressegesetz hilft bei der Antwort nicht 
weiter. Es gibt zwar der Presse ein allgemeines Informations- 

recht, sagt aber nicht, in welcher Form die Gemeinde diesen 

Informationsanspruch erfüllen muß. Der Gemeindeordnung 

wiederum kann man nur entnehmen, daß selbst Gemeinde- 

räte zu ihrer Vorbereitung auf eine Gemeinderatssitzung 
nicht beliebige Unterlagen erhalten können. Die Stadt darf 
ihnen mit der Einladung zur Sitzung nur solche Unterlagen 
zusenden, die für die Verhandlung erforderlich sind und dies 

aur insoweit, als nicht das öffentliche Wohl oder berech- 
tigte Interessen einzelner entgegenstehen. Innerhalb dieser 
Grenzen ist auch eine Vorabinformation der Presse durch 

Zusenden von Unterlagen möglich. Doch meine ich, daß es 
bessere Formen für ihre Information gibt. 

— Wenn die Stelle eines Schulleiters zu besetzen ist, darf 

auch die Gemeinde als Schulträger mitreden. Damit sie 
dazu in der Lage ist, muß sie das Oberschulamt über alle 

eingegangenen Bewerbungen unterrichten und ıhr gleich- 

zeitig sagen, welchen Bewerber es für den geeignetsten hält. 
Gelegentlich werde ich dann gefragt, ob die Gemeinde auch 
das Recht hat, vom Oberschulamt Einzelheiten über die 

Qualifikation der Bewerber — beispielsweise Dienstzeug- 

nisse und Prüfungsnoten — zu erfahren. Das Schulgesetz 
gibt hierauf die Antwort: sein $ 40 Abs. 1 Nr. 2 schränkt den 
Grundsatz der Geheimhaltung der Personalakten dahin eın, 
daß das Oberschulamt auf Wunsch der Gemeinde sachdıen- 
liche Informationen zur Eignung geben muß. So weit, aber 
nicht darüber hinaus hat das Oberschulamt die persönlichen 
und dienstlichen Verhältnisse eines Bewerbers dem Ge- 
meinderat offenzulegen. Was daraus für den Einzelfall folgt, 
hängt entscheidend von den konkreten Umständen ab. Je 
nachdem kann es sein, daß einem Gemeinderat auch einmal 
Noten aus Dienstzeugnissen und Prüfungen bekanntzugeben 
sind. 

3. Zweitwohnungssteuer 

Wer Eigentümer oder Mieter einer Zweitwohnung in einer 
schönen Fremdenverkehrsgemeinde ist und dort nicht ständig 
wohnt, hat meist auch schon mit der Zweitwohnungssteuer 
Bekanntschaft gemacht. In der Juristerei gab es wegen dieser 
Angabe lebhaften Streit; das Bundesverfassungsgericht hat in- 
zwischen ihre Zulässigkeit bestätigt. Auch für den Datenschutz 
ist dıe Zweitwohnungssteuer ein Thema, So wollten schon man- 
che Burger von mir wissen, ob sie wirklich die ihnen von den 
Gemeinden zugeschickten umfangreichen Erhebungsbögen zur 
Festsetzung der Zweitwohnungssteuer ausfüllen mussen. Zu be- 
antworten haben sie nach den Vorschriften des Kommunalab- 
gabengesetzes und der Abgabenordnung all die Fragen, die zur 
Feststellung, ob und in welcher Höhe sie gegebenenfalls Zweit- 
wohnungssteuer zu zahlen haben, erforderlich sind. Die Ge- 
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meinden mussen dies im Erhebungsbogen klar sagen. Das ma- 

chen aber viele, wie ich immer wieder feststellen mußte, nicht. 
Viele Mißverständnisse hätten sie bei den Steuerpflichtigen auch 

vermeiden können, wenn ihre Vordrucke ein wenig geschick- 

ter gestaltet wären. Manch einer stellt beispielsweise Fragen, 
die sich nur an den Eigentümer richten konnen, auch dem 

Mieter, der sie gar nicht beantworten braucht, und umgekehrt. 

Ähnliche Ungeschicklichkeiten unterliefen auch bei der Ermitt- 

lung von Steuerbefreiungsgründen: sicher muß, wer seine Woh- 

nung aus beruflichen Gründen nutzt und deswegen von der 

Zweitwohnungssteuer befreit ist, Arbeitgeber und Arbeitsstätte 

nennen. Aber was soll das denn beim Urlauber? Wenn sie aus 
der Anordnung der Fragen nicht erkennen können, daß diese 

Frage sich gar nicht an sie richtet, machen die einen brav 

unnötige Angaben und empören sich die anderen, was die Ge- 
meinde dies eigentlich angeht. Alle Gemeinden sollten daher 
ihre Fragebögen einmal daraufhin durchsehen, ob sie korrekt 

und für den Bürger verständlich sind. 

4. Kurtaxe 

Erstaunt fragte mich die Einwohnerin einer Fremdenverkehrs- 

gemeinde, ob sie denn tatsächlich der Gemeinde melden müsse, 

wenn sie Besuche von Bekannten oder Verwandten bekomme 
und diese — selbstverständlich kostenlos — bei ihr übernach- 
teten. Anlaß für ihre Anfrage war folgende Regelung in der 
Kurtaxesatzung: 

.85 

(1) Von der Entrichtung der Kurtaxe, nicht aber von der Melde- 
pflicht sind befreit: 

a)... 

b) Famılıienbesucher von Einwohnern der Gemeinde XY, wel- 
che unentgeltlich in deren Haushalt aufgenommen werden. 

c) ...* 

Wer dies unbefangen liest, kann tatsächlich meinen, der Be- 

such der Großmutter wäre meldepflichtig. Ich konnte die Bür- 

gerin allerdings beruhigen. Bei weiterem Suchen fand sich in 

der Kurtaxesatzung noch ein $ 10 „Meldepflicht“. Danach muß 
nur der die Gemeinde informieren, der andere gegen Entgelt 

beherbergt. Nur dafür ist auch im Kommunalabgabengesetz eine 

Ermächtigung vorhanden. 

2. Abschnitt: Die Gebäudebrandversicherungsanstalten 

m Die Pflichtversicherung 

Die Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt und 

die Badische Gebäudeversicherungsanstalt sind für jeden Haus- 

besitzer und Wohnungseigentümer ein Begriff. Denn sie alle 

müssen jedes Jahr aufs Neue einen Obulus entrichten und sind 

dafür gegen Schäden ihrer Anwesen durch Brand, Blitzschlag, 

Explosion und Absturz von Luftfahrzeugen (Brandversicherung) 

sowie gegen Schäden durch Sturm, Hagel, Hochwasser, Über- 

schwemmung, Schneedruck, Lawinen, Bergsturz, Erdrutsch, Erd- 

fall und Erdbeben (Elementarschadensversicherung) versichert. 
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Um dıesen Versicherungsschutz zu gewähren, bendtigen die An- 
stalten umfangreiche Informationen über die versicherten 
Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Die Eigentümer müssen 

deshalb eine Menge Angaben machen, Unterlagen vorlegen und 
Schätzungen vornehmen lassen. Auf diese Weise erfahren die 

Anstalten, wie hoch die Herstellungskosten eines Gebäudes 

waren und welchen Wert das Anwesen jetzt besitzt. Auch ken- 

nen sie die Wohnverhältnisse der einzelnen Bawohner; denn 

die Einschätzungsunterlagen enthalten sehr detaillierte Anga- 

ben uber das Zubehör. Diesen Unterlagen ist beispielsweise zu 

entnehmen, ob und wie vıele Einbauschränke, eingebaute Re- 

gale, Kücheneinbauten, Herde, Ofen, Boiler, Stromspeicher, Ka- 

mine und sanıtäre Einrichtungen wie WCs, Badewannen, Du- 

schen, Waschbecken usw. das Gebäude hat. Um die im Rahmen 
dieser Gebäudeversicherung anfallenden Massengeschäfte leich- 

ter bewältigen, vornehmlich die jährliche Umlage erheben zu 

können, setzen die Anstalten schon seit einiger Zeit Computer 

ein. Ihre Einschätzungsunterlagen, die noch nicht automatisiert 

geführt werden, bewahren — von einigen Ausnahmen abgese- 

hen — die Gemeinden auf. 

Weil beide Anstalten so sensitive Daten über so viele Bürger 

haben, führten meine Mitarbeiter und ich bei ihnen Kontroll- 

besuche durch. Dabei zeigten sich eine Reihe von Problemen, 

die teilweise schon seit Jahren einer Lösung harten. 

2. Die Zweckentfremdung 

Jeder Eigentümer, der einer Gebäudeversicherungsanstalt und 
ihren Schätzern Informationen zukommen lassen muß, nimmt 

zunächst eınmal an, die Anstalt werde diese Informationen nur 

für Zwecke der Brand- und Elementarschadensversicherung ver- 

wenden. Nur dafür schuf schließlich der Gesetzgeber die Aus- 

kunftspflicht. In Wirklichkeit aber liegen die Dinge leider nicht 
so einfach. Denn neben den Gebäudeversicherungsanstalten 
interessieren sich eine ganze Reihe anderer Stellen für diese 

Informationen und nutzen sie in ihrem Sinn. 

2.1 Die umfangreiche Amtshilfe 

Am eifrigsten interessiert sich die Steuerverwaltung für 

die von den Gebäudeversicherungsanstalten gesammelten 

Informationen. Sie will diese Daten, damit sie mit deren 

Hilfe die Einheitswerte von Grundstücken ermitteln kann. 

Deshalb teilt die Württembergische Gebäudebrandversiche- 

rungsanstalt den Finanzämtern das Ergebnis jeder Einschät- 

zung eines Gebäudes und seines Zubehörs mit — Einschät- 

zungsverzeichnis genannt. Im Gebiet der Badischen Gebäu- 
deversicherungsanstalt erfolgt die Information der Finanz- 

ämter durch die Gemeinden mit Hilfe eines automatischen 

Mitteilungsdienstes. Reges Interesse an den Einschätzungs- 
werten hat aber auch die Vermessungsverwaltung. Sie will 

diese Informationen, um die Gebühr festsetzen zu können, 

die für die Aufnahme eines Gebäudes in das Liegenschafts- 

kataster zu zahlen ist. Deshalb übersenden die Gemeinden 

im Gebiet der Badischen Gebäudeversicherungsanstalt in 

deren Auftrag den Vermessungsämtern jeweils automatisch 

einen Durchschlag des Einschätzungsverzeichnisses. Diffe- 

renzierter ist die Praxis im Gebiet der Württembergischen 

Gebäudebrandversicherungsanstalt. Hier holen sich die Ver- 

messungsämter vielfach nur von Fall zu Fall bei den Ge- 
meinden Auskunft aus den Einschätzungsunterlagen ein. 
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Aus der Sicht des Datenschutzes ist dazu zunächst einmal 

festzuhalten: Bei den Angaben in den Einschätzungsunter- 

lagen handelt es sich um zwangsweise für Zwecke der Ge- 

bäudeversicherung erhobene Daten. Solche Daten darf man, 

wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszäh- 

lungsurteil vom 15. Dezember 1983 ausführt, grundsätzlich 

nur für den Zweck nutzen, für den sie erhoben wurden. 

Zieht man sie für andere Zwecke heran, ist dies ein zusätz- 

licher Eingriff in das Grundrecht jedes Bürgers auf infor- 

mationelle Selbstbestimmung. Er darf bloß erfolgen, wenn 

es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, die dem rechts- 

staatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muß. 

Mißt man die beschriebenen Informationsweitergaben an 

diesem Maßstab, so bedeutet dies: 

2.1.1 Mitteilungen an die Finanzämter 

Für den Mitteilungsdienst an die Finanzämter existiert 

keine diesen Anforderungen entsprechende Rechts- 

grundlage. Eine solche sind insbesondere nicht die 

Amtshilfevorschriften der Abgabenordnung. Denn zum 

einen ist schon sehr fraglich, ob man einen so um- 

fassenden Mitteilungsdienst überhaupt noch als Amts- 

hilfe ansehen kann, die doch ihrem Wesen nach Hilfe 

im Einzelfall ist. Vor allem aber führt das Bundesver- 

fassungsgericht im Volkszählungsurteil nachdrück- 

lich aus, die allgemeine Pflicht zur Amtshilfe sei keine 

Rechtfertigung für eine Weitergabe zwangsweise er- 

hobener Daten. Ebensowenig läßt sich der praktizierte 

Mitteilungsdienst mit der in $ 93 der Abgabenordnung 

geregelten allgemeinen Auskunftspflicht gegenüber 

Finanzbehörden legitimieren. Denn diese Regelung 

gilt für nichts anderes als für einzelne Steuerverfah- 

ren und kann allenfalls eine Mitteilung im Einzellfall 

begründen. Schließlich scheidet auch $ 10 LDSG als 

Rechtsgrundlage schon deshalb aus, weil die Finanz- 

behörden keinesfalls jede einzelne Information, die sie 

bisher erhalten, tatsächlich auch zwingend benötigen. 

Beide Gebäudeversicherungsanstalten halten eine Klä- 

rung dieser Frage durch die beteiligten zuständigen 

Ministerien für notwendig. Dafür habe ich Verständ- 

nis. Weniger Verständnis kann ich für das Verhalten 

des Wirtschaftsministeriums aufbringen, das mir mit- 

teilte, es könne derzeit noch nicht abgesehen werden, 

bis wann mit einer Klärung zu rechnen sei. 

2.1.2 Mitteilungen an die Vermessungsbehörden 

Auch die laufende, unaufgeforderte Weitergabe der 

Einschätzungsverzeichnisse im Bereich der Badischen 

Gebäudeversicherungsanstalt erfolgt ohne ausreichen- 

de Rechtsgrundlage. Insbesondere rechtfertigt $ 10 

LDSG diese exzessive Datenweitergabe nicht. Die ab- 

weichende Praxis im Gebiet der Gebäudebrandver- 

sicherungsanstalt Württemberg zeigt deutlich genug, 

daß die Vermessungsämter ihre Aufgaben durchaus 

auch wahrnehmen können, wenn sie nicht automatisch 

über jede Einschätzung eines Gebäudes oder einer 

Wohnung informiert werden. Dies sieht auf meine Be- 

anstandung hin inzwischen auch die Badische Gebäu- 

deversicherungsanstalt so und stellte deshalb den Mit- 

teilungsdienst an die Vermessungsämter ein. 
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Zu weit geht aber auch die Praxis in Württemberg, 
den Gemeinden im Einzelfall auf Anfrage Auskunft zu 
geben. Wer so verfährt, berücksichtigt nämlich nicht, 
daß die Vermessungsämter die Möglichkeiten haben, 
die zur Gebührenfestsetzung notwendigen Informatio- 
nen unmittelbar beim Gebührenschuldner zu erheben. 
Er ist nämlich kraft Gesetzes verpflichtet, die für die 
Gebührenfestsetzung notwendigen Angaben zu ma- 
chen. Nur wenn sich dieser weigert oder nicht in der 
Lage ist, seine Pflicht zu erfüllen, kann eine Auskunft 
der Gebäudebrandversicherungsanstalt an die Vermes- 
sungsämter in Betracht kommen. Eine andere Vorge- 
hensweise läßt sich auch nicht, wie das Innenministe- 
rium meint, mit dem „Umsetzungsbonus* rechtfer- 
tigen, den das Bundesverfassungsgericht in ständiger 
Rechtsprechung Gesetzgebung und Verwaltung dann 
einräumt, wenn es eine bislang für verfassungsgemäß 
gehaltene Regelung für verfassungswidrig erklärt. 
Das Innenministerium übersieht bei dieser Argumen- 
tation nämlich, daß das Bundesverfassungsgericht 
einen Umsetzungsbonus nur dann zubilligt, wenn 
andernfalls die Funktionsfähigkeit einer staatlichen 
Einrichtung gefährdet wäre. Davon kann hier ganz 
sicherlich keine Rede sein. 

2.2 Die Nutzung durch die Gemeinden 

Wer Informationen besitzt, will sie in der Regel auch um- 
fassend nutzen. So verwenden viele Gemeinden die Anga- 
ben aus den Einschätzungsunterlagen nicht nur für Zwecke 
der Gebäudeversicherung, sondern auch für ihre eigenen 
Aufgaben: sie unterrichten beispielsweise ihren Gutachter- 
ausschuß nach dem Bundesbaugesetz und geben die Infor- 
mationen auch dem Amt für Wohnungswesen. Die Gebäude- 
versicherungsanstalten wissen seit langem um diese Praxis, 
Irgendwelche Anweisungen, in welchem Umfang und unter 
welchen Voraussetzungen die Gemeinden die Einschät- 
zungsunterlagen für Gemeindezwecke nutzen dürfen, erlie- 
Ben sie jedoch nicht. 

Diese Praxis steht mit dem Datenschutzrecht nicht in Ein- 
klang. Nach den gesetzlichen Regelungen über die Ge- 
bäudeversicherung kommt den Gemeinden nur eine Hilfs- 
funktion bei der Gebäudeversicherung zu. Sie sind gewis- 
sermaßen der verlängerte Arm der Gebäudeversicherungs- 
anstalt und bewahren die Einschätzungsunterlagen nur für 
Zwecke der Gebäudeversicherung auf. Nicht die Gemein- 
den entscheiden, welche Informationen in den Einschät- 
zungsunterlagen festzuhalten sind, sondern die Gebäude- 
versicherungsanstalten. Nur diese sind für die Richtigkeit 
der Daten verantwortlich. Aus diesem Grund sind sie im 
Sinne des Datenschutzrechts die „speichernde Stelle“, wäh- 
rend die Tätigkeit der Gemeinden als gesetzlich angeord- 
nete „Datenverarbeitung im Auftrag“ zu bewerten ist. Dar- 
aus folgt: die Gemeinden können nicht nach eigenem Gut- 
dünken entscheiden, wie sie die bei ihnen aufbewahrten 
Informationen der Gebäudeversicherung verwenden. Dies 
ist vielmehr Sache der Gebäudeversicherungsanstalten. Folg- 
lich dürfen die Gemeinden die Einschätzungsunterlagen 
nicht beliebig, sondern nur im Einvernehmen mit ihrer Ge- 
bäudeversicherungsanstalt nutzen. Diese wiederum hat sich 
dabei an $ 10 LDSG zu orientieren. Obwohl ich schon im 
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März 1985 beide Gebäudeversicherungsanstalten, das Wirt- 

schaftsministerium und das Innenministerium über diese 

Problematik unterrichtete, steht eine Antwort in der Sache 

immer noch aus. Nach Auskunft des Wirtschaftsministe- 

riums ist damit noch längere Zeit nicht zu rechnen. Dafür 

habe ich kein Verständnis. Ich meine, daß die für den 

Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts der 

Versicherungspflichtigen so wichtige Frage, wer über die 

Verwendung von Informationen aus den Einschätzungsunter- 

lagen zu entscheiden hat, baldmöglichst einer Klärung zu- 

geführt werden muß. 

3. Datensicherung 

Bei der technischen Kontrolle der Datenverarbeitung zeigten 

sich erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Anstalten. 

Während ich mir bei der Württembergischen Gebäudebrand- 

versicherungsanstalt leicht ein Bild über die Details der Daten- 

verarbeitung machen konnte und nur wenige Mängel feststel- 

len mußte, lagen die Verhältnisse bei der Badischen Gebäude- 

versicherungsanstalt anders. Hier war eine umfassende Über- 

prüfung überhaupt nicht einmal möglich, weil keine nur an- 

nähernd ausreichende Beschreibung der Datenverarbeitung vor- 

handen war. Beide Anstalten zogen aus meinen Feststellungen 

Konsequenzen: Die Württembergische Gebäudebrandversiche- 

rungsanstalt sicherte mir zu, sie werde bei ihrem derzeit in 

Entwicklung befindlichen neuen EDV-Verfahren meine Kritik 

berücksichtigen. Die Badische Gebäudeversicherungsanstalt be- 

auftragte, um aus ihrer verfahrenen Situation herauszukommen, 

die Datenzentrale, ihre Datenverarbeitung gründlich unter die 

Lupe zu nehmen und ein Gutachten zu erstellen, wie sie am 

besten die Mängel im einzelnen behebt. Ich hoffe sehr, daß 

dies zügig vorangeht. 

3. Abschnitt: Handels- und Gaststättenzählung 1985 

Einige Aufregung verursachte die Handels- und Gaststättenzäh- 

lung 1985. Verständlich war dies gewiß — denn es handelte sich 

hier um die erste Bundesstatistik, die nach dem Volkszählungs- 

urteil als Totalerhebung stattfand. Das Statistische Landesamt for- 

derte dazu die ca. 175000 Unternehmen des Handels- und Gast- 

stättengewerbes in Baden-Württemberg auf, Fragen nach der Be- 

schäftigtenzahl, dem Umsatz, der Zahl der Betten und noch zahl- 

reichen weiteren Informationen über ihr Unternehmen zu beant- 

worten. 

1. Die mangelhafte Rechtsgrundlage 

Die Verantwortlichen für die Statistik in Bund und Ländern 

— in Baden-Württemberg ist es das Finanzministerium — ließen 

diese Zählung durchführen, obwohl allen klar war, daß das 

Handelsstatistikgesetz vom 10. November 1978 (BGBl. 1, S. 1733), 

auf das sie sich bei der Befragung stützten, nicht den Anfor- 

derungen gerecht wird, die von Verfassungs wegen an ein sol- 

ches Statistikgesetz zu stellen sind. Vor allem bestimmt dieses 

Gesetz nicht, welche Hilfsmerkmale erhoben werden. Außer- 

dem fehlen präzise Regelungen über die Trennung der Hilfs- 

merkmale von den eigentlichen Erhebungsmerkmalen und ihre 

Löschung. Wenn die Verantwortlichen trotz dieser Mängel den 

Startschuß für die Handels- und Gaststättenzählung gaben, hät- 
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ten sie wenigstens dafür sorgen müssen, daß die erhobenen 
Daten nur für deren Zwecke und für nichts anderes Verwen- 
dung finden. Dies ist jedoch nicht der Fall. So will man die 
Adreßdaten der Unternehmen, die die Statistischen Ämter von 
der Steuerverwaltung erhielten und zur Organisation der Zäh- 
lung benötigen, ebenso wie die Angaben der auskunftspflich- 
tigen Betriebe auch für die Erstellung anderer Bundesstatisti- 
ken als der Handels- und Gaststättenzählung verwenden — 
beispielsweise für die Volkszählung 1987, die Statistik über die 
Beherbergung im Reiseverkehr, die Lohnstatistik und verschie- 
dene Steuerstatistiken. Das Finanzministerium räumte mir ge- 
genüber zwar ein, daß diese Art der Verwendung an sich im 
Handelsstatistikgesetz abgesichert werden müßte, glaubte aber 
— Recht hin, Recht her — nicht darauf verzichten zu können, 
„da nur auf diese Weise die Aufgaben der amtlichen Statistik 
erfüllt werden können“. 

2. Die unrechtmäßige Verarbeitung von Steuerdaten 

Anlaß zur Kritik hatte ich auch aus anderem Grund: Die Ober- 
finanzdirektionen Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg stellten 
dem Statistischen Landesamt zur Organisation der Zählung bis 
Frühjahr 1985 auf Magnetbändern nicht nur, wie dies 86 Abs. 2 
des Handelsstatistikgesetzes vorsieht, Anschriften und Gewer- 
bekennziffern aller Unternehmen des Handels- und des Gast- 
gewerbes des Landes zur Verfügung, sondern dazu noch als 
„Serviceleistung“ deren Steuernummer und Kennzeichnung für 
Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Da es für diese „Service- 
leistung“ keine Rechtsgrundlage gab, offenbarten die Oberfinanz- 
direktionen unbefugt Verhältnisse der Auskunftspflichtigen, 
von denen sie in einem Besteuerungsverfahren Kenntnis erhal- 
ten hatten, und verletzten damit das Steuergeheimnis. Das Sta- 
tistische Landesamt legte mit diesen Informationen eine Adref- 
datei an. In dieser Datei speicherte sie neben ca. 175000 An- 
schriften von auskunftspflichtigen Unternehmen auch deren 
Steuernummer. Da dieses Datum nicht zur Durchführung der 
Handels- und Gaststättenzählung 1985 erforderlich war, ver- 
stieß dieses Vorgehen gegen $ 9 Abs. 1 LDSG. 

Auf meine Beanstandung hin teilte mir das Finanzministerium 
vorab mit, daß das Statistische Landesamt inzwischen alle im Rah- 
men der Handels- und Gaststättenzählung 1985 gespeicherten 
Steuernummern und Kennzeichen für die Umsatz- und Gewerbe- 
steuer gelöscht hat. Zu einer abschließenden Stellungnahme zu 
meiner Beanstandung sah sich das Ministerium allerdings noch 
nicht in der Lage. Dazu will es erst eine Sitzung der AO-Referen- 
ten des Bundes und der Länder abwarten. 

9. Teil: Sorgen der Bürger 

Jedes Jahr berichte ich über die Sorgen der Bürger und schildere 
markante und typische Fälle. Zweierlei Motive bewegen mich da- 
bei: zum einen hat das Parlament Anrecht zu erfahren, was die 
Menschen erleben. Zum anderen hoffe ich, daß die sich in manchen 
Ereignissen offenbarende Not und Beschwernis auch bei denen Ver- 
ständnis für den Datenschutz weckt, die bislang nicht zu seinen 
Freunden zählen. Verhehlen will ich nicht, daß mich die Reaktion 
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der politisch Verantwortlichen auf die Sorgen der Bürger manch- 

mal schon enttäuschte. Nach wie vor ist es schwer, der Bevölkerung 
die Grenzen meiner Kontrollbefugnisse deutlich zu machen. Wie 

soll auch ein juristisch Unverbildeter verstehen, was eine Datci ist 

und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wenn selbst viele 

Behörden und manche Politiker mit diesem Begriff nichts anzu- 

fangen wissen. Gleichwohl halten die für den Datenschutz Verant- 
wortlichen seine Fahne unbeirrt hoch und die Datenschutzbeauf- 

tragte mit seiner Hilfe von mancher erforderlichen Kontrolle fern. 

Einem Ondit zufolge sollen die Bonner Koalitionsfraktionen sich 
freilich inzwischen einig sein, daß sich die Datenschutzbeauftragten 

der Anliegen von Bürgern immer annehmen können — auch wenn 

deren Daten nicht in Dateien, sondern „bloß“ in Akten festgehalten 

sind. Bewahrheitet sich dies, bliebe Baden-Württemberg dann 

wohl nichts anderes übrig als zumindest insoweit die 1982 er- 
folgte Beschneidung meiner Kompetenzen rückgängig zu machen. 

Das würde manchem Bürger im Lande zugute kommen. 

1. Vorsicht Forellenzucht 

Ein 54jähriger Herr von Bildung und glücklicherweise auch 

Humor hielt sich zur Vertiefung seines Wissens mehrere Tage 

in einem Schwarzwaldkurort auf. Recht erschrocken war er, 

als während eines abendlichen Spazıergangs plötzlich ein Poli- 

zeifahrzeug hielt und die beiden entsteigenden Polizeibaamten 
ihn aufforderten, seinen Personalausweis vorzuzeigen. Da er 

diesen nicht bei sich hatte, belehrten ihn die Beamten, es sei 

Vorschrift, den Personalausweis ständig mit sich zu führen. Auf 

die weitere Frage nach dem Grund der Überprüfung soll ein 
Polizeibeamter wörtlich gesagt haben: „Das ist nicht Ihr Pro- 

blem, sondern unser Problem. Der Staatsbürger soll ruhig wis- 

sen, daß die Polizei keineswegs untätig ist, sondern ihren Auf- 

gaben nachkommt“. Und der andere Polizeibeamte habe dahin 

gehend ergänzt, „er halte jedes ihm unbekannte Gesicht für 

überprüfungswürdig“. Nach diesem Discours über den Grund 

der Überprüfung — so unser Bürger — hätten ihn die Poli- 

zeibeamten eingehend darüber befragt, woher er gerade kom- 

me, wo er wohne, mit welchem Verkehrsmittel er angereist 

sei, wo er die Nacht verbringe, wie er heiße. Unser Bürger be- 

antwortete all diese Fragen und gab insbesondere auch an, im 
Hotel X zu ubernachten. Einer der Beamten notierte dies alles 

und sei daraufhin zum Streifenwagen gegangen, von wo aus er 

unverkennbar den Hotelier angerufen und sich nach ihm erkun- 

digt habe. Dabei habe er offensichtlich erfahren, daß eıne Fort- 

bildungsstätte am Ort das Hotelzimmer gebucht hatte. Denn der 
Polizeibeamte habe ihn anschließend gefragt, ob er in der Fort- 

bildungseinrichtung zu tun habe, was er bejahte. Daraufhin hät- 

ten ihn die Beamten entlassen. Als der Bürger jedoch noch 
ihren Dienstausweis sehen wollte, hätten sie ihm angekündigt, 
er werde noch von ihnen hören. Tags darauf erkundigten sich 

die beiden dann tatsächlich beim Leiter der Fortbildungsein- 

richtung nach seinen Personalien. 

Der Bürger hielt das Vorgehen der Polizeibeamten nicht für kor- 
rekt und bat deshalb das Innenministerium um Überprüfung. 
Dieses belichtete das Verhalten der Polizeibeamten in seiner 

Antwort so: Die Feststellung der Personalien sei „zur vorbeu- 
genden Verbrechensbekämpfung“ erforderlich gewesen. 
Schließlich hätten die Polizeibeamten ihn seinerzeit auf Höhe 

einer neben der Fahrbahn gelegenen Forellenzuchtanlage ange- 

troffen. Die Feststellung seiner Personalien habe dazu gedient, 

ihn — „rein vorsorglich” — von einem „möglichen Fischdieb- 
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stahl“ abzuhalten, „mit welchem aufgrund der vorgefundenen 

Situation die Beamten mit ausreichender Wahrscheinlichkeit 
rechnen durften“. Zulässig gewesen sei die Rückfrage beim Lei- 

ter der Ausbildungseinrichtung, da die Vergewisserung über 
die Identität des Bürgers auf andere, einfachere und weniger 

belastende Weise nicht möglich gewesen sei. Den Bürger über- 
zeugte der Hinweis auf den möglichen Fischdiebstahl keines- 
wegs. Deshalb berichtete er mir die „lustige Geschichte mit 

ernstem Hintergrund“. Ich kann die Vorgehensweise der Poli- 
zei nicht gutheißen: 

— Nach dem Polizeigesetz darf die Polizei die Identität eines 
Bürgers unter anderem dann feststellen, wenn es eine kon- 

krete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

abzuwehren gilt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das 
Bevorstehen einer Straftat angenommen werden kann. Hätte 

es seinerzeit Anhaltspunkte dafür gegeben, daß unser Bürger 
einen Fischdiebstahl begehen will, hätte die Polizei ihn über- 

prüfen dürfen. Soiche Anhaltspunkte gab es aber nicht; nicht 

einmal das Innenministerium bezweifelte in seiner Antwort 

an den Bürger dessen Sachverhaltsdarstellung. Fest steht 

also, daß die Polizeibeamten den möglichen Fischdiebstahl 

seinerzeit nicht als Grund für die Identitätsüberprüfung 
nannten und daß ein Polizeibeamter sagte, er halte jedes 
ihm unbekannte Gesicht für überprüfungswürdig. Dies und 
die weitere Überlegung, daß ein unbekanntes Gesicht noch 
kein Grund für eine polizeiliche Überprüfung sein kann, 

hätte für das Innenministerium Anlaß sein müssen, anders 
zu reagieren. 

— Nicht richtig handelten die beiden Polizeibeamten, wenn 

sie den Grund für die Überprüfung nicht nannten. Der zur 

Angabe seiner Personalien Aufgeforderte muß erkennen 
können, warum gegen ihn eingeschritten wird. 

— Unzutreffend war auch, wenn die Polizeibeamten gesagt 

haben sollten, der Bürger müsse seinen Personalausweis 

stets mit sich führen. Das Gesetz verpflichtet Bürger ledig- 
lich, einen Personalausweis oder Paß zu besitzen — nicht 

aber, ihn bei sich zu haben. Weil dem so ist, muß jeder 

freilich gegebenenfalls Nachteile auf sich nehmen, wenn 

die Polizei bei einer Kontrolle seine Personalien nicht gleich 

feststellen kann. 

— Bedenken bestehen schließlich auch dagegen, wie die beiden 

Polizeibeamten die Identität des Betroffenen feststellten. 

Das Polizeigesetz läßt zu diesem Zweck die „erforderlichen 

Maßnahmen" zu. Was das heißt, sagt es hingegen nur 
beispielhaft. Auf jeden Fall muß die Polizei jeweils den 
Weg wählen, der einerseits eine rasche und zuverlässige 
Feststellung der Identität ermöglicht, andererseits aber den 
Bürger möglichst wenig belastet oder gar bloßstellt. Ob es 
danach zulässig war, die angegebenen Personalien beim 
Gastwirt nachzuprüfen, oder ob es nicht trotz vorgerückter 
Stunde andere, unseren Bürger weniger belastende Über- 

prüfungsmöglichkeiten gegeben hätte, mag dahinstehen. 

Nicht rechtmäßig war jedenfalls die Rückfrage der Polizei- 
beamten beim Leiter der Fortbildungsstätte am nächsten 

Morgen. Dies folgt schon daraus, daß sie am Abend vorher 
zunächst zu erkennen gaben, daß ihnen die Auskunft des 

Hoteliers genügt. Außerdem war diese Rückfrage schwerlich 

geeignet, der Polizei weitere, über die Auskunft des Gast- 

wirts hinausgehende Erkenntnisse zu vermitteln und eine 
zweifelsfreie Feststellung der Identität des Bürgers zu er- 
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möglichen. Bedenken müssen hätten die beiden Polizeibeam- 

ten aber auch, daß sie unseren Bürger mit ihrer Rückfrage 
bei der Erwachsenenbildungsstätte unnötig in Mißstände 

brachten. Alles in allem: eine ziemlich verunglückte Per- 
sonenüberprüfung. 

2. Terroristenfahndung 

Nicht minder erschrocken waren wohl einige unbescholtene 

Bürger, die an einem Tisch in einem vollbesetzten Stuttgarter 

Tanzlokal saßen, als ihnen kurz nach Mitternacht plötzlich 
mehrere bewaffnete Polizeibeamte entgegentraten und ihre 

Ausweise sehen wollten. Terroristenfahndung lautete die Be- 
gründung. Nach der Ausweiskontrolle brachten die Polizei- 
beamten die jungen Leute in einem Polizeifahrzeug zu ihrer 
Dienststelle, der Landespolizeidirektion Stuttgart II. Dort sagte 
ihnen die Polizei, sie habe zwei Hinweise erhalten, daß sich 
in dem Tanzlokal ein per Fahndungsplakat gesuchter Terrorist 
aufhalte. Demjenigen, den die Polizei als Terroristen ver- 
dächtigte, nahm sie, obwohl er ihr bereits im Tanzlokal seinen 
ordnungsgemäßen Ausweis vorgelegt hatte, sodann einen Fin- 
gerabdruck und überspielte diesen an das Bundeskriminalamt 
in Wiesbaden. Als von dort die Mitteilung kam, dieser Mann 
sei mit dem Terroristen nicht identisch, ließ sie ihn wieder 

frei. Er wandte sich daraufhin an mich, weil er fürchtete, nun- 

mehr in Dateien der Polizei erfaßt zu sein. Eine vorher nicht 
angekündigte Kontrolle am 12. Februar 1985 bei der Polizei 
ergab, daß über den Vorfall keine Daten gespeichert und auch 
die Fingerabdrücke bereits wieder vernichtet waren. Schlag- 
zeilen hatte die Begebenheit schon Tage zuvor — nämlich am 
6. Februar 1985 — in der Stuttgarter Zeitung gemacht. 

3. Razzia 

Sehr in Sorge war ein Vater, dessen Tochter zusammen mit 
rund 150 weiteren jungen Leuten in einer Discothek in eine 
Rauschgiftrazzia der Polizei geraten war. Er fürchtete, seine 
Tochter sei nunmehr als Angehörige der Rauschgiftszene 
registriert, zumal die Polizei beim Betreten des Lokals Auf- 
nahmen von allen Anwesenden gefertigt habe. Bei einer Über- 

prüfung vor Ort stellten wir folgendes fest: Die Polizei hatte 

aufgrund einer Anordnung des Bürgermeisteramts in der 

Discothek eine Razzia durchgeführt, weil sie als Treffpunkt 

der Rauschgiftszene galt. Dies hatte eine frühere Razzia in 
diesem Lokal gezeigt. Auch hatte das Bürgermeisteramt den 
Inhaber der Discothek bereits früher abgemahnt, weil er den 
Handel mit Rauschgiften nicht unterband. Beim Eindringen in 

das Lokal hatte die Polizei — wie sie es nennt -—- Übersichts- 
aufnahmen gefertigt, um zu wissen, wer überhaupt anwesend 

war, wer bei wem stand, wer unter Umständen etwas in der 

Hand hielt. Diese Photos wollte sie für den Fall, daß es zu 

Strafverfahren gegen einzelne Anwesende kommen sollte, 
als Beweismaterial verwenden. Nach dem Schießen der Bilder 
stellte die Polizei die Personalien aller Discothekenbesucher 
fest und fragte über Funk ab, ob und wer davon im bundes- 

weiten Fahndungssystem INPOL und/oder im landesweiten 

Informationssystem PAD gespeichert ist. Gegen vier Disco- 
thekenbesucher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren 
ein, weil sie bei ihnen Rauschgift beschlagnahmt hatte. Zur 
Zeit unserer Kontrolle hatte die Polizei die Übersichtsaufnah- 
men bereits wieder vernichtet — angeblich deshalb, weil die 

Bildqualität sehr schlecht war. Außer den Tatverdächtigen 
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hatte sie niemanden in ihren Dateien erfaßt. Ich konnte daher 

den besorgten Vater beruhigen: Seine Tochter war nicht regi- 
striert. Natürlich war er darüber erleichtet. Aber nicht nur 

für ihn blieb unbefriedigend, daß die Polizei Bilder von Unver- 

dachtigen aufnahm, obwohl es dafür keine (eindeutige) Rechts- 

grundlage gibt. 

4. Wer eine Kaserne photographiert 

Zweı Bürgern war folgendes widerfahren: Sie hatten 1982 die 

amerikanische Kaserne Cook Barracks in Göppingen photo- 

graphiert. Die Polizei hatte dies beobachtet und die Personalien 

der beiden festgestellt; die Polizeidirektion Göppingen leitete 

gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens 
gegen die Landesverteidigung ein. Da die Ermittlungen jeduch 

rasch allenfalls den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach 

dem Schutzbereichsgesetz erbrachten, gab die Staatsanwalt- 

schaft Stuttgart das Verfahren an das Landratsamt Göppingen 

ab. Dieses fand schließlich Jahre später im Benehmen mit der 

Wehrbereichsverwaltung V heraus, daß das Gebiet um die 

Kaserne nicht im Schutzbereich lag, und stellte im Januar 1985 

das Bußgeldverfahren gegen die beiden Bürger ein. Daraufhin 

wandten sich die Photographen an mich, weil sie annahmen, 

daß die Polizei aufgrund des Vorgangs Daten über sie speichert 
und sie diese gelöscht haben wollten. Bei meiner Kontrolle im 

Sommer 1985 stellte ich dann auch fest, daß sie immer noch 

in der Personenauskunftsdatei — dem landesweiten Informa- 
tionssystem der Polizei — gespeichert waren, da die Polizei- 

direktion Göppingen bis dahin den Verfahrensausgang nicht 

kannte. Aufgrund der neuen Sachlage löschte sie diese Daten. 

Das muß freilich nicht heißen, daß alle in polizeilichen Unter- 

lagen gesammelten Informationen über die beiden vernichtet 

sind. Möglich, ja sogar sehr wahıscheinlich ist vielmehr, daß 

die Polizeidirektion Göppingen die Daten der beiden Bürger 

einst im Rahmen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes in 

Staatsschutzsachen an das Landes- und dieses wiederum an 

das Bundeskriminalamt meldete. Dies ließ sie mich jedoch nicht 
prüfen, weil sie — falls es so war — die Daten aus Akten und 

nicht aus Dateien übermittelt hätte, so daß insoweit eine Kon- 

trollbefugnis meines Amtes nicht besteht. Ich konnte deshalb 
den beiden Bürgern nur raten, beim Landes- und beim Bundes- 

kriminalamt Auskunft über die über sie gespeicherten Daten 

zu verlangen, da diese Ämter aufgrund von Verwaltunesvor- 

schriften aus dem Jahre 1981 gehalten sind, den Bürgern nicht 

nur über etwaige Datenspeicherungen in Dateien, sondern 

auch über einschlägige Informationen aus Akten Auskunft 
zu geben. Ob die beiden Bürger meinen Rat befolgten und ob 

sie dann auch Auskunft erhielten, wozu das geltende Recht 

nicht verpflichtet, weiß ich nicht. Unabhängig davon zeigt 
aber der Vorgang einmal mehr, wie unbefriedigend die seit 
1982 geltende Regelung über meine Kontrollbefugnis für 

den Bürger ist: ihm wird auf diese Weise eine umfassende 

Prüfung der Rechtmäßigkeit von Datenspeicherungen bei der 
Polizei durch mich vorenthalten. 

5. Beschlagnahme einer Adreßkartei 

Die negativen Folgen dieser Regelung zeigt auch eine weitere 

Begebenheit: Im April 1985 wurde ich mit Eingaben von Ver- 

bänden und Bürgern förmlich überschwemmt. Die Karlsruher 

Polizei hatte — wie auch in der Presse zu lesen war — im 

Rahmen eines Ermittlungsverfahrens auf Anordnung des Amts- 

gerichts Koblenz bei der Deutschen Friedensgesellschaft — 
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Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) — eine Hausdurch- 

suchung durchgeführt und die Abonnentenkartei der 
„Südwest-Kontakte”, des Mitteilungsblattes der DFG-VK be- 
schlagnahmt. Die Bezieher der Südwest-Kontakte, gegen die 

kein Tatverdacht bestand, bezweifelten die Rechtmäßigkeit 
der Beschlagnahme; auch fürchteten sie, nunmehr in Unter- 

lagen der Polizei und des Verfassungsschutzes registriert zu 
sein. Sie baten mich deshalb, beides zu überprüfen. Zur Be- 

schlagnahme mußte ich ihnen sagen, daß nach geltendem 

Recht allein die Justiz deren Rechtmäßigkeit in dem dafür 

vorgesehenen Verfahren zu beurteilen hat. Im übrigen führten 

meine Nachforschungen zu der Feststellung, daß die Abon- 
nenten der Südwest-Kontakte nicht in ihren Rechten nach dem 

Landesdatenschutzgesetz verletzt sind. Deren Daten sind ins- 
besondere nicht — wie auch der Antwort der Landesregierung 
vom 3. Maı 1985 auf die Mündliche Anfrage eines Abgeord- 
neten zu entnehmen war — in einer Datei der Polizei erfaßt. 

Sie schildert die Sache vielmehr so: die Polizei habe nach dem 
Zufallsprinzip 22 Adressen aus der Adressenkartei photoko- 

piert und diese zu den Akten des Ermittlungsverfahrens, das 

gegen andere Personen geführt wird, genommen. Daß die Po- 
lizei so und nicht anders verfuhr — beispielsweise Akten uber 

die einzelnen Bezieher der „Südwest-Kontakte” anlegte —, 

konnte ich allerdings nicht nachprüfen, weil mir — wie ge- 

sagt — seit der Änderung des Landesdatenschutzgesetzes im 
Sommer 1982 die Kontrolle der Datenverarbeitung in Akten 

verwehrt ist. 

6. Die Bewerbung beim Konsulat 

Eine Englischstudentin wurde mißtrauisch, als das amerikani- 

sche Generalkonsulat in Stuttgart ihre Bewerbung um eine 
Aushilfsstelle mit der Begründung ablehnte, sie sei nicht aus- 

reichend qualifiziert, obwohl es ihr kurz zuvor noch eine 

mündliche Einstellungszusage erteilt hatte. Sie glaubte, den 

Grund darin zu erkennen, daß die Staatsanwaltschaft Stultgart 

1981 gegen sie wegen eines Vergehens nach dem Betäubungs- 

mittelgesetz ermittelt hatte. Das Verfahren habe sie freilich 

nach kurzer Zeit eingestellt, weil kein Tatverdacht gegen sie 
bestand. Vermutlich seien ihre Daten jedoch noch gespeichert 

und im Zusammenhang mit der Bewerbung oder schon vorher 

an amerikanische Stellen übermittelt worden. Meıne Nachfor- 

schungen ergaben, daß 1981 das Zollfahndungsamt Stuttgart 

gegen die Frau wegen eines Betäubungsmitteldelikts ermittelt 

hatte, Das Landeskriminalamt, das hiervon erfuhr, speicherte 

daraufhin die Daten der Studentin in der Personenauskunfts- 

datei, die zum Abruf durch alle Polizeibeamten im Lande be- 

reitsteht, und in der bundesweiten Falldatei Rauschgift, auf 

dıe die Zollverwaltung, der Bundesgrenzschutz und die Poli- 
zeien des Bundes und der Länder zugreifen können. Die Staats- 

anwaltschaft Stuttgart stelite das Ermittlungsverfahren jedoch 

bereits im September 1981 ein. Darüber erhielt — aus welchen 

Gründen auch immer — das Landeskriminalamt hingegen keine 

Information. Erst durch meine Anfrage vom Februar 1985 erfuhr 

es hiervon. Es löschte sodann die Daten, nachdem es den Ein- 

stellungsbescheid der Staatsanwaltschaft eingesehen hatte. Kei- 

ne Anhaltspunkte fand ich dafür, daß Polizeidienststeilen des 

Landes das amerikanische Generalkonsulat über das frühere 

Ermittlungsverfahren unterrichtet hätten. Das muß allerdings 

nicht bedeuten, daß der von der Bürgerin vermutete Zusammen- 

hang nicht besteht. Möglich wäre es, nachdem seinerzeit das 

Zollfahndungsamt Stuttgart die Ermittlungen führte, daß Bun- 
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desbehörden die Daten an amerikanische Dienststellen weıter- 
gaben. Ich riet deshalb der Bürgerin, sich auch an den Bundes- 
beauftragten für den Datenschutz zu wenden. 

7. Schweigepflicht und Suizidversuch 

Wer in ein Krankenhaus muß, sollte eigentlich gewiß sein 

können, daß dessen Mitarbeiter um die Bedeutung der ärzt- 

lichen Schweigepflicht wissen und diese auch im persönlichen 

Gespräch mit Bekannten wahren. Daß dem leider nicht immer 

so ist, erfuhr ich von jemand — nennen wir ihn Herrn Lukas —, 

der nach einem Suizidversuch auf die Intensivstation eines 
Krankenhauses eingeliefert wurde. Wenige Tage nach seiner 
Entlassung überraschte ihn seine Vermieterin mit der Nach- 

richt, sie wisse von dem Suizidversuch und dem anschließenden 
Aufenthalt auf der Intensivstation; eine ihr bekannte Mitarbe:- 

terin des Krankenhauses habe ihr dies erzählt, als sie dort 

jemand besuchte. Leider ließ sich trotz intensiver Bemühungen 

nicht mehr feststellen, wer die ärztliche Schweigepflicht so 
gravierend verletzt hat. Wenigstens aber solite der Vorfall 
für Krankenhäuser Anlaß sein, verstärkt darauf zu achten, daß 

man es auch innerhalb des Krankenhauses mit der Schweige- 
pflicht ernster nimmt. Daß bislang hier manches im Argen liegt, 
läßt sich leider kaum bestreiten. 

8. Werbung über alles 

Die stolzen Eltern eines Neugeborenen waren äußerst betrof- 

fen, als sie eine unbekannte Dame besuchte und ihnen im Auf- 
trag der Volksbank eın Sparbuch überreichte, worin Name, 
Adresse und Geburtsdatum ihres Kindes eingetragen waren. 

Die Betroffenheit der Eltern steigerte sich noch, als sie kurze 

Zeit später auch Werbesendungen einer Kindernahrungsmiitel- 

firma erhielten — glaubten sie doch, sich gerade vor solchen 

Werbeaktionen ausreichend gesichert zu haben. Weil sie 
früher jedesmal nach der Geburt eines ihrer älteren Kinder 

unzählige Werbesendungen erhalten hatten und Vertreter- 
besuche über sich ergehen lassen mußten, erklärten sie dies- 

mal noch im Kreiskrankenhaus Waiblingen bei der Anmeldung 
der Geburt ausdrücklich und schriftlich, daß sie mit einer 

Veröffentlichung der Geburt nicht einverstanden sind. Meine 
Recherchen in diesem zunächst mysteriös erscheinenden Vor- 

fall ergaben, daß es im Kreiskrankenhaus Waiblingen jeden- 
falls noch bis Anfang 1985 immer wieder vorkam, daß Mit- 

arbeiter der Verwaltung in Widerspruch zu $ 11 LDSG und zur 
ärztlichen Schweigepflicht Daten über Neugeborene und ihre 
Eltern ohne deren Wissen zu Werbezwecken weitergaben. 

Das Kreiskrankenhaus gelobte für die Zukunft Besserung. 
Erstaunlich und letztlich auch bedrückend bleibt, daß Mit- 

arbeiter eines so großen Kreıskrankenhauses noch im Jahre 
1985 offensichtlich nicht das Geringste dabei fanden, Kennt- 

nisse, die sie bei ihrer Arbeit erhalten hatten, Werbung trei- 

benden Firmen zu geben. 

9. Der mißtrauische Patient 

Manche Bürger haben wenig Zutrauen in die Objektivität 

ärztlicher Gutachter. Einer beschwerte sich, wie häufig die 

begutachtenden Ärzte in Rehabilitationsverfahren arztliche 

Unterlagen zuziehen, die bei früheren Anlässen angefallen 

seien. Dies führe dazu, daß der begutachtende Arzt jeweils 
die Aussagen der früheren Gutachten übernehme und sich kein 
eigenes Bild mehr von ihm mache. Seine Klage gipfelte in der 
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10. 

11. 

Forderung, ich solle alle über ihn vorhandenen ärztlichen 

Unterlagen einziehen und in Verwahrung nehmen, bis geklart 
sei, ob sie tatsächlich auch der Wahrheit entsprächen. Diesen 

Wunsch konnte ich nicht erfüllen, weil dies nicht meines 
Amtes ist. Doch konnte ich dem Bürger folgende Tips geben: 

Er hat durchaus die Möglichkeit, auf die Zuziehung ärztlicher 

Unterlagen einzuwirken. So darf niemand Unterlagen, die sich 
noch im Besitz von Ärzten und Krankenhäusern befinden, 

ohne Einverständnis des Bürgers beiholen. Aber auch dann, 
wenn ein ärztliches Gutachten schon im Besitz einer Kranken- 

kasse, eines Rentenversicherungsträgers, einer Berufsgenos- 

senschaft oder eines anderen Sozialleistungsträgers ist, darf 
ınan es nicht ohne weiteres in einem laufenden Rehabilitations- 

verfahren zu Rate ziehen. Denn jeder, der will, kann dies durch 

seinen ausdrücklichen Widerspruch verhindern. Allerdings 
geht er damit das Risiko ein, die Sachaufklärung erheblich zu 

eıschweren. Dies wiederum kann sein Sozialleistungsträger 
zum Anlaß nehmen, seinen Antrag allein deshalb abzulehnen 

— also ein zweischneidiges Schwert. 

Was Schwerbehinderte hinnehmen müssen 

Wen das Versorgungsamt als Schwerbehinderten anerkannt 
hat, der kann nicht darauf vertrauen, der festgestellte Grad 

seiner Erwerbsminderung sei damit ein für allemal festge- 
schrieben. Das Versorgungsamt kann vielmehr unter den Vor- 

aussetzungen der $$ 44ff. des Zehnten Buchs des Sozialge- 

setzbuchs seine Feststellungen korrigieren. Hat es beispiels- 

weise konkrete Anhaltspunkte, daß sich inzwischen der Grad 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit veränderte, darf es ein 

Überprüfungsverfahren einleiten. Das kann bei einem Bein- 

amputierten dazu führen, daß es sich bei dessen Arbeitgeber 

erkundigt, ob der Schwerbehinderte seine Arbeit nur sitzend 

verrichtet oder auch stehen oder gehen oder gar heben 

und tragen muß. Dabei muß es in der Regel nicht einmal dem 
Schwerbehinderten sagen, daß es eine solche Anfrage startet. 
Anders ist es nur, wenn das Versorgungsamt von Stellen 
Auskunft will, die nach geltendem Recht eine solche ohne Ein- 

verständnis des Schwerbehinderten nicht geben dürfen. Diese 
Rechtsiage versuchte ich einem Schwerbehinderten klarzu- 

machen, der sich bei mir wegen der für ihn und seine Lei- 

densgenossen sicherlich wenig erfreulichen Uberprüfungsmög- 

lichkeiten der Versorgungsämter beklagte. 

Die unterbliebene Adoption 

Wer sich bei einem Jugendamt um die Adoption eines Kindes 
bemüht, muß dabei sehr detaillierte Angaben über seine Le- 
bensumstände machen. Das Jugendamt benötigt diese Infor- 

mationen, damit es die Adoption in der richtigen Weise ver- 
mitteln kann. Was passiert mit solchen Angaben, wenn die 
Adoptionsbewerber ihre Absicht aufgeben? Können sie dann 
verlangen, daß diese Angaben gelöscht werden? Mit diesen 
Fragen konfrontierte mich ein Ehepaar, das den verständ- 

lichen Wunsch hatte, daß das Stadtjugendamt Mannheim seine 

Unterlagen über sie vernichtet, nachdem sie ihren Antrag auf 

Adoption eines Kindes zurückgenommen hatten. Ich mußte 

dem Ehepaar sagen, daß es nach derzeitigem Recht einen sol- 

chen Rechtsanspruch nur hat, soweit das Jugendamt seine 

Informationen in einer Datei speichert, nicht aber, wenn es 

diese „nur“ in Akten führt. Erfreulicherweise berief sich das 
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Stadtjugendamt Mannheim nicht auf diese unbefriedigende, 

dem Bürger letzlich nicht vermittelbare Rechtslage, sondern 
war sofort bereit, der Bıtie des Ehepaares uneingeschränkt zu 

entsprechen. 

12. Was Väter nichtehelicher Kinder erleben 

Jugendämter müssen dafür sorgen, daß die Väter nichtehe- 

licher Kinder Unterhalt bezahlen. Obwohl es für sie gewiß 

nicht immer einfach ist, an die dazu erforderlichen Informa- 

tionen zu gelangen, müssen sie gleichwohl dıe rechtlichen 

Schranken beachten. Verschiedene Anfragen von Vätern zei- 

gen mir, daß dies nicht immer geschieht. So schickte das Stadt- 
jugendamt Mannheim einem Vater einen Fragebogen mit der 
Aufforderung zu, auch Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Woh- 

nung, berufliche Tätigkeit, Berufsausbildung und Familien- 

stand seiner eigenen Eltern — also der Großeltern des unehe- 
lichen Kindes — und Name, Geburtsdatum, Geburtsort und 

berufliche Tätigkeit der Ehefrau -— die mit dem Kind über- 
haupt nichts zu tun hat — anzugeben. Zugleich wies es den 

Vater in einem Begleitschreiben darauf hin, er sei aufgrund 

von $ 1605 BGB verpflichtet, diese Auskünfte zu geben. Die- 
ser Hinweis war falsch: $ 1605 BGB verpflichtet den Vater 

eines nichtehelichen Kindes nur zu Auskünften über sein Ein- 
kommen und Vermögen, soweit dies zur Feststellung seiner 

Unterhaltspflicht erforderlich ist. Andere Angaben muß er 
nicht machen. Das Stadtjugendamt Mannheim änderte inzwi- 
schen sein Musterschreiben und versicherte mir, es wolle in 

Zukunft korrekt über den Umfang der Auskunftspflicht infor- 
mieren. — Korrekt verfahren will in Zukunft auch das Kreis- 

jugendamt Friedrichshafen, das für seine Anfragen beim Arbeit- 
geber des Vaters des nichtehelichen Kindes eine Verdienstbe- 
scheinigung mit demselben Formular anforderte, das auch das 

Sozialamt für solche Auskünfte verwendet, und dadurch den 

irreführenden Eindruck erweckte, der Arbeitgeber müsse die 

gewünschten Angaben machen. Denn in diesem Formular heißt 
es, der Arbeitgeber sei aufgrund von $ 116 des Bundessozial- 
hilfegesetzes zur Auskunft verpflichtet. In Wirklichkeit be- 
steht eine solche Auskunftspflicht aber nur bei Anfragen des 
Sozialamtes, nicht aber des Jugendamts als Amtspfleger eines 
nichtehelichen Kindes. Hier ist es vielmehr dem Arbeitgeber 

überlassen, ob er antworten will oder nicht. Noch ein wei- 
teres bedachte das Kreisjugendamt Friedrichshafen nicht: es 

hätte die Verdienstbescheinigung beim Arbeitgeber erst an- 

fordern dürfen, nachdem der Vater des nichtehelichen Kindes 

die ihm gesetzte Frist, eine Verdienstbescheinigung beizubrin- 

gen, ungenutzt verstreichen ließ. 

13. Weitergabe von Elternlisten 

Manche Kindergärten haben ihre liebe Not mıt dem Daten- 

schutz, weil sie ımmer noch nicht wissen, wann und wem sie 

die Adressen der Eltern ihrer Kinder weitergeben dürfen. EI- 

ternbeiräte und ihre Vorsitzenden können sie ohne weiteres 

erhalten. Denn sie haben nach dem Kindergartengesetz die 

Aufgabe, den Kontakt zum Eiternhaus herzustellen. Dies aber 
können sie nur tun, wenn sie wissen, wer die Eltern sind und 

wo sie wohnen. Der Datenschutz steht also dem Wunsch der 

Elternbeiräte, die Adressen zu erhalten, nicht im Wege. Nicht 

ganz so einfach liegen die Dinge, wenn andere Personen Na- 

men und Adressen der Eltern der Kindergartenkinder erfah- 
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ren wollen. Solchen Ansinnen darf der Kindergarten nur ent- 

sprechen, wenn die anfragende Person ein berechtigtes Inter- 

esse an diesen Informationen hat und schutzwürdige Belange 

der Eltern der Kinder nicht beeinträchtigt werden. Ob dem 

so ist oder nicht, muß der Kindergarten in jedem Einzelfall 
aufs Neue entscheiden. Dabei darf er nicht übersehen, daß man 

aus Adressenlisten mehr als die Anschrift herauslesen kann. 
Ein Vater gab mır dazu ein gutes Beispiel: Er konnte der vom 

Kindergarten seines Sohnes verteilten Adressenliste genau ent- 

nehmen, welche Eltern getrennt leben, wer „nur“ Stiefvater 

war, welches Kind nur von der Mutter erzogen wurde und 

einiges mehr. Dies wird oft viel zu wenig bedacht. Dabei könn- 

ten Kindergärten solch unerwunschte Begleiterscheinungen 

oft schon vermeiden, wenn sie beim Elternabend eine Liste 

mit der Bitte herumreichen, sich einzutragen, wenn man gegen 

eine Weitergabe seiner Adresse an die anderen Eltern der Kin- 

dergartenkinder nichts einzuwenden hat. 

Beurteilung von Schulanfängern durch die Hintertür 

Um Kindern den Schulanfang so leıcht wie möglich zu ma- 

chen, hospitieren Grundschullehrer immer wieder an Kinder- 

gärten. So weit, recht und gut. Bloß was, wenn solche Infor- 

mationsbesuche zu einer Schulreifebeurteilung hinter dem Rük- 
ken der Eltern umfunktioniert werden? Ein solches Ansinnen 

stellte ein Mentor an einen ihm zur Ausbildung zugewiesenen 

Lehrer. Dieser sollte während seines Besuchs im Kindergarten 

den Entwicklungszustand der kommenden Schulanfänger fest- 
stellen und seine Beobachtungen über die einzelnen Kinder 

der Grundschule mitteilen, damit sie diese Informationen in 

ihrer Kartei vermerkt. Ein solches Vorgehen verbietet der Da- 

tenschuiz; es wäre nur mit Einwilligung der zuvor genau in- 

formierten Eltern über Sınn und Zweck der Beurteilung mög- 

lich. Selbst dann besteht aber noch dıe Gefahr, daß manche 

Eltern bloß deshalb ja sagen, um sich nicht von vornherein das 

Wohlwollen des zukünfigen Lehrers ihres Kindes zu verscher- 
zen. Ich meine, in eine solch schwierige Situation sollte man 

Eltern gar nicht erst bringen. Wohl besser wäre, auf vorge- 

zogene Schultauglichkeitsbeurteilungen ganz zu verzichten 
und es bei der im Schulgesetz vorgesehenen Eignungsprüfung 

zu Beginn des ersten Schuljahres zu belassen. 

Von Häsle, Fröschle und Herrn Specht 

Wer es als Schüler besonders schlimm getrieben hat, dem 

kann passieren, daß seine Untaten noch Jahre später Lehr- 

amtsanwärtern während der Klausur in pädagogischer Psycho- 

logie Kopfzerbrechen bereiten. So war es am Freiburger Se- 

minar für Schulpadagogik. Einer seiner Professoren schilderte 

in eınem Prüfungsfall ausführlich einen Schüler, der ihm Jahre 

zuvor arg zugesetzt hatte. Der Klausurname ließ einen — we- 

nig erfolgreichen — Kandidaten Schlimmes befürchten. Er 
glaubte, damit den einstigen Umtreiber ausfindig machen zu 

können, und sah dessen Persönlichkeitsrechte verletzt. Rich- 

tig ist: Prüfungsfälle aus der Praxis müssen so gefaßt sein, 

daß eine Identifizierung der Personen nicht möglich ist. Unser 

Schuler hörte auf Häsle — eın bei Pädagogen ebenso belieb- 

ter Phantasiename wie Fröschle oder Specht. Aber auch wer 

wirklich so heißt und im Rückblick auf seine Schulzeit meint, 

manches aus jener Zeit sei klausurgeeignet, kann gleichwohl 
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unbesorgt sein. Denn mir versicherte das Freiburger Studien- 
seminar, bei solchen Namen handle es sich um für Prüfungs- 
zwecke besonders „einprägsame Tier-Charakter-Bilder“. Wer 
wollte dies schon bezweifeln? 

Reisekostenabrechnungen von Beratungslehrern 

Reisekostenabrechnungen nimmt die Verwaltung sehr genau. 
Man kann die Kontrolle des sparsamen Umgangs mit Haus- 
haltsmitteln aber auch zum Schaden des Persönlichkeitsrechts 
übertreiben, Ein Sonderschullehrer gab mir dazu einen ınter- 
essanten Hinweis: Eltern von Kindern, dıe schon in den ersten 
Lebensjahren Anzeichen einer möglichen Behinderung erken- 
nen lassen, können sich an die Frühberatungsstellen der Son- 
derschulen wenden. Sinn macht dies freilich nur, wenn den 
Beratungslehrern dann gelingt, das volle Vertrauen der El- 
tern zu gewinnen. Oft ıst dazu nötig, daß sie die Familien 
auch zu Hause aufsuchen. Einem Beratungslehrer, der dies 
tat, stellte sich ein unerwartetes Hindernis in den Weg: sein 
Staatliches Schulamt, bei dem er seine Reisekostenabrechnung 
einzureichen hatte, wies ihn an, er solle künftig nicht nur 
das Ziel der Reise, sondern stets auch in Spalte 19 des Reise- 
kostenvordrucks R 17 den Namen des jeweils besuchten Kindes 
eintragen. Das bereitete dem Beratungslehrer Kopfzerbrechen, 
weil auf diese Weise nicht nur sein Chef, sondern auch das 
Staatliche Schulamt und die Landesoberkasse jeweils den ver- 
traulich zu behandelnden Namen des Kindes erfahren würden. 
Ich sah dies auch so und wandte mich an das Oberschulamt 
Freiburg. Es pflichtete mir bei, daß außer dem Beratungs- 
lehrer bloß noch dessen Chef — also der Leiter der Beratungs- 
stelle — die Namen der besuchten Familien kennen müsse. 
„Spalte 19" im Reisekostenabrechnungsformular bleibt deshalb 
wieder leer. 

Wenn Ehrungen peinlich werden 

Wen ein Vorgesetzter mit lobenden Worten in den Ruhestand 
verabschiedet, freut sich meist darüber. Wenn aber der Red- 
ner dabei aus den Personalakten zitiert und der versammelten 
Zuhorerschaft persönlichen und beruflichen Werdegang bis 
hin zur Herkunft und politischen Betätigung und vielem ande- 
ren offenlegt, dann kann es sein, daß er damit dem Geehrten 
die Freude an der Abschiedsfeier verdirbt. So jedenfalls ging 
es einem Lehrer, der mich fragte, ob solche Abschiedsreden 
eigentlich mit dem Personalaktengeheimnis vereinbar seien. 
Natürlich gilt auch hier, was sonst Rechtens ist: Grundsätzlich 
muß der Mitarbeiter mit der Weitergabe von Informationen aus 
seiner Personalakte an die Offentlichkeit einverstanden sein. 
Freilich meine ich nicht, daß man bei Ehrungen eine ausdrück- 
liche Einwilligung fordern kann. Viele, die geehrt werden sol- 
len, würden nicht schlecht staunen, wenn ihnen ihre Personal- 
behörde zuvor die Laudatio zur Billigung vorlegen würde. Nur 
wenn für diese erkennbar ist, daß sich bestimmte Informatio- 
nen aus der Personalakte nicht für eine Rede in der Offent- 
lichkeit eignen, weil sie dem zu Ehrenden zu nahetreten oder 
ihn bloßstellen oder gar verletzen könnten, dann darf sie die- 
ses Wissen nicht verwenden. Auch ist ihr verwehrt, in eine 
Abschiedsrede an sich harmlose Informationen aus der Per- 
sonalakte einfließen zu lassen, wenn der zu Ehrende zuvor bat, 
seıne Lebensumstände nicht anzusprechen. 
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18. Der kopierte Personalausweis 

Wer sein Auto zulassen will, weiß, daß er dabei eine Reihe 

persönlicher Angaben machen und deren Richtigkeit durch 

Vorlage seines Personalausweises nachweisen muß. Ein Bür- 

ger, der dies alles korrekt erledigt hatte, konnte nicht verste- 

hen, warum die Führerscheinstelle der Stadt Karlsruhe 
gleichwohl noch seinen Personalausweis photokopierte und 

die Photokopie zu ihren Unterlagen nahm. Ich stellte fest, daß 

diese Führerscheinstelle seit ihrem Verzicht auf schriftliche 
Zulassungsanträge immer dann so verfuhr, wenn die antrag- 

stellenden Bürger ihre Ausweise vor dem Abholen der Fahr- 

zeugpapiere benötigten, sie aus grundsätzlichen Erwägungen 

bis dahin nicht aus der Hand geben wollten, vor der Aushändi- 

gung der Fahrzeugpapiere noch eine Hauptuntersuchung durch 

den TUV erfolgen mußte oder noch ein Sachverständigengut- 
achten beizubringen war. Ich mußte der Stadt Karlsruhe sagen, 
daß eine solche Verfahrensweise nicht Rechtens ist. Denn eine 
Photokopie eines Personalausweises enthält einige Angaben 

mehr — beispielsweise Größe, Farbe der Augen, unveränder- 
liche Kennzeichen, das Lichtbild und die Personalausweisnum- 

mer -— als sie jeder, der sein Auto zulassen will, aufgrund von 

& 23 der Straßenverkehrszulassungsordnung gegenüber der Zu- 

lassungsstelle nachweisen muß. Eine Führerscheinstelle darf 
deshalb einen Personalausweis nur photokopieren, wenn sie 

dem Inhaber zunächst erklärt hat, warum sie dies tun will und 

wohin die Photokopie kommt, und der Ausweisinhaber aus- 
drücklich damit einverstanden ist. Die Stadt Karlsruhe änderte 
inzwischen ihre Praxis: ihre Führerscheinstelle fertigt jetzt 

grundsätzlich keine Kopien von Personalausweisen mehr an. 

19. Was im Grundbuchauszug alles stehen kann 

Wie sehr das Grundbuchrecht in manchem vom alllgemeinen 

Datenschutzrecht abweicht, macht folgende Begebenheit deut- 
lich: Um sein Haus beleihen zu können, beantragte ein Bürger 
einen Grundbuchauszug beim Grundbuchamt. Er erhielt ihn 
auch in Form einer Photokopie. Was ihn jedoch überraschte, 
war, daß darin auch eine in den Jahren 1964 bis 1969 ange- 
ordnete Zwangsversteigerung des Hauses vermerkt war — 
wenn auch versehen mit einem Löschungsvermerk. Der Bürger 

befürchtete nun, seine Bank werde ihm deswegen den bean- 

tragten Kredit verweigern, und bat deshalb das Grundbuch- 

amt, ihm einen maschinenschriftlichen Grundbuchauszug aus- 
zuhändigen, in dem die gelöschten Eintragungen über die 
Zwangsversteigerung fehlen. Dieser Bitte entsprach das Grund- 

buchamt nicht. Der Bürger wandte sich deswegen an mich. 
Ich mußte ihm sagen, daß er keinen Rechtsanspruch auf eine 

maschinenschriftliche Grundbuchabschrift hat, sondern das 

Grundbuchamt den Grundbuchauszug als Abschrift oder als 
Photokopie herstellen darf. Wählt es die Photokopie, gibt diese 
— zwangsläufig — den Inhalt des Grundbuchs vollständig 
wieder; dazu gehören auch „gelöschte“ Eintragungen. Denn 
anders als im allgemeinen Datenschutzrecht bedeutet Löschen 
im grundbuchrechtlichen Sinne nicht Unkenntlichmachung der 
Eintragung. Sie ist lediglich rot zu unterstreichen und damit 

noch in der Photokopie zu lesen. Anders ist es hingegen, wenn 
das Grundbuchamt eine Grundbuchabschrift fertigt. Dann 
braucht es gelöschte Einragungen nur mit einer laufenden 
Nummer und dem Vermerk „gelöscht” aufzunehmen. Das hat 

jedoch keine Datenschutzgründe, sondern bezweckt allein, 
dem Grundbuchamt Arbeit zu ersparen. Das wird schon daran 
deutlich, daß man aus dem Hinweis auf die Löschung ersehen 
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kann, daß das Grundbuch an dieser Stelle Eintragungen ent- 
hält. Wer eıne solche Abschrift in Händen hat, kann, falls es 
ihn interessiert und er gegenüber dem Grundbuchamt ein be- 
rechtigtes Interesse darlegt, den Inhalt der gelöschten Eintra- 
gung durch Einsichtnahme in das Grundbuch erfahren. So be- 
trachtet ist der Vorteil einer Abschrift gegenüber einer Photo- 
kopie eher vordergründig. Gleichwohl empfahl ıch dem Bür- 
ger für den Fall, daß ihm nach wie vor an einer Abschrift lag, 
es noch einmal beim Grundbuchamt zu versuchen. Schließlich 
weiß ich von anderen Grundbuchämtern, daß sie im Einzelfall 
sehr wohl noch maschinenschriftliche Abschriften ausstellen. 

Besuch in der Strafanstalt 

Ein Gefangener wandte sich wegen der Besuchsregelung „sei- 
ner“ Vollzugsanstalt Mannheim vom 18. Januar 1985 an mich. 
Sie sah vor, daß Besuche nur noch nach vorheriger Termin- 
vereinbarung stattfinden können und legte dazu im einzelnen 
fest: Der Gefangene, der Besuch begehrte, mußte diesen per 
Rapportzettel bei der Besuchsabteilung anmelden und seinen 
Terminwunsch und möglichst zwei Ausweichtermine angeben. 
Außerdem mußte er Namen und Anschrift des Besuchers mit- 
teilen. Darüber hinaus sollten alle Gefangenen vorab der Voll- 
zugsdienstleitung „zur schnelleren Besuchsabwicklung“ all die 

Personen, die sie möglicherweise einmal besuchen — ihre 
„Bezugspersonen“ — nennen, damit die Vollzugsanstalt diese 
in ihre Besuchskartei eintragen kann. Der Gefangene mutmaßte 
nun, die Pflicht zur vorherigen Angabe des konkreten und der 
möglıchen Besucher diene allein dem Zweck, diese vor ihrem 
Besuch anhand polizeilicher Informationssysteme eingehend zu 
überprüfen, — ja womöglich gar, sie darin zu erfassen. Auf 

meine Nachfrage hin stellte die Vollzugsanstalt Mannheim 
dies entschieden in Abrede. Sie wollte mit der neuen Besuchs- 
regelung den Gefangenen lediglich eine längere Besuchsdauer 
ermöglichen. Dazu müsse man wissen, daß ihr allein ein Be- 
suchsraum mit beschränkter Aufnahmekapazität zur Verfü- 
gung stehe. Dieser sei in der Vergangenheit zu bestimmten 
Zeiten regelmäßig überbelegt gewesen, weshalb sie den Be- 
suchern lange Wartezeiten hätten zumuten müssen. Zu ande- 
ren Zeiten hingegen seı der Besuchsraum nicht genutzt wor- 
den. Dies wolle sie mit der Neuregelung besser steuern und 
dadurch zugleich die Besuchsdauer pro Gefangenen von eıner 

auf zwei Stunden erhöhen. Die vorherige Nennung der Be- 

sucher und Bezugspersonen ermögliche es, diese vor ihrem 

Besuch anhand einer von der Vollzugsanstalt geführten Be- 
suchsausschlußliste zu überprüfen, in der — wie schon der 
Name sage — die Personen erfaßt seien, die von einem Be- 
such wegen einer früheren Störung der Sicherheit und Ord- 
nung in der Anstalt ausgeschlossen seien. Diese Vorabprü- 
fung habe den Vorteil, daß die künftigen Besucher in der Be- 
suchskartei gegebenenfalls mit dem Vermerk „unbedenklich” 
eingetragen werden könnten, so daß im Falle ihres Besuches 
die Besuchsausschlußliste nicht mehr zur Hand genommen 
werden müsse. Trotz möglicher Vorteile mußte ich gegen diese 
Neuregelung datenschutzrechtliche Bedenken beim Justizmi- 
nisterium anmelden: 

— Sie gründeten sich in erster Linie darauf, daß der Gefan- 
gene, so er Besuch erhalten wollte, gezwungen war, Na- 
men und Anschrift des Besuchers anzugeben. Eine (quasi} 
zwangsweise Datenerhebung aber ist nach dem Volkszäh- 
lungsurteil des Bundesverfassungsgerichts nur zulässig. 
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wenn es dafür eine präzise bereichsspezifische Rechts- 

grundlage gibt. Eine solche aber enthält das Strafvollzugs- 

gesetz nicht. 

— Problematisch war auch, daß der Gefangene vorab seine 

Bezugsperson angeben soll. Gezwungen werden konnte er 

hierzu aus den vorgenannten Gründen nicht. Allerdings 

war zweifelhaft, ob die Anordnung des Anstaltsleiters so 

zu verstehen war oder ob dem Gefangenen eine solche 

Verfahrensweise freigestellt werden sollte. 

— Bedenklich war schließlich, daß die Namen der Bezugs- 

personen der Gefangenen in der Besucherkartei gespei- 

chert werden sollten, ohne daß feststand, daß sie den Ge- 

fangenen besuchen wollen. Da dies auf eine nach dem 

Volkszählungsurteil unzulässige, auch in der Vollzugsge- 

schäftsordnung nicht vorgesehene Datenvorratsspeicherung 

hinauslief, bat ich, hierauf zu verzichten. 

Das Justizministerium trug meinen Bedenken Rechnung. Zwar 

soll der Gefangene auch in Zukunft den Besuchstermin mit 

der Vollzugsanstalt absprechen. Sofern er dazu jedoch nicht 

bereit oder in der Lage ist, soll er — und zwar ohne Dar- 

legung von Gründen — auch unangemeldeten Besuch emp- 

fangen können, In diesem Fall wird die monatliche Besuchs- 

zeit allerdings von 2 auf 1Y/s Stunden verkürzt. Aus der Sicht 

des Datenschutzes wesentlicher ist, daß auf die vorzeitige 

Namensangabe der Bezugspersonen und Besucher sowie deren 

vorzeitige Erfassung in der Besucherkarteı verzichtet wurde. 

Der benachteiligte Gläubiger 

Immer wieder wenden sich empörte Gläubiger an mich, weil 

ihnen Krankenkassen, Arbeitsämter, Landesversicherungsan- 

stalten und andere Sozialleistungsträger nicht sagen, ob ihr 

Schuldner von ihnen Leistungen zu beanspruchen hat. Diese 

Empörung mag bis zu einem gewissen Grad verständlich sein; 

sie verkennt jedoch die konkrete Rechtslage. So war es auch 

bei einem Inkassobüro, das von der Landesversicherungsan- 

stalt Württemberg wissen wollte, ob seinem Schuldner aus 

den bezahlten Sozialversicherungsbeiträgen Rückerstattungs- 

ansprüche zustehen. Die Landesversicherungsanstalt hielt sich 

an die Regeln des Sozialgesetzbuchs und antwortete nicht. 

Dies bedeutet freilich nicht, daß das Inkassobüro überhaupt 

keine Möglichkeit hatte, auf etwaige Leistungen der Landes- 

versicherungsanstalt zuzugreifen. Notwendig dafür wäre, daß 

es den Weg zum Vollstreckungsgericht einschlägt, einen Voll- 

streckungstitel erwirkt und dann dıe Pfändung seiner rechts- 

kräftig festgestellten Forderung bei der Landesversicherungs- 

anstalt in die Wege leitet. Im Rahmen einer solchen Forde- 

rungspfändung ist die Landesversicherungsanstalt dann auch 

befugt zu sagen, ob der Schuldner tatsächlich eine pfändbare 

Sozialleistung erhält. Ich meine, diese Rechtslage bringt den 

angemessenen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen In- 

teressen von Gläubigern und Schuldnern. Den gleichen Weg 

müssen schon seit langem Gläubiger gehen, die wissen wollen, 

ob ihr Schuldner einen Erstattungsanspruch gegen dıe Steuer- 

verwaltung hat. Was zum Schutze des Steuergeheimnisses 

recht ist, sollte auch fur den Schutz des Sozialgeheimnisses 

billig sein 
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22. Vertrauliches auf Farbbändern 

Daß Bürger beim Datenschutz genau hinsehen und auch ver- 
steckte Risiken finden, zeigen mir ihre zahlreichen Zuschrif- 
ten zur Vernichtung von Farbbändern. Wo ist hier der Doll- 
punkt? Bei vielen modernen Schreibmaschinen und elektroni- 
schen Druckern verwendet man spezielle Farbbänder mit einer 
Farbschicht auf Plastikfolie. Von der Plastikfolie dieser nur 
einmal zu beschreibenden Farbbänder läßt sich nachher noch 
leicht der geschriebene Text ablesen. Was also, wenn er In- 
formationen über Personen enthält oder sonst Vertrauliches? 
Daß keine Lösung ist, die Bänder einfach in den Müll zu wer- 
fen, sah eine Stadträtin und erkundigte sich deshalb nach ei- 
ner besseren Methode. Ich riet, den Transport zur Müllver- 
brennungsanlage nicht zu scheuen, und wies zugleich noch 
auf die Methode eines findigen und sparsamen Hausmeisters 
hin, mit seinem eigenen Handwerkszeug solche Bänder voll- 
ständig zu zerstören. Als die Stadträtin diese Antwort öffent- 
lich bekanntgab. erschienen in mehreren Zeitungen humorvolle 
Kommentare, die den Sekretärinnen — quasi als Datenschutz- 
ausrüstung — Hammer und Säge nahelegten. Das wiederum 
rief die Bürofachgeschäfte auf den Plan: sie geißelten solch 
antiquierte Vernichtungsmethode und rieten statt dessen zum 
Kauf ihrer speziellen Geräte zur Farbbandvernichtung. Eines 
propagierte gar die Idee, für Schreibmaschinen und Drucker 
Zusatzgeräte einzusetzen, die in zufälliger Folge auf dem Farb- 
band weitere Buchstaben zur Tarnung des geschriebenen Tex- 
tes abdrucken. 

Schlußbemerkung 

Mein Rückblick auf das Jahr 1985 fällt zwiespältig aus. Zum einen 
gilt: die sorgfältige und konsequente Arbeit meines Amtes trug vie- 
lerorts ihre Früchte. Die Bürger schätzen sie seit eh und je und im- 
mer mehr auch die Behörden; in der Politik ist unser Rat je nach 
Einstellung zum Datenschutz gefragt oder eine Last. Zum andern 
gilt: 1985 zeichneten sich neue Bedrohungen des Datenschutzes ab. 
Die Verwaltung von Baden-Württemberg soll mit High Tech ein Weg- 
bereiter der Informationsgesellschaft sein. Dabei lassen die Befür- 
worter dieses Kurses bislang die notwendige Sensibilität für die damit 
einhergehenden Gefährdungen unseres persönlichen Freiraums ver- 
missen. Ihnen sei nochmals gesagt: die Technik muß sich an der Ver- 
fassung orientieren und darf nicht dem Grundgesetz zuwiderlau- 
fende autonome Ziele verfolgen. Nicht genug damit: auch sind Zwei- 
fel an der Bereitschaft der Verantwortlichen angebracht, ein wirk- 
sames Datenschutzrecht zu schaffen und eine effektive Datenschutz- 
kontrolle sicherzustellen. Dies alles macht mir Sorge. Ich wünsche, 
daß mein Bericht zum Nachdenken anregt und beiträgt, festgefah- 
rene Positionen zu überdenken. Wenn er zugleich hilft, die Risiken 
der modernen Informationstechnik in voller Tragweite zu sehen, und 
die Bereitschaft fördert, dagegen ernsthaft anzutreten, wäre auf dem 
Weg zu einem zeitgemäßen Datenschutz schon manches gewonnen. 
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